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Vorwort 

Im Abstand von zwei Jahren legt die Bundesnetzagentur nach dem Telekommunikationsgesetz 
einen Bericht über ihre Tätigkeit sowie über die Lage und Entwicklung auf dem Gebiet der Tele-
kommunikation vor. Dementsprechend wird mit diesem fünften Tätigkeitsbericht der Stand der 
Wettbewerbsentwicklung gewürdigt, der fast zehn Jahre nach der vollständigen Marktöffnung zu 
beobachten ist. Dabei zeigt sich, dass wir mit Blick auf die Zielsetzung, die Verbraucherinteres-
sen zu wahren, chancengleichen und nachhaltigen Wettbewerb sowie effiziente Infrastrukturin-
vestitionen zu fördern, bemerkenswerte Erfolge erzielen konnten. 

So haben die Wettbewerber der Deutschen Telekom AG ihren Anteil bei den Inlandsverbindun-
gen kontinuierlich auf etwa 45 % im laufenden Jahr steigern können. Dabei haben insbesondere 
die alternativen Teilnehmernetzbetreiber vom anhaltenden Trend zu Bündelangeboten bzw. 
Komplettangeboten „aus einer Hand“ profitieren können. Ihr Anteil an den inländischen Ge-
sprächsminuten hat sich im Berichtszeitraum mehr als verdoppelt und liegt nun bei etwa 25 %. 
Die damit einhergehende Wettbewerbsintensivierung hat dazu geführt, dass zwischenzeitlich auf 
eine strikte Ex-ante-Kontrolle der Endkundenangebote verzichtet werden konnte. Gleichwohl ist 
es zur Absicherung des Wettbewerbs in diesem Bereich nach wie vor erforderlich, etwaigen 
wettbewerbsbehindernden Preissetzungsstrategien des marktbeherrschenden Unternehmens 
- zumindest mit Blick auf Produktbündel - effektiv begegnen zu können. 

Demgegenüber haben wir die Deutsche Telekom AG bei den Auslandsverbindungen bereits 
Anfang 2006 aufgrund wirksamen Wettbewerb aus der Regulierung entlassen können. Dass die 
Wettbewerbsentwicklung dadurch nicht beeinträchtigt wurde, lässt sich nicht zuletzt daran able-
sen, dass der Marktanteil der Wettbewerber auch in der Folgezeit weiter angestiegen ist und 
inzwischen bei etwa 75 % liegt. 

Dass sich die Dynamik nicht auf allen Märkten in gleicher Geschwindigkeit entfalten kann, haben 
wir in den vergangenen zehn Jahren bei den Telefonanschlüssen erleben können, bei denen 
sich der Wettbewerb zunächst nur zögerlich entwickeln konnte, weil es zum einen hoher Investi-
tionen der neuen Anbieter in eigene Infrastrukturen bedurfte, sich zum anderen aber auch die 
Wechselbereitschaft der Kunden erst im Zuge der Entwicklung hin zu Bündeln aus Schmalband- 
und Breitbandanschlüssen entsprechend erhöhte. Dies hat dazu geführt, dass die Wettbewerber 
in den ersten fünf Jahren nach der Marktöffnung weniger als 1 Mio. Anschlusskunden verbuchen 
konnten, während in den zweiten fünf Jahren über 6 Mio. Kunden vollständig zu einem der neu-
en Anbieter gewechselt sind. Dementsprechend haben die alternativen Teilnehmernetzbetreiber 
nunmehr einen Anteil von über 18 % an den Telefonanschlüssen erreicht. 
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Diese Entwicklung ist eng korreliert mit der Entwicklung auf dem Breitbandanschlussmarkt. Dort 
realisieren die Wettbewerber derzeit etwa 6 Mio. DSL-Anschlüsse auf Basis eigener Infrastruktur 
bzw. der entbündelten Teilnehmeranschlussleitung. Dies entspricht einem Anteil von fast einem 
Drittel. Darüber hinaus realisieren die Konkurrenten der Deutschen Telekom AG weitere 20 % 
der insgesamt fast 19 Mio. bestehenden DSL-Anschlüsse auf Resale-Basis. 

Dabei zeigt sich, dass in den vergangenen beiden Jahren sowohl die Breitbandanschlussmärkte 
als auch zahlreiche Dienstemärkte - wie z. B. Internetzugangsmärkte oder breitbandige Sprach-
dienstmärkte (Voice over IP) - von einer erheblicher Marktdynamik geprägt waren. So hat sich 
die Zahl der vermarkteten Breitbandanschlüsse im Berichtszeitraum nahezu verdoppelt. Damit 
hat Deutschland im europäischen Vergleich seine Position bei der Breitbandpenetration über-
durchschnittlich verbessert. Im zweiten Quartal  2007 wies Deutschland eine Breitbandpenetra-
tion - bezogen auf die Zahl der Bevölkerung - von etwa 21 % (entspricht ca. 44 % der Haushal-
te) auf und lag damit deutlich über dem Durchschnitt der europäischen Länder (ca. 18 %). Im 
dritten Quartal 2007 erhöhte sich die Breitbandpenetration der Haushalte weiter auf über 47 %. 
Deutschland gehört damit hinsichtlich der Breitbandversorgung zu den führenden Flächenlän-
dern. 

Die hohe Dynamik auf den Telekommunikationsmärkten geht zudem einher mit einem bemer-
kenswerten Investitionsvolumen, bei dem seit 2003 ein kontinuierlicher Anstieg auf 6,5 Mrd. € im 
Jahr 2006 zu verzeichnen ist. Dabei weisen insbesondere die neuen Anbieter, die inzwischen 
fast 60 % der Investitionen tätigen, signifikante Wachstumsraten auf. Dies belegt, dass die Libe-
ralisierung nicht bloß zu einem intensiven Preiswettbewerb geführt hat, sondern in zunehmen-
dem Maße auch zu konkurrierenden Infrastrukturen, die einen wesentlichen Beitrag zur Nach-
haltigkeit der Wettbewerbsentwicklungen leisten. Denn die Tendenz, dass die alternativen Netz-
betreiber bestrebt sind, einen zunehmenden Teil eigener Wertschöpfung zu realisieren, ist un-
gebrochen. 

Vor diesem Hintergrund resultieren aus dem Übergang zu Next Generation Networks und zu All-
IP-Netzen eine Reihe regulatorischer Herausforderungen, für die wir allerdings gut gerüstet sind. 
So hat die Bundesnetzagentur diese Entwicklungen bereits sehr frühzeitig zum Anlass genom-
men, auf nationaler Ebene Diskussionsprozesse über die damit verbundenen Implikationen für 
die Telekommunikationsregulierung einzuleiten und die auf europäischer Ebene im Kontext der 
European Regulators Group (ERG) geführten Diskussionen aktiv mitzugestalten. Darüber hin-
aus hat die Bundesnetzagentur bereits im August 2005 die beratende Projektgruppe „Rahmen-
bedingungen der Zusammenschaltung IP-basierter Netze“ eingerichtet, die im Dezember 2006 
ihren Abschlussbericht veröffentlichte. 
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Abschließend lässt sich festhalten, dass die beachtlichen Wettbewerbsentwicklungen seit der 
Marktöffnung vor fast zehn Jahren sowie die daraus resultierenden Preissenkungen und Wahl-
möglichkeiten zum Nutzen von Wirtschaft und Verbrauchern nicht zuletzt auch auf die bisherige 
Regulierungspraxis zurückzuführen sind. Dabei waren die von uns getroffenen Festlegungen 
offenbar gut geeignet, Rahmenbedingungen in einer Weise zu setzen, dass sowohl Anbieter, die 
auf den Ausbau eigener Infrastruktur setzen, als auch solche, die überwiegend auf Vorleistun-
gen Dritter angewiesen sind, im Markt bestehen können. 

Um dies sicherzustellen, bedarf es detaillierter Kenntnisse der jeweiligen Marktgegebenheiten, 
die so am ehesten bei den nationalen Regulierungsbehörden vorliegen. Insoweit zeigen die o-
ben skizzierten Wettbewerbsentwicklungen, dass sich das Modell der „dezentralen Implementie-
rung“ von Regulierungsmaßnahmen, wie es der gegenwärtige Regulierungsrahmen vorsieht, 
bewährt hat und kein Erfordernis für die Schaffung eines „Euroregulierers“ besteht. Vielmehr ist 
die Realisierung der Regulierungsziele am ehesten durch eine möglichst genaue Abstimmung 
der Maßnahmen und Instrumente auf die jeweilige nationale Marktsituation durch unabhängige 
nationale Behörden zu gewährleisten. 

 

Matthias Kurth 
Präsident der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,  
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
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Abschnitt A  

Grundzüge der Marktentwicklung 

 

Die Lage und die Entwicklung auf dem Gebiet der Telekommunikation werden in den folgenden 
Abschnitten anhand ausgewählter Marktstrukturdaten beschrieben. Dazu wird zunächst auf die 
Unternehmen, ihre Umsatzerlöse, Investitionen, Infrastruktur und Arbeitsplätze eingegangen. 
Des Weiteren werden Dienstleistungssegmente mit Bestands-, Verkehrs- und Umsatzzahlen 
beschrieben. Ergänzende Darstellungen befinden sich im Anhang 2. 

 

1. Telekommunikationsdienste insgesamt 

1.1 Wettbewerber im Festnetzbereich 

Sprachtelefondienste 165 Netzbetreibern angeboten. 87 davon betreiben Telefonanschlüsse. 
Darüber hinaus bestehen Angebote von Wiederverkäufern und anderen Anbietern von Sprach-
diensten im Bereich Voice over IP (VoIP).  

1.2 Umsatzerlöse 

Die Außenumsatzerlöse auf dem Telekommunikationsmarkt in Deutschland sind bis zum Jahr 
2005 kontinuierlich, zuletzt geringfügig auf 67,3 Mrd. € gestiegen.1 Im Jahr 2006 hat sich diese 

 
1 Die Außenumsatzerlöse sind kumulativ als Summe der Umsätze der Deutschen Telekom AG und der 
Wettbewerbsunternehmen in Deutschland dargestellt. 
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Entwicklung nicht fortgesetzt: Die Außenumsatzerlöse sanken auf 66,3 Mrd. €. Für das Gesamt-
jahr 2007 wird ein Rückgang auf 63,6 Mrd. € erwartet.2

Abbildung 1: Umsatzerlöse auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt 
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Im Jahr 2005 wurde der Umsatzrückgang der Deutschen Telekom AG in Höhe von 0,5 Mrd. € 
durch eine Zunahme der Wettbewerberumsätze in Höhe von 0,9 Mrd. € ausgeglichen. Im Jahr 
2006 stand dem Umsatzrückgang von 1,7 Mrd. € bei der Deutschen Telekom AG eine Zunahme 
von 0,7 Mrd. € bei den Wettbewerbern gegenüber. 

Im Jahr 2007 werden voraussichtlich nicht nur die Erlöse der Deutschen Telekom AG, sondern 
auch die der Wettbewerber rückläufig sein. Damit wäre die Umsatzentwicklung bei den Wettbe-
werbsunternehmen erstmals seit Beginn der Liberalisierung abnehmend. 

                                                 
2 Da endgültige Zahlen zum Jahr 2007 noch nicht vorliegen, sind Aussagen zum Jahr 2007 mit einem „e“ 
als Erwartung gekennzeichnet. 



4 I A GRUNDZÜGE DER MARKTENTWICKLUNG 

 

Bundesnetzagentur Dezember 2007 
 

1.3 Sachinvestitionen 

Das Investitionsvolumen für Sachanlagen auf dem Telekommunikationsmarkt in Deutschland ist 
im Jahr 2005 um 0,1 Mrd. € auf 5,8 Mrd. € (1,4 %) und im Jahr 2006 um 0,7 Mrd. € auf 
6,5 Mrd. € (11,8 %) gestiegen. Damit zeigen die Investitionsausgaben nach einem drastischen 
Rückgang seit 2004 wieder eine anhaltende Aufwärtsbewegung. 

Abbildung 2: Investitionen in Sachanlagen auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt 
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Die Investitionsausgaben der Wettbewerbsunternehmen entwickeln sich seit 2004 kontinuierlich 
aufwärts. Damit vergrößert sich auch der Abstand zur Deutschen Telekom AG: 2005 investierten 
die Wettbewerber 1,0 Mrd. € (insgesamt 3,4 Mrd. €) mehr als die Deutsche Telekom AG. Im 
Jahr zuvor betrug die Differenz noch 0,5 Mrd. €. 2006 war das Investitionsvolumen der Wettbe-
werber mit 3,8 Mrd. € um 1,1 Mrd. € höher als das der Deutschen Telekom AG. Insgesamt ist 
festzustellen, dass die Investitionen der Wettbewerber über denen der Deutschen Telekom AG 
liegen. Die Deutsche Telekom AG hat 2006 erstmals nach vier Jahren ihre Investitionsausgaben 
wieder erhöht. Sie stiegen 2006 um 0,3 Mrd. € auf 2,7 Mrd. € an. 
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Abbildung 3: Investitionen in Sachanlagen im Festnetz und im Mobilfunk 
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Der Anstieg des Investitionsvolumens auf dem Telekommunikationsmarkt wird von der positiven 
Entwicklung im Festnetz getragen: 2005 stiegen die Festnetzinvestitionen um 6,4 % auf 
3,3 Mrd. € und 2006 um 14,2 % auf 3,8 Mrd. €. Mit dieser Aufwärtsbewegung vergrößert sich 
auch der Abstand zum Mobilfunk. Hier investierten die Unternehmen 2,5 Mrd. € im Jahr 2005 
und 2,7 Mrd. € im Jahr 2006.  

1.4 Infrastruktur 

Bundesweit hat die Deutsche Telekom AG 474 Standorte mit einer Netzübergangsfunktion reali-
siert. An diesen Orten können die Wettbewerber ihre Netze mit dem Netz der Deutschen Tele-
kom AG zusammenschalten. Zum Ende des 1. Quartals 2007 hatten sechs Unternehmen eine 
Zusammenschaltung an diesen Standorten mit Netzübergangsfunktion realisiert, um bundesweit 
Zusammenschaltungsdienste zum „Local-Tarif“ einkaufen zu können. 
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Der Datentransport über Glasfaser als Übertragungsmedium kombiniert nahezu unbegrenzte 
Übertragungskapazität, große überbrückbare Entfernungen und geringste Störanfälligkeit durch 
äußere Einflüsse. So liegt bei Einsatz moderner Übertragungsverfahren die maximale Kapazität 
bei mehreren Tbit/s pro Faser und die Übertragungsreichweite ohne Einsatz von Verstärkern bei 
über 100 km. Diese Eigenschaften prädestinieren den Einsatz der Glasfaser als Übertragungs-
medium in den Hauptsträngen eines Netzwerkes, dem so genannten Backbone, aber auch in 
den zahlreichen lokalen Teilnetzen. Ende des 1. Quartals 2007 verfügten die Telekommunikati-
onsunternehmen in Deutschland über 340.000 Glasfaserstreckenkilometer.3, wovon auf die 
Deutsche Telekom AG 218.000 km entfielen. Somit ergab sich ein Wettbewerberanteil von 
36 %. 

Mikrowellen-Richtfunksysteme können drahtgebundene Übertragungsmedien sinnvoll ergänzen. 
Im Oktober 2007 bestanden in Deutschland über 75.000 Richtfunksysteme mit einer Gesamt-
länge von 621.000 km. Für hochbitratige Verbindungen über Entfernungen bis zu einigen Kilo-
metern stellt der optische Richtfunk FSO (Free-Space-Optics) ebenfalls eine Infrastrukturlösung 
dar. Mit Hilfe moderner Systeme lassen sich Datenraten von bis zu 2,5 Gbit/s realisieren. 

Über die Festnetzinfrastruktur hinaus bestand Ende des 1. Quartals 2007 eine flächendeckende 
Mobilfunkinfrastruktur mit 67.000 GSM- und 36.000 UMTS-Funkbasisstationen.  

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) bietet als neuer funktechnischer 
Standard die Möglichkeit der Datenübertragung mit großer Bandbreite über weite Entfernungen. 
Die Bundesnetzagentur hat im letzten Jahr mit der Vergabe von BWA-Lizenzen (Broadband 
Wireless Access) die Voraussetzungen für dieses neue Übertragungsverfahren geschaffen. 
Bundesweite und regionale Anbieter errichten zurzeit die benötigte Infrastruktur. Diese Techno-
logie kann auch dazu beitragen, Kunden in Regionen ohne DSL einen schnellen Internetzugang 
zu ermöglichen. 

Im Rundfunkbereich soll die Umstellung vom analogen zum digitalen terrestrischen Rundfunk 
(DVB-T) zwei Jahre früher als geplant abgeschlossen sein. Schon für Ende 2008 ist vorgese-
hen, dass 90 % der Bevölkerung das so genannte „ÜberallFernsehen“ empfangen können. Weit 
über sieben Mio. Empfangsgeräte sind seit der Einführung von DVB-T im Jahr 2002 verkauft 
worden. 

Bei der Infrastruktur ist auch die Versorgung der Haushalte mit Fernsehen über die Kabelnetze 
zu erwähnen. So werden die bestehenden Kabelnetze an vielen Orten massiv technisch so auf-

 
3 Die Streckenkilometer lassen keine Rückschlüsse auf die zur Verfügung stehenden Faserkilometer zu, 
da die Kabel mit unterschiedlichen Faserzahlen bestückt sind. 
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gerüstet, dass auch Digitalfernsehen, der Zugang zum Internet und Telefonie möglich sind. Dies 
spiegelt sich auch in den Investitionsausgaben der Kabelnetzbetreiber wider. Ein Drittel der In-
vestitionsausgaben der Wettbewerbsunternehmen im Festnetz entfällt auf Investitionen im Ka-
bel. 

1.5 Beschäftigung 

Zum Ende des Jahres 2006 waren 214.700 Mitarbeiter bei den Unternehmen auf dem Tele-
kommunikationsdienstemarkt in Deutschland beschäftigt. Das bedeutet einen Rückgang um 
4,2 % gegenüber dem Vorjahr (224.100). 

Abbildung 4: Beschäftigte auf dem Telekommunikationsdienstemarkt  
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2006 hat die Deutsche Telekom AG ihre Mitarbeiterzahl um 8.000 (4,8 %) auf 160.000 Stellen 
reduziert. Im Jahr zuvor betrug der Rückgang 3.000 Stellen. Im ersten Quartal 2007 entfielen 
nochmals 1.700 Stellen. Insgesamt ergab sich beim Personalbestand der Deutschen Tele-
kom AG in Deutschland Ende 2004 bis erstes Quartal 2007 ein Minus von 12.700 Mitarbeitern. 
Die Wettbewerbsunternehmen haben im selben Zeitraum 2.000 Stellen neu geschaffen.  

Von den 54.700 Beschäftigten bei den Wettbewerbsunternehmen im Jahr 2006 (56.100 im 
Jahr 2005) waren 33.400 im Festnetz einschließlich Kabelnetzen (34.700 im Jahr 2005) und 
21.300 im Mobilfunk (21.400 im Jahr 2005) beschäftigt. Im Mobilfunk entfielen 17.000 Beschäf-
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tigte auf die Mobiltelefondienstnetzbetreiber (16.900 im Jahr 2005) und 4.300 auf die Service 
Provider im Mobiltelefondienst (4.500 im Jahr 2005). Von den 160.000 Beschäftigten beim Kon-
zern der Deutschen Telekom AG im Jahr 2006 waren 7.100 im Mobiltelefondienst bei T-Mobile 
Deutschland (7.300 im Jahr 2005) beschäftigt. 
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2. Telekommunikationsdienste auf Basis von Festnetzanschlüssen 

2.1 Zugänge zur Sprachkommunikation 

Stellt man die quantitativen Zugangsmöglichkeiten für Sprachkommunikation von Mobilnetzen 
denen der Festnetze gegenüber, so sind seit 2001 zunehmend mehr mobile Sprechkanäle vor-
handen als Festnetzkanäle. Zu dem herkömmlichen Festnetzzugang zur Sprachkommunikation 
kommen der Zugang über die Kabelnetzinfrastruktur sowie VoIP über DSL-Anschlüsse. Die Zahl 
der für Telefongespräche genutzten Kanäle über Fernsehkabelnetze stieg bis Ende 2007 auf 
rund 1,2 Mio., die Zahl der DSL-Anschlüsse, die für VoIP verwendet wurden, erreichte ca. 
3,9 Mio. 

Abbildung 5: Entwicklung der Zugangsmöglichkeiten zur Sprachkommunikation 
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Während sich die Zahl der Kanäle4 im klassischen Festnetz (Public Switched Telephone Net-
work, PSTN) seit 2006 verringerte, erhöhte sich die Zahl der mobilen Sprechkanäle5 stetig. Die-
                                                 
4 Telefonkanal: Kennzahl, die die insgesamt verfügbaren Sprechmöglichkeiten (Kapazität) über die ver-
schiedenen Anschlussarten, wie Analoganschlüsse, ISDN-Basisanschlüsse und ISDN-Primärmultiplex-
anschlüsse repräsentiert. In die Berechnung der Kanalzahl gehen ein Analoganschluss mit einem Tele-
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se Entwicklung verdeutlicht das Wettbewerbspotenzial der Mobilnetze gegenüber den Festnet-
zen und weist auch auf Substitutionsbeziehungen von Festnetz- und Mobilfunkzugängen hin. 
Die Gesamtzahl der Kanäle im Festnetz stieg bis 2005 nur noch deswegen geringfügig an, weil 
Analoganschlüsse, die nur einen Sprechkanal umfassen, durch ISDN-Anschlüsse mit mehreren 
Kanälen ersetzt wurden. Die Gesamtzahl der Festnetzanschlüsse hingegen war - trotz steigen-
der Zahl der Haushalte - rückläufig.  

Aus den verschiedenen Anschlussarten des herkömmlichen Festnetzes sowie den Sprachzu-
gängen über Kabel-TV-Netze resultieren Ende 2007 insgesamt 54,91 Mio. Telefonkanäle6, ge-
genüber 54,96 Mio. im Vorjahr. Damit ist seit 2006 eine leicht fallende Tendenz der Telefonka-
näle festzustellen. Bemerkenswert ist, dass sowohl bei den Wettbewerbern als auch bei der 
Deutschen Telekom AG wieder ein relatives Anwachsen des analogen Kanalanteils erkennbar 
ist. Die analoge Anschlusstechnologie hatte bei den Wettbewerbern bis 2003 und bei der Deut-
schen Telekom AG bis 2004 kontinuierlich an Bedeutung verloren. Die Kunden entscheiden sich 
offenbar beim Bezug von kombinierten DSL/Telefon-Anschlüssen verstärkt für einen im Ver-
gleich zum ISDN-Basisanschluss preiswerteren Analoganschluss.  

Die Wettbewerber konnten ihren Bestand an Telefonkanälen im Jahr 2007 auf 13,02 Mio. erhö-
hen. Sie erzielten damit einen Anteil an der Gesamtzahl der Kanäle von 23,7 %.  

Abbildung 6: Anteil von Deutsche Telekom AG und Wettbewerbern an den Telefonkanälen 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007e
Wettbewerber
Kanäle insgesamt/ Mio. 0,16 0,40 0,86 1,62 2,27 3,11 4,27 6,73 9,48 13,02
davon analog 15% 22% 17% 12% 10,7% 10,0% 10,3% 11,1% 12,0% 12,8%
davon ISDN 85% 78% 83% 88% 88,9% 89,4% 88,6% 86,7% 82,8% 77,7%
davon Kabeltelefonie 0% 0% 0% 0% 0,4% 0,6% 1,1% 2,2% 5,2% 9,5%
Anzahl Anbieter 21 40 55 61 64 65 68 71 85 86

DT AG
Kanäle insgesamt/ Mio. 46,37 47,81 49,36 50,83 51,51 51,23 50,41 48,28 45,48 41,89
davon analog 78% 72% 65% 60% 56% 53,7% 52,6% 53,2% 53,7% 53,7%
davon ISDN 22% 28% 35% 40% 44% 46,3% 47,4% 46,8% 46,3% 46,3%

Summe
Kanäle insgesamt/ Mio. 46,53 48,21 50,22 52,45 53,78 54,34 54,68 55,01 54,96 54,91
Anteil Wettbewerber 0,3% 0,8% 1,7% 3,1% 4,2% 5,7% 7,8% 12,2% 17,3% 23,7%
Anteil DT AG 99,7% 99,2% 98,3% 96,9% 95,8% 94,3% 92,2% 87,8% 82,7% 76,3%

Angaben inkl. öffentliche Telefonstellen und Kabeltelefonie, inkl. Eigenbedarf  

                                                                                                                                                              
fonkanal, ein ISDN-Basisanschluss mit zwei Telefonkanälen und ein ISDN-Primärmultiplexanschluss mit 
30 Telefonkanälen ein. Öffentliche Telefonstellen sind mit einem Telefonkanal berücksichtigt. Bei der 
Sprechmöglichkeit über VoIP wurde jedem angemeldeten Kunden, der im Rahmen seines VoIP-Angebots 
über einen Netzzugang ins PSTN/ISDN-Netz verfügt, - bis zum Vorliegen genauerer Informationen - zu-
nächst ein Sprachkanal zugeordnet. Für die Kabel-TV-Telefonie wurden durchschnittlich etwa 1,5 Kanäle 
pro Zugang ermittelt. Die Kanal- und Anschlusszahlen enthalten sowohl bei den Wettbewerbern als auch 
bei der Deutschen Telekom AG einen geringen Anteil Eigenbedarf. 
5 Jedes angemeldete Mobiltelefon ist als eine verfügbare Sprechmöglichkeit (Kapazität) gewertet. 
6 53,68 Mio. Kanäle im herkömmlichen Telefonnetz (PSTN) und 1,23 Mio. Kanäle in Kabelnetzen. 
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Die Entwicklung der verschiedenen Anschlussarten und die Marktanteile der Wettbewerber gibt 
folgende Tabelle wieder. 

Abbildung 7: Telefonanschlüsse und Wettbewerberanteile 

Gesamt-
bestand

Gesamt-
bestand

Gesamt-
bestand

Mio. Mio.  % Mio. Mio.  % Mio. Mio.  %

Analoganschlüsse 26,35 0,746 2,8% 25,44 1,139 4,5% 24,04 1,667 6,9%

ISDN-Basisanschlüsse 12,38 2,493 20,1% 12,69 3,488 27,5% 13,07 4,616 35,3%

ISDN-PMX-Anschlüsse 0,121 0,0281 23,1% 0,118 0,0291 24,6% 0,113 0,0295 26,0%

öffentliche Telefonstellen 0,108 0,0036 3,3% 0,110 0,0033 3,0% 0,110 0,0031 2,8%

Sprachzugänge über Kabel-TV-
Netze 0,111 0,111 100,0% 0,310 0,310 100,0% 0,790 0,790 100,0%

Summe Anschlüsse 39,07 3,38 8,7% 38,67 4,97 12,9% 38,12 7,11 18,6%

Summe Kanäle 55,01 6,73 12,2% 54,96 9,48 17,3% 54,91 13,02 23,7%

Angaben inkl. Eigenbedarf

2005 2006 2007e

Wettbewerberanteil Wettbewerberanteil Wettbewerberanteil

 

Bis Ende 2007 wird voraussichtlich ein Gesamtbestand von 38,12 Mio. Anschlüssen zu ver-
zeichnen sein. Sowohl die Telefonanschlüsse als auch die Telefonkanäle entwickeln sich rück-
läufig. 24,04 Mio. der Telefonanschlüsse werden als Analoganschluss, 13,07 Mio. als ISDN-
Basisanschluss und 113.000 als ISDN-Primärmultiplexanschluss betrieben. Ein wachsender 
Teil, nämlich 790.000, entfällt auf Kabel-TV-Telefonie. Der Bestand an Münz- und Kartentelefo-
nen wird 2007 wie im Vorjahr bei rund 110.000 erwartet. In jüngster Zeit zeichnete sich ab, dass 
die öffentlichen Telefonstellen wieder stärker genutzt werden, insbesondere die Münztelefone 
durch Reisende aus dem Euroland. Diesem Trend stehen die gerade abgesenkten Roaming-
Gebühren für Mobilfunkgespräche ins europäische Ausland entgegen. 

86 Unternehmen boten zum Jahresende neben der Deutschen Telekom AG auf der Grundlage 
der Verträge über den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung der Deutschen Telekom AG bzw. 
auf Basis eigener Teilnehmeranschlussleitungen einen analogen Anschluss, einen ISDN-
Anschluss oder einen Sprachzugang über Kabel-TV-Netze an. 

Regional konnten die Wettbewerber in den vergangenen Jahren ihre Marktanteile unterschied-
lich ausbauen. In einigen Regionen Deutschlands wird der Bundesdurchschnittswert von 18,6 % 
bei den Anschlüssen bzw. von 23,7 % bei den Telefonkanälen deutlich übertroffen.  

Die Gesamtzahl der Wettbewerber-Telefonanschlüsse in Festnetzen einschließlich der Sprach-
zugänge über Kabel-TV-Netze stieg von 2002 bis 2007 von knapp 1 Mio. auf über 7 Mio. an. 
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Ende 2007 werden 65 % aller Anschlüsse der Wettbewerber ISDN-Basisanschlüsse sein. Der 
Anteil der Sprachzugänge über Kabel-TV-Netze liegt dann bereits bei über 11 %. 

Abbildung 8: Entwicklung der Wettbewerber-Telefonanschlüsse 
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2.2 Breitbandige Anschlusstechnologien 

Die hohe Nachfrage nach Breitbandanschlüssen hält unvermindert an. Breitbandige Anschlüsse 
werden in Deutschland in der Regel über digitale Anschlussleitungen (DSL), Kabelfernsehan-
schlüsse (Kabelmodem), Satellit und Stromleitungen (Powerline) angeboten. Die Gesamtzahl 
aller Breitbandanschlüsse in Deutschland belief sich am Ende des 3. Quartals 2007 auf rund 
18,6 Mio. gegenüber ca. 15 Mio. Anschlüssen Ende 2006. Bis Ende 2007 werden nahezu 
20 Mio. Breitbandanschlüsse geschaltet sein. 
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Abbildung 9: Breitbandanschlüsse insgesamt 
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Im 3. Quartal 2007 entfielen ca. 17,6 Mio. oder rund 95 % auf die DSL-Technologie, 
ca. 900.000 auf Kabelmodem, 9.400 auf Powerline und ca. 45.200 Anschlüsse auf Satellit. Da-
mit ist DSL nach wie vor die dominierende Anschlusstechnologie in Deutschland, gefolgt von 
Breitbandanschlüssen über das Fernsehkabel. Die deutlichen Zugewinne der Anbieter von Breit-
bandanschlüssen über Kabelmodem im Vergleich zu den Vorjahren führten dazu, dass die al-
ternativen Anschlusstechnologien gegenüber DSL leicht an Bedeutung gewonnen haben. Ihre 
Anzahl lag im Oktober 2007 bei rund einer Million. Von einer nachhaltigen Belebung des inter-
modalen Wettbewerbs kann aber weiterhin nicht gesprochen werden. 
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Abbildung 10: Zuwachs an Breitbandanschlüssen je Land  
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Quelle: COCOM 0750, Working Document, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2007. 

 

Die Grafik zeigt, dass Deutschland als größte europäische Volkswirtschaft zwischen Juli 2006 
und Juli 2007 mit knapp 4,8 Mio. neuen Breitbandanschlüssen den höchsten absoluten Zuwachs 
an Breitbandanschlüssen verbuchen konnte. Mit deutlichem Abstand folgen andere große Flä-
chenländer wie Großbritannien, Frankreich und Italien. Es zeigt sich aber, dass Deutschland 
auch in der relativen Zuwachsrate (bezogen auf Zahl der Bevölkerung) erfolgreicher als diese 
Flächenländer ist. Hier wird es lediglich von kleineren Ländern wie Dänemark, Luxemburg und 
Irland übertroffen. 

2.2.1 DSL-Anschlüsse 

Im Berichtszeitraum zeichnete sich der DSL-Markt weiterhin durch ein hohes dynamisches 
Wachstum aus und wird auch im Jahr 2007 voraussichtlich wieder erheblich wachsen. Insge-
samt ist bis Ende 2007 mit etwa 18,7 Mio. Anschlüssen zu rechnen. Zum Ende des 
3. Quartals 2007 gab es in Deutschland bereits 17,6 Mio. geschaltete DSL-Anschlüsse. Dies 
bedeutet eine Steigerung der Gesamtzahl bereits innerhalb von neun Monaten von über 22 %. 
Ende 2007 wird die Wachstumsrate gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich 30 % betragen. 
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Abbildung 11: DSL-Anschlüsse in Betrieb 
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Von der Gesamtzahl der DSL-Anschlüsse entfielen im Herbst 2007 rund 8,5 Mio. Anschlüsse 
direkt auf die Deutsche Telekom AG, was einem Vermarktungsanteil bei DSL-Anschlüssen von 
etwa 48 % entspricht. 

Hohe Zuwächse innerhalb der letzten Jahre können vor allem Unternehmen verzeichnen, die als 
Wiederverkäufer (Reseller) von DSL Anschlüssen der Deutschen Telekom AG auftreten. Diese 
betreiben ihr DSL-Geschäft nicht auf Basis eines eigenen Netzes, sondern vertreiben vor allem 
DSL-Anschlüsse der Deutschen Telekom AG unter eigenem Namen und auf eigene Rechnung. 
Während die technische Realisierung dieser Anschlüsse zumeist auf Seiten der Deutschen Te-
lekom AG liegt, können Wettbewerber die gesamte Leistung aus breitbandigem Anschluss und 
Tarif bei dieser Alternative auch in Regionen aus einer Hand anbieten, in denen sie über kein 
eigenes Netz bis zu den Hauptverteilern der Deutschen Telekom AG verfügen. Voraussetzung 
für so genannte T-DSL-Resale-Angebote sind vertragliche Vereinbarungen mit der Deutschen 
Telekom AG. Zum 3. Quartal 2007 hatten 30 Unternehmen entsprechende Vereinbarungen un-
terzeichnet. Ihr Anteil am DSL-Anschlussmarkt stieg von 15 % im Jahr 2005 auf rund 20 % im 
3. Quartal 2007. Voraussichtlich fallen 2007 die Zuwachsraten im Resale-Geschäft geringer als 
in den Vorjahren aus. Das Wachstum von DSL-Resale hat sich im Laufe des Jahres 2007 zu 
Gunsten des infrastrukturbasierten Wachstums der DSL-Anschlüsse und der damit korrespon-
dierenden Nachfrage nach Teilnehmeranschlussleitungen verringert. So konnten die Wettbe-
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werber, die neben einem IP-Backbone auch über ein konzentrierendes Zugangsnetz verfügen, 
bis zum Ende des 3. Quartals 2007 mit etwa 5,5 Mio. geschalteten DSL-Anschlüssen ein deutli-
ches Plus erzielen und erreichen damit einen Anteil von ca. 31 % am DSL-Markt. Deren Ange-
bote basieren in erster Linie auf einer Anmietung der hochbitratigen Teilnehmeranschlussleitung 
der Deutschen Telekom AG. 

Hinsichtlich der DSL-Anschlusszahlen nahm Deutschland auch im Jahr 2006 weiterhin einen 
Spitzenplatz im europäischen Vergleich ein. 2006 konnte kein anderes EU-Land einen so hohen 
Zuwachs an DSL-Anschlüssen verzeichnen wie Deutschland. Aktuelle Statistiken der Europäi-
schen Kommission7 lassen darauf schließen, dass Deutschland diese Position auch Ende 2007 
innehaben wird. Daneben verbesserte sich auf nationaler Ebene die Penetrationsrate (auf 
Haushalte bezogen) erheblich. Schätzungsweise über 35 % der Haushalte in Deutschland ver-
fügten Ende 2006 über einen DSL-Anschluss. Bis Ende 2007 werden voraussichtlich ca. 47 % 
der deutschen Haushalte über einen DSL-Anschluss verfügen. 

2.2.2 Kabel-Zugänge 

Schnelle Internetzugänge über die rückkanalfähig modernisierten Netze der Kabelfernsehanbie-
ter stellen bei örtlicher Verfügbarkeit inzwischen eine echte Alternative zum klassischen Fest-
netz dar. Konkurrenzfähige Angebote mit Datenraten von bis zu 25 Mbit/s führten dazu, dass 
Ende 2006 annähernd 500.000 Kunden diesen Zugang nutzten. Ende 2007 werden sich voraus-
sichtlich 1 Mio. Kabelkunden bei 50 Betreibern8 für diese Möglichkeit entscheiden. Der zügige 
Ausbau der Infrastruktur lässt zum Jahresende 2007 den Anschluss von theoretisch über 
21 Mio. Wohneinheiten zu. 

 

 
7 Europäische Kommission, Broadband access in the EU (COCOM 07-50) 
8 Die Zahlenangabe berücksichtigt Einzelunternehmen unabhängig von ihrer Konzernzugehörigkeit. 
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Abbildung 12: Entwicklung der Internetzugänge über Kabelmodem 
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2.2.3 Powerline 

Die Powerline-Technologie stellt eine weitere, international vielbeachtete Internetzugangsmög-
lichkeit dar. Bei diesem Verfahren wird die Datenübertragung zum Endkunden durch das Strom-
netz realisiert. Ende 2007 werden ca. 9.500 Kunden diese Variante nutzen, 300.000 könnten 
unmittelbar angeschlossen werden. 

2.2.4 Satellit 

Ein örtlich nahezu unabhängiger Zugang zum Internet ist über die Verbindung durch Satelliten 
möglich. Diese in zwei Varianten angebotene Technik ermöglicht eine Nutzung auch in Regio-
nen, die aus technischen Gründen nicht mit DSL oder durch rückkanalfähige Fernsehkabelnetze 
erschlossen sind. Erfolgt sowohl der Hin- als auch der Rückweg der Daten über Satellit, spricht 
man von bidirektionaler Übertragung. Die Kosten der dafür benötigten, relativ aufwendigen Sys-
teme konnten, bedingt durch den in den letzten Jahren erreichten technischen Fortschritt, von 
1.500 € auf ca. 300 € deutlich gesenkt werden. In Verbindung mit neuen Tarifen sind sie damit 
nicht mehr nur für geschäftliche Anwendungen attraktiv. Mehr als 10.000 Kunden werden Ende 
des Jahres diese Art der Datenübertragung nutzen. Hybride Dienste, die nur den Hinkanal über 
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Satellit führen und den Rückkanal über die Telefonleitung, werden Nutzerzahlen von ca. 27.000 
erreichen. 

2.3 Anschlussvorleistungen 

Für die Realisierung von Teilnehmeranschlüssen (Analog, ISDN und DSL) nutzen Wettbewerber 
neben selbst verlegten Anschlussleitungen bzw. Funkanschlüssen überwiegend die bereits vor-
handenen Teilnehmeranschlussleitungen (TAL) der Deutschen Telekom AG als Vorleistung. 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme dieser Vorleistung sind vertragliche Vereinbarungen 
mit der Deutschen Telekom AG. Mitte 2007 hatten über 100 Unternehmen entsprechende Ver-
einbarungen mit der Deutschen Telekom AG geschlossen. 

Das Vorleistungsangebot der Deutschen Telekom AG umfasst verschiedene Produktvarianten 
der TAL. Im Jahr 2006 belief sich die Absatzmenge aller in Betrieb befindlichen Produktvarian-
ten auf insgesamt 4,7 Mio., womit Deutschland nach wie vor die Spitzenposition in entsprechen-
den Statistiken der Europäischen Kommission9 belegt. Bis Ende 2007 ist mit einer erheblichen 
Zunahme der Absatzmenge auf insgesamt über 6 Mio. zu rechnen. 

Abbildung 13: Entwicklung der TAL-Absatzmengen 
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9 Europäische Kommission, Broadband access in the EU (COCOM 07-50) 
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Ausschlaggebend für diesen signifikanten Anstieg ist vor allem die starke Nachfrage der Wett-
bewerber nach hochbitratigen Anschlussleitungen, welche insbesondere für die Bereitstellung 
von DSL-Anschlüssen genutzt werden. Dies führt dazu, dass im Jahr 2007 voraussichtlich die 
bisher höchste Wachstumsrate zu verzeichnen sein wird. 

2.4 Verkehrsentwicklung 

Der Abwärtstrend des Verkehrsvolumens über Analog- und ISDN-Anschlüsse hält weiter an. Im 
Berichtszeitraum sind die Inlands- und Auslandsverbindungen deutlich zurückgegangen und 
erreichten 2006 ein Volumen von rund 175 Mrd. Minuten, gegenüber ca. 182 Mrd. Minuten im 
Vorjahr. 

Abbildung 14: Entwicklung der Inlands- und Auslandsverbindungen im Festnetz10
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Die Substitutionseinflüsse durch VoIP und Mobilfunk haben sich innerhalb der letzten zwei Jahre 
deutlich verstärkt. Diese wirken sich auf die Sprachverbindungsminuten im Festnetz aus. Durch 

                                                 
10 Aufgrund neuer Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass in den Angaben der Wettbewerber der Deut-
schen Telekom AG zu ihrem per Betreiber(vor)auswahl hergestellten Verkehr in der Vergangenheit auch 
Transitleistungen verborgen waren. Daher erfolgte – auch rückwirkend – eine Bereinigung der Daten. 
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ein sinkendes Tarifniveau in Mobilfunknetzen verlagerten sich vermehrt Gesprächsminuten vom 
Festnetz in die Mobilnetze. Zudem führte das hohe Wachstum der Breitbandanschlüsse dazu, 
dass viele Kunden VoIP-Dienste nachfragten und im Jahresverlauf 2006 bereits etwa 
9 Mrd. Minuten über IP-basierte Netze abgewickelt wurden. 

Im Bereich der Inlands- und Auslandsverbindungen sind die Anteile der Deutschen Telekom AG 
weiter rückläufig. 

Abbildung 15: Anteile der Wettbewerber im Festnetz 

2002 2003 2004 2005 2006 2007e
Inland 23% 30% 39% 41% 43% 45%

Ausland 52% 60% 67% 72% 75% 78%  

Der steigende Anteil der Wettbewerber basiert auf einer signifikanten Zunahme des Verkehrsvo-
lumens über Direktanschlüsse. Korrespondierend führte das dynamische Wachstum der Direkt-
anschlüsse zu einem Rückgang der Verkehrsmengen über Call-by-Call bzw. Preselection. 

Insgesamt entfielen 2006 über 40 % des gesamten über Wettbewerber der Deutschen Tele-
kom AG transportierten Verkehrs auf Direktanschlüsse. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr 
einer Zunahme von 13 Prozentpunkten. 
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Abbildung 16: Verkehrsanteile der Zugangsvarianten bei Wettbewerbern 
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Beim auf Basis der Betreiber(vor)auswahl hergestellten Verkehr zeigt sich insbesondere bei 
Call-by-Call eine rückläufige Entwicklung. Im Laufe des Jahres 2006 lag das Gesamtvolumen im 
Rahmen von Call-by-Call erstmals unterhalb der Verkehrsmenge über Preselection. 

2.5 Umsatz 

Die Umsatzerlöse mit Telekommunikationsdiensten auf Basis von Festnetzzugängen entwickeln 
sich infolge gesunkener Preise rückläufig. 

Im Jahr 2006 wurde von Netzbetreibern, Internet-Service-Providern ohne Anschlussnetz sowie 
Wiederverkäufern von Sprachdiensten insgesamt ein Umsatzvolumen von 21,7 Mrd. € erzielt 
nach 22,5 Mrd. € im Vorjahr.11 Abzüglich der Wiederverkäufer entfielen auf die Netzbetreiber 

                                                 
11 Umsatzvolumina angegeben als kumulierte Umsatzerlöse der Netzbetreiber mit Endkunden und mit 
Wiederverkäufern von Sprachdiensten, der Wiederverkäufer von Sprachdiensten und der Internet-
Service-Provider ohne Netz mit Internetzugangsdiensten. Die Darstellung folgt damit der Systematik des 
vorangegangenen Tätigkeitsberichts 2004/2005. Umsätze mit Telefon- und Internetdiensten in Kabel-
Netzen sind nicht enthalten. 
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und ISP ohne Netz 21,1 Mrd. € im Jahr 2006 und 21,9 Mrd. € im Jahr 2005.12 Für 2007 wird ein 
weiterer Umsatzrückgang erwartet. 

Zwar wurden die Unternehmen gebeten, ihre Umsätze weiter nach Anschlussumsätzen, Verbin-
dungsumsätzen sowie nach Schmalband- und Breitbandumsätzen aufzuschlüsseln, die Erhe-
bung zeigte jedoch, dass dies offensichtlich nur schätzungsweise bzw. gar nicht möglich war. Im 
Hinblick auf die zunehmend im Bündel angebotenen Leistungen sowie die Tarifierung im Rah-
men von Flatrates ist somit festzuhalten, dass weitere Differenzierungen der Umsätze im Fest-
netzbereich kaum mehr möglich sind bzw. keine Aussagekraft mehr haben. 

2.6 Vorleistungen der Deutschen Telekom AG für Festnetz-Wettbewerber und Internet-
Service-Provider 

Bei der Erstellung von Anschluss- und Verbindungsleistungen sind Wettbewerber zumeist auf 
Vorleistungen des etablierten Betreibers angewiesen. Hierunter fallen beispielsweise Terminie-
rungs- und Zuführungsleistungen. Bei einer Zusammenschaltung der Netze alternativer Anbieter 
mit den Vermittlungseinrichtungen der Deutschen Telekom AG mit Netzübergangsfunktion ent-
stehen zudem Kosten der Zusammenschaltung. Bundesweit hat die Deutsche Telekom AG der-
zeit 474 solcher Standorte eingerichtet. Daneben beziehen die Wettbewerber für die Realisie-
rung von Teilnehmeranschlüssen zumeist Teilnehmeranschlussleitungen vom marktbeherr-
schenden Unternehmen. Somit fallen Kosten für die Nutzung von Gebäuden und anderen Ein-
richtungen des etablierten Betreibers an. Weiter sind für die feste Voreinstellung der Verbin-
dungsnetzbetreiberkennzahl (Preselection) in den Vermittlungssystemen der Deutschen Tele-
kom AG Entgelte zu entrichten. Im offenen Call-by-Call-Verfahren nutzen die Wettbewerber oft-
mals die Möglichkeit, dass die Rechnungsstellung vom etablierten Betreiber übernommen wird. 
Falls nicht sind sie zumindest darauf angewiesen, dass die Bestandsdaten für die Abrechnung 
von diesem bereitgestellt werden. Ferner werden für die Verbindungen zu und zwischen den 
Schaltstellen der Netzbetreiber häufig Mietleitungen der Deutschen Telekom AG in Anspruch 
genommen. Schließlich beziehen Internet-Service-Provider (ISP) von der Deutschen Tele-
kom AG schmal- und breitbandige Transport- und Zuführungsleistungen. 

Die Zahlungen für sämtliche genannten Vorleistungen des etablierten Betreibers lagen En-
de 2006 mit rund 2,9 Mrd. € nahezu auf Vorjahresniveau (2,8 Mrd. €). Dagegen konnten die 
Festnetz-Wettbewerber und ISP ihre gesamten Umsatzerlöse mit Endkunden von ca. 6,8 Mrd. € 
in 2005 auf etwa. 7,5 Mrd. € zum Ende des Jahres 2006 erhöhen. Demnach beruhten En-

 
12 Der Umsatzerlös der Wiederverkäufer von Sprachverbindungsminuten betrug in den Jahren 2006 und 
2005 rund 0,6 Mrd. €. 
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de 2006 ca. 62 % der erzielten Endkunden-Umsätze alternativer Anbieter auf eigener Wert-
schöpfung. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung der Wertschöpfung von 
3 Prozentpunkten. 

Abbildung 17: Wertschöpfung der Festnetz-Wettbewerber und ISP 
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Die volumenmäßig sinkende Abhängigkeit der Wettbewerber von Vorleistungen des marktbe-
herrschenden Unternehmens innerhalb der letzten Jahre ist u. a. durch die steigende Anzahl der 
Zusammenschaltungspunkte begründet. Zum Ende des 1. Quartals 2007 hatten zumindest 
sechs Festnetzbetreiber eine Zusammenschaltung mit der Deutschen Telekom AG an allen 
474 Standorten realisiert. Die dafür benötigte eigene Infrastruktur verringert die Abhängigkeit 
von Vorleistungen. Zudem schalten die Wettbewerber vermehrt ihre Netze untereinander zu-
sammen, um die Abhängigkeit von Vorprodukten der Deutschen Telekom AG weiter zu reduzie-
ren. 
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3. Mobiltelefondienst 

Mitte 2007 wurde in Deutschland die Penetrationsrate von 110 % überschritten. Somit kommt im 
statistischen Durchschnitt mehr als ein Mobilfunkvertrag auf jeden Einwohner. Ende 2007 sind 
etwa 96 Mio. Teilnehmer in den Mobilfunknetzen zu erwarten. 

Der E-Communications Haushaltsumfrage13 zufolge besaßen Ende 2006 ca. 10 % aller Haus-
halte in Deutschland ausschlieβlich einen Mobiltelefonanschluss und 65 % sowohl einen Fest-
netzanschluss, als auch einen Mobiltelefonanschluss. 

Abbildung 18: Teilnehmerentwicklung und Penetration in deutschen Mobilfunknetzen 
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Die Verschiebung der Teilnehmer-Marktanteile zu Gunsten der kleineren Netzbetreiber E-Plus 
und O2 setzte sich auch im Jahr 2007 fort. Ein leichtes Wachstum hatte T-Mobile zu verzeich-
nen. Der Teilnehmer-Marktanteil der Mobilfunk-Service-Provider entwickelt sich trotz absoluter 
Steigerungsraten leicht rückläufig. Nach 25,0 % im Jahr 2006 (25,3 % im Jahr 2005) erreichte 
der Wert im ersten Quartal 2007 nur noch 24,3 %. 

 
13 EUROBAROMETER SPEZIAL Nr. 274 “E-Communications Haushaltsumfrage”  
Befragung: November – Dezember 2006, Veröffentlichung: April 2007 
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Abbildung 19: Teilnehmer-Marktanteile der Netzbetreiber 
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Das Segment der Mobilfunk-Discounter, an dem neben Mobilfunk-Service-Providern und Ver-
triebsmarken der Netzbetreiber auch eigenständige Discountanbieter partizipieren, weist konti-
nuierlich enorme Wachstumsraten auf. Die ersten Discount-Angebote starteten im Laufe des 
Jahres 2005 und zum Jahresende nutzten bereits 1,7 Mio. Teilnehmer diese Angebote. Im dar-
auf folgenden Jahr erhöhte sich diese Zahl bereits auf 5,7 Mio. Teilnehmer. Zum Jahresen-
de 2007 wird mit schätzungsweise 8,9 Mio. Teilnehmern ein Marktanteil von fast 8 % erreicht. 

Der Anteil der Prepaid-Kunden an der Gesamtteilnehmerzahl wird im Jahr 2007 schätzungswei-
se rund 55 % betragen. 
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4. Internet 

4.1 Internetnutzung 

Der Studie (N)ONLINER Atlas 2007 von tns infratest ist zu entnehmen, dass im Jahr 2007 rund 
39,2 Mio. Nutzer regelmäßig das Internet nutzten. Erstmals waren damit mehr als 60 % der Be-
völkerung ab 14 Jahren online. Die Internetnutzung steigt zwar kontinuierlich an, allerdings mit 
einem Plus von 2 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr etwas abgeschwächt.  

Neben der privaten Nutzung des Internet am heimischen PC, der Nutzung am Arbeitsplatz, in 
Schulen und Universitäten kann das Internet auch in kommerziellen oder nicht-kommerziellen 
Einrichtungen, wie z. B. Internetcafés oder Bibliotheken genutzt werden. Die Stiftung Digitale 
Chancen, Berlin, ermittelte rund 9.000 dieser Einrichtungen in Deutschland. 

4.2 Internetverkehr 

Das über Analog- bzw. ISDN-Anschlüsse generierte schmalbandige Verkehrsaufkommen in das 
Internet ist erwartungsgemäß weiterhin rückläufig. Das Volumen der Einwahlverbindungen in 
das Internet liegt Ende 2007 bei voraussichtlich 43 Mrd. Minuten, gegenüber ca. 60 Mrd. Minu-
ten Ende 2006. In dieser Entwicklung spiegelt sich eindeutig die Verlagerung der Internetminu-
ten zugunsten von DSL und sonstigen breitbandigen Anschlusstechnologien wider.  
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Abbildung 20: Internetverbindungsminuten Schmalband 
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Beim breitbandigen Verkehrsvolumen, welches in GByte gemessen wird, zeigt sich indes ein 
starker Anstieg, welcher verdeutlicht, dass die Nachfrage nach breitbandigen Diensten ungebro-
chen hoch ist. Bis Ende 2007 wird voraussichtlich ein Datenvolumen von über 1,7 Mrd. GByte zu 
verzeichnen sein. 

Abbildung 21: Verkehrsvolumen Breitband 
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5. Voice over IP 

VoIP ist ein Dienst, der auf Basis des Internetprotokolls die Sprachübertragung über ein paket-
vermitteltes Datennetz ermöglicht. Die Nutzung von VoIP-Diensten setzt in der Regel einen 
breitbandigen Zugang zum Internet voraus. 

In Firmennetzen findet VoIP bereits seit längerem Verbreitung. Erste kommerzielle Angebote für 
die heimische Anwendung sind seit Ende 2003 am Markt verfügbar. 2007 boten rund 
80 Anbieter VoIP-Dienste für den Massenmarkt an. Waren 2006 noch 2,8 Mio. Kunden bei die-
sen Anbietern für die Nutzung von VoIP-Diensten registriert, werden 2007 bereits 3,9 Mio. er-
wartet. Hierbei handelt es sich zumeist um Kunden der Anbieter von DSL-Anschlüssen, die 
VoIP, DSL-Anschluss und Zugang zum Internet in der Regel als Bündelprodukt anbieten. 

Die registrierten VoIP-Nutzer generierten Ende 2006 ein in Minuten gemessenes Gesprächsvo-
lumen von etwa 9 Mrd. Minuten über IP-basierte Netze. Bis Ende 2007 kann mit einem Anstieg 
des Volumens auf voraussichtlich 16 Mrd. Minuten gerechnet werden. 

Abbildung 22: Gesprächsminuten über VoIP 
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6. Preisentwicklung 

Im Festnetz wurde die Preisentwicklung von Bündelangeboten bestimmt, die Schmalband- und 
Breitbandanschlüsse und -dienste zu Pauschaltarifen umfassen. 

Der Preiswettbewerb unter den Breitband-Anbietern hielt in den letzten Jahren unvermindert an. 
Bündelprodukte, bestehend aus einem Telefon- und DSL-Anschluss inkl. einer Flatrate für Tele-
fonie und den Zugang in das Internet, waren Ende 2006 je nach gewählter Bandbreite des DSL-
Anschlusses bereits ab rund 30 € bei einzelnen Anbietern erhältlich. 2007 wurde die Preisgren-
ze von 30 € für vergleichbare Angebote bereits von einzelnen Anbietern unterboten, u. a. von 
Kabelanbietern. Ansonsten ist der Trend erkennbar, dass die Bündelprodukte der einzelnen An-
bieter mehr Leistungen - beispielsweise in Form steigender Bandbreiten der DSL-Anschlüsse - 
zu relativ konstanten Preisen enthalten. 

Im Discountbereich des Mobilfunks konnten Ende 2007 Gespräche bereits ab 0,08 € je Minute 
geführt werden. Flatrates, die unbegrenztes Telefonieren ins Festnetz bzw. in das eigene Mobil-
funknetz ermöglichen, wurden schon ab 10 € angeboten. Zudem ermöglichten spezielle Tarife 
das Telefonieren aus einer „Homezone“ zu günstigen Konditionen. Eine Vielzahl von Tarifen mit 
pauschal abgerechneten Minutenpaketen ergänzten diese Angebote. Mit Inkrafttreten der EU 
Roaming-Verordnung am 30. Juni 2007 wurde die mobile grenzüberschreitende Kommunikation 
für in der EU reisende Bürger zum Teil erheblich kostengünstiger. 
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Abschnitt B  

Analyse und Perspektiven 

des Wettbewerbs 

 

Ziel der Regulierung ist nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 TKG die Sicherstellung eines chancengleichen 
Wettbewerbs und die Förderung nachhaltig wettbewerbsorientierter Märkte der Telekommunika-
tion. Im Folgenden wird für zentrale Märkte eine Einschätzung hinsichtlich der Realisierung die-
ser Zielsetzung zum gegenwärtigen Zeitpunkt gegeben. Dabei ist unter einem nachhaltig wett-
bewerbsorientierten Markt ein Markt zu verstehen, auf dem der Wettbewerb so abgesichert ist, 
dass er auch nach Rückführung der sektorspezifischen Regulierung fortbesteht. 

Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die folgenden Ausführungen hinsichtlich Systematik und 
Vorgehensweise nicht in unmittelbarer Beziehung zu den nach neuem Telekommunikationsrecht 
durchzuführenden Marktanalyseverfahren stehen. Die hier abgegebene Stellungnahme bezieht 
sich vielmehr auf grundlegende Wettbewerbsentwicklungen auf dem Telekommunikationsmarkt 
und stellt insofern kein Präjudiz für Untersuchungen einzelner im Rahmen des Marktanalysever-
fahrens zu definierender Märkte dar. 

1. Schmalbandige Telefondienstleistungen 

Kontinuierliche Wettbewerbsintensivierung bei Inlandsverbindungen 

Das Marktsegment der Ferngespräche hat von Beginn an die höchste Wettbewerbsdynamik 
aufgewiesen. Bereits unmittelbar nach Inkrafttreten des Telekommunikationsgesetzes zum 
1. Januar 1998 hat eine Vielzahl von Anbietern die in § 43 Abs. 6 TKG verankerte Verpflichtung 
zur Gewährleistung der Betreiber(vor)auswahl genutzt, um auf Basis von Call-by-Call- und Pre-
selection-Angeboten Verbindungsleistungen zu vermarkten. Der anfangs große Abstand zwi-
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schen den Preisen des ehemaligen Monopolunternehmens und denen der neuen Wettbewerber 
hat dazu geführt, dass schon im zweiten Jahr nach Marktöffnung etwa ein Drittel der Fernge-
sprächsverbindungen von alternativen Verbindungsnetzbetreibern abgewickelt wurden. Wäh-
rend sich der Wettbewerb bei Ortsgesprächen in der ersten Phase der Marktöffnung durch die 
fehlende Möglichkeit zur Betreiber(vor)auswahl nur langsam entwickelte, hat die Einführung von 
Call-by-Call und Preselection auch im Ortsnetz im Jahr 2003 in diesem Marktsegment eine ra-
sche Wettbewerbsintensivierung herbeigeführt. 

Bezogen auf die gesamten Inlandsverbindungen im PSTN / ISDN (d. h. ohne VoIP) folgt daraus, 
dass die Wettbewerber ihren Marktanteil im Berichtszeitraum erstmals auf über 40 % steigern 
konnten. Dabei zeigt sich ein kontinuierliches Wachstum des Wettbewerberanteils von 30 % im 
Jahr 2003 über 39 % im Jahr 2004 und 41 % im Jahr 2005 auf 43 % im Jahr 2006.14 Bei Verbin-
dungen aus dem PSTN in die Mobilfunknetze liegt der Anteil der Wettbewerber sogar bei 45 %. 

Alternative Teilnehmernetzbetreiber steigern Marktanteile 

Der Trend zu Bündelangeboten aus Anschluss- und Verbindungsleistungen bzw. Komplettange-
boten (einschließlich breitbandiger Internetzugänge) „aus einer Hand“ ist ungebrochen zu be-
obachten und hat dazu beigetragen, dass die Marktanteile alternativer Teilnehmernetzbetreiber 
an den Inlandsgesprächen deutlich zugenommen haben. Bezogen auf den Wettbewerberanteil 
von 43 % an den gesamten Inlandsverbindungen im PSTN / ISDN zeigt sich, dass hiervon im 
Jahr 2006 erstmals über 40 % (gegenüber nahezu 20 % im Jahr 2004) auf die Teilnehmernetz-
betreiber entfallen. Von dem übrigen - durch Verbindungsnetzbetreiber abgewickelten - Wettbe-
werberverkehr entfällt erstmals der überwiegende Teil auf Preselection-Angebote. Demgegen-
über zeigt sich bei Call-by-Call eine rückläufige Entwicklung. Während dieses Marktsegment in 
den Jahren 2000 bis 2004 fast die Hälfte des gesamten Wettbewerberverkehrs umfasste, ist der 
Anteil 2006 auf unter 30 % abgesunken. Dabei ist die Bedeutung des Call-by-Call-Geschäfts 
nicht nur relativ, sondern auch in absoluten Zahlen rückläufig. So ist das auf diese Weise abge-
wickelte Verbindungsvolumen allein von 2005 auf 2006 um mehr als ein Viertel gesunken. 

 
14 Eine fundierte Differenzierung zwischen Anteilen an Verbindungsvolumina einerseits und Umsätzen 
andererseits ist auf Grundlage der erhobenen Daten nicht möglich. Ursächlich hierfür ist insbesondere der 
anhaltende Trend zu Pauschal- und Bündeltarifen, der erhebliche Fragen hinsichtlich einer sachgerechten 
Zuordnung monatlich fixer Entgeltbestandteile aufwirft. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der 
Tatsache, dass die Umsätze von den Befragten nicht in einheitlicher Weise auf Anschluss- und Verbin-
dungsleistungen aufgeschlüsselt wurden (und möglicherweise auch kaum werden konnten), wird in der 
Wettbewerbsanalyse an dieser Stelle nur auf Verbindungsanteile abgestellt und keine dezidierte Betrach-
tung von Marktanteilen auf Umsatzbasis vorgenommen. 
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Effektive Kontrolle missbräuchlicher Verhaltensweisen bleibt jedoch nach wie vor erfor-
derlich 

Im Ergebnis ist zwar festzustellen, dass sich die Wettbewerbsstrukturen in den vergangenen 
beiden Jahren weiter gefestigt haben. Allerdings zeigt sich, dass insbesondere die einzigen Un-
ternehmen, die flächendeckend Konkurrenzangebote zum ehemaligen Monopolunternehmen 
vermarkten (können) - im Schmalbandbereich sind dies die Verbindungsnetzbetreiber -, zuneh-
mend unter Druck geraten. Da diese Unternehmen wesentlich auf Vorleistungen der Deutschen 
Telekom AG angewiesen sind, zeigt sich, dass der Wettbewerb auf den Verbindungsmärkten 
nach wie vor zu erheblichen Teilen regulierungsbedingt ist. Dies unterstreicht, dass sowohl die 
Verpflichtung zur Betreiber(vor)auswahl als auch die kostenorientierte Festlegung der Zusam-
menschaltungsentgelte insoweit unverändert essentielle Voraussetzung für die erreichte Wett-
bewerbsintensität sind. Auf dieser Grundlage ist davon auszugehen, dass der Wettbewerbs-
druck auf das ehemalige Monopolunternehmen mittlerweile hinreichend groß ist, um überhöhte 
Endkundenpreise zu verhindern. Demzufolge konnte mit In-Kraft-Treten des neuen Telekommu-
nikationsgesetzes auf eine strikt kostenorientierte Ex-ante-Kontrolle der Endkundenangebote für 
Verbindungsleistungen verzichtet werden. Allerdings ist es zur Absicherung des Wettbewerbs 
nach wie vor erforderlich, mögliche Quersubventionierungen zwischen Bereichen unterschiedli-
cher Wettbewerbsintensität, die Anwendung wettbewerbsbehindernder Preisabschläge und 
Preis-Kosten-Scheren sowie sachlich ungerechtfertigte Bündelungspraktiken einer wirksamen 
Kontrolle zu unterwerfen. Insofern bleibt ein effektives Instrumentarium zur Verhinderung miss-
bräuchlicher Verhaltensweisen – zumindest mit Blick auf Produktbündel - nach wie vor erforder-
lich. 

Markt für Auslandsverbindungen ist auch nach der Entlassung aus der Regulierung 
durch eine weiterhin steigende Wettbewerbsintensität gekennzeichnet 

Im Bereich der Auslandsgespräche hat sich die Wettbewerbsintensität auch in den vergangenen 
Jahren weiter erhöht. Dies wird nicht zuletzt an weiter gestiegenen Marktanteilen der Wettbe-
werber deutlich, die - bezogen auf Verbindungsminuten - im Jahr 2006 bei 75 % lagen (gegen-
über 67 % im Jahr 2004). Zudem haben sich einzelne Wettbewerber zunehmend auf dem Markt 
etablieren können. So haben die drei größten alternativen Anbieter zusammen einen Anteil von 
über 30 % der Auslandsgespräche abgewickelt. 
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Markt für Schmalbandanschlüsse weist deutlich zunehmende Wettbewerbsintensität auf; 
Verringerung der Regulierungsintensität hat sich bewährt 

Während die Wettbewerbsentwicklung bei (schmalbandigen) Telefonanschlüssen in den ersten 
Jahren der Liberalisierung eher zurückhaltend verlief, hat sich der Marktanteil der Wettbewerber 
nunmehr von ca. 5 % im Jahr 2004 auf etwa 13 % im Jahr 2006 erhöht. Für Ende 2007 wird 
- unter Einbeziehung der über das TV-Kabel genutzten Telefonanschlüsse - sogar ein Wettbe-
werberanteil von über 18 % erwartet. Diese sehr deutliche Wettbewerbsbelebung bei Telefonan-
schlüssen ist wesentlich geprägt von der Dynamik im Breitbandbereich und der zunehmenden 
Präferenz der Nachfrager für umfassende Bündelangebote „aus einer Hand“, da hierdurch die 
Möglichkeiten der alternativen Anbieter, Kunden zu einem kompletten Anschlusswechsel zu 
motivieren, deutlich zugenommen haben. 

Insofern zeigt sich, dass sich die Rückführung der Eingriffstiefe von einer Ex-ante-
Genehmigungspflicht hin zu einer nachträglichen Entgeltkontrolle in Verbindung mit der Auferle-
gung einer Anzeigepflicht bewährt hat. 

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die infrastrukturbasierten Wettbewerber ihre Angebote 
nach wie vor nicht flächendeckend offerieren und insofern nur etwa zwei Drittel der Haushalte 
die Möglichkeit haben, zwischen alternativen Teilnehmernetzbetreibern zu wählen. Aus diesem 
Grund, aber auch wegen der unverändert sehr hohen Marktanteile des ehemaligen Monopolun-
ternehmens, bleibt das Instrumentarium der sektorspezifischen Regulierung trotz der festzustel-
lenden Wettbewerbsdynamik mittelfristig erforderlich. 

Intermodaler Wettbewerb durch Mobilfunk- und Kabel-TV-Konkurrenz intensiviert sich 

Nachdem bereits in den vergangenen Berichten neben der Komplementarität auch die sich ab-
zeichnenden Substitutionsbeziehungen zwischen Mobilfunk- und Festnetzkommunikation ange-
sprochen wurden, haben sich die Anzeichen für eine Intensivierung der Wettbewerbsbeziehung 
in den vergangenen zwei Jahren weiter verdichtet. Dies wird nicht zuletzt auch daran deutlich, 
dass inzwischen etwa ein Viertel des gesamten Gesprächsvolumens mobil abgewickelt wird 
(gegenüber 15 % im Jahr 2004). Während die Anzahl der Inlandsverbindungsminuten im PSTN 
von ca. 183 Mrd. im Jahr 2004 auf ca. 163 Mrd. im Jahr 2006 deutlich zurückgegangen ist, hat 
sich das in den Mobilfunknetzen generierte Verkehrsvolumen (ohne Auslandsverkehr) in etwa 
gleichem Umfang erhöht (von 37 Mrd. im Jahr 2004 auf 56 Mrd. Verbindungsminuten im 
Jahr 2006). Insbesondere die zunehmende Verbreitung von Pauschaltarifen (vor allem für Ver-
bindungen ins Festnetz, immer häufiger jedoch auch in Mobilfunknetze), aber auch andere An-
gebote, die zu weiteren Senkungen des Preisniveaus im Mobilfunk beitragen, dürften dazu füh-
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ren, dass sich dieser Trend gegenwärtig nochmals deutlich beschleunigt. Die Abwärtsentwick-
lung bei den Mobilfunkpreisen, die derzeit eine zunehmende Dynamik erlangt, spiegelt sich be-
reits deutlich in den Daten für die zurückliegenden Jahre wider. So sind die Umsätze der Mobil-
funkanbieter zwischen 2003 und 2007 nahezu unverändert geblieben, während sich das abge-
wickelte Verkehrsvolumen im gleichen Zeitraum nahezu verdoppelt hat. 

Allerdings gibt es Anzeichen, dass die Substitutionsbeziehung hierzulande nach wie vor weitest-
gehend auf den Verbindungsbereich beschränkt bleibt. Dies wird vor allem dadurch deutlich, 
dass der Anteil von Haushalten, die nur über einen Mobilfunkanschluss verfügen, mit 10 % im 
europäischen Vergleich (EU25: 22 %) noch relativ niedrig ist. Gleichzeitig ist der Anteil der 
Haushalte, die zwar über einen Festnetzanschluss, nicht jedoch über ein Mobiltelefon verfügen, 
hierzulande mit 22 % (EU25: 15 %) im europäischen Vergleich bemerkenswert hoch. 

Neben der Konkurrenz durch die Mobilfunkanbieter entsteht den etablierten Anbietern von Tele-
fondienstleistungen nun auch durch die Kabel-TV-Anbieter zunehmend intermodaler Wettbe-
werb. So haben die Kabelnetzbetreiber die Zahl ihrer vermarkteten Telefonanschlüsse in den 
vergangenen zwei Jahren auf fast 800.000 Kunden im Jahr 2007 versiebenfacht. Das bedeutet 
zugleich, dass inzwischen mehr als 10 % der von Wettbewerbern bereitgestellten Festnetztele-
fonanschlüsse auf der Kabelinfrastruktur basieren. 
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2. Breitbandmärkte 

Festnetzgebundene breitbandige Telekommunikationsdienste haben im Berichtszeitraum weiter 
an Bedeutung gewonnen. Sowohl die Breitbandanschlussmärkte aber auch zahlreiche Dienste
märkte (wie z. B. Internetzugangsmärkte oder breitbandige Sprachdienstmärkte (Voice over IP)) 
waren in den vergangenen beiden Jahren von erheblicher Marktdynamik geprägt. 

2.1 Breitbandanschlussmärkte 

Breitbandige Anschlüsse werden in Deutschland hauptsächlich über Digitale Anschlussleitungen 
(DSL) oder Kabelfernsehanschlüsse (Kabelmodem) angeboten. Anderen Technologien wie z. B. 
Satellitentechnologie, Powerline oder drahtlose/mobile Anschlusstechnolgien spielen bei den 
nachgefragten Breitbandanschlüssen derzeit noch kaum eine Rolle. Breitbandanschlüsse sind 
Voraussetzung für die Nutzung der zahlreichen Breitbanddienste. Entsprechend kommt den 
Breitbandanschlussmärkten bei der Beurteilung der ökonomischen Entwicklung im Breitbandbe-
reich eine zentrale Bedeutung zu.  

Die Breitbandanschlussmärkte zeichneten sich im Berichtszeitraum durch hohes Wachstum aus. 
Die Zahl der vermarkteten Breitbandanschlüsse hat sich gegenüber dem dritten Quartal 2005 
mit einem Wachstum von ca. 9 Mio. Anschlüssen fast verdoppelt. 18,6 Mio Breitbandanschlüsse 
wurden im Herbst 2007 in Deutschland zum Internetsurfen, Telefonieren, Fernsehen etc. ge-
nutzt. Dank des kräftigen Zuwachses hat sich die Versorgung der Haushalte in Deutschland mit 
Breitbandanschlüssen in dieser Zeit erheblich verbessert. Die Breitbandpenetrationsrate (hier 
Breitbandanschlüsse bezogen auf die Zahl der Haushalte) hat sich seither mehr als verdoppelt 
und stieg um ca. 20 Prozentpunkte auf gut 47 %. 

Gegenüber dem letzten Berichtszeitraum hat der Wettbewerb auf den Breitbandanschlussmärk-
ten in Deutschland weiter an Dynamik gewonnen. Mittlerweile (Stand 3. Quartal 2007) vermark-
ten wettbewerbliche Anbieter mehr als die Hälfte (ca. 54 %) aller Anschlüsse des Breitbandan-
schlussmarktes. Wettbewerbliche Anbieter haben der Deutschen Telekom AG auf dem Endkun-
denmarkt für Breitbandanschlüsse zwar gut die Hälfte der vermarkteten Anschlüsse streitig ma-
chen können. Aber ein bedeutsamer Teil der wettbewerblichen Angebote (36 %) basieren auf 
einem Anschlussresale-Angebot der Deutschen Telekom AG. 70 bis 80 % der Wertschöpfung 
dieser Anschlüsse verbleibt deshalb bei diesem Unternehmen. Bezieht man die Resa-
leanschlüsse noch in den Anteil der Deutschen Telekom AG an vermarkteten Breitbandan-
schlüssen mit ein, so erhöht sich ihr Marktanteil auf etwa zwei Drittel. 
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Noch bis zum 3. Quartal 2006 haben die Wettbewerber der Deutschen Telekom AG zwischen 
80 und 90 % des Kundenzuwachses auf sich verbuchen können. Diese Tendenz ist jedoch seit 
dem 4. Quartal 2006 deutlich abgeschwächt. Die Deutsche Telekom AG kann wieder etwa 40 % 
des Kundenzuwachses erzielen.  

Diese Stabilisierung ihrer Marktposition ist auch auf ihre Tarifmaßnahmen in den vergangenen 
zwölf Monaten zurückzuführen. Durch das Tarifpaket 3x3 dürfte die Deutsche Telekom AG ihre 
Position gestärkt und vermehrt Kunden zurück bzw. neu gewonnen haben. Auch vor dem Hin-
tergrund der Einführung der neuen Billigmarke congstar im Juli 2007 ist davon auszugehen, 
dass die Deutsche Telekom AG verstärkt auf Preiskampf setzen wird, um Marktanteile zurück-
zugewinnen. 

Insgesamt (DSL-Anschlüsse und alternative Technologien) hat die Deutsche Telekom AG aber 
im Vergleich zu dem 4. Quartal 2006 nochmals Marktanteile (gut 2 Prozentpunkte) gegenüber 
den Wettbewerbern verloren. Ihr „Aufholen“ bei den DSL-Anschlüssen wird insbesondere kon-
terkariert durch die deutlichen Erfolge der Anbieter von Breitbandanschlüssen auf Basis der TV-
Kabelinfrastruktur, die im 1. Halbjahr 2007 die Zahl ihrer vermarkteten Breitbandanschlüsse auf 
über 800.000 Stück beinahe verdoppeln konnten. 

Deutlicher Zuwachs bei TV-Kabelanschlüssen 

Die DSL-Technik bleibt in Deutschland nach wie vor die überragende Breitbandanschlusstech-
nik. 95 % aller Breitbandanschlüsse sind DSL-Anschlüsse. Dennoch zeigt sich, dass Anbieter 
von Breitbandanschlüssen über das TV-Kabel im Vergleich zum letzten Berichtszeitraum in ih-
ren Aufholstrategien erfolgreich sind. Ihnen ist es gelungen, in diesem stark wachsenden Markt 
ihren Marktanteil von 2 % auf etwa 5 % mehr als zu verdoppeln. Drahtlose Anschlusstechnolo-
gien und Powerline spielen auch im Jahr 2007 eine untergeordnete Rolle. 

Anstieg bei der Breitbandpenetration 

Dank des kräftigen Zuwachses bei der Nachfrage nach Breitbandanschlüssen und der darauf 
aufsetzenden Breitbanddienste, die auch durch die höhere Wettbewerbsintensität befördert wur-
de, hat Deutschland im europäischen Vergleich seine Position bei der Breitbandpenetration ü-
berdurchschnittlich verbessert. Im zweiten Quartal 2007 lag Deutschland mit einer Breitbandpe-
netration bezogen auf die Zahl der Bevölkerung bei etwa 21 % (entspricht ca. 44 % der Haushal-
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te) und damit deutlich über dem Durchschnitt der europäischen Länder (ca. 18 %).15 Im 3. Quar-
tal 2007 erhöhte sich die Breitbandpenetration der Haushalte weiter auf über 47%. Deutschland 
gehört damit hinsichtlich der Breitbandversorgung zu den führenden Flächenländern. Es wurde 
im 2. Quartal leicht von Frankreich übertroffen (22 %). Großbritannien wies eine um 3 Prozent-
punkte bessere Breitbandpenetration auf. Hier schlägt der deutlich höhere intermodale Wettbe-
werb aufgrund des hohen Anteils an TV-Kabelanschlüssen zu buche. Fünf weitere Länder ha-
ben höhere Breitbandpenetrationen als Deutschland. Hier handelt es sich ausnahmslos um klei-
nere Länder, die überdies häufig hohen intermodalen Wettbewerb aufweisen. Einige kleinere 
Länder (Niederlande und Dänemark) mit erfolgreichen Breitbandanschlussanbietern auf Basis 
von Kabel TV haben sogar Penetrationsraten von über 30 %. 

Für die Verbreitung von Breitbandanschlüssen spielen geographische und demographische Vor-
teile, wie sie vor allem kleinere Länder mit hohem Anteil an städtischer Bevölkerung aufweisen, 
eine bedeutsame Rolle. Ein entscheidender Treiber für die Breitbandpenetration ist aber auch 
der nachhaltige Wettbewerb auf den Breitbandmärkten. Dies wird auch durch eine Studie über 
die Breitbandentwicklung in Ländern mit hoher Breitbandpenetration bestätigt. Investitionen in 
Hochgeschwindigkeitsnetze würden demnach vor allem durch nachhaltigen Wettbewerb und 
eine Vielzahl von Anbietern unterschiedlicher Breitbandtechnologien getrieben.16

Abbildung 23: Penetrationsrate und Fortschritt bei der Breitbandversorgung 

Penetration rate and speed of progress in July 2007
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Quelle: COCOM 0750, Working Document, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2007 

                                                 
15 Vgl. COCOM07-50, COMMUNICATIONS COMMITTEE, Working Document, Subject: Broadband ac-
cess in the EU: situation at 1 July 2007, S. 9. 
16 Rob Frieden: Lessons from broadband development in Canada, Japan, Korea und the United States. 
Telecommunications Policy 29 (2005) S. 607: “The key driver for such investment [in infrastructure nee-
ded to provide high-speed broadband data services] lies in the development of sustainable competition 
with a multiciplicity of operators in each of the technologies providing broadband services”. 



38 I B ANALYSE UND PERSPEKTIVEN DES WETTBEWERBS 

 

Bundesnetzagentur Dezember 2007 
 

                                                

Abbildung 23 stellt den Zusammenhang zwischen Penetrationsrate der Breitbandanschlüsse pro 
100 Haushalte, wie sie im Juni 2007 gemessen wurde, und dem Zuwachs der Penetrationsrate 
zwischen Juli 2006 und 2007 dar. Der für jedes Land in der Grafik eingetragene Punkt wurde 
über die auf der Y-Achse (vertikale Achse) abgetragene Penetrationsrate des Landes und über 
den auf der X-Achse (horizontale Achse) abgemessenen prozentualen Zuwachs der Penetrati-
onsrate seit Juli 2006 bestimmt. Dabei zeigt sich, dass Deutschland in dem Quadranten (rechts 
oben) mit den sechs erfolgreichsten Ländern zu finden ist. Von den Ländern die eine überdurch-
schnittliche Penetrationsrate aufweisen, wird es hinsichtlich der Zuwachsraten nur von Luxem-
burg und Dänemark übertroffen. 

Höheres Wachstum bei der Verkehrsmenge 

Von 2005 bis 2007 hat sich die Breitbandverkehrsmenge im Verhältnis zum Anschlusswachstum 
leicht überproportional entwickelt. Entsprechend hat die relative Verkehrsmenge, d. h. der Breit-
bandverkehr pro Breitbandanschluss, zugenommen. Wurde 2005 im Durchschnitt noch ein Ver-
kehr von ca. 6,4 GByte pro Breitbandanschluss monatlich generiert, ist für 2007 eine Zunahme 
des durchschnittlichen Monatsverkehrs pro Breitband-Anschluss von ca. 28 % auf etwa durch-
schnittlich 8,2 GByte pro Breitbandanschluss zu erwarten. 

Zuwachs bei Anschlusskapazitäten 

Im Berichtszeitraum hat sich der Trend fortgesetzt, dass TK-Anbieter ihren Endkunden häufig zu 
stabilen Preisen immer höhere Anschlussbandbreiten zur Verfügung stellen. Laut einer vom 
Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegebenen Untersuchung17 verfügten im Mai 2007 et-
wa 13 % der Breitbandanschlusskunden über einen Breitbandanschluss mit Anschlussge-
schwindigkeiten von weniger als 1 Mbit/s, 20 % haben 1 Mbit-Anschlüsse. Anders als 2005, wo 
1 Mbit/s die vorherrschende Anschlussbandbreite war, nutzt aktuell die Mehrheit der Kunden 
(55 %) 2 bis 8 Mbit-Anschlüsse. Besonders hochbitratige Anschlüsse, die Anschlussgeschwin-
digkeiten von mehr als 8 Mbit/s erlauben, hatten zum Abfragezeitpunkt etwa 12 % der Nutzer 
nachgefragt. 

TV- und Video-Dienste sind nach wie vor erkennbar die einzigen neuen breitbandigen Dienste, 
die einen hohen Bandbreitenbedarf der Kunden mit sich bringen. TV-Dienste wie zeitversetztes 
Fernsehen, elektronische Programmführer, TV über DSL (z. B. HDTV) oder Video-on-Demand 

 
17 Vgl. Breitbandatlas 2007_01, www.zukunft-breitband.de 
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könnten das Interesse des Verbrauchers fördern, in sehr breitbandige Anschlüsse sowie Be-
zahldienste zu investieren. Wenn es mittelfristig gelingt, diese Dienste in nennenswertem Um-
fang zu etablieren, dürfte die Nachfrage nach sehr hohen Anschlussbandbreiten weiter spürbar 
wachsen und der Breitbandverkehr sowie genutzte Bandbreiten deutlich zunehmen. 

Vermarktung von Anschluss und Dienst im Bündel 

Schon im letzten Berichtszeitraum zeichnete sich ab, dass die deutsche Besonderheit der ge-
trennten Vermarktung von DSL-Anschluss und Dienst im Rückzug begriffen war. Bis Ende 2004 
vermarktete die Deutsche Telekom AG den DSL-Anschluss überwiegend getrennt vom Internet-
zugang. Durch diese Vermarktungsstrategie und bedingt durch das Fehlen eines geeigneten 
Vorleistungsproduktes (Bitstrom-Zugang) hatten Internet Service Provider, die über kein nen-
nenswertes eigenes Breitbandnetz verfügen, Geschäftsmodelle entwickelt, die allein auf der 
Vermarktung des Internetzugangs beruhen. 

Mit der Rückführung von T-Online International AG zu Beginn des Jahres 2006 in die Deutsche 
Telekom AG wurde die getrennte Vermarktung von DSL-Anschluss und Internet-Zugang weitge-
hend aufgegeben. Mit dem seit August 2004 freiwillig angebotenen DSL-Anschluss-
Resaleprodukt haben nunmehr auch ISP ohne eigene Infrastruktur die Möglichkeit, DSL-
Endkundenanschlüsse und Internetzugänge im Bündel zu vermarkten. Mittlerweile sind auch 
Bitstrom-Zugangsprodukte angeordnet und werden nach erfolgter Entgeltregulierung im Laufe 
des Jahres 2008 am Markt zur Verfügung stehen. Dies wird die gemeinsame Vermarktung von 
Anschluss und Diensten weiter fördern. 

Netzbetreiber, die über hinreichend eigene Breitbandinfrastruktur verfügen, um Hauptverteiler-
bereiche erschließen zu können, erzeugen auf der Basis des Vorleistungsprodukts „Zugang zur 
entbündelten Teilnehmeranschlussleitung“ eigene DSL-Anschlüsse, die sie von jeher im Bündel 
mit Internetzugängen und zunehmend auch mit anderen Breitbanddiensten vermarkten. Das 
Geschäftsmodell der Alleinvermarktung von Internetanschlüssen wird deshalb weitgehend an 
Bedeutung verlieren, wenngleich derzeit noch ein nennenswerter Altbestand an „reinen Internet-
zugangsverträgen“, die im sogenannten Zwei-Vertrags-Modell losgelöst vom DSL-Anschluss 
vermarktet wurden, im Markt zu finden ist. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung ist davon 
auszugehen, dass sich die Wettbewerbsverhältnisse auf den Breitbandanschlussmärkten und 
den Internetzugangsmärkten angleichen werden. 

Die am Markt tätigen Unternehmen bieten heute zumeist Bündel aus DSL-Anschluss, Internet-
zugang und VoIP-Diensten (Double Play) an, die überwiegend in einer einheitlichen Flatrate 
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tarifiert werden. Dabei hat in den vergangenen Jahren ein deutlicher Preiswettbewerb stattge-
funden, der zu einer spürbaren Preisabsenkung geführt hat. Diese Entwicklung drückt auf Mar-
gen und Umsatzerlöse im Breitbandbereich. Heute kann ein „Double-Play“-Bündel bei den unte-
ren Anschlussgeschwindigkeiten von Wettbewerbern schon für unter 30 € erworben werden. 
Basiert ein solches Angebot auf einem DSL-Resale-Geschäftsmodell, so setzt dieses Angebot 
voraus, dass der Endkunde einen schmalbandigen Telefonanschluss nutzt, der von der Deut-
schen Telekom AG bereitgestellt wird. 

Beginnende Vermarktung von Naked-DSL-Anschlüssen 

Im Hinblick auf die weitere wettbewerbliche Entwicklung kommt insbesondere dem Angebot von 
Naked-DSL- bzw. All-IP-Anschlüssen eine bedeutende Rolle zu, weil erst solche Anschlüsse 
den vollständigen Verzicht auf schmalbandige Telefonanschlüsse ermöglichen. Zahlreiche Wett-
bewerber bieten heute „Naked-DSL-Anschlüsse“ an, die nicht mehr mit einem schmalbandigen 
Telefonanschluss (PSTN) gebündelt sind, wobei die Sprachdienste ausschließlich über breit-
bandige Netze bereitgestellt werden. Mit dem entbündelten Zugang zur Teilnehmeranschlusslei-
tung (TAL), aber auch zukünftig Bitstrom-Zugang, sind geeignete Vorleistungsprodukte ange-
ordnet, die Wettbewerbern Anschlussangebote losgelöst vom PSTN-Anschluss des Incumbents 
erlauben. Im Zuge des Umbaus der Telekommunikationsnetze in IP-basierte Netze (Next Gene-
rations Networks, NGN) können reine breitbandige Telekommunikationsanschlüsse (ALL-IP-
Anschlüsse) in der Zukunft die derzeitigen PSTN-Anschlüsse vollkommen ersetzen. So plant die 
Deutsche Telekom AG, den entsprechenden Netzumbau bis zum Jahre 2012 abgeschlossen zu 
haben, und hat angekündigt, erste eigene ALL-IP-Anschlüsse (Naked-DSL) am Markt zu platzie-
ren. 

2.2 Breitbanddienste 

Internetzugang bedeutendster breitbandiger Dienst 

Der breitbandige (schnelle) Zugang ins Internet ist nach wie vor der bedeutendste Breitband-
dienst, der auf einem Breitbandanschluss aufsetzt und derzeit ausschließlich gemeinsam mit 
dem Breitbandanschluss vermarktet wird. Er ist häufig wiederum Zugangsvoraussetzung für 
andere Dienste, wie z. B. Voice over IP. 
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Voice over IP (VoIP) 

VoIP-Dienste, die hinsichtlich ihrer Qualität und ihrer Produktgestaltung mit traditionellen Tele-
fondiensten vergleichbar sind, werden in Deutschland etwa seit 2004 verstärkt angeboten. Die 
Bundesnetzagentur betrachtet VoIP-Verbindungen als Bestandteil der Verbindungsmärkte 
(Märkte Nr. 3 bis 6). Insoweit schlagen sich die Entwicklungen bei VoIP unmittelbar in den 
Sprachverbindungsmärkten nieder. Die Angebote von VoIP-Diensten haben allerdings auch 
wettbewerbliche Auswirkungen auf weitere Telekommunikationsmärkte. Weil die Nutzung eines 
VoIP-Dienstes in der Regel einen Breitbandanschluss sowie einen Internetzugangsdienst erfor-
dert und die einzelnen Produkte häufig gebündelt werden, sind daher insbesondere Wechselwir-
kungen zu diesen Märkten zu beobachten. 

Ende 2007 gibt es in Deutschland ca. 80 Anbieter von VoIP-Diensten für den Massenmarkt ge-
genüber 15 Anbietern Ende 2004 und etwa 50 Anbietern Ende 2005. Darüber hinaus gibt es 
zahlreiche individualisierte Angebote für Großkunden, wie z. B. Unternehmen und Organisatio-
nen, auf der Basis individueller Vereinbarungen und Lösungen. Die Zahl der Kunden stieg in den 
vergangenen Jahren stark an. Waren es Ende 2004 schätzungsweise 250.000 Kunden, nutzten 
Ende 2005 bereits etwa 1,2 Millionen Kunden VoIP-Dienste. Ein Jahr später telefonierten mehr 
als doppelt so viele Kunden IP-basiert (2,8 Millionen). Dabei ist davon auszugehen, dass viele 
dieser Kunden derzeit noch zusätzlich über einen schmalbandigen Telefonanschluss verfügen. 
Schätzungen für den Zeitraum Ende 2007 gehen von knapp 4 Millionen Kunden aus. 

Das Kundenwachstum wirkt sich auch auf den Anteil am Gesprächsvolumen aus. VoIP-
Verbindungen hatten 2005 einen Anteil von knapp 1 % am gesamten Telefonverkehr. Dies ent-
sprach etwa 2,2 Milliarden Minuten. 2006 wurden bereits gut 3 % aller Verbindungen über VoIP 
geführt, was knapp 9 Milliarden Minuten entsprach. Auch hierbei ist für 2007 mit weiter steigen-
den Zahlen zu rechnen. Ein Vergleich dieser Zahlen mit den Kundenzahlen zeigt, dass der ein-
zelne VoIP-Kunde 2006 länger über VoIP telefoniert hat als 2005. Insgesamt ist somit feststell-
bar, dass die Bedeutung von VoIP und die kundenseitige Akzeptanz weiterhin steigen.  

Zur regulatorischen Behandlung von VoIP hatte die Bundesnetzagentur bereits im Septem-
ber 2005 Eckpunkte veröffentlicht. Darin vertrat die Bundesnetzagentur einen „evolutionary ap-
proach“, mit dem zum Ausdruck gebracht werden soll, dass sich der Markt zunächst weitgehend 
ohne regulatorische Eingriffe entwickeln soll und nur dort, wo sich dies als erforderlich erweist, 
Festlegungen der Bundesnetzagentur erfolgen. Gut zwei Jahre nach der Veröffentlichung dieser 
Eckpunkte lässt sich feststellen, dass sich der von der Bundesnetzagentur gewählte Ansatz als 
richtig erwiesen hat. So haben die parallel zur marktlichen und technischen Entwicklung von 
VoIP-Diensten getroffenen Entscheidungen und Festlegungen der Bundesnetzagentur etwa im 
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Bereich der Nummerierung dazu beigetragen, dass sich VoIP-Dienste einerseits am Markt etab-
lieren und andererseits hinsichtlich ihrer Eigenschaften und den zu erfüllenden Anforderungen in 
zunehmendem Maße an die traditionelle Telefonie anpassen konnten. Ein wesentlicher Beitrag 
zur Etablierung von VoIP ist darin zu sehen, dass VoIP-Dienste Ortsnetzrufnummern verwenden 
können und somit im Hinblick auf die Nummernart gleichwertige Dienste anbieten. In diesem 
Zusammenhang kommt auch der Möglichkeit der Rufnummernübertragbarkeit eine große Be-
deutung zu. Dies gilt insbesondere, wenn mit Naked-DSL-Anschlüssen traditionelle Anschlüsse 
(Schmalbandanschlüsse) vollständig ersetzt werden und somit wegfallen können. In diesen Fäl-
len ist eine Übertragbarkeit der bisherigen Rufnummer vom Analog- oder ISDN-Anschluss auf 
den DSL-Anschluss möglich. 

IPTV 

In den vergangenen beiden Jahren haben Fernsehdienste (IPTV) sowie andere Multimedia-
Dienste, die über IP-Netze verbreitet werden und immer hohe Anschlussbandbreiten vorausset-
zen, Investitionen in besonders hochbitratige Anschlusstechnologien ausgelöst. Die sich schon 
im letzten Berichtszeitraum abzeichnende Einführung der ADSL2+-Anschlusstechnik, die vor 
allem von Wettbewerbern vorangetrieben wurde, erlaubt unter günstigen Bedingungen An-
schlussbandbreiten bis 24 Mbit/s und ermöglicht so Angebote von IPTV-Diensten, die je nach 
verwendetem Standard pro übertragenem Kanal zwischen 1,5 und 15 Mbit/s Bandbreite benöti-
gen. 

Die Deutsche Telekom AG ist - wie angekündigt – seit 2006 dabei, in Städten Glasfasertrassen 
bis zu den Kabelverzweigern und somit näher an den Endkunden auszubauen. Bis Ende 2007 
will sie so 27 Großstädte erschlossen haben. Durch diesen Infrastrukturausbau ist sie in der La-
ge, eine besonders hochbitratige Anschlusstechnologie einzusetzen (VDSL), auf deren Basis sie 
DSL-Anschlüsse mit einer Anschlussbandbreite von bis zu 50 Mbit/s anbietet. Sie ist damit der-
zeit das einzige Unternehmen in Deutschland, das zumindest in den Ausbauregionen sicher die 
besonders breitbandigen High-Definition-Fernsehkanäle (HDTV) vermarkten kann. 

In Deutschland mit seiner sehr ausgeprägten Free-TV-Kultur entwickelt sich die Nachfrage nach 
sogenannten Triple-Play-Diensten, bei denen Internetzugangsdienste, Sprachdienste sowie 
Fernseh- und Videodienste im Bündel zur Verfügung gestellt werden, allerdings immer noch 
zögerlicher als in anderen Ländern. Zwar haben im Berichtszeitraum Triple-Play-Angebote (In-
ternetzugang, Sprache und Fernsehen) und insbesondere IPTV die Diskussion in den Breit-
bandmärkten vielfach bestimmt, aber weniger als 1 % der Haushalte haben sich bis zur Jahres-
mitte 2007 dafür entschieden, IPTV-Angebote zu nutzen. Nach wie vor ist aber davon auszuge-
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hen, dass für die Akzeptanz von sehr schnellen Breitbandanschlüssen mit zweistelligen Mega-
bitbandbreiten die erfolgreiche Umsetzung von Triple-Play-Geschäftsmodellen von essentieller 
Bedeutung sein wird. 

2.3 Vorleistungsmärkte im Breitbandbereich 

Geeignete Vorleistungsprodukte für Wettbewerb entscheidend 

Im Breitbandbereich konzentriert sich die Regulierung derzeit auf die Bereitstellung geeigneter 
Vorleistungsprodukte, die für den Wettbewerb auf den Breitbandmärkten entscheidend sind. In 
Deutschland gibt es vier bedeutende Gruppen von Vorleistungsprodukten, die überwiegend 
auch reguliert sind: 

(a) Entbündelter Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung und Gemeinsamer Zugang 
(Line Sharing) 

Die Verbreitung von Breitbandanschlüssen durch wettbewerbliche Carrier oder ISP hängt maß-
geblich von der Verfügbarkeit geeigneter Vorleistungsprodukte ab. In Deutschland werden bis-
her drei Arten von Vorleistungen angeboten, auf denen wettbewerbliche Anbieter DSL-
Anschlüsse aufsetzen: Eine hohe Bedeutung hat für alternative Carrier der entbündelte Zu-
gang zur Teilnehmeranschlussleitung. Im 3. Quartal 2007 basierte mehr als die Hälfte (58 %) 
der von Wettbewerbern vermarkteten DSL-Anschlüsse auf diesem regulierten Vorleistungspro-
dukt. Die Entgelte für die diversen mit diesen Vorleistungen in Zusammenhang stehenden 
Dienstleistungen wurden im Frühjahr 2007 erneut genehmigt. Danach haben sich die TAL-
Entgelte nochmals reduziert: das monatliche Überlassungsentgelt verringerte sich um 15 Cent 
auf 10,65 €. Diese Entgeltreduzierung wird zu einer weiteren Intensivierung des im europäi-
schen Vergleich bemerkenswert hohen Bezugs dieses Vorleistungsprodukts führen. Schon jetzt 
zeigt sich, dass die Nachfrage nach dem entbündelten Zugang zur TAL nicht nur absolut stark 
wächst, sondern auch relativ im Vergleich zu DSL-Resale-Anschlüssen zunehmend an Bedeu-
tung gewinnt. 

Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern spielt Line Sharing, bei dem der Vorleis-
tungsnachfrager den hochbitratigen Teil der entbündelten TAL zu Verfügung gestellt bekommt, 
kaum eine Rolle. Dennoch ist seit 2006 von einem niedrigen Niveau ausgehend ein deutlicher 
Anstieg der Line-Sharing-Nachfrage zu erkennen. Derzeit basieren knapp 
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130.000 Wettbewerber-Anschlüsse auf diesem Modell. Auch bei den Line-Sharing-Entgelten 
wurde bei dem Entgeltverfahren zu Beginn des Jahres 2007 Spielraum für Absenkungen gese-
hen. Das monatliche Überlassungsentgelt wurde gegenüber der letzten Genehmigung nochmals 
um 17 % auf 1,91 € reduziert, die einmaligen Bereitstellungsentgelte sanken etwa um durch-
schnittlich 24 %. Diese nochmalige Verringerung des Entgeltniveaus bei Line Sharing kann sei-
ne Akzeptanz im Markt weiter verbessern.  

Ein Wettbewerber, der seine Breitbandanschlussprodukte auf dem Vorleistungsprodukt „Zugang 
zur TAL“ oder auf Line Sharing aufsetzt, muss seine eigene Infrastruktur bis zum Hauptverteiler 
(HVt) heranführen. Bei einem VDSL-Anschluss ist eine möglichst kurze Kupferleitung für die 
hohen Übertragungsraten Voraussetzung. Der breitbandige Verkehr muss hier spätestens am 
Kabelverzweiger über Glasfasertrassen weitergeführt werden. Für diese Anschlüsse „endet“ die 
TAL am Kabelverzweiger (KVz). Statt ca. 8.000 Hauptverteiler müsste ein Wettbewerber ca. 
300.000 Kabelverzweiger erschließen, um diese VDSL-Anschlüsse flächendeckend anbieten zu 
können. Größenvorteile bilden bei diesem Produkt eine noch erheblich höhere Markteintrittsbar-
riere als bei herkömmlichen DSL-Anschluss-Angeboten, die Wettbewerber auf der Basis der 
entbündelten TAL vom HVt aus anbieten. 

Die sich verändernden Anschlussinfrastrukturen im Rahmen des NGN-Umbaus werden unmit-
telbare Auswirkungen auf die Gestaltung der Vorleistungsprodukte „entbündelter Zugang zur 
TAL“ und „Bitstrom-Zugang“ in Deutschland haben. Die Bundesnetzagentur hat in einem ersten 
Schritt bei der jüngsten TAL-Regulierungsverfügung frühzeitig auf die sich abzeichnenden Netz-
veränderungen reagiert. 

Die Bundesnetzagentur hat gemäß dem vorgegebenen Zwei-Jahres-Turnus Anfang 2007 die 
Marktverhältnisse im Bereich des Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung und auch für Line 
Sharing erneut überprüft. Sie hat erneut beträchtliche Marktmacht der Deutschen Telekom AG 
festgestellt. Die auf dieser Feststellung aufsetzende Regulierungsverfügung sieht vor, die bishe-
rigen Verpflichtungen zum Zugang zur TAL beizubehalten. 

Darüber hinaus wird die Deutsche Telekom AG verpflichtet, den Wettbewerbern den Zugang zu 
ihren Kabelkanälen zwischen den Kabelverzweigern und den Hauptverteilern zu gewähren. Im 
Ausnahmefall, wenn ein Zugang zu Kabelkanälen nicht möglich ist, sieht die Regulierungsverfü-
gung den Zugang zu unbeschalteten Glasfaserleitungen der Deutschen Telekom AG vor. Die 
zusätzlichen Verpflichtungen tragen den besonderen Größennachteilen Rechnung, denen sich 
Wettbewerber bei der Erschließung von KVz gegenüber sehen. Sie erleichtern es Wettbewer-
bern, eigene glasfaserbasierte Infrastrukturen an die TAL anzubinden, um so für ihre eigenen 
Netze ebenfalls den Ausbau besonders hochbitratiger Anschlüsse vorantreiben zu können. 
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(b) Anschluss-Resale 

Die seit 2004 erhältlichen DSL-Resale-Anschlussprodukte der Deutschen Telekom AG sind e-
benfalls eine bedeutende Basis für wettbewerbliche DSL-Anschlüsse. Ende 3. Quartal 2007 ba-
sierten etwa 3,6 Mio. oder 40 % der wettbewerblichen DSL-Anschlüsse auf dem Resaleangebot 
der Deutschen Telekom AG, das hälftig in Kombination mit dem Resale-Zuführungsprodukt On-
line Connect (OC) oder mit den Zuführungsprodukten T-DSL-ZISP und ISP-GATE verwendet 
wird, um Endkunden DSL-Anschlüsse und Breitbanddienste anbieten zu können. Anschluss-
Resale-Produkte wurden bisher ex post reguliert. Im Frühjahr 2006 wurde Net Rental, ein spe-
zielles Anschluss-Resale-Produkt der Deutschen Telekom AG, wegen missbräuchlicher Preis-
gestaltung untersagt. Aktuell bietet die Deutsche Telekom AG zwei Anschluss-Resale-Produkte 
an: T-DSL-Resale, das der Wettbewerber mit einem prozentualen Abschlag vom Endkunden-
preis erwerben kann, und Wholesale DSL. Hier gelten zwei fixe Entgelte, die je nach den nach-
gefragten Anschlussbandbreiten variieren. 

(c) Breitband-Zuführungsprodukte 

Breitband-Zuführungsleistungen, bei denen Wettbewerber über die DSL-Anschlüsse des In-
cumbent oder dessen Resale-Anschlüsse hergestellten Breitbandverkehr zu bestimmten Netz-
knotenpunkten zugeführt bekommen, sind in Deutschland derzeit noch bedeutsame Vorleis-
tungsprodukte für breitbandige Dienste, wie z. B. der Internet-Zugang. Hierzu zählen Vorleis-
tungsprodukte wie OC, ISP-Gate und T-DSL-ZISP.  

Das Zuführungsprodukt T-DSL-ZISP, das von Wettbewerbern nicht nur zur Bereitstellung von 
Endkundendiensten nachgefragt wird, sondern auch Voraussetzung für wettbewerbliche Vorleis-
tungsangebote ist, wird seit 2003 reguliert. Mittlerweile ist auch eine Marktdefinition und Markt-
analyse für Breitband-Zuführungsmärkte erfolgreich abgeschlossen. Auf einem Teilmarkt, dem 
regionalen Breitband-Zuführungsmarkt, zu dem das Produkt ZISP zählt, ist die marktbeherr-
schende Stellung der Deutschen Telekom AG festgestellt werden. Die darauf aufsetzende Re-
gulierungsverfügung ordnet auf regionaler Ebene (an 73 Breitband-Points-of-Presence (PoP)) 
Zugang zum Breitband-Zuführungsmarkt an. 

(d) Bitstrom-Zugang 

Der entbündelte Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung und Resale decken auf der Infrastruk-
turebene das obere und das untere Ende der Wertschöpfungskette für Breitbanddienstleistun-
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gen ab. Ein Bitstrom-Zugangsprodukt schließt auf der Vorleistungsebene zwischen TAL und 
Resale eine Lücke auf der Wertschöpfungskette. In Deutschland wurden zwei Bitstrom-
Zugangsmärkte definiert. Auf beiden Märkten wurde für die Deutsche Telekom AG beträchtliche 
Marktmacht festgestellt. Die darauf aufsetzenden Regulierungsverfügungen ordnen ATM- und 
IP-Bitstrom-Zugang an, wobei nur für den IP-Bitstrom-Zugang Ex-ante-Entgeltregulierung vorge-
sehen ist. Für IP-Bitstrom-Zugang wird derzeit ein Standardangebot überprüft; das Verfahren 
wird schnellstmöglich abgeschlossen. Nach Abschluss des Entgeltverfahrens wird auch in 
Deutschland IP-Bitstrom-Zugang erhältlich sein. 

Bitstrom-Zugangsprodukte sind geeignet, den Wettbewerb in Deutschland nachhaltiger zu ges-
talten und wettbewerblichen Angeboten in Deutschland weitere Impulse zu geben. Dies wird 
sich auch zusätzlich positiv auf die Breitbandpenetration in Deutschland auswirken. IP-Bitstrom-
Zugang ist beispielsweise zu allen vorhandenen Vorleistungsprodukten auch als komplementä-
res Produkt zu verstehen. Zwar steht zu erwarten, dass Wettbewerber, die bisher T-DSL-Resale 
und ZISP nachfragten, zukünftig zum Teil auf Bitstrom-Zugangsprodukte migrieren werden. Bit-
strom-Zugang bietet bessere Qualitäten und erlaubt insbesondere zukünftig auch – in der Stan-
dalone-Bitstromvariante – Angebote unabhängig vom schmalbandigen Telefonanschluss der 
Deutschen Telekom AG. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es aber auch weiterhin einen Bedarf 
an komplementären Resaleprodukten geben. Dies gilt insbesondere für jene Unternehmen, die 
ihr Geschäftsmodell sowohl auf einem Anschluss- als auch auf einem Diensteresale basieren. 
Diese verfügen nicht über ausreichend eigene Netzinfrastruktur, um die für Bitstrom-Zugang 
vorgesehenen Netzzugänge zu erschließen. 

Wenn Wettbewerber zukünftig auf ein Bitstromprodukt zurückgreifen können, stehen ihnen auf 
der Breitband-Infrastrukturebene über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg Zugangspro-
dukte zur Verfügung. 

Die Regulierungsverfügung zu dem IP-Bitstrom-Zugangsprodukt geht auf die sich verändernden 
Zugangsnetzinfrastrukturen im Rahmen des NGN-Umbaus bisher insoweit ein, als sie klar stellt, 
dass auch Ethernet-basierte Konzentratornetze von der Regulierungsverfügung erfasst sind. Im 
Zuge eines weiteren Netzumbaus, bei dem sich auch möglicherweise der Rückbau von HVt-
Standorten konkretisiert, wird in der im kommenden Jahr wieder anstehenden Marktuntersu-
chung außerdem zu prüfen sein, inwiefern Bitstrom-Zugangspunkte auf einer niedrigeren Ag-
gregationsebene (näher am Endkunden) als heute angeordnet werden müssen. 
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2.4 Weiterentwicklung der Kommunikationsnetze18

Die Weiterentwicklung der Kommunikationsnetze, die unter dem Begriff NGN behandelt wird, 
bringt neue Herausforderungen für den Wettbewerb in den Telekommunikationsmärkten. Denn 
NGN ermöglicht das Angebot von Diensten weitgehend unabhängig von der zugrunde liegenden 
Infrastruktur. Vor diesem Hintergrund können zukünftig auch Anbieter ohne eigene Infrastruktur 
zur schnellen Verbreitung neuer Dienste beitragen. Andererseits werden auch Netzbetreiber 
bestrebt sein, Dienste im Bündel mit ihren Infrastrukturleistungen anzubieten. Dies eröffnet ins-
gesamt gute Voraussetzungen für mehr Innovation. 

Vor diesem Hintergrund stellen die technologischen Weiterentwicklungen im Zusammenhang 
mit NGN eine große Herausforderung für die Bundesnetzagentur dar, weil die veränderten Netz-
strukturen auch zu Veränderungen bei den regulierten Vorleistungsprodukten führen werden 
und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Wettbewerb zu beachten sind. 

Mit dem Übergang zu NGN werden die Netze zu All-IP-Netzen. Dies impliziert sowohl im Be-
reich der Zugangs- als auch der Kernnetze Veränderungen hinsichtlich Netzstruktur und -topolo-
gie. Die Debatte um die Zugangsnetze (Anschlussnetz und Konzentratornetz) wird oft auch un-
ter dem Begriff „Next Generation Access - NGA“ geführt. Hier stehen die mit hohen Investitionen 
verbundenen Infrastrukturentwicklungen im Vordergrund, mit denen den erwarteten höheren 
Bandbreitenanforderungen Rechnung getragen werden soll. Üblicherweise geht dies mit einer 
Verlegung von Glasfaser näher in Richtung Endkunden einher. Im Rahmen der TAL-Regulie-
rung hat die Bundesnetzagentur in einem ersten Schritt dieser Entwicklung Rechnung getragen. 
Die zukünftige Bitstrom-Zugangsregulierung wird die Netzmigrationen ebenfalls verstärkt be-
rücksichtigen müssen. Während bei den Zugangsnetzen Fragen des Netzzugangs im Vorder-
grund stehen, stellen sich in Bezug auf die Kernnetze v. a. Zusammenschaltungsfragen. 

IP-Zusammenschaltung19

Der Umbau der Telekommunikationsnetze wird sich auf weitere Vorleistungsprodukte wie etwa 
die Zusammenschaltungsleistungen auswirken. Zusammenschaltung und Interoperabilität haben 
in einem wettbewerblichen Umfeld eine große Bedeutung, weil es sich dabei um Grundvoraus-
setzungen für das Entstehen von Wettbewerb handelt. Das Nebeneinander mehrerer Netz-
betreiber funktioniert nur, wenn die Zusammenschaltung dieser Netze und die Ende-zu-Ende-
Verbindung aller Nutzer gewährleistet werden. Der Übergang von leitungsvermittelter auf paket-
vermittelte Technologie bringt hier weitreichende Veränderungen mit sich. Dabei wird es einen 

 
18 Siehe dazu auch Grundsatzthema NGN in Teil II, Abschnitt A 2. 
19 Siehe dazu auch Grundsatzthema IP-Zusammenschaltung, Teil II, Abschnitt A 2.1 
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längeren Zeitraum des Übergangs vom PSTN auf ein so genanntes All-IP-Netz geben. Diese 
Migrationsphase wirft eine Reihe von Fragen auf, weil sie durch das Nebeneinander der unter-
schiedlichen Technologien geprägt wird.  

Um Entwicklungsrichtungen für ein zukunftsfähiges Zusammenschaltungsregime und Migrati-
onsschritte zu einem zukünftigen Zusammenschaltungsregime aufzuzeigen, hatte die Bundes-
netzagentur bereits im August 2005 eine Projektgruppe „Rahmenbedingungen der Zusammen-
schaltung IP-basierter Netze“ eingerichtet. Die Projektgruppe hat im Dezember 2006 ihren Ab-
schlussbericht zur Konsultation veröffentlicht. Damit liegt für einen ganz wesentlichen Bereich 
der mit NGN zusammenhängenden Fragen bereits ein wertvoller Beitrag vor. Ziel der Auswer-
tung der im Rahmen der Konsultation eingegangenen Stellungnahmen ist die Veröffentlichung 
von Eckpunkten, die als Grundlage zukünftiger Entscheidungen der Bundesnetzagentur dienen 
können.
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Abschnitt C  

Universaldienst 

 

Die Bundesnetzagentur hat im Rahmen des Tätigkeitsberichtes dazu Stellung zu nehmen, ob 
sich eine Änderung der Festlegung, welche Telekommunikationsdienste als Universaldienstleis-
tungen im Sinne des § 78 TKG gelten, empfiehlt (vgl. § 121 Abs. 1 S. 2 TKG). 

Universaldienstleistungen sind nach § 78 Abs. 1 TKG als ein Mindestangebot an Diensten für 
die Öffentlichkeit definiert, für die eine bestimmte Qualität festgelegt ist und zu denen alle End-
nutzer unabhängig von ihrem Wohn- oder Geschäftsort zu einem erschwinglichen Preis Zugang 
haben müssen. Ferner muss die Erbringung der Universaldienstleistungen für die Öffentlichkeit 
als Grundversorgung unabdingbar geworden sein. Der Gesetzgeber hat insgesamt fünf Aspekte 
als Universaldienstleistung bestimmt. Hierzu gehört der Anschluss an ein öffentliches Telefon-
netz, die Verfügbarkeit mindestens eines gedruckten öffentlichen Teilnehmerverzeichnisses, die 
Verfügbarkeit eines umfassenden, öffentlichen Auskunftsdienstes, die flächendeckende Bereit-
stellung öffentlicher Münz- und Kartentelefone und die Möglichkeit von diesen öffentlichen Tele-
fonen Notrufe durchzuführen. Die Vorgaben der §§ 78 ff. TKG dienen dabei der Umsetzung von 
Art. 3 ff. der Universaldienst-Richtlinie vom 7. März 2002. 

In Fortführung der gesetzlichen Vorgaben aus dem TKG 1996 hat auch der Gesetzgeber des 
TKG 2004 eine Anzeigepflicht der Deutschen Telekom AG vorgesehen. Beabsichtigt die Deut-
sche Telekom AG, die Universaldienstleistungen nicht in vollem Umfang oder zu schlechteren 
Bedingungen zu erbringen, ist dieses ein Jahr vor Wirksamwerden anzuzeigen (vgl. 
§ 150 Abs. 9 TKG). Eine derartige Anzeige wurde nicht abgegeben. Da grundsätzlich davon 
ausgegangen wird, dass die Universaldienstleistungen in der Regel auf dem Markt vom Wett-
bewerb erbracht werden, ist ein Eingriff der Bundesnetzagentur lediglich in dem Fall notwendig, 
wenn durch den Markt eine Universaldienstleistung nicht ausreichend und angemessen erbracht 
wird oder zu besorgen ist, dass eine solche Versorgung nicht gewährleistet sein wird. 
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In grundsätzlicher Hinsicht ist - bezogen auf den Berichtszeitraum - zunächst anzumerken, dass 
die Europäische Kommission im Rahmen der Überarbeitung des aktuellen Richtlinienpaketes 
angeregt hat, mit einem Grünbuch zum Universaldienst im Jahr 2007 eine tiefer gehende Dis-
kussion über die gesamte Universaldienst-Richtlinie anzustoßen. Nach Auffassung der Europäi-
schen Kommission stellt sich in diesem Zusammenhang bspw. die Frage nach der Ausgegli-
chenheit zwischen sektorspezifischen und allgemeinen, horizontalen Regelungen zum Verbrau-
cherschutz. Ferner sollte problematisiert werden, ob ein einheitlicher und europaweiter Univer-
saldienststandard umsetzbar ist und inwieweit privatwirtschaftliche Unternehmen zur Finanzie-
rung sozialer Verpflichtungen herangezogen werden können (vgl. KOM(2006), 334 v. 28. Ju-
ni 2006, S. 25). Die Bundesnetzagentur wird den angekündigten Diskussionsprozess aktiv be-
gleiten. 

Zu den nach § 78 Abs. 2 TKG geltenden Universaldienstleistungen ist im Einzelnen Folgendes 
auszuführen: 

Der Anschluss an ein öffentliches Telefonnetz an einem festen Standort und der Zugang zu öf-
fentlichen Telefondiensten an einem festen Standort ist einer der wesentlichen Grundpfeiler des 
Universaldienstes. Im Berichtszeitraum sind insgesamt 1.307 Verbraucher mit Fragen an die 
Bundesnetzagentur herangetreten, die speziell den Bereich Anschluss an das öffentliche Tele-
fonnetz betrafen. Die Zusammenschau dieser Verbraucheranfragen ergibt, dass zum jetzigen 
Zeitpunkt die Erbringung der Universaldienstleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1 TKG gewährleis-
tet ist und dieses auch für die Zukunft prognostiziert werden kann. 

Ferner ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die Europäische Kommission im Rahmen 
der Überarbeitung des aktuellen Richtlinienpakets vorgeschlagen hat, die Verpflichtung zur Ge-
währung des „Anschlusses“ und die Verpflichtung zur Gewährung des „Zugangs zu Telefon-
diensten“ voneinander zu trennen. Hiermit soll eine zukünftige Überarbeitung der Universal-
dienstverpflichtungen erleichtert werden (vgl. KOM(2006), 334 v. 28. Juni 2006, S. 25). Die kon-
kreten Richtlinienvorschläge hierzu bleiben abzuwarten. 

Aufgrund der tatsächlichen Ausgangslage und der angekündigten Diskussion auf europäischer 
Ebene sollte zurzeit keine Änderung der als „Anschluss an ein öffentliches Telefonnetz“ und 
„Zugang zu Telefondiensten“ bezeichneten Universaldienstleistung (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 1 TKG) 
vorgenommen werden. 

Der Telefonanschluss an das öffentliche Telefonnetz umfasst aktuell nur den sog. „funktionalen 
Internetzugang“, also den schmalbandigen Internetanschluss (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 1 TKG, § 3 
Nr. 16 TKG und Art. 4 Abs. 2 und Erwägungsgrund 8 Universaldienst-RL). Daher soll an dieser 
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Stelle - wie bereits im Tätigkeitsbericht 2004/2005 - die Entwicklung im Bereich der breitbandi-
gen Internetanschlüsse, deren Übertragungsrate größer als 128 kbit/s ist, kurz beleuchtet wer-
den. 

Die Anzahl der breitbandigen Internetanschlüsse ist bis Ende 2007 auf rund 20 Millionen gestie-
gen. Davon sind 18,7 Millionen DSL Anschlüsse, 1 Mio. Anschlüsse über ein Kabelmodem, 
9.500 Anschlüsse über Powerline und 37.500 Anschlüsse über Satellit. Damit wird eine Breit-
banddurchdringung pro Einwohner erreicht, die mit 24 Prozent leicht über dem europäischen 
Durchschnitt liegt. Eine positive Entwicklung ist ebenfalls im Bereich der funkgestützten breit-
bandigen Internetanschlüsse zu verzeichnen. Hierbei ist insbesondere die Zahl von über 
9.000 öffentlich zugänglichen WLAN-Hot-Spots hervorzuheben. Schließlich wurden mit der 
BWA-Versteigerung Ende 2006 Frequenzen zur Realisierung schneller funkgestützter Internet-
zugänge bereitgestellt (vgl. hierzu auch Teil II, Abschnitt D 4.). 

Neben der reinen Anzahl der breitbandigen Internetanschlüsse ist auch die Diskussion zum Um-
fang des Universaldienstes und einer möglichen Aufnahme des Breitbandzugangs beachtens-
wert. Wurde dieser Aspekt zum Tätigkeitsbericht 2004/2005 insbesondere noch auf europäi-
scher Ebene diskutiert (vgl. zu den Details BT-Drs. 16/300, S. 59), so ist in jüngster Zeit auch 
eine Behandlung dieses Themas auf nationaler Ebene zu verzeichnen. Bezüglich der Details 
kann auf die Stellungnahme der Bundesregierung vom 10. Mai 2007 zur „Ausweitung des Uni-
versaldienstes im Bereich der Telekommunikation“ (BT-Drs. 16/5302) verwiesen werden. Ferner 
ist der Antrag mehrerer Abgeordneter, der CDU/CSU- und der SPD-Fraktion zur „Verantwortung 
für die ländlichen Räume“ an die Bundesregierung vom 4. Juli 2007 zu erwähnen. In diesem 
wird die gleichberechtigte Einführung und Entwicklung der öffentlichen Infrastruktur zur Vernet-
zung von städtischen und ländlichen Räumen - insbesondere im Hinblick auf die Verkehrsinfra-
struktur -, die Versorgung mit Banken- und Telekommunikationsdienstleistungen (u. a. DSL und 
WiMAX) sowie die Gesundheitsversorgung gefordert (BT-Drs. 16, 5956, S. 5, Pkt. 7). 

Laut Feststellung des Communications Committee vom 15. Oktober 2007 liegt in Deutschland 
die Penetrationsrate von Breitbandanschlüssen pro 100 Einwohner bei 21,1 % (COCOM07-50 
Final, S. 11, Stand 1. Juli 2007). Damit bleibt festzuhalten, dass der Breitbandzugang weiterhin 
nicht von einer „Mehrheit der Verbraucher“ genutzt wird (vgl. Art. 15 Abs. 2 Universaldienst-RL 
i. V. m. Anhang V Universaldienst-RL) und demzufolge eine Anpassung des Umfangs des Uni-
versaldienstes in dieser Hinsicht nicht angezeigt ist. 

Ebenfalls Bestandteil der Universaldienstleistung ist ein öffentliches Teilnehmerverzeichnis und 
ein öffentlicher Telefonauskunftsdienst (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 TKG). 
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Hinsichtlich des öffentlichen Teilnehmerverzeichnisses ist festzustellen, dass dieses erbracht 
wird und eine Einstellung dieser Erbringung nicht zu besorgen ist. 

Im Hinblick auf den öffentlichen Telefonauskunftsdienst besagten Presseverlautbarungen im 
zweiten Quartal 2007, dass die Deutsche Telekom AG einen Verkauf des Auskunftsdienstes 
erwäge. Sollte sich die Deutsche Telekom AG entschließen, einen öffentlichen Telefonaus-
kunftsdienst nicht mehr in vollem Umfang oder nur zu schlechteren Bedingungen anzubieten, 
hat sie dieses der Bundesnetzagentur ein Jahr vor Wirksamwerden anzuzeigen (vgl. 
§ 150 Abs. 9 TKG). Eine derartige Anzeige liegt zurzeit nicht vor. Die Bundesnetzagentur hätte 
in einem solchen Fall zu prüfen, ob der Universaldienst auch weiterhin ausreichend und zu ei-
nem erschwinglichen Preis erbracht wird, und könnte gegebenenfalls ein oder mehrere Unter-
nehmen zur Erbringung eines umfassenden, öffentlichen Telefonauskunftsdienstes verpflichten. 
Das Ergebnis einer solchen Prüfung kann nicht vorweggenommen werden. Allerdings kann fest-
gestellt werden, dass die Kunden heute zwischen einer Reihe von Auskunftsdiensten wählen 
können. 

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Europäische Kommission im Rahmen ihrer Vorschläge 
zur Überarbeitung des aktuellen Richtlinienpakets vorgeschlagen hat, das öffentliche Teilneh-
merverzeichnis und den öffentlichen Auskunftsdienst aus dem Universaldienst zu streichen und 
deren Erbringung ausschließlich dem Wettbewerb zu überlassen (vgl. KOM(2006), 334 
v. 28. Juni 2006, S. 26). 

Aus Sicht der Bundesnetzagentur sollte sowohl bezüglich des öffentlichen Teilnehmerverzeich-
nisses als auch bezüglich des öffentlichen Auskunftsdienstes die Marktentwicklung und die Ent-
wicklung auf europäischer Ebene beobachtet werden. Änderungen des nationalen Rechtsrah-
mens sind zurzeit nicht zu empfehlen. 

Eine weitere Universaldienstleistung besteht in der flächendeckenden Bereitstellung von öffentli-
chen Münz- und Kartentelefonen (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 4 TKG). Ende 2006 lag der Bestand an 
Münz- und Kartentelefonen bei 110.000 Geräten. Gleichzeitig ist mit 85,7 Millionen Teilnehmern 
eine weitreichende Verbreitung von Mobilfunkzugängen gegeben. Nach Abschluss des Pilotpro-
jektes und Prüfung der Akzeptanz und Eignung des Basistelefons als „Low-Cost-Gerät“ ist die-
ses nunmehr in den Normalbetrieb übernommen worden (vgl. im Detail hierzu Tätigkeitsbe-
richt 2004/2005, BT-Drs. 16/300, S. 60; Jahresbericht 2006, S. 26). Damit ist eine flächende-
ckende Versorgung mit öffentlichen Münz- und Kartentelefonen weiterhin gewährleistet und eine 
Änderung der Universaldienstleistungen bezüglich § 78 Abs. 2 Nr. 4 TKG nicht notwendig. 
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Als Universaldienstleistung ist ferner die Möglichkeit festgelegt, von allen öffentlichen Münz- und 
Kartentelefonen Notrufe absetzen zu können (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 5 TKG). Diese Notrufmöglich-
keit besteht sowohl von den herkömmlichen öffentlichen Münz- und Kartentelefonen als auch 
von den Geräten, die im Rahmen des oben genannten Pilotprojektes „Basistelefon“ genutzt 
werden. Demzufolge wird diese Universaldienstleistung weiterhin erbracht. Eine Änderung ist 
nicht anzuraten. 
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Abschnitt A  

Grundsatzfragen der 

Marktregulierung 
 

1. Treffen der Präsidenten der europäischen Regulierungsbehörden (Independent Re-
gulators Group - IRG) und der Europäischen Regulierungsgruppe (ERG) 

Der informelle Zusammenschluss von nunmehr 34 unabhängigen europäischen Regulierungs-
behörden20 der IRG – Independent Regulators Group – dient dazu, durch Informations- und 
Erfahrungsaustausch zu einer möglichst einheitlichen Interpretation des europäischen Rechts-
rahmens und damit zu einer koordinierten Vorgehensweise zu gelangen, um auf diese Weise 
die rasche Entwicklung zu einem europäischen Telekommunikationsmarkt voranzutreiben.  

Die IRG versucht seit ihrer Gründung 1997 auf freiwilliger Basis die Regulierungspraxis in den 
europäischen Staaten zu koordinieren, indem sie Regeln für eine gemeinschaftskonforme Aus-
legung aufstellt, an die sich die Mitglieder soweit als irgend möglich bei ihren Entscheidungen 
halten sollen (sog. PIBs – Principles of Implementation and Best Practice, s. u.). 

Die freiwillige Koordinierung innerhalb der Gruppe der Regulierungsbehörden hat den Vorteil, 
dass sich die Gruppenmitglieder eher an die im Konsens (Konsensprinzip) gefundene gemein-
same Haltung gebunden fühlen als an eine verordnete Harmonisierung. Wesentlicher Vorteil der 
Koordinierung auf dieser Ebene ist, dass die nationalen Regulierungsbehörde am besten in der 
Lage sind, die in der praktischen Umsetzung der Richtlinien in jedem Land auftretenden Prob-
leme zu lösen, weil sie umfassendere Kenntnisse über die nationalen Märkte und deren Ent-
wicklung haben als etwa die Europäische Kommission. 

 
20 27 EU-Mitgliedstaaten, Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz sowie die Türkei, Kroatien und 
die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien. 
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Konkret werden in der IRG sog. ’Umsetzungsgrundsätze und Beschreibung der Best Practice’ 
(Principles of Implementation and Best Practice oder PIB) zu den wichtigsten Regulierungsthe-
men erarbeitet, die dann von den vierteljährlich tagenden Präsidenten/Leitern der Regulierungs-
behörden angenommen werden. Sie stellen eine Art Leitlinien („Richtschnur“) dar, die bei den 
Entscheidungen von den Regulierungsbehörden beachtet werden sollen, um so eine weitge-
hend einheitliche Anwendung der europäischen Rechtsvorschriften und damit auch einheitliche 
Bedingungen für die Marktakteure zu erreichen. Sie werden von jeder Regulierungsbehörde auf 
ihrer Website sowie der IRG Website (http://www.irg.eu) veröffentlicht. 

European Regulators Group (ERG) 

Die Kommission hatte mit zwei Entscheidungen im Jahre 2002 zwei sie beratende Gremien ge-
gründet: zum einen die „Radio Spectrum Policy Group“, die einer Koordinierung der europäi-
schen Frequenzpolitik dienen soll, sowie zum anderen die „European Regulators Group“ 
(ERG). Mit letzterer soll eine stärkere Koordinierung der nationalen Regulierungspraxen durch 
eine möglichst einheitliche Anwendung des neuen europäischen Rechtsrahmens bewirkt werden 
(Art. 3 der Entscheidung), weshalb neben Vertretern der Kommission die unabhängigen nationa-
len Regulierungsbehörden für elektronische Kommunikation als Mitglieder dieser Gruppe (Art. 4 
der Entscheidung) vorgesehen sind.  

Mit der ERG ist (erstmalig) eine Gruppe eingerichtet worden, in der als Mitglieder nicht die Mit-
gliedstaaten direkt angesprochen sind, sondern die nationalen Regulierungsbehörden. Haupt-
aufgabe der ERG, die gemäß Erwägungsgrund 36 und 37 der Rahmenrichtlinie das Richtlinien-
paket des europäischen Regulierungsrahmens für elektronische Kommunikationsdienste und 
-netze ergänzt und vervollständigt, ist es, die Kooperation zwischen den Regulierungsbehörden 
zu verstärken und insbesondere den gem. Art. 7 RRL vorgesehenen Konsultationsprozess zu 
bestimmten Entscheidungsentwürfen der nationalen Regulierungsbehörden zu organisieren.  

Die ERG erarbeitet zu diesem Zweck sog. „Gemeinsame Positionen“ (Common Positions, CP)“, 
in denen sie eine gemeinsame Haltung oder Grundüberzeugung zu relevanten Themen zum 
Ausdruck bringt sowie „Opinions“, in der sie ihre Meinung zu bestimmten Regulierungsfragen 
äußert. Letztere werden von der Kommission z. B. für die Erarbeitung neuer Rechtsakte wie 
z. B. Empfehlungen angefordert. Diese Dokumente werden ebenso wie das gemeinsame 
IRG/ERG-Arbeitsprogramm auf der Website der ERG http://erg.ec.europa.eu veröffentlicht. Zur 
Erhöhung der Transparenz und um alle beteiligten Gruppen („Stakeholders“) in den Diskussi-
onsprozess einzubeziehen, werden Dokumente wie z. B. „Gemeinsame Positionen“ oder das 
Arbeitsprogramm vor ihrer Verabschiedung durch das Plenum öffentlich konsultiert.  

http://www.irg.eu/
http://erg.ec.europa.eu/
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Wie die IRG befasst sich die ERG ausschließlich mit Anwendungsfragen zu konkreten Regulie-
rungsthemen. Bei den gemeinsamen Positionen handelt es sich nicht um rechtlich verbindliche 
Entscheidungen. Die politischen Entscheidungen verbleiben in dem nach den Komitologieregeln 
gebildeten Kommunikationsausschuss (Art. 22 RRL), in dem die Mitgliedstaaten durch die zu-
ständigen Ministerien (in Deutschland: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie) ver-
treten sind.  

Im Jahr 2006 hatte die Regulierungsbehörde des Vereinigten Königreichs Ofcom den jährlich 
wechselnden Vorsitz inne, im Jahr 2007 wurde er von der italienischen Regulierungsbehörde 
AGCOM übernommen. Der Vorsitz der IRG und ERG wird stets in Personalunion geführt wie 
auch die Vollversammlungen der IRG und ERG „back-to-back“ stattfinden. An den ERG-Treffen 
nimmt außer den Regulierungsbehörden zusätzlich die Kommission teil, die auch Themen für 
die Tagesordnung vorschlagen kann, jedoch kein stimmberechtigtes Mitglied ist. Da die Regulie-
rer allerdings nach wie vor die Möglichkeit haben wollen, sich ohne die Kommission untereinan-
der auszutauschen, bleibt die IRG weiterhin bestehen. 

IRG/ERG Arbeitsorganisation 

Die IRG/ERG war bis 2006 in Arbeitsgruppen organisiert, die sich mit bestimmten Themen (z. B. 
Festnetz oder Mobilfunk) beschäftigten und Papiere sowohl für die IRG als auch die ERG erar-
beitet haben. Um die Arbeit effizienter zu gestalten und den gestiegenen Anforderungen an die 
Zusammenarbeit zwischen den nationalen Regulierungsbehörden besser gerecht zu werden, 
wurde die Organisation Anfang 2007 auf so genannte Projektteams umgestellt, die sich projekt-
bezogen mit bestimmten Themen befassen und nach Erfüllung einer konkreten Aufgabe wieder 
aufgelöst werden können. Den Vorsitz der Projektteams hat jeweils ein Vertreter einer nationa-
len Regulierungsbehörde. 

Die Koordination der Projektteams und die Weiterleitung ihrer Ergebnisse an die Vollversamm-
lung der Präsidenten der Regulierungsbehörde werden von dem sog. „Contact Network“ vorge-
nommen. Zur organisatorischen Durchführung wurde im Mai 2002 ein (virtuelles) Sekretariat 
eingerichtet, dessen Vorsitz seit September 2004 die Bundesnetzagentur innehat. („IRG-
Coordinator“). Die Arbeit der ERG wird zusätzlich durch das ERG-Sekretariat organisatorisch 
unterstützt. 

Um die gestiegenen Anforderungen an die Organisation auf europäischer Ebene besser und 
effektiver leisten zu können, hat die IRG Ende 2006 die Einrichtung eines permanenten Sekreta-
riats in Brüssel beschlossen, das das o. a. „virtuelle“ IRG-Sekretariat allmählich ersetzen soll. 
Inzwischen wurden nach einer internen Ausschreibung ein „Senior“ als Leiter des Sekretariats 
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und zwei „Juniors“ ausgewählt. Diese drei Kräfte werden von ihren Regulierungsbehörden ent-
sandt, die Zusatzkosten übernehmen die IRG-Mitglieder. Sie werden über einen Pro-Kopf-
Beitrag aufgebracht. Zunächst ist das Sekretariat, das seine Tätigkeit Mitte September 2007 
aufgenommen hat, in Räumen der Europäischen Kommission in Brüssel untergebracht. Parallel 
arbeitet die IRG zurzeit an der Errichtung eines „non-profit“-Vereins nach belgischem Recht, um 
als eigenständige Organisation autonom agieren zu können. Auf der IRG-Plenumssitzung am 
6./7. Dezember 2007 wurden in Rom die Statuten zur Gruendung der IRG als gemeinnuetziger 
Verein nach belgischem Recht mit Sitz in Bruessel von den beitretenden NRB unterschrieben. 
Fuer die Bundesnetzagentur hat der Praesident Matthias Kurth unterschrieben. 

Aktivitäten 2006/2007: Im IRG/ERG Arbeitsprogramm 2006 waren die drei Themenfelder  

– Review of the regulatory framework, 
– Technical and market developments, 
– Practical Implementation issues 

als Schwerpunktbereiche vorgesehen. Im Arbeitsprogramm 2007 wurden folgende drei „Säulen“ 
gebildet: 

– Regulation / Review of the regulatory framework, 
– Harmonisation, 
– Innovation. 

Ein Schwerpunkt der Tätigkeit der IRG/ERG im Berichtszeitraum lag auf der aktiven Begleitung 
der Überarbeitung des Richtlinienpakets zur elektronischen Kommunikation, die von der Europä-
ischen Kommission Ende 2005 durch einen „Call for Input“ eingeleitet wurde. Die IRG/ERG hat 
hierzu eine gemeinsame Stellungnahme erarbeitet und an die Kommission übersandt. 

Am 29. Juni 2006 hat die Europäische Kommission mehrere Dokumente zur Überarbeitung des 
gegenwärtigen europäischen Rechtsrahmens für elektronische Kommunikationsnetze und 
-dienste („Review 2006“) zur öffentlichen Konsultation gestellt. Dabei geht es zum einen um das 
Richtlinienpaket zur elektronischen Kommunikation von 2002, zum anderen um die Überarbei-
tung der sog. Märkte-Empfehlung, in der aktuell 18 relevante Märkte definiert sind, die nach An-
sicht der Europäische Kommission (KOM) für eine Vorabregulierung in Betracht kommen. 

Im Hinblick auf die Überarbeitung des Richtlinienpakets sind folgende zentrale Vorschläge der 
KOM hervorzuheben: 
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– Umsetzung des Kommissionsvorschlags zum Frequenzmanagement, wie er im Septem-
ber 2005 vorgestellt wurde; 

– Im Zusammenhang mit dem Notifizierungsverfahren nach Art. 7 der Rahmenrichtlinie soll 
einerseits die administrative Last für die nationalen Regulierungsbehörden und die KOM 
verringert werden, andererseits wird eine Ausdehnung des Vetorechts der KOM auf die 
Regulierungsverfügungen vorgeschlagen. 

Die nationalen Regulierungsbehörden plädieren deshalb in ihrer gemeinsamen Stellungnahme21 
zur Überarbeitung des Rechtsrahmens für eine Beibehaltung der bisherigen Balance zwischen 
Kontrolle der Ergebnisse der Marktuntersuchungen im Rahmen des sog. Art.7-Notifzierungs-
prozesses durch die Europäische Kommission einerseits und der den Regulierungsbehörden 
obliegenden Entscheidung über die geeigneten Regulierungsmaßnahmen („Remedies“) ande-
rerseits. Sie wenden sich gegen die von der Kommission vorgeschlagene Ausdehnung ihres 
Vetorechts auch auf die Remedies. Auch wenn der Euroregulierer in den zur Konsultation ge-
stellten Dokumenten selbst noch nicht gefordert wurde, hat Kommissarin Viviane Reding diese 
Forderung bereits vor Veröffentlichung der Richtlinienvorschläge in mehreren Reden erhoben. 

Am 13. November 2007 hat die Kommission sowohl die neue Märkteempfehlung als auch Vor-
schläge für ein neues Richtlinienpaket veröffentlicht. Die Vorschläge werden begleitet von einem 
umfangreichen Impact Assessment. 

Bei der veröffentlichten Märkteempfehlung handelt es sich um die endgültige Fassung, die aller-
dings erst nach Veröffentlichung im Amtsblatt der EU wirksam wird. Wie erwartet, wurde die An-
zahl der in der Empfehlung enthaltenen Märkte im Vergleich zur bestehenden Fassung deutlich 
reduziert. Statt der bislang enthaltenen 18 Märkte sind in der neuen Empfehlung nur noch sie-
ben Märkte enthalten. Auf Endkundenebene sind sowohl die Verbindungsmärkte als auch der 
Mietleitungsmarkt („Mindestangebot an Mietleitungen“) gestrichen worden, sodass in der neuen 
Empfehlung nur noch ein Endkundenmarkt für Anschlüsse enthalten ist. Auch auf Vorleistungs-
ebene wurden mehrere Märkte gestrichen. Hier handelt es sich zum einen um den ehemaligen 
Markt 17 für Internationales Roaming, der entfallen konnte, weil Internationales Roaming seit 
Mitte 2007 von den nationalen Regulierungsbehörden aufgrund einer gemeinschaftsweiten Ver-
ordnung reguliert wird, ohne dass es dafür einer Marktdefinition und -analyse bedarf. Zum ande-
ren sind auf Vorleistungsebene die Märkte für Transitdienste im öffentlichen Festtelefonnetz, für 

 
21 Veröffentlicht im Internet unter: 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/public_consult/review_2/
index_en.htm und auf der ERG-Website unter http://erg.ec.europa.eu/whatsnew/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/public_consult/review_2/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/public_consult/review_2/index_en.htm
http://erg.ec.europa.eu/whatsnew/index_en.htm
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Zugang und Originierung in öffentlichen Mobiltelefonnetzen, für Rundfunkübertragungsdienste 
und für Fernübertragungssegmente für Mietleitungen gestrichen worden.  

In der folgenden Übersicht sind die wesentlichen Änderungen im Vergleich zur alten Empfehlung 
dargestellt. Wie sich diese im Einzelnen auf die Regulierungspraxis der Bundesnetzagentur aus-
wirken, hängt von den Ergebnissen der jeweiligen, künftig noch durchzuführenden Marktunter-
suchungen ab. Allein der Wegfall eines Marktes aus der Empfehlung bedeutet nämlich noch 
nicht automatisch den Wegfall von Regulierung. 

Alte Märkte-Empfehlung Bisherige Regulierung durch die 
BNetzA  

Änderungen in der 
neuen Empfeh-
lung 

Markt 1 
Privatkunden-Anschlüsse  

Markt 2 
Geschäftskunden-Anschlüsse 

Zusammenfassung Privat- und 
Geschäftskunden zu einem Markt;  

Ex-post-Preisregulierung nach 
TKG und Verpflichtung zur Ge-
währleistung von Betrei-
ber(vor)auswahl 

Bleibt, 
Zusammenfassung 
zu einem Markt 

Markt 3 
Orts- und Inlandsgespräche Pri-
vatkunden (Festnetz)  

Ex-post-Preisregulierung nach 
TKG 

Enfällt 

Markt 4 
Auslandsgespräche Privatkunden 
(Festnetz) 

Keine Regulierungsbedürftigkeit  
(3-Kriterientest verneint); 
bereits jetzt unter allgemeinem 
Wettbewerbsrecht 

Enfällt 

Markt 5 
Orts- und Inlandsgespräche ande-
re Kunden (Festnetz) 

Ex-post-Preisregulierung nach 
TKG 

Enfällt 

Markt 6 
Auslandsgespräche andere Kun-
den (Festnetz) 

Keine Regulierungsbedürftigkeit; 
(3-Kriterientest verneint); 
bereits jetzt unter allgemeinem 
Wettbewerbsrecht 

Enfällt 

Markt 7 
Mindestangebot an Mietleitungen 
für Endkunden 

Ex-post-Preisregulierung nach 
TKG 

Enfällt 

Markt 8 
Verbindungsaufbau im öffentlichen 
Telefonnetz an festen Standorten  

Ex ante Weitgehend unver-
ändert 

Markt 9 
Anrufzustellung in einzelnen Tele-
fonnetzen an festen Standorten 

Ex ante Weitgehend unver-
ändert 
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Markt 10 
Transitdienste im öffentlichen 
Festnetz 

Ex ante Entfällt 

Markt 11 
Entbündelter Großkundenzugang 
zur Teilnehmeranschlussleitung  

Ex-ante-Zugangsverpflichtung und 
Preisgenehmigung 

Bleibt, enthält Aus-
weitungen 

Markt 12 
Breitbandzugang für Großkunden 

IP: (Ex-ante-)Zugangsverpflichtung 
und Preisgenehmigung 

ATM: (Ex-ante-)Zugangs-
verpflichtung und Ex-post-
Preiskontrolle 

Unverändert 

Markt 13 
Abschlusssegmente von Mietlei-
tungen für Großkunden 

Ex ante Unverändert 

Markt 14 
Fernübertragungssegmente von 
Mietleitungen für Großkunden  

Regulierungsbedürftigkeit verneint Entfällt 

Markt 15 
Zugang und Verbindungsaufbau in 
öffentlichen Mobiltelefonnetzen 

Regulierungsbedürftigkeit bejaht, 
aber keine SMP festgestellt  

Entfällt 

Markt 16 
Anrufzustellung (Terminierung) in 
einzelnen Mobiltelefonnetzen 

Zunächst Ex-post-
Preisregulierung; seit November 
2006 Preisgenehmigung  

Unverändert 

Markt 17 
Nationale Großkundenmarkt Aus-
landsroaming  

Nicht analysiert wegen Roaming-
verordnung  

Entfällt (Roaming-
verordnung) 

Markt 18 
Rundfunkübertragungsdienste  

Ex ante Entfällt 

 

Die von der Kommission vorgelegten Richtlinienentwürfe enthalten zum Großteil Vorschläge, die 
sich bereits im Vorfeld der Veröffentlichung abgezeichnet haben (z. B. Ausweitung der Kompe-
tenzen der Kommission, insbesondere Ausdehnung des Vetos auf die Abhilfemaßnahmen, Mög-
lichkeit für nationale Regulierungsbehörden, funktionelle Separierung aufzuerlegen). Auch die 
von Kommissarin Viviane Reding erhobene Forderung zur Einführung einer europäischen Regu-
lierungsbehörde („European Electronic Communications Market Authority“, EECMA) findet sich 
in den Vorschlägen wieder. 
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Die EECMA soll die bestehende European Regulators Group (ERG) als die KOM beratende 
Institution ersetzen. Der Aufgabenbereich soll sich darauf erstrecken, der KOM Stellungnahmen 
im Wesentlichen in folgenden Fällen zu geben: 

– Art. 7-Verfahren, 
– Standardisierung nach Art. 17 Rahmenrichtlinie (RRL), 
– Analysen spezieller nationaler Märkte, 
– Harmonisierungsmaßnahmen nach Art. 19 RRL, 
– Transparenz und Endkundeninformation nach Art. 21 Universaldienstrichtlinie (URL), 
– Dienstequalität (Art. 22 URL), 
– Einheitliche europäische Notrufnummer 112, 
– Nummerierung einschließlich Nummernportabilität, 
– Zugangsbedingungen zu digitalen Rundfunkdiensten, 
– Frequenzregulierung. 

Außerdem soll die Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit ENISA in die Be-
hörde eingegliedert werden. Die EECMA soll bis 2012 145 Mitarbeiter haben. Es handelt sich 
nach Aufgaben und Organisation nicht um eine klassische Behörde, sondern eher um eine Insti-
tution nach dem Modell einer europäischen Agentur. 

Folgende Grafik gibt einen Überblick über den vorgeschlagenen Aufbau der EECMA: 
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Abbildung 24: Vorgeschlagener Aufbau der EECMA 
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Durch die Einrichtung einer solchen Behörde würde eine zusätzliche Verwaltungsebene in den 
Entscheidungsprozess eingezogen, ohne dass diese zusätzliche Bürokratie wirklich zu einer 
besseren Regulierung führen würde. Zwar besteht auch jetzt schon in Form der ERG ein Bera-
tungsgremium, das aber gerade keine eigene Verwaltungsstruktur hat, sondern auf einer Ar-
beitsgruppenstruktur basiert. Die Dokumente der ERG werden auf Sitzungen der Experten der 
nationalen Regulierungsbehörden erarbeitet. 

Im Übrigen ist eine Zentralisierung von Kompetenzen („Euroregulierer“) grundsätzlich sehr kri-
tisch zu sehen. Vorzugswürdiger zur Lösung von Problemen auf europäischer Ebene erscheint 
sowohl für den Telekommunikations- als auch für den Energiesektor die Übertragung von Kom-
petenzen auf den jeweiligen europäischen Regulierungsverbund, d. h. die Weiterentwicklung 
von ERG zu E-ERG bzw. von ERGEG zu ERGEG-plus. 

Eine weitere wesentliche Änderung im Vergleich zum bestehenden Rechtsrahmen brächte die 
vorgeschlagene Ausweitung des bereits jetzt für Marktdefinitionen und –analysen bestehenden 
Vetorechts der Kommission auf die Abhilfemaßnahmen („Remedies“). Der Vorschlag wird von 
der Kommission mit einer angeblich unzureichenden europaweiten Harmonisierung begründet. 



II A GRUNDSATZFRAGEN DER MARKTREGULIERUNG 65 

 

Bundesnetzagentur Dezember 2007 
 

                                                

Während nach Ansicht der Kommission die Entscheidungen der nationalen Regulierungsbehör-
den im Bereich Marktdefinition und Marktanalyse – nicht zuletzt aufgrund des Vetorechts der 
Kommission und seines Gebrauchs – zu einer weitgehenden Angleichung in den Mitgliedstaaten 
geführt habe, bestünden bei den Remedies nach Auffassung der Kommission weitgehende Di-
vergenzen, die nicht auf nationale Besonderheiten zurückgeführt werden können.  

Schon die Ausgangshypothese der Kommission, dass die Entscheidungen der NRB inkonsistent 
seien, ist falsch. Sie wird auch nicht durch den zweiten Bericht zum Art. 7-Verfahren der Kom-
mission belegt. Im Gegenteil, es lässt sich eine deutliche Annäherung der Remedies-
Entscheidungen der nationalen Regulierungsbehörden feststellen, so z. B. bei den Mobilfunk-
terminierungsentgelten, die sich unter dem Rechtsrahmen von 2002 europaweit klar nach unten 
und aufeinander zu bewegt haben. Zum anderen wäre - selbst wenn man ein Problem bejahte - 
ein Veto auf die Remedies nicht geeignet. Es birgt die Gefahr, dass nationale Besonderheiten 
nicht hinreichend berücksichtigt würden und dadurch zu viel oder zu wenig reguliert wird 
und/oder die Maßnahmen zum falschen Zeitpunkt auferlegt bzw. zurückgenommen würden. 
Dadurch würde nicht nur das Binnenmarktziel verfehlt, sondern auch das der Wettbewerbsförde-
rung. 

Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung der neuen Richtlinienvorschläge hat sich die ERG im 
Jahr 2007 intensiv mit dem Thema funktionelle Separierung befasst. Die Einführung einer ent-
sprechenden Abhilfemaßnahme in das Richtlinienpaket war im Rahmen der oben angesproche-
nen öffentlichen Konsultation der Kommissionsvorschläge von einigen Seiten – u. a. von der  
IRG/ERG – gefordert worden. Die ERG hat eine „Opinion“22 zu dem Thema erarbeitet, die im 
Oktober 2007 an die KOM übergeben und veröffentlicht wurde. In der Opinion wird zunächst der 
Begriff funktionelle Separierung definiert und die Zielrichtung sowie die Bestandteile einer sol-
chen Verpflichtung beschrieben. Es wird klargestellt, dass funktionelle Separierung der effekti-
ven Durchsetzung einer bestehenden Gleichbehandlungsverpflichtung dienen soll und nur in 
Betracht kommt, wenn dieses Ziel nicht anderweitig erreicht werden kann. Außerdem ist vor der 
Auferlegung durch eine NRB eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen, um die Beachtung 
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes sicherzustellen. 

Die im April des Jahres 2004 erstmalig verabschiedete ERG Common Position on the approach 
to Appropriate remedies in the new regulatory framework wurde nach zweijähriger Erfahrungs-
zeit im Mai 2006 in aktualisierter Fassung als „Revised ERG Common Position on the appro-
ach to Appropriate remedies in the ECNS regulatory framework“ (ERG (06) 33) verabschie-

 
22 ERG (07) 44 ERG Opinion on Functional Separation, veröffentlicht auf der ERG-Website: 
http://erg.ec.europa.eu/documents/docs/index_en.htm.  

http://erg.ec.europa.eu/documents/docs/index_en.htm
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det und im Juni 2006 veröffentlicht.23 Die jetzt vorgenommene Aktualisierung stellt eine Überar-
beitung dar, in der zum einen die Erfahrungen der Regulierer bei der Auferlegung von Abhilfe-
maßnahmen („remedies“) einflossen sowie zum anderen die von der Europäischen Kommission 
zu diesem Bereich in ihren im Rahmen des Art. 7-Verfahrens abgegebenen Stellungnahmen 
gemachten Äußerungen und Bewertungen. Beides hatte Anpassungen an der ursprünglichen 
Fassung erforderlich gemacht, wobei aber sowohl die Gesamtstruktur als auch die Prinzipien 
beibehalten wurden. Insbesondere die aufgestellten vier Prinzipien, an denen sich die Regulierer 
bei der Auferlegung der Maßnahmen orientieren sollen, um eine möglichst einheitliche Heran-
gehensweise bei vergleichbarer Problemkonstellation sicherzustellen, erwiesen sich als belast-
bare Richtschnur, um zu einer konsistenten Anwendungspraxis zu gelangen. Neu aufgenommen 
wurde ein Abschnitt „Other issues“, der das Thema einer Variierung von Remedies im selben 
Markt (z. B. zwischen Diensten wie klassischer Sprachtelefonie einerseits und VoIP andererseits 
im Markt für Inlandstelefonverbindungen an festen Standorten) bzw. zwischen Netzbetreibern 
mit beträchtlicher Marktmacht in ihren jeweiligen Terminierungsmärkten und damit das Problem 
der „symmetrischen Terminierungsentgelte“ behandelt. Folgende Themenblöcke wurden über-
arbeit bzw. neu aufgenommen: 

– Emerging markets; 
– Ladder of investment; 
– Coherent price regulation; 
– Non-price discrimination; 
– Variations in remedies within a market or between termination markets; 
– Linkages between markets; 
– Removal of remedies. 

Hinsichtlich des Themas “emerging markets” (Textbox 1) wurde die Unterscheidung zu „new 
infrastructure“ (Textbox 4) herausgestellt, denn nicht jede neue Infrastruktur führt automatisch zu 
einem neuen Markt, der ökonomisch anhand der über die Infrastruktur angebotenen Dienste 
abgegrenzt werden muss. Soweit über neue Infrastrukturen substituierbare Dienste angeboten 
werden, fallen diese in bestehende Märkte und folglich ist bei Vorliegen einer marktbeherr-
schenden Stellung entsprechend zu regulieren. Allerhöchstens können die auferlegten Maß-

 
23 veröffentlicht auf der ERG-Website: http://erg.ec.europa.eu/documents/docs/index_en.htm. ECNS steht 
für Electronic Communications Networks and Services.  

http://erg.ec.europa.eu/documents/docs/index_en.htm
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nahmen differenziert werden („variations in remedies“). Die Aussagen zum Leiterkonzept24 wur-
den weiter ausformuliert und die „Aufnahme“ des Konzepts in den Bestand des ECNS Regulato-
ry Framework durch die Europäische Kommission im 11. Umsetzungsbericht entsprechend ge-
würdigt. 

Bei dem teilweise neu eingeführten Thema „Non-price discrimination“ geht es um die Ausgestal-
tung des Nicht-Diskriminierungsprinzips und seine Durchsetzung bzw. die praktischen Probleme 
dabei. Dies betrifft insbesondere den Bereich der „non-price discrimination“ (also z. B. Bereitstel-
lungszeiten, Migrationsprozesse von einem Zugangsprodukt zu einem anderen, etc.), mit der in 
der Praxis oftmals die angeordnete Gleichbehandlungsverpflichtung durch das regulierte Unter-
nehmen zu unterlaufen versucht wird. 

Das Thema „Variations in remedies between termination markets“ betrifft die Frage, inwieweit 
Differenzierungen zwischen den Terminierungsentgelten verschiedener Betreiber (z. B. der D- 
und der E-Mobilfunknetzbetreiber) gerechtfertigt sind und bis wann sie ein einheitliches Niveau 
(d. h. Symmetrie) erreicht haben sollten. Eine Gleitpfadregulierung, mit der die Terminierungs-
entgelte allmählich abgesenkt und im Zielzeitpunkt symmetrisch sein werden, wird wegen der 
unterschiedlichen Ausnutzung von Größenvorteilen von Mobilfunknetzen für sinnvoll erachtet. 
Nahezu alle europäischen Regulierer folgen diesem Konzept und haben Preiskontrollen in der 
Form eines Gleitpfades auferlegt, wobei sich allerdings die Zielzeitpunkte unterscheiden, aber 
folgerichtig ist bereits ein eindeutiger Trend zu niedrigeren Entgelten mit einem niedrigen Ab-
stand („spread“) zwischen den Netzbetreibern eines Landes festzustellen. Dies führt auch zu 
einer Annäherung (Verringerung der Abstände) der Terminierungsentgelte zwischen den Län-
dern wie der halbjährlich von der ERG veröffentlichte „Mobile Termination Rate Snapshot“25 

zeigt. Wegen der Bedeutung dieses Themas hat die ERG es in das Arbeitsprogramm 2007 auf-
genommen und arbeitet z. Z. an einer „ERG Common Position on symmetry of MTRs and Com-
mon Position on symmetry of FTRs“.  

Bei dem Thema „Removal of remedies“ geht es darum, dass die Auswirkungen einer Aufhebung 
von Verpflichtungen in einem Markt auf andere – insbesondere nachgelagerte und/oder be-
nachbarte Märkte – berücksichtigt werden müssen, da sonst u. U. auf diesen sonst – unvorher-

 
24 „ladder of investment“ von Prof. Martin Cave, University of Warwick, entwickeltes Konzept, das ein stu-
fenweises Investieren neuer Netzbetreiber vorsieht, wobei die Stufen der Leiter durch (angeordnete) Zu-
gangsprodukte beschrieben werden und ein „Heraufklettern“ der Leiterstufen bedeutet, dass durch Investi-
tionen in eigene Infrastruktur das Netz des regulierten Betreibers immer weniger genutzt werden muss 
und dadurch diesem immer mehr Wettbewerb auf dem Endkundenmarkt gemacht werden kann. Vgl. z.B. 
Cave, M. “The Economics of Wholesale Broadband Access”, Proceedings of the RegTP Workshop on 
Bitstream Access – Bonn – 30 June 2003; publ. in MMR-Beilage 10/2003 (MultiMedia und Recht Vol. 6, 
16 Oct. 2003), pp. 15. 
25 Vgl. ERG (07) 27 – MTR Snapshot of January 2007, veröffentlicht auf der ERG-Website: 
http://erg.ec.europa.eu/documents/docs/index_en.htm. 

http://erg.ec.europa.eu/documents/docs/index_en.htm
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gesehene – Wettbewerbsprobleme auftreten. Dies könnte zukünftig zunehmend relevant wer-
den, denn wenn bestimmte Endkundenmärkte ganz aus der Regulierung herausgenommen 
werden, steigt die Bedeutung einer effektiven Regulierung der Vorleistungsmärkte. Diesem As-
pekt wurde mit der Textbox 5, die sich mit der Behandlung der „Kosten-Preis-Schere“ und dem 
richtigen Anknüpfungspunkt befasst, Rechnung getragen.  

Eine in der Anhörung zu dem überarbeiteten Remedies-Papier häufig vorgetragene Kritik der 
„Stakeholder“ war, dass die Remedies-CP zu abstrakt bzw. zu allgemein sei und deshalb die 
Anwendung und Einhaltung durch die Regulierer auch nicht überprüfbar sei. Um dieser Kritik 
Rechnung zu tragen, hat die ERG deshalb zwei weitere Remedies-CP für „ERG Common Posi-
tion on Best Practice in Bitstream Access Remedies“26 und „ERG Common Position on Best 
Practice in Wholesale Unbundled Access (incl. Shared Access) Remedies“27 verabschiedet, mit 
denen die allgemeinen Grundsätze des Remedies-Papiers auf konkrete Märkte (Märkte 11 
und 12 der Empfehlung) und die dort auferlegten Maßnahmen heruntergebrochen wurden. Zur 
Zeit überprüfen die Mitglieder der ERG anhand eines Fragebogens die Einhaltung dieser beiden 
Gemeinsamen Positionen, d. h. die Berücksichtigung der dort aufgestellten „Best practice-
Grundsätze“ durch die Regulierer bei den nationalen Entscheidungen. 

Diese beiden Gemeinsamen Positionen basieren auf dem in der sog. „Madeira Declaration“ 
festgehaltenen gemeinsamen Verständnis aller ERG Mitglieder, dass eine vollständige Harmo-
nisierung im Sinne einer „Uniformität“ nicht das Maß aller Dinge sein kann, weil es bestehende 
Unterschiede aufgrund nationaler Besonderheiten außer Acht lassen würde, die aber gerade bei 
der Ausgestaltung der Abhilfemaßnahmen und ihrer Abstimmung auf die in der Marktanalyse 
festgestellten Probleme durch die nationalen Regulierer berücksichtigt werden sollen, um in dem 
für die Behebung der gefundenen Wettbewerbsprobleme erforderlichen Umfang (und nur in die-
sem) zu regulieren. Würden alle Regulierer ohne Unterschied exakt dasselbe machen, würde 
dies in einigen Ländern zu Über-, in anderen zur Unterregulierung führen, in einigen Ländern 
würden Maßnahmen verfrüht, in anderen verspätet auferlegt, in keinem Fall wären die Maß-
nahmen optimal im Sinne des zur Überwindung der Probleme verhältnismäßigen Mitteleinsat-
zes. Damit würde aber mithin nicht nur das Binnenmarktziel verfehlt (es käme aufgrund der fal-
schen Maßnahmen zu einer Auseinanderentwicklung anstelle einer Konvergenz), sondern auch 
das Ziel der Wettbewerbsschaffung auf den einzelnen nationalen Märkten gefährdet, weil nicht 
die geeigneten Mittel in der nötigen Intensität eingesetzt würden. Sinnvoll kann es deshalb nur 
sein, nach denselben Prinzipien zu entscheiden, um eine „harmonisation of effectiveness“ zu 

 
26 ERG (06) 69rev1, veröffentlicht auf der ERG-Website: 
http://erg.ec.europa.eu/documents/docs/index_en.htm. 
27 ERG (06) 70rev1, veröffentlicht auf der ERG-Website: 
http://erg.ec.europa.eu/documents/docs/index_en.htm. 

http://erg.ec.europa.eu/documents/docs/index_en.htm
http://erg.ec.europa.eu/documents/docs/index_en.htm
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erreichen, nicht aber „uniforme Maßnahmen um der Harmonisierung willen“. In diesem Sinne 
verpflichten sich deshalb die Regulierer in dem o. a. am 12. Oktober 2006 veröffentlichten „Sta-
tement of the Development of the ERG“28 insbesondere in den „Harmonisierungsfeldern“29 bei 
der Auferlegung von Remedies nach den in den Gemeinsamen Positionen der ERG festgeleg-
ten Prinzipien zu entscheiden und die dort identifizierte „Best practice“ bei den nationalen Ent-
scheidungen zu berücksichtigen. Als Harmonisierungsfelder werden vor allem die Breitband- 
und Terminierungsmärkte genannt. Die Mitglieder werden die Beachtung der Gemeinsamen 
Positionen durch die nationalen Regulierungsbehörden überprüfen.  

In diesem Sinne – Harmonisierung nur dort, wo sie sinnvoll und zur Erreichung des Binnen-
marktziels erforderlich ist („targeted harmonisation“) und nicht als Selbstzweck – hat die ERG 
auch auf ein Schreiben von Kommissarin Reding vom 30. November 2006 reagiert, in dem diese 
eine ERG vorsieht, die – gemeinsam mit der Kommission – verbindliche Entscheidungen insbe-
sondere auch bei der Auferlegung von Remedies (im Rahmen eines neugestalteten Art. 7-RRL-
Verfahrens) treffen würde. Die ERG hat dies in ihrem Antwortschreiben an die Kommissarin vom 
27. Februar 200730 abgelehnt, weil sie das darin enthaltene „Veto on remedies“ für nicht erfor-
derlich hält. Denn aufgrund der o. a. freiwillig eingegangenen Verpflichtung folgen die Regulierer 
bei der Auferlegung der Remedies bereits jetzt denselben Prinzipien, so dass die Maßnahmen 
konsistent sind, d. h. unterschiedliche Maßnahmen können auf nationale Besonderheiten zu-
rückgeführt werden, in vergleichbaren Situationen wählen die Regulierer vergleichbare Instru-
mente. Insofern ist ein „Veto on remedies“ weder für die Europäische Kommission noch für eine 
„Enhanced ERG (E-ERG)“ erforderlich. Dasselbe gilt a fortiori für einen „Euroregulierer“. Solan-
ge es nationale Märkte gibt, ist es aufgrund des besseren Detailwissens der nationalen Regulie-
rungsbehörden vorteilhafter, es bei dem Modell der „dezentralen Implementierung“ von Regulie-
rungsmaßnahmen wie es der gegenwärtige Regulierungsrahmen vorsieht, zu belassen, da so 
die für die nationalen Marktsituationen geeignetesten Maßnahmen bzw. Maßnahmenpakete 
durch unabhängige nationale Behörden auferlegt werden, wodurch beide Ziele – das Binnen-
markt- und das Wettbewerbsziel – am ehesten realisiert werden können. Lediglich bei einer Zu-
nahme pan-europäischer und grenzüberschreitender Dienste könnte eine stärkere regulatori-
sche Koordinierung hierfür langfristig zukünftig sinnvoll sein, wobei sich dann die ERG (in einer 
erweiterten Form) als das hierfür geeignete Gremium anbietet. 

Die IRG hat zur stärkeren Koordinierung insbesondere bei den Art. 7-Verfahren inzwischen sog. 
„Experten-Teams“ gegründet, die automatisch bei Eröffnung eines Phase-II-Verfahrens durch 

 
28 ERG (06) 51, veröffentlicht auf der ERG-Website: 
http://erg.ec.europa.eu/documents/docs/index_en.htm. 
29 Das sind die Bereiche, die für das Entstehen des europäischen Binnenmarktes besonders relevant sind.  
30 Veröffentlicht auf der ERG-Website: http://erg.ec.europa.eu/whatsnew/index_en.htm.  

http://erg.ec.europa.eu/documents/docs/index_en.htm
http://erg.ec.europa.eu/whatsnew/index_en.htm
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die Europäische Kommission zusammentreten und der betroffenen Regulierungsbehörde unab-
hängigen fachmännischen Rat für den in Rede stehenden Fall geben, d. h. sie untersuchen aus 
Expertensicht die Marktdefinition und Marktanalyse sowie die Argumente der Europäischen 
Kommission im „Ernsthafte-Zweifel-Schreiben“ und geben dann ein Votum ab, das – nach Ab-
stimmung – von allen IRG-Mitgliedern im weiteren Prozess verwendet werden kann. 

Ein weiteres Thema, das die  IRG/ERG im Berichtszeitraum beschäftigt hat, ist die Erarbeitung 
und Umsetzung der im Juni 2007 in Kraft getretenen International Roaming-Verordnung. Die  
IRG/ERG hatte zwei Stellungnahmen im Rahmen der Konsultationen zu der Roaming-
Verordnung abgegeben – am 28. März und am 11. Mai 2006.31 Die  IRG/ERG hat die Festle-
gung einer Preis-Obergrenze auf der Vorleistungsebene begrüßt. Auch die Regulierung der 
Endkundenpreise hält sie – mit kritischer Distanz – für nötig, wobei allerdings auf den Bruch mit 
dem Prinzip des Vorrangs der Vorleistungsregulierung vor einer Regulierung der Endkunden-
märkte hingewiesen wurde. Die  IRG/ERG schlägt eine Orientierung der Preis-Obergrenze auf 
Vorleistungsebene an den Mobilfunkterminierungsentgelten wegen der Ähnlichkeit der Leistun-
gen vor.  

Nach Inkrafttreten der Verordnung, deren Umsetzung – d. h. insbesondere die Überprüfung der 
Einhaltung der Transparenz- und Informationspflichten ggü. den Endkunden und der Preisober-
grenzen auf Vorleistungs- und Endkundenebene – den nationalen Regulierungsbehörden ob-
liegt, hat die ERG mehrere Guidelines zur Auslegung und Anwendung durch die nationalen Re-
gulierungsbehörden erarbeitet, die auch den betroffenen Unternehmen Hilfestellung bei der Um-
setzung leisten sollen.  

In ihrem Arbeitsprogramm für das Jahr 2007 hatte die  IRG/ERG bereits auf die Entwicklungen 
im Festnetzbereich bei den Investitionen in Netze der sog. „Next Generation“ reagiert und ent-
sprechende Projekte aufgesetzt, die in einem Projektteam unter Leitung der Bundesnetzagentur 
bearbeitet wurden. Als erstes Ergebnis wurde im März 2007 der „Report on IP-
Interconnection“ veröffentlicht. Wegen der großen Bedeutung des Ausrollens neuer Glasfaser-
netze im Anschlussbereich hat die ERG dann kurzfristig auch eine Common Position zu Regu-
lierungsprinzipien von Next Generation Access Netzen erarbeitet, die der Kommission nach öf-
fentlicher Konsultation gleichzeitig auch als Antwort auf ihre entsprechende Anfrage als „ERG 
Opinion on Regulatory Principles of NGA“ übergeben werden konnte und am 3. Oktober 2007 

 
31 Auf der ERG-Website veröffentlicht unter: http://erg.ec.europa.eu/whatsnew/index_en.htm.  

http://erg.ec.europa.eu/whatsnew/index_en.htm
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auf der ERG-Website veröffentlicht wurde32 (vgl. zu einer inhaltlichen Erörterung Teil II, Ab-
schnitt A 2.2). 

Zurzeit werden sowohl im Telekommunikations- als auch im Energiebereich Überlegungen von 
der Kommission (DG INFSOC und DG TREN) angestellt, Kompetenzen auf die Gruppe der Re-
gulierer ERG und ERGEG zu übertragen. 

Zunächst wurden Vorschläge des Kommissars für Energie (Piebalgs) und der Kommissarin für 
Medien-/Informationsgesellschaft (Reding)33 sowohl für die europäische Energie- als auch für 
die Telekommunikationsregulierung im Hinblick auf ein neues Modell einer stärker zentralisierten 
Regulierung diskutiert, ohne dass es jedoch zur Errichtung eines „Euroregulierers“ bzw. einer 
klassischen „Agency-Lösung“ (im Sinne der Errichtung einer EU-Behörde ähnlich ENISA etc.) 
kommen sollte. Stattdessen wurde von der Europäischen Kommission vorgeschlagen, zusätzli-
che Kompetenzen auf die vorhandenen Regulierungsverbünde (ERGEG und ERG)34 zu über-
tragen, d. h. die Gruppen der nationalen Regulierungsbehörden (NRB) mit zusätzlichen Ent-
scheidungsbefugnissen für die Felder auszustatten, die wegen ihres grenzüberschreitenden 
Charakters besondere Bedeutung für die Schaffung/Weiterentwicklung eines europäischen Bin-
nenmarktes für Energie bzw. elektronische Kommunikationsnetze und –dienste haben. Der Un-
terschied zu heute wäre v. a., dass diese Gremien verbindliche Entscheidungen treffen können 
sollten/müssten, im Gegensatz zu jetzt, wo die Dokumente der ERG/ERGEG keine rechtliche 
Verbindlichkeit haben und die Mitglieder sie freiwillig ("moralischer Gruppenzwang") befolgen. 
Zu der jetzigen Beratungsfunktion käme also eine Entscheidungskompetenz hinzu. 

Inzwischen hat die Kommission am 19. September 2007 ihre Vorschläge für eine Überarbeitung 
des bestehenden Energierechtsrahmens vorgelegt.35 U. a. wird in dem Entwurf einer Verord-
nung über die Gründung einer Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehör-
den (ACER)36 nun aber doch die Errichtung einer „klassischen“ europäischen Agentur vorge-
schlagen, bei der die nationalen Regulierungsbehörden als Mitglieder des sog. „Regulierungsra-
tes“ zwar beteiligt wären, aber das Schwergewicht der Tätigkeit der Behörde weiterhin wie bis-
her in der Beratung der Kommission läge und diese nur wenige eng begrenzte Entscheidungs-
felder hätte. Auch die organisatorische Ausgestaltung, die sich eng an den Vorbildern bestehen-
der europäischer Agenturen und deren Rechtsgrundlagen ausrichtet, räumt den Regulierungs-

 
32 ERG (07) 16rev2 ERG Opinion / Common Position on Regulatory Principles of NGA, veröffentlicht auf 
der ERG-Website: http://erg.ec.europa.eu/documents/docs/index_en.htm. 
33 S.o. das erwähnte Schreiben Kom. Redings an die ERG v. 30.11.06.  
34 European Regulators Group for Electricity and Gas (www.ergeg.org) und European Regulators Group 
for electronic communications networks and services (http://erg.ec.europa.eu).   
35 Sog. 3. Energiepaket, http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_2007/index_en.htm.  
36 KOM (2007) 530endg. 

http://erg.ec.europa.eu/documents/docs/index_en.htm
http://www.ergeg.org/
http://erg.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_2007/index_en.htm
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behörden nur unzureichende Mitwirkungsmöglichkeiten und nachrangige eigene Entschei-
dungsbefugnisse ein, d. h. die Agentur hat vergleichsweise weniger Entscheidungskompetenzen 
bezüglich grenzüberschreitender Sachverhalte, die einer regulatorischen Bewertung und Ent-
scheidung bedürfen, als die nationalen Regulierungsbehörden für ihren nationalen Entschei-
dungsbereich.  

Die Bundesnetzagentur lehnt eine Zentralisierung von Kompetenzen („Euroregulierer“) ab und 
sieht für beide Bereiche die Übertragung von Kompetenzen auf den jeweiligen europäischen 
Regulierungsverbund, d. h. die Weiterentwicklung von ERGEG zu ERGEG-plus im Energiebe-
reich bzw. von ERG zu E-ERG im Telekommunikationsbereich als die vorzugswürdige Variante 
zur Lösung von Problemen auf europäischer Ebene an. 
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2. Next Generation Networks 

Die auf dem Internetprotokoll und dem Prinzip der Paketvermittlung basierenden zukünftigen 
Telekommunikationsnetze – Next Generation Networks – werden zu Multi-Service Netzen füh-
ren, über die eine Vielzahl unterschiedlicher Dienste wie z. B. Telefonie, TV- oder Datenübertra-
gung realisiert werden können. Die (mögliche) Trennung von Dienst und Transport stellt ein wei-
teres wichtiges Merkmal zukünftiger Netze dar. Diese Entwicklungen eröffnen Innovationspoten-
ziale sowohl auf der Dienste- wie auch der Infrastrukturebene und lassen Kostensenkungen 
erwarten. 

Dieser Übergang in Richtung All-IP Netze impliziert Veränderungen hinsichtlich Netzstruktur und 
–topologie sowohl im Bereich der Kern- als auch der Zugangsnetze. Daraus resultieren Verän-
derungen bei den regulierten Vorleistungsprodukten mit entsprechenden Auswirkungen für den 
Wettbewerb.  

Die Entwicklung zu IP-basierten Netzen im Kernnetzbereich ist bereits weiter fortgeschritten als 
im Zugangsbereich. Im Kernnetzbereich stellen sich v. a. Fragen der Netzzusammenschaltung, 
welche für das Entstehen von Wettbewerb eine essenzielle Voraussetzung darstellt. Eine be-
sondere Herausforderung stellt dabei die Migrationsphase dar, in der die Umstellung vom tradi-
tionellen PSTN (Public Switched Telephone Network) in Richtung IP-basierte Netze noch nicht 
abgeschlossen ist. 

Die Diskussion um die Zugangsnetze (= Anschluss- und Konzentratornetz) wird häufig unter der 
Überschrift Next Generation Access (NGA) geführt. Hierbei stellen sich insbesondere Fragen 
des Netzzugangs. Beim Thema NGA stehen die mit hohen Investitionen verbundenen Infrastruk-
turentwicklungen im Vordergrund, mit denen den für die Zukunft erwarteten höheren Bandbrei-
tenanforderungen Rechnung getragen werden soll. Üblicherweise geht dies mit einer Verlegung 
von Glasfaser näher in Richtung Endkunden einher. 

Die Bundesnetzagentur hat diese Entwicklungen bereits sehr frühzeitig zum Anlass genommen, 
die damit verbundenen regulatorischen Implikationen und die hierdurch gegebenenfalls erforder-
lich werdenden Änderungen im Bereich der Telekommunikationsregulierung mit der Öffentlich-
keit zu erörtern. Auf nationaler Ebene wurden entsprechende Diskussionsprozesse eingeleitet 
und die auf europäischer Ebene im Kontext der IRG/ERG geführten Diskussionen wurden von 
der Bundesnetzagentur aktiv mitgestaltet. 

So hat die Bundesnetzagentur bereits im August 2005 die beratende Projektgruppe „Rahmen-
bedingungen der Zusammenschaltung IP-basierter Netze“ eingerichtet, die im Dezember 2006 
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ihren Abschlussbericht veröffentlichte (vgl. hierzu Teil II, Abschnitt A, Ziffer 2.1). Im Dezember 
2005 veranstaltete die Bundesnetzagentur mit dem WIK eine internationale Konferenz zum 
Thema NGN. Den Next Generation Networks wurde auch im Jahresbericht 2006 ein umfangrei-
cher Beitrag gewidmet, in dem die bevorstehenden Veränderungen erstmals im Zusammenhang 
dargestellt wurden (Jahresbericht 2006, S. 10ff.). 

Die Entwicklungen der Anschlussnetze wurden im Rahmen der nationalen Konsultation zu Markt 
Nr. 11 thematisiert (vgl. hierzu bereits Teil II, Abschnitt B, Ziffer 4.1). Damit hat die Bundesnetz-
agentur bei diesem Thema eine Vorreiterrolle unter den europäischen Regulierungsbehörden 
eingenommen. Darüber hinaus erarbeitete die ERG 2007 unter Leitung der Bundesnetzagentur 
die „ERG Opinion on Regulatory Principles of NGA“, die im Oktober 2007 veröffentlicht wurde 
(vgl. hierzu Teil II, Abschnitt A, Ziffer 2.2). 

2.1 Rahmenbedingungen der Zusammenschaltung IP-basierter Netze 

Die Bundesnetzagentur hat im August 2005 eine Projektgruppe „Rahmenbedingungen der Zu-
sammenschaltung IP-basierter Netze“ ins Leben gerufen. Ziel dieser mit hochrangigen Experten 
besetzten Projektgruppe war es, Entwicklungsrichtungen für ein zukunftsfähiges Zusammen-
schaltungsregime und Migrationsschritte zu einem zukünftigen Regime aufzuzeigen. Dabei 
standen Festnetze im Fokus. 

Die Projektgruppe hat am 15. Dezember 2005 ihren Abschlussbericht vorgelegt. Anschließend 
hat die Bundesnetzagentur allen interessierten Kreisen die Möglichkeit gegeben, bis zum 
26. Februar 2007 Stellung zu nehmen (Amtsblatt 1/2007 vom 10. Januar 2007). Es sind 26 Stel-
lungnahmen eingegangen, die von der Bundesnetzagentur ausgewertet wurden. Darauf aufbau-
end erstellt die Bundesnetzagentur Eckpunkte der Zusammenschaltung IP-basierter Netze. 

Der Bericht behandelt die Kernelemente eines Zusammenschaltungsregimes. Hierzu zählen die 
Anzahl und geografische Lage der Zusammenschaltungspunkte (einschließlich deren Hierarchie 
und funktionaler Bedeutung), eine Beschreibung hinsichtlich der Qualität, Preisbildungsprinzi-
pien sowie ein Abrechnungssystem.  

Im Rahmen des Berichts wurden von einer Marktteilnehmer-Arbeitsgruppe auch aktuelle Frage-
stellungen aufgegriffen, die auf eine kurzfristige Realisierung der Zusammenschaltung IP-
basierter Netze für Sprachdienste in der Praxis zielten. 
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Die Arbeit der Projektgruppe wurde außerdem durch drei von der Bundesnetzagentur in Auftrag 
gegebene Gutachten unterstützt. In diesen Gutachten wurde insbesondere auch der Aspekt der 
Migration vom heutigen zu einem zukünftigen Regime thematisiert: 

– „Abrechnungssysteme und Zusammenschaltungsregime aus ökonomischer Sicht“ 
(Prof. Dr. Ingo Vogelsang, Boston University)  

– „Framework for Interconnection of IP-Based Networks – Accounting Systems and Inter-
connection Regimes in the USA and the UK“ (Scott Marcus, WIK-Consult GmbH)  

– „Technische Aspekte der Zusammenschaltung in IP-basierten Netzen unter besonderer 
Berücksichtigung von VoIP“ (Prof. Dr. Klaus Hackbarth, Universidad de Cantabria, 
Dr. Gabriele Kulenkampff, WIK-Consult GmbH) 

Nachfolgend werden die wesentlichen Ergebnisse des Abschlussberichts der Projektgruppe 
dargestellt: 

Anzahl und Lage der Zusammenschaltungspunkte 

Um die Frage nach der Anzahl und Struktur von Zusammenschaltungspunkten beantworten zu 
können, sind Strukturen und daraus folgende Implikationen zukünftiger Netze zu betrachten. 
Dabei standen im Rahmen des Abschlussberichts Festnetze im Fokus, während der Mobilfunk 
berücksichtigt, aber nicht im Detail diskutiert wurde. 

Im Hinblick auf die Anzahl der Zusammenschaltungspunkte wurde in der Expertengruppe die 
Einschätzung vertreten, dass es in Next Generation Networks gegenüber dem PSTN zu einer 
sinkenden Anzahl von Zusammenschaltungspunkten kommen wird. Die Studie von Hackbarth / 
Kulenkampff kommt am Beispiel eines nationalen Betreibers zu dem Ergebnis, das für den ge-
samten Breitbandverkehr langfristig nicht mehr als 100 IP-Kernnetzstandorte zu erwarten sind, 
was auch von den Experten als vermutlich realistische Obergrenze angesehen wurde. 

Aus regulatorischer Sicht besteht nicht zuletzt die Herausforderung, einerseits effiziente Netz-
strukturen zu ermöglichen, andererseits „stranded investments“ zu vermeiden, die entstehen 
können, wenn bislang verwendete Zusammenschaltungspunkte von der Deutschen Telekom AG 
aufgegeben werden. 
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Quality of Service 

Ein wesentliches Merkmal zukünftiger Netze besteht darin, dass unterschiedliche Dienste mit 
unterschiedlichen Qualitätsanforderungen über ein Netz transportiert werden können. Diese 
lassen sich in Echtzeit-, Streaming-, Daten- und Best Effort Dienste einteilen. Zur Gewährleis-
tung von Quality of Service in IP-Netzen stehen grundsätzlich drei Strategien zur Verfügung: 
Überdimensionierung, Priorisierung und Kapazitätsreservierung. 

Grundsätzlich könnte ein Zusammenschaltungsregime den gesamten Verkehr gleich behandeln 
(wie dies im PSTN und im Internet in jeweils unterschiedlicher Qualität der Fall war), nach Quali-
tätsklassen oder nach Diensten differenzieren.  

Der Ansatz der Marktteilnehmer-Arbeitsgruppe differenziert innerhalb eines Dienstes verschie-
dene Qualitätsklassen. Demnach würde es zukünftig zwei Arten von Sprache über das IP-
Protokoll geben: einerseits Voice over NGN (VoNGN), bei dem über gemanagte Netze die ge-
fühlte Sprachqualität wie beim PSTN sichergestellt werde und Voice over Internet (VoInternet), 
das über das öffentliche Internet realisiert werde und die NGN-Qualitätsparameter nicht gewähr-
leiste. Da VoNGN eine analoge Leistung zur PSTN-Telefonie darstelle, solle für beide das glei-
che Preisniveau bei der Zusammenschaltung gelten, wohingegen für VoInternet ein niedrigeres 
Preisniveau Anwendung fände. 

Detaillierte, messbare Qualitätsparameter im Hinblick auf die Ende-zu-Ende Qualität sowie die 
Terminierungsqualität sollen, so die Gruppe der Marktteilnehmer, vom Unterarbeitskreis NGN 
des „Arbeitskreises für technische und betriebliche Fragen der Nummerierung und der Netzzu-
sammenschaltung“ (AKNN) erarbeitet werden.  

Von Seiten der Gruppe der Marktteilnehmer wurde zudem ein zusätzlicher Bedarf an Portie-
rungskennungen geltend gemacht, um diese zur Differenzierung von PSTN-, VoNGN- und VoIn-
ternet-Verkehr nutzen zu können. Danach sollen Netzbetreiber bis zu drei Portierungskennun-
gen für PSTN, VoNGN und VoInternet nutzen dürfen. 

Preisstruktur und Preisniveau 

Die Bundesnetzagentur wird zur Anwendung der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung 
als im TKG festgelegten Kostenmaßstab ihre Informationsbasis über die Kosten von Next Gene-
ration Networks verbreitern und ggf. mit Hilfe von Kostenmodellen in einen Dialog mit dem Markt 
treten. 
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Da die Kosten im NGN voraussichtlich niedriger sein werden als im PSTN, scheint vieles dafür 
zu sprechen, diese niedrigeren Kosten auch zur Grundlage der Preissetzung für die PSTN-
Zusammenschaltung zu machen. Eine strikte Anwendung des Kostenmaßstabs der langfristigen 
Zusatzkosten verlangt, bei der Ermittlung der relevanten Netzkosten die jeweils am Markt einge-
setzte effiziente Technologie zugrunde zu legen. In diesem Zusammenhang ist auch zu berück-
sichtigen, dass das Konzept der effizienten Leistungsbereitstellung im Prinzip keine technolo-
gieabhängige Preisdifferenzierung und kein Nebeneinander verschiedener Preise kennt. 

Mittels eines Gleitpfades, bei dem der Anteil der NGN-Kosten im Zeitablauf ansteigt, könnte ein 
allzu disruptiver Übergang vermieden werden. Das neue Preisniveau für Zusammenschaltungs-
leistungen auf Basis der NGN-Kosten dürfte spätestens dann erreicht sein, wenn der Übergang 
auf NGN abgeschlossen ist. 

Einigkeit bestand in der Projektgruppe dahingehend, dass für PSTN- und NGN-Zusammen-
schaltung ein einheitliches Preisniveau angemessen ist, um Arbitrage zu vermeiden.  

Im Hinblick auf eine erforderliche strukturelle Definition des Prinzips einheitlicher Preise bestan-
den unterschiedliche Einschätzungen. Die Konkretisierung dieses Prinzips sollte Anreize zu ei-
ner effizienten Migration setzen und stellt insofern eine Herausforderung dar, da es möglicher-
weise zu einer Reduzierung von Hierarchieebenen kommen kann und sich die funktionalen E-
benen von PSTN und NGN nicht notwendig entsprechen werden.  

Abrechnungssystem 

Ein weiteres wesentliches Kernelement eines Zusammenschaltungsregimes ist das Abrech-
nungssystem, in dem auch geregelt wird, „wer“ welche Teile der Wertschöpfungskette bezahlt 
und wofür diese gezahlt werden. 

Bislang bestehen für das PSTN- und IP-basierte Netze unterschiedliche Abrechnungssysteme 
auf der Vorleistungsebene für die Zusammenschaltung: einerseits Calling Party’s Network Pays 
(CPNP) im PSTN bei dem der Netzbetreiber des Anrufers ein Terminierungsentgelt an das ter-
minierende Netz zahlt; andererseits häufig Peering oder Transitvereinbarungen im Internet.  

Bill & Keep stellt ein weiteres Abrechnungssystem auf der Vorleistungsebene dar, bei dem Ter-
minierungsleistungen nicht entgolten werden. Die beteiligten Netzbetreiber stellen sich unterein-
ander den Transport über das eigene Netz zur Verfügung und die Kosten der Terminierung sind 
letztlich vom Endkunden des terminierenden Netzbetreibers zu zahlen. 
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Zwischen den Abrechnungssystemen auf der Vorleistungs- und der Endkundenebene besteht 
ein enger Zusammenhang. Die zu beobachtende Entwicklung in Richtung Endkunden Pauschal-
tarifen könnte ggf. einen Übergang zu Bill & Keep erleichtern. 

Als Option für ein zukünftiges Abrechnungssystem wird im Abschlussbericht ein „duales Re-
gime“ vorgestellt, bei dem im Endzustand, d. h. nach der vollständigen Ersetzung des PSTN 
durch IP-basierte Netze, Bill & Keep im Konzentratornetz und EBC im Kernnetz Anwendung 
findet, sofern dort nicht Peering-Vereinbarungen gelten.  

Ein solcher dualer Ansatz vermeidet durch die Anwendung von Bill & Keep im Zuführungsnetz 
das Problem des Terminierungsmonopols. Daher, und weil ein Regulierungsbedarf im Bereich 
der Kernnetze tendenziell früher entfallen dürfte, impliziert der Ansatz zudem die Aussicht auf 
Regulierungsabbau. 

Festzulegen wäre eine Mindestanzahl von erforderlichen Zusammenschaltungspunkten, die zur 
Teilnahme an Bill & Keep berechtigen und gleichzeitig den Geltungsbereich von Bill & Keep 
bzw. EBC abstecken.  

Die Umstellung auf ein duales Regime könnte noch vor dem Auslaufen des PSTN in den beste-
henden Netzen beginnen. Durch einen Gleitpfad in Form einer graduellen Absenkung der EBC-
Entgelte im Zeitablauf könnte der Übergang zu diesem „dualen Regime“ im Sinne einer pragma-
tischen Lösung erleichtert werden. Praktisch würde dies bedeuten, dass das EBC-Prinzip im 
PSTN bis zu dessen Auslaufen gilt, nur würden die Entgelte im Zeitablauf in Richtung Bill & 
Keep abgesenkt. 

Die Anwendbarkeit von Bill & Keep setzt streng genommen keine ausgeglichenen Verkehrs-
ströme voraus. Gleichwohl gab es diesbezüglich unter den Experten der Projektgruppe unter-
schiedliche Auffassungen. Darüber hinaus wurden weitere Fragen aufgeworfen, wie z. B. ob bei 
Bill & Keep genug in die Netzqualität investiert werde. 

Seitens der Experten wurde aufgrund unterschiedlicher Positionen keine Festlegung für ein Ab-
rechnungssystem getroffen. Während einige ein Calling Party’s Network Pays System bevorzug-
ten und ein regulatorisch angeordnetes Bill & Keep System ablehnten, konnten sich andere, 
nach Klärung und Diskussion der noch offenen Fragen, ein solches duales Regime prinzipiell als 
langfristiges Ziel vorstellen, ohne jedoch hierfür einen konkreten Zeitpfad festlegen zu können. 

Fragen der Zusammenschaltung werden auch international intensiv diskutiert. Die ERG hat im 
März 2007 nach öffentlicher Konsultation einen „Report on IP Interconnection“ veröffentlicht, in 
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dem die Implikationen der technologischen Veränderungen für die Regulierung analysiert und 
insbesondere auch Abrechnungsfragen betrachtet werden. 

2.2 Regulatorische Rahmenbedingungen für NGA-Netze 

Die Diskussion um die Entwicklungen der NGA-Netze wird aktuell insbesondere auf europäi-
scher Ebene im Kontext der IRG/ERG geführt. Zuvor ist die Thematik bereits ausführlich auf 
nationaler Ebene – ausgelöst durch den Aufbau eines VDSL-Netzes der Deutschen Tele-
kom AG – diskutiert worden. Eine WIK-Konferenz zum Thema NGN-Zugangsnetze im 
März 2007 sowie die von der Bundesnetzagentur im Frühjahr 2007 initiierte Anhörung haben die 
nationale Entscheidungsfindung stark vorangetrieben. Erste Entscheidungen zu dieser Thematik 
wurden im Zusammenhang mit der Regulierungsverfügung zu Markt 11 (Teilnehmeranschluss-
leitung) getroffen (siehe auch Teil II, Abschnitt B, Ziffer 4.3). Aufgrund der großen Bedeutung 
des Ausrollens neuer Glasfasernetze im Anschlussbereich hat die ERG Anfang 2007 unter Lei-
tung der Bundesnetzagentur mit der Erarbeitung einer Common Position zu „Regulatory Prin-
ciples of NGA“ begonnen. Diese wurde am 3. Oktober 2007 der Kommission gleichzeitig als 
„ERG Opinion on Regulatory Principles of NGA“ übergeben und auf der ERG-Website veröffent-
licht. Vorausgegangen war eine öffentliche Konsultation, die mit 37 Stellungnahmen auf eine 
breite Resonanz am Markt stieß. 

Ein solche ERG-Opinion war von Kommissarin Reding im April 2007 in einem Brief an die ERG 
im Hinblick auf den anstehenden Review-Prozess des europäischen TK-Rechtsrahmens und der 
Empfehlung zu den relevanten Märkten angefordert worden. 

Ein frühzeitiges Aufgreifen der NGA-Thematik war vor allem deshalb angebracht, da in einer 
Reihe von Mitgliedsstaaten die Migration zu NGA-Netzen im Gange ist. Somit zielt die ERG-
Opinion darauf ab, frühzeitig stabile und verlässliche Rahmenbedingungen für alle Marktteil-
nehmer zu schaffen, damit sie auf dieser Basis effiziente Investitionen tätigen können. 

Anreize für effiziente Infrastrukturinvestitionen sowie die Schaffung wettbewerblicher Märkte für 
elektronische Kommunikationsdienste innerhalb und zwischen den Mitgliedsstaaten sind we-
sentliche Ziele des europäischen TK-Rechtsrahmens. So gilt es auch, die Balance zwischen 
Infrastruktur- und Dienstewettbewerb im Lichte der durch den NGA-Ausbau entstehenden Dy-
namik neu zu bewerten. 

In der ERG-Opinion werden die Implikationen der NGA-Entwicklungen für das Ausmaß der Re-
gulierung analysiert und wie ggf. regulatorische Prinzipien zu modifizieren sind, etwa durch eine 
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Anpassung existierender Vorleistungen oder Zugangsprodukte. Berücksichtigt werden dabei 
auch die NGA-Implikationen für die Definition relevanter Märkte (Endkunden- und Vorleistungs-
ebene). Den Ausgangspunkt der Analyse bildet eine Beschreibung unterschiedlicher NGA-
Szenarien: einerseits Fibre to the Cabinet (FttCab), andererseits Fibre to the Home (FttH) bzw. 
Fibre to the Building (FttB). 

Zentrale Ergebnisse der ERG-Opinion werden nachfolgend dargestellt: 

Die Einführung von Next Generation Netzen kann ggf. zu neuen Bottlenecks führen, während 
alte Bottlenecks verschwinden können und damit auch einen Abbau von Regulierung nach sich 
ziehen können.  

Jedoch stellt die Implementierung von NGA alleine keine Rechtfertigung für ein „Roll-back“ der 
Regulierung bestehender Dienste dar, solange sich die Wettbewerbsbedingungen nicht verän-
dert haben. Dies wird nicht zuletzt daran deutlich, dass Größen- und Reichweitenvorteile in 
NGA-Netzen sogar eine noch größere Rolle als bislang spielen können. Der Glasfaserausbau 
näher zum Endkunden führt zu höheren Kosten pro Anschluss bzw. Kunde. Eine Verstärkung 
von Skalenvorteilen kann dauerhafte ökonomische Engpassfaktoren nach sich ziehen. Wesent-
liche Kostentreiber beim Infrastrukturausbau sind die Tiefbauarbeiten, die bis zu 80 % der Er-
schließungskosten ausmachen können, sowie die Kosten für Glasfaserverlegung, elektronisches 
Equipment (z. B. outdor DSLAMs) und in-house Verkabelung. 

Die Profitabilität des NGA-Infrastrukturausbaus hängt sowohl von strukturellen wie auch von 
Nachfragefaktoren ab. Zu ersteren gehören z. B. die Länge der Kupfer TAL, Bevölkerungsdichte 
und –verteilung, die Relation zwischen Zahl der Kabelverzweiger (KVz) und Hauptverteilern 
(HVt) sowie die Entfernung zwischen HVt und KVz, zu letzteren etwa Penetrationsrate, Marktan-
teil und die Möglichkeit, mit neuen Diensten einen höheren Umsatz pro Kunde (ARPU) zu reali-
sieren. Darüber hinaus wird die Wirtschaftlichkeit eines NGA Roll-outs aber auch von weiteren 
Faktoren beeinflusst, wie z. B. der Verfügbarkeit von Platz in Kabelverzweigern für Wettbewer-
ber oder auch davon, inwieweit etwa Kommunen Genehmigungen zum Aufbau eigener Kabel-
verzweiger erteilen. Unterschiede in Bezug auf diese Faktoren liefern auch einen Erklärungsan-
satz, weshalb in verschiedenen Ländern unterschiedliche NGA-Ansätze (FttCab bzw. FttH/B) 
dominieren. Diese Erkenntnisse werden durch eine Reihe von Business Case Studien (Analy-
sys, ARCEP, JPMorgan, OVUM, WIK) untermauert, die verschiedene Geschäftsmodelle unter-
suchten. 

Insgesamt zeigt sich, dass die Nachbildbarkeit von NGA-Netzen durch Wettbewerber – insbe-
sondere bei FttH oder FttB - tendenziell schwerer wird und daher zu vermuten ist, dass sich die 
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Ökonomie der Zugangsnetze nicht grundlegend durch NGA verändert. Insofern sind die wettbe-
werblichen und regulatorischen Herausforderungen von NGA-Netzen vermutlich mindestens 
ebenso groß, wie bei bisherigen Zugangsnetzen. 

Der derzeitige europäische Regulierungsrahmen ist - ergänzt um entsprechende Anpassungen - 
grundsätzlich geeignet, die regulatorischen Herausforderungen von NGA-Netzen zu bewältigen. 
Folgende Anpassungen werden in Bezug auf die Empfehlung relevanter Märkte vorgeschlagen: 

Die Entwicklung zu All-IP Netzen wird auch Implikationen für heutige Endkundenzugangspro-
dukte haben. Es ist zu erwarten, dass schmalbandige Zugangsprodukte zunehmend durch ent-
sprechende breitbandige Produkte ersetzt werden. Auf der Endkundenebene können naked 
DSL-Anschlüsse in Kombination mit einem VoIP-Dienst an Bedeutung gewinnen. Dies kann es 
ggf. erforderlich machen, dass die Märkte 1 und 2 (Zugang von Privatkunden bzw. anderen 
Kunden zum öffentlichen Telefonnetz an festen Standorten) zukünftig den breitbandigen Zugang 
umfassen sofern Substituierbarkeit vorliegt. Falls keine Substituierbarkeit vorliegt, wäre ggf. ein 
separater Markt für Breitbandanschlüsse abzugrenzen. 

Die derzeitige Märkteempfehlung in Markt 11 definiert den entbündelten Großkunden-Zugang 
mit Bezug auf Drahtleitungen. Auch im Hinblick auf eine technologieneutrale Definition wird sei-
tens der ERG die Einbeziehung von Glasfaser in Markt 11 vorgeschlagen. Demgegenüber be-
steht bei Markt 12 kein Anpassungsbedarf bei der Märkte-Empfehlung, da hier bereits alle Arten 
des Breitbandzugangs für Großkunden umfasst sind. Bitstrom-Produkte müssen jedoch ggf. 
angepasst werden, damit Wettbewerber auf dieser Basis hochqualitative Dienste wie z. B. IP-TV 
anbieten können. 

Generell verteilen sich in NGA-Netzen die Grabungskosten bei einem Wettbewerber üblicher-
weise auf weniger Kunden, was eine wirtschaftliche Nachbildbarkeit dieses Netzabschnitts für 
den Wettbewerber erschweren oder sogar verhindern kann. Soweit sich ökonomische Engpass-
faktoren im NGA-Kontext verlagern, können sich die geeigneten Zugangspunkte im Netz im 
Vergleich zu heutigen Kupfer-basierten Access-Netzen verändern. 

Bei den unterschiedlichen Ausbaustrategien für NGA-Netze - einerseits Fibre to the Cabinet 
(FttCab), andererseits Fibre to the Building (FttB) bzw. Fibre to the Home (FttH) - gibt es jeweils 
unterschiedliche kritische Faktoren. 

Beim FttCab-Szenario sind dies v. a. Kollokation am bzw. im KVz und eine Zuführungsleistung 
(Backhaul) zwischen KVz und dem Netz des Wettbewerbers. Ggf. kann sich auch eine komple-
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mentäre Vorleistung wie die gemeinsame Nutzung von Einrichtungen (z. B. Kabelkanälen) als 
notwendig erweisen.  

Generell kann im Rahmen dieses Szenarios eine Entbündelung am KVz an Bedeutung gewin-
nen. Soweit die NGA-Migration mit einer Abschaffung oder Migration bisheriger Hauptverteiler-
Standorte einhergeht, sind die unterschiedlichen Interessen und Zielsetzungen sorgfältig abzu-
wägen. Einerseits das Interesse eines marktmächtigen Unternehmens an einer effizienten 
Netzmigration, andererseits das Ziel der Wettbewerbsförderung, was ggf. für einen Übergangs-
zeitraum eine Entbündelungsverpflichtung am HVt implizieren kann. Insofern gilt es insbesonde-
re, die Übergangsphase auszugestalten. Auch kann sich ein modifiziertes Bitstrom-Vorleistungs-
produkt als notwendig erweisen, welches den Nachfrager das Angebot hochqualitativer Dienste 
(z. B. IP-TV) ermöglicht. 

Im FttH/FttB-Szenario sind v. a. Tiefbauarbeiten für die Verlegung von Glasfaser und in-house 
Verkabelung kritische Faktoren. Regulierungserfordernisse ergeben sich in diesem Zusammen-
hang ggf. insbesondere in Bezug auf den Zugang zu Kabelkanälen. 

Da sich die ökonomischen Rahmenbedingungen zwischen bzw. innerhalb von Ländern unter-
scheiden, können unterschiedliche NGA-Ausbaustrategien und ein unterschiedliches Ausmaß 
an Infrastrukturinvestitionen effizient sein. Ein regulatorischer „one size fits all approach“ ist inso-
fern nicht angebracht. 

Da die Entwicklung in Richtung von NGA-Netzen mit hohen Investitionen verbunden ist, kommt 
Transparenz hinsichtlich der Migrationspläne eine große Bedeutung zu, da hierdurch allen 
Marktteilnehmern fundierte unternehmerische Entscheidungen ermöglicht werden. Transparenz 
ist insbesondere auch deshalb wichtig, da mit der Migration in Richtung NGA Veränderungen bei 
regulierten Vorleistungsprodukten einhergehen können. Hier gilt es die Interessen der involvier-
ten Marktparteien sorgfältig auszubalancieren – einerseits das Interesse an einer Migration zu 
NGA-Netzen, anderseits das Interesse an der Verfügbarkeit regulierter Vorleistungsprodukte. 
Bevor existierende Zugangsnetze durch NGA-Netze ersetzt werden, sollte gewährleistet sein, 
dass entweder regulierte Produkte auch weiterhin in NGA-Netzen verfügbar sind, oder, wo dies 
nicht der Fall ist, entsprechende Alternativen zur Verfügung stehen. 

Regulierung sollte darauf abzielen, Anreize für effiziente Infrastrukturinvestitionen zu setzen. 
Das Prinzip der Förderung des Infrastrukturwettbewerbs soweit wie möglich unten in der Netz-
hierarchie sofern effektiv und nachhaltig („promoting competition at the deepest level in the net-
work where effective and sustainable“) ist auch für die Regulierung von nachhaltigen Engpass-
faktoren in NGA-Netzen anwendbar. Infrastruktur- und Dienstewettbewerb stehen dabei jedoch 
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nicht im Widerspruch zu einander, sonder sind komplementär. Dienstewettbewerb wird v. a. dort 
seine Bedeutung behalten, wo eine wirtschaftliche Replizierbarkeit von Zugangsnetzen nicht 
möglich ist. 

Auch in Deutschland haben die NGA-Entwicklungen unmittelbare Auswirkungen auf die Gestal-
tung von Vorleistungsprodukten.37 Es wird daher die Herausforderung der nächsten Monate 
sein, die gegebenenfalls erforderlichen Weiterentwicklungen der Vorleistungsprodukte mitzuges-
talten und die begonnenen Diskussionsprozesse auf nationaler und internationaler Ebene fort-
zusetzen. 

 
37 Siehe hierzu auch Teil II, Abschnitt B 4.3 und 5.2 
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3. Auslegungsgrundsätze zu § 9a TKG 

Aufgrund der Veröffentlichung des Gesetzes zur Änderung telekommunikationsrechtlicher Vor-
schriften38 sind die §§ 9a und 3 Nr. 12b Telekommunikationsgesetz (TKG) am 24. Februar 2007 
in Kraft getreten.  

Mit der Regelung des § 9a TKG wurde in die Verfahrensvorschriften zur Marktregulierung eine 
Vorschrift zur Behandlung neuer Märkte eingefügt. Es handelt sich dabei um eine Konkretisie-
rung zu dem in § 9 TKG enthaltenen „Grundsatz“ der Marktregulierung. Nach diesem Grundsatz 
unterliegen Märkte, auf denen die Voraussetzungen des § 10 TKG vorliegen und für die eine 
Marktanalyse nach § 11 TKG ergeben hat, dass kein wirksamer Wettbewerb vorliegt, der Markt-
regulierung. Für neue Märkte gilt dies nur unter den besonderen Voraussetzungen des § 9a 
Abs. 2 TKG. Darüber hinaus wurde in § 3 Nr. 12b TKG eine Begriffsdefinition eingefügt. 

Die Bundesnetzagentur hat am 18. Juli 2007 Auslegungsgrundsätze zu diesen neuen Vorschrif-
ten veröffentlicht. Sie sollen dazu dienen, dem Markt Transparenz und Planungssicherheit im 
Hinblick auf zukünftige Entscheidungen der Bundesnetzagentur im Zusammenhang mit neuen 
Märkten zu gewährleisten. So soll auf der Basis einer abstrakten Abhandlung dargelegt werden, 
wie die Bundesnetzagentur beabsichtigt, die für Entscheidungen im Zusammenhang mit neuen 
Märkten relevanten Vorschriften auszulegen. Die Auslegungsgrundsätze dienen dabei als Orien-
tierungshilfe. Es kann jedoch nicht das Ziel dieser Grundsätze sein, Entscheidungen im Einzel-
fall vorzugreifen. 

Für die Auslegungsgrundsätze wurde neben dem Gesetzestext in erster Linie die Gesetzesbe-
gründung zu § 9a sowie § 3 Nr. 12b TKG herangezogen. Daneben konnte insbesondere auch 
auf die Erkenntnisse der im Rahmen der von der Bundesnetzagentur durchgeführten Anhörung 
zur regulatorischen Behandlung neuer Märkte zurückgegriffen werden, die von der Bundesnetz-
agentur 2006 durchgeführt wurde.  

Die Bundesnetzagentur wird § 9a TKG in konkreten Verfahren stets in Verbindung mit den Ver-
fahrensvorschriften der §§ 10 bis 12 TKG anwenden. Das bedeutet, dass bereits die Frage, ob 
es sich um einen neuen Markt handelt, und ob dieser regulierungsbedürftig ist, im Rahmen ei-
nes Marktdefinitions- und Marktanalyseverfahrens von der Präsidentenkammer der Bundes-
netzagentur entschieden wird. Im Anschluss daran werden gemäß § 12 TKG Konsultations- und 
Konsolidierungsverfahren durchgeführt. 

 
38 BGBl. I Nr. 5 2007 vom 23.02.2007, S. 106ff. 
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Die Entscheidung darüber, ob es sich bei einem Markt um einen neuen Markt im Sinne des § 9a 
i. V. m. § 3 Nr. 12b TKG handelt, wird die Bundesnetzagentur im Rahmen einer Marktabgren-
zung ermitteln, die auf der Basis der im Wettbewerbsrecht üblichen Kriterien zu erfolgen hat. 

Ausgangspunkt dieser Prüfung sind stets potentiell neue Produkte. Diese werden in der Regel 
nur neu im Sinne der hier relevanten Vorschriften sein, wenn sie nicht bereits im Rahmen frühe-
rer Marktanalysen untersucht wurden. Bei Produkten, die noch nicht in früheren Marktanalysen 
untersucht wurden oder untersucht werden konnten, ist anhand der konkreten Umstände des 
Einzelfalls darüber zu entscheiden, ob es sich um neue oder bereits vorhandene Produkte oder 
Dienstleistungen im Sinne der §§ 9a, 3 Nr. 12b TKG handelt. Dabei ist nicht vorrangig auf die 
zeitliche Komponente abzustellen, sondern vor allem auf die materiellen Unterschiede zwischen 
den Produkten. Insofern ist im Rahmen eines zu analysierenden Marktes insbesondere zu prü-
fen, ob sich unter den zu untersuchenden Diensten und Produkten innovative Dienste und Pro-
dukte befinden. 

Es ist sodann anhand des Bedarfsmarktkonzeptes bzw. des Konzeptes der funktionellen Aus-
tauschbarkeit zu ermitteln, inwieweit diese Produkte einen eigenständigen Markt bilden oder 
zusammen mit anderen Produkten einen gemeinsamen Markt bilden.  

Bei der Prüfung der Austauschbarkeit werden die in der Legaldefinition enthaltenen Kriterien 
berücksichtigt. Entsprechend der Begründung zu § 3 Nr. 12b TKG müssen sie jedoch nicht ku-
mulativ erfüllt sein. Vielmehr ist anhand des konkreten Verwendungszwecks zu entscheiden, auf 
welche Kriterien bei der Prüfung der Austauschbarkeit abzustellen ist. Maßgeblich ist hierbei 
stets eine wertende Gesamtschau aller einschlägigen Prüfkriterien. Dabei kann auch auf den 
hypothetischen Monopolistentest zurückgegriffen werden. Entscheidend ist mithin eine Bewer-
tung der Nachfragesubstituierbarkeit. Ergänzend wird die Bundesnetzagentur entsprechend ih-
rer bisherigen Praxis der Marktabgrenzung im Einzelfall gegebenenfalls auf die in den Leitlinien 
genannten Kriterien der Angebotsumstellungsflexibilität und der Homogenität der Wettbewerbs-
bedingungen abstellen39.  

Sollten die überprüften Produkte mit anderen, bereits vorhandenen Produkten austauschbar 
sein, dann bilden sie zusammen einen gemeinsamen Markt. Aus der Zuordnung zu einem be-
reits bestehenden Markt aufgrund der Austauschbarkeit mit den dort vorhandenen Produkten 
ergibt sich dann automatisch das Ergebnis, dass die überprüften Produkte nicht mehr einen 

 
39 Leitlinien der Kommission zur Marktanalyse und Ermittlung beträchtlicher Marktmacht nach dem ge-
meinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und –dienste vom 11.07.2002, 2002/C 
165/03, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 165/6, Abschnitt 2, dort insbesondere Ziffern 39, 
44 und 52.  
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neuen Markt bilden können. Ist also die Prüfung der Austauschbarkeit zu bejahen, ist der Defini-
tionstatbestand des § 3 Nr. 12b TKG nicht erfüllt. 

Bilden die neuen Produkte einen eigenständigen Markt, spricht einiges dafür, dass es sich um 
einen neuen Markt handelt. Voraussetzung hierfür ist insbesondere, dass sich die den Markt 
bildenden Produkte nicht nur unerheblich von den bislang vorhandenen Produkten unterschei-
den und diese nicht lediglich ersetzen. Maßgeblich für diese Erheblichkeit können neben den in 
der Legaldefinition enthaltenen Abgrenzungskriterien beispielsweise auch betriebswirtschaftliche 
Kriterien wie etwa das Ausmaß der Veränderungen von Leistungs- und Kostenprofilen der ab-
gesetzten Leistungen sowie Herstellungsprozesse eines Unternehmens oder auch das Ausmaß 
der zur Innovationsnutzung auf der Kundenseite erforderlichen Verhaltens- oder Kompetenzän-
derungen sein.  

Handelt es sich um einen neuen Markt, konstituiert § 9a TKG ein Verhältnis, in dem die Nicht-
Regulierung der Normalfall und die Regulierung nach Teil 2 TKG der zu begründende Ausnah-
mefall ist. Grundlage jeder Prüfung müssen gemäß § 9a Abs. 2 TKG Tatsachen sein, also objek-
tiv überprüfbare Sachverhalte. 

Diese Tatsachen sind von der Bundesnetzagentur sodann im Rahmen einer Prognoseentschei-
dung dahingehend zu bewerten, ob sie die Annahme rechtfertigen, dass bei fehlender Regulie-
rung die Entwicklung eines nachhaltig wettbewerbsorientierten Marktes langfristig behindert 
würde. Der Bundesnetzagentur steht dabei ein Beurteilungsspielraum zu. 

Diese Bewertung erfordert eine Marktanalyse des neuen Marktes sowie die Durchführung eines 
Drei-Kriterien-Tests unter besonderer Berücksichtigung der Vorgaben des § 9a Abs. 2 TKG. 
Ohne diese Untersuchungen ist eine Bewertung der Marktgegebenheiten sowie die zu treffende 
Prognoseentscheidung nicht möglich. 

Gründe für eine Regulierung können beispielsweise in bestehenden Asymmetrien bzw. unglei-
chen Ausgangsbedingungen zwischen dem etablierten Betreiber und seinen Wettbewerbern 
liegen. In diesem Zusammenhang ist auch von Bedeutung, dass Vorreitervorteile in netzgebun-
denen Industrien aufgrund der Bottleneck-Problematik anders zu bewerten sind als in anderen 
Märkten.  

Hält die Bundesnetzagentur die Voraussetzungen des § 9a Abs. 2 TKG für gegeben, kann sie 
den neuen Markt der Regulierung unterwerfen. Dabei handelt es sich um eine Ermessensent-
scheidung, bei der insbesondere das in § 9a Abs. 2 Satz 2 TKG genannte Regulierungsziel zu 
berücksichtigen ist. Diese vorrangige Berücksichtigung ist gemäß dieser Regelung auch bei der 
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Auferlegung konkreter Regulierungsmaßnahmen vorzunehmen. Das im Zusammenhang mit 
neuen Märkten regelmäßig vorgetragene Investitionsrisiko auf Seiten des innovierenden Anbie-
ters könnte dabei auch im Rahmen der Auferlegung einer Zugangsverpflichtung (§ 21 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 3 TKG) und im Rahmen eines Entgeltgenehmigungsverfahrens (§ 31 Abs. 4 Nr. 3 
TKG) angemessen berücksichtigt werden. 

Die Erforderlichkeit der Durchführung von Marktdefinitions- und Marktanalyseverfahren ergibt 
sich aus Sinn und Zweck der Vorschrift im Zusammenhang mit den Verfahrensvorschriften zur 
Marktregulierung in den §§ 9 bis 15 TKG sowie den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben. Dem-
nach erfordern Entscheidungen zur Marktregulierung zunächst die Durchführung von Marktdefi-
nitions- und Marktanalyseverfahren sowie Konsultations- und Konsolidierungsverfahren. 

Die Anwendung dieser Verfahrensvorschriften bietet sich darüber hinaus auch aus praktischen 
Erwägungen an, weil für die Anwendung des § 9a TKG materiell ohnehin eine Marktabgrenzung, 
eine Marktanalyse sowie ein Drei-Kriterien-Test durchzuführen ist, da die Anforderungen des 
§ 9a TKG ohne die hierbei gewonnenen Erkenntnisse nicht geprüft werden können.  

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die Bestimmung eines neuen Marktes sowohl wettbe-
werbsrechtlich als auch wettbewerbsökonomisch Neuland ist. Die Bundesnetzagentur hält es 
daher für erforderlich, Entscheidungen zu neuen Märkten auf eine möglichst breite Basis zu stel-
len. Die Konsultation der interessierten Parteien, das Einvernehmen mit dem Bundeskartellamt 
sowie die Konsolidierung mit der Europäischen Kommission und anderen nationalen Regulie-
rungsbehörden werden daher als unabdingbar angesehen, transparente und verlässliche Ent-
scheidungen zu treffen, die den Betroffenen Rechts- und Planungssicherheit geben. 
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4. Hinweise zu Preis-Kosten-Scheren i.S.d. § 28 Abs. 2 Nr. 2 TKG 

Aus der Umsetzung des neuen TKG und aufgrund der zunehmenden Bedeutung von Pauschal-
entgelten und Bündelangeboten ergeben sich grundsätzliche Fragen der Entgeltregulierung, die 
eine Konkretisierung der Prüfmaßstäbe des § 28 TKG erforderlich machen. Vor diesem Hinter-
grund ist die Bundesnetzagentur frühzeitig in einen Dialog mit Vertretern aus Wirtschaft und 
Wissenschaft getreten, um ein möglichst hohes Maß an Transparenz und Planungssicherheit zu 
gewährleisten. So sind einige der hiermit verbundenen zentralen Fragestellungen bereits auf 
einem am 29. November 2004 zum Thema „Konsistenzgebot und Entgeltregulierung“ durchge-
führten Workshop diskutiert worden. Die Ergebnisse der Veranstaltung sind am 13. Juni 2005 
als Beilage zur Zeitschrift „MultiMedia und Recht“ (Ausgabe 6/2005) veröffentlicht worden. 

In einem nächsten Schritt hat die Behörde im August 2005 Hinweise zu Fragen der „sachlich 
ungerechtfertigten Bündelung“ i.S.d. § 28 Abs. 2 Nr. 3 TKG veröffentlicht.40 Hierbei kommt ins-
besondere der Frage, unter welchen Bedingungen (strukturell) die Nachbildbarkeit von Bündel-
angeboten des marktbeherrschenden Netzbetreibers gewährleistet ist, sowie dem in § 28 Abs. 2 
Nr. 3 verwandten Begriff des „effizienten Wettbewerbers“ zentrale Bedeutung zu. Dabei zielten 
die Ausführungen jedoch nicht auf eine abstrakte, allgemeingültige Definition dieses Begriffes. 
Vielmehr wurden mögliche Fragestellungen identifiziert, die bei der Prüfung im Einzelfall heran-
gezogen werden können. 

Schließlich hat die Bundesnetzagentur auf der Grundlage der bisherigen praktischen Erfahrun-
gen im Dezember 2006 eine Ausarbeitung zu Preis-Kosten-Scheren i.S.d. § 28 Abs. 2 
Nr. 2 TKG veröffentlicht und - mit konkreten Fragestellungen versehen - zur Diskussion ge-
stellt.41 Hiezu sind 13 Stellungnahmen eingegangen.42 Die Stellungnahmen sind zunächst zu-
sammengefasst und bewertet worden. Auf dieser Grundlage sind erläuternde Ergänzungen in 
die Ausführungen eingearbeitet worden. Die Endfassung der Hinweise ist im November 2007 
veröffentlicht worden.43 Damit hat sie u. a. auch eine Anregung der Monopolkommission aufge-

 
40 Mitteilung 196 im Amtsblatt 15/2005 vom 10. August 2005 und auf der Website der Bundesnetzagentur 
unter 
http://www.bundesnetzagentur.de/enid/831d30736de5aaaf2ba33691475c87dc,0/Konsistenzgebot/Sachlic
h_ungerechtfertigte_Buendelung_35x.html
41 Mitteilung 441 im Amtsblatt 24/2006 vom 20. Dezember 2006 
42 Veröffentlicht unter 
http://www.bundesnetzagentur.de/enid/831d30736de5aaaf2ba33691475c87dc,0/Konsistenzgebot/Preis-
Kosten-Scheren_Stellungnahmen_3lz.html
43 Die Auswertung der Anhörung und die Endfassung der Hinweise sind als Mitteilung 940 im Amtsblatt 22 
vom 14.November 2007 sowie auf der Website der Bundesnetzagentur veröffentlicht worden unter 
http://www.bundesnetzagentur.de/enid/835de41e70bb3b559a01dddf1ee6f2b4,0/Konsistenzgebot/Preis-
Kosten-Scheren_4at.html

http://www.bundesnetzagentur.de/enid/831d30736de5aaaf2ba33691475c87dc,0/Konsistenzgebot/Sachlich_ungerechtfertigte_Buendelung_35x.html
http://www.bundesnetzagentur.de/enid/831d30736de5aaaf2ba33691475c87dc,0/Konsistenzgebot/Sachlich_ungerechtfertigte_Buendelung_35x.html
http://www.bundesnetzagentur.de/enid/831d30736de5aaaf2ba33691475c87dc,0/Konsistenzgebot/Preis-Kosten-Scheren_Stellungnahmen_3lz.html
http://www.bundesnetzagentur.de/enid/831d30736de5aaaf2ba33691475c87dc,0/Konsistenzgebot/Preis-Kosten-Scheren_Stellungnahmen_3lz.html
http://www.bundesnetzagentur.de/enid/835de41e70bb3b559a01dddf1ee6f2b4,0/Konsistenzgebot/Preis-Kosten-Scheren_4at.html
http://www.bundesnetzagentur.de/enid/835de41e70bb3b559a01dddf1ee6f2b4,0/Konsistenzgebot/Preis-Kosten-Scheren_4at.html
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griffen, die in ihrem letzten Sondergutachten die Bedeutung von Auslegungsgrundsätzen zu 
§ 28 TKG betont hat. 

Ziel der Hinweise ist es, einen Beitrag zur Herstellung eines gemeinsamen Verständnisses der 
zugrunde liegenden Problematik zu leisten sowie Leitlinien für die Anwendung von Preis-Kosten-
Scheren-Tests darzulegen. Hierzu wird zunächst ein kurzer Überblick über Charakteristika und 
Wettbewerbswirkungen von Preis-Kosten-Scheren gegeben. Auf dieser Grundlage werden ver-
schiedene Prüfansätze zur Bestimmung der Kosten eines effizienten Wettbewerbsunterneh-
mens diskutiert, wobei die grundsätzliche Auseinandersetzung mit verschiedenen Konzepten im 
Fokus steht. Schließlich wird auch die Frage nach einem geeigneten Anknüpfungspunkt für 
Preis-Kosten-Scheren-Tests auf der Produkt- bzw. Tarifebene erörtert. 

Als zusammenfassende Schlussfolgerungen hat die Bundesnetzagentur Folgendes abgeleitet: 

1. Bei der Auslegung von § 28 Abs. 2 Nr. 2 TKG, wonach ein Missbrauch zu vermuten ist, 
wenn die Spanne zwischen dem Entgelt, das der Marktbeherrscher Wettbewerbern für ei-
ne Zugangsleistung in Rechnung stellt, und dem entsprechenden Endnutzerentgelt nicht 
ausreicht, um einem effizienten Unternehmen die Erzielung einer angemessenen Verzin-
sung des eingesetzten Kapitals auf dem Endnutzermarkt zu ermöglichen, ist auf einen effi-
zienten Wettbewerber abzustellen. Zur Begründung für die im Grundsatz einzunehmende 
Wettbewerberperspektive ist insbesondere darauf zu verweisen, dass 

– prinzipiell nur Wettbewerber, die sowohl in Konkurrenz zu den Endnutzerpreisen des 
marktbeherrschenden Betreibers stehen als auch auf den Bezug dessen Vorleistun-
gen angewiesen sind, Gefahr laufen, in eine Preis-Kosten-Schere zu geraten, 

– sich das vertikal integrierte marktbeherrschende Unternehmen Vorleistungskosten 
nicht (in gleicher Form) „in Rechnung stellt“ wie Wettbewerbern, 

– es in der Gesetzesbegründung heißt: „Dabei ist es nicht notwendig, dass dies für je-
den einzelnen Tarif gilt, sofern nur sichergestellt ist, dass effiziente Konkurrenten des 
Unternehmens mit beträchtlicher Marktmacht diese Tarife in Kombination nachvoll-
ziehen können“ (Hervorhebung nur hier), 

– aus dem Kontext der genannten Vorschriften zu schließen ist, dass in erster Linie auf 
die Kostensituation der Wettbewerber abzustellen ist. 
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2. Eine Bewertung der unterschiedlichen am Markt beobachtbaren Geschäftsmodelle erfolgt 
nicht durch die Bundesnetzagentur, sondern durch den Wettbewerb, der eine Differenzie-
rung zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen Geschäftsmodellen herbeiführt. In-
sofern ist der Begriff des „effizienten Wettbewerbers“ nicht im Sinne eines effizienten Ge-
schäftsmodells auszulegen. 

Mit Blick auf die Zielsetzung der Sicherstellung chancengleichen Wettbewerbs und der 
Förderung nachhaltig wettbewerbsorientierter Märkte, auch in der Fläche, ist eine Preis-
setzung dann nicht zulässig, wenn effiziente Wettbewerber auf dieser Grundlage nur punk-
tuell in der Lage wären, eine Marge zu realisieren, die eine angemessene Verzinsung des 
eingesetzten Kapitals ermöglicht. Vielmehr ist von einer ausreichenden Spanne zwischen 
Endkunden- und Vorleistungsentgelten grundsätzlich nur dann auszugehen, wenn diese 
flächendeckend gewährleistet und von einer hinreichend großen Zahl von Konkurrenten 
realisierbar ist - wobei Letzteres eher im Sinne einer qualitativen Maßgabe zur Erhaltung 
bzw. Schaffung des gesetzlich intendierten Wettbewerbspotenzials zu verstehen ist. Das 
bedeutet allerdings nicht, dass die Nachbildbarkeit der Entgelte des marktbeherrschenden 
Unternehmens für jedes einzelne Geschäftsmodell flächendeckend zu gewährleisten ist, 
sondern lediglich, dass effiziente Wettbewerber – auf Basis verschiedener Zugangsleis-
tungen – in ihrer Summe in der Lage sein müssen, bundesweit mit dem marktbeherr-
schenden Betreiber zu konkurrieren. 

3. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass es einem effizienten Wettbewerber möglich ist, 
seine Leistungen langfristig zumindest ebenso effizient bereitzustellen wie der etablierte 
Betreiber. Wenn Wettbewerber mit eigener Infrastruktur auch Vorleistungen bei dem 
Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes mit beträchtlicher Marktmacht be-
ziehen, dürften dessen langfristige Gesamtkosten nicht die Kosten des etablierten Betrei-
bers übersteigen, weil Wettbewerber ansonsten nicht dauerhaft am Markt bestehen könn-
ten. Insoweit ist grundsätzlich davon auszugehen, dass spezifische Wettbewerberkosten, 
wie z. B. die Realisierung (vorübergehend) geringerer Größen- und Verbundvorteile als 
das marktbeherrschende Unternehmen, Kosten für Kollokation sowie ggf. Unterschiede in 
der Kundenstruktur an anderer Stelle zu kompensieren sind. 

Eine ausschließliche Kurzfristbetrachtung, nach der Wettbewerber im Vergleich zum Refe-
renzentgelt des Betreibers eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes mit beträchtlicher 
Marktmacht höhere Kosten aufweisen könnten, kann aus hiesiger Sicht keine sachliche 
Rechtfertigung zur Anhebung der Endkundenentgelte des Betreibers eines öffentlichen Te-
lekommunikationsnetzes mit beträchtlicher Marktmacht auslösen. Insoweit auf die Kosten 
effizienter Wettbewerber abgestellt wird, sind auch langfristige Kosten zu betrachten. Zwar 
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enthält § 28 Abs. 2 Nr. 2 TKG im Gegensatz zu § 28 Abs. 2 Nr. 1 TKG nicht explizit das 
Wort „langfristig“, jedoch sollte ein einheitlicher Bewertungsmaßstab für Effizienz, nämlich 
die Langfristperspektive resp. Dynamik verwandt werden. 

Insofern ist davon auszugehen, dass wettbewerberspezifische (Mehr-)Kosten im Regelfall 
einen Übergangscharakter aufweisen. Daher dürften die (langfristigen) Kosten des effizien-
ten Wettbewerbers in der Summe grundsätzlich nicht höher anzusetzen sein als die des 
marktbeherrschenden Unternehmens. 

4. Da die von neuen Anbietern verlangten Endkundenpreise in hohem Maße von denen des 
marktbeherrschenden Unternehmens abhängen und insoweit bei den Wettbewerbern Un-
sicherheit über die Beziehung zwischen Preisen und zugrunde liegenden Kosten besteht, 
ist es äußerst schwierig, aus einem Vergleich mit Wettbewerberangeboten auf dem glei-
chen Markt belastbare Schlussfolgerungen im Hinblick auf Fragen der Kostendeckung 
bzw. Preis-Kosten-Scheren und mithin der Missbräuchlichkeit von Tarifmaßnahmen des 
etablierten Betreibers zu ziehen. Abgesehen von den oben dargestellten grundlegenden 
Bedenken erweist sich die Durchführung einer qualifizierten Vergleichsmarktbetrachtung in 
einem von zunehmender Produktbündelung geprägten Wettbewerbsumfeld als hoch kom-
plex. 

Statt dessen bietet sich bei der Durchführung eines Preis-Kosten-Scheren-Tests prinzipiell 
eine Vorgehensweise an, bei der die Kosten eines effizienten Wettbewerbsunternehmens 
– soweit dies möglich ist - auf Grundlage von (genehmigten) Vorleistungsentgelten ermit-
telt werden. Hierfür spricht zum einen, dass die Entgelte für Zugangsleistungen, auf die al-
ternative Anbieter angewiesen sind, unmittelbar in deren Kalkulation eingehen. Zum ande-
ren stellen die dem Marktbeherrscher genehmigten Entgelte auch für diejenigen Teilleis-
tungen, die vom Wettbewerber ggf. selbst erstellt werden (z. B. Transitleistungen auf der 
Weitverkehrsebene), eine gute Approximation für dessen effiziente Kosten dar, weil sie 
nach dem KeL-Maßstab bestimmt werden. Im Schmalbandbereich scheint diese Vorge-
hensweise im Hinblick auf die vorhandenen Vorleistungsprodukte unter Praktikabilitätsge-
sichtspunkten grundsätzlich mit vergleichsweise geringen Schwierigkeiten behaftet zu sein. 
Demgegenüber werden im Breitbandbereich mit seiner regelmäßig höheren Komplexität 
bei Endkunden- und Vorleistungsprodukten und wegen des Nebeneinanders von regulier-
ten und nicht regulierten Vorleistungsprodukten über die Betrachtung regulierter Vorleis-
tungsentgelte hinaus häufig weitere Überlegungen im Hinblick auf Plausibilität erforderlich. 

Unabhängig der damit verbundenen praktischen Schwierigkeiten ist jedoch bei Vorliegen 
entsprechender Anhaltspunkte eine Preis-Kosten-Scheren-Prüfung durchzuführen, die 
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gemäß der oben dargelegten Ausführungen im Wesentlichen nicht auf wettbewerbliche 
Vergleichsangebote auf dem gleichen Markt gestützt werden kann. Ungeachtet dessen 
gibt es im Gesetz die Möglichkeit die Verhaltensweisen i.S.v. § 28 Abs. 1 Nr. 2 und 3 TKG 
sachlich zu rechtfertigen. In diesem Zusammenhang kommen möglicherweise auch (nicht 
bloß temporär) günstigere Wettbewerberangebote als ein denkbarer Anknüpfungspunkt für 
den Nachweis einer solchen sachlichen Rechtfertigung in Betracht. 

5. Während in der Vergangenheit die Prüfung mitunter sehr eng mit Bezug auf einzelne Zeit-
intervalle (z. B. gesondert nach Haupt- und Nebenzeittarifen) durchgeführt wurde, er-
scheint eine derartige Vorgehensweise bei Preis-Kosten-Scheren-Tests vor dem Hinter-
grund sich dynamisch verändernder Tarifstrukturen mit zunehmendem Anteil von Pau-
schalelementen heute nicht mehr angemessen. Vielmehr ist weniger auf einzelne Tarif-
elemente als auf einen Tarif insgesamt abzustellen, da insbesondere zweiteiligen Tarifen 
nur auf diese Weise angemessen Rechnung zu tragen ist. Dabei sollte die Prüfung im Kern 
auf die zu erwartenden Nutzungscharakteristika eines künftigen Durchschnittskunden re-
kurrieren. Dies gilt nicht nur für (partielle) Pauschalentgelte, sondern etwa auch mit Blick 
auf sog. „Budgettarife“. Auch hier ist das Vorliegen einer Preis-Kosten-Schere nicht für ein-
zelne Tarifelemente wie etwa das „Budget“ zu prüfen, sondern das auf den Gesamttarif 
bezogene durchschnittliche Nutzungsprofil des Kunden einzubeziehen. 

6. Die Frage, ob Preis-Kosten-Scheren-Tests auf einzelne Märkte beschränkt oder auch auf 
marktübergreifende Tarife angewandt werden sollten, kann nicht pauschal, sondern nur 
unter Berücksichtigung der tatsächlichen aktuellen Wettbewerbsverhältnisse beantwortet 
werden. Denn in diesem Zusammenhang kommt dem als Referenz heranzuziehenden effi-
zienten Wettbewerbsunternehmen eine zentrale Bedeutung zu. Da die zentrale Frage hin-
ter der Prüfung von Preis-Kosten-Scheren in der Nachbildbarkeit bestimmter Tarife durch 
effiziente Wettbewerber zu sehen ist, richtet sich auch der Anknüpfungspunkt von Preis-
Kosten-Scheren-Tests im Wesentlichen nach den relevanten Geschäftsmodellen effizien-
ter Wettbewerber. 

Sowohl rechtliche als auch ökonomische Erwägungen indizieren grundsätzlich eine Be-
trachtung einzelner Entgelte, lassen jedoch unter bestimmten Bedingungen auch eine Öff-
nung für Kombinationen von Tarifen zu, nämlich dann, wenn hierdurch zum einen die Ope-
rationalisierbarkeit des Preis-Kosten-Scheren-Tests nicht in Frage gestellt wird und zum 
anderen die Entgelte von allen als Referenz heranzuziehenden effizienten Wettbewerbern 
ebenfalls in Kombination angeboten werden (können). Als Beispiel für eine solche Kombi-
nation von Tarifen kann etwa die gemeinsame Betrachtung verschiedener (schmalbandi-
ger) Anschlussarten angesehen werden. 
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Allerdings kann nicht unterstellt werden, dass das regulierte Unternehmen von Wettbe-
werbsunternehmen einfordern kann, bestimmte Leistungskombinationen am Markt anbie-
ten zu müssen, um etwaige Preis-Kosten-Scheren zu vermeiden. 

7. Mit Blick auf Bündelprodukte, die sowohl regulierte als auch unregulierte Leistungen um-
fassen, ist zunächst zu untersuchen, in welcher Weise eine Marktmachtübertragung bzw. 
-festigung stattfinden könnte. Ein Preis-Kosten-Scheren-Test nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 TKG 
ist in diesen Fällen nicht ohne weiteres durchführbar, weil sich die Marktmacht des SMP-
Betreibers nicht auf sämtliche dem Paketangebot zugrunde liegenden Vorleistungen er-
streckt. Allerdings ist mit Blick auf die Frage einer sachlich ungerechtfertigten Bündelung 
zu prüfen, ob es effizienten Wettbewerbern des Unternehmens mit beträchtlicher Markt-
macht möglich ist, das Bündelprodukt zu vergleichbaren Konditionen anzubieten. Diese 
Bestimmung, mit der die Problematik einer Marktmachtübertragung bzw. –festigung durch 
Bündelpraktiken adressiert wird, zielt eindeutig auch auf die preisliche Nachbildbarkeit von 
Bündelangeboten. Soweit keine anderen Informationen vorliegen, ist für den unregulierten 
Bereich zunächst insbesondere zu prüfen, ob die unregulierten Paketbestandteile die dem 
marktbeherrschenden Unternehmen dadurch entstehenden Kosten decken. 

Allerdings liegen dem Regulierer für diese Leistungen regelmäßig keine Informationen ü-
ber entsprechende Vorleistungskosten und Nutzungscharakteristika vor, weshalb einer de-
zidierten Kalkulation effizienter Bereitstellungskosten unregulierter Produkte bzw. Produkt-
bestandteile enge Grenzen gesetzt sind. Dies gilt aufgrund der Zwei-Wochen-Frist insbe-
sondere für die Offenkundigkeitsprüfung, an die hinsichtlich der Prüfungstiefe deutlich 
niedrigere Maßstäbe zu knüpfen sind als an eine Prüfung im Ex-post-Verfahren. Insoweit 
kann in solchen Fällen, in denen eine Kostenbetrachtung aufgrund fehlender Informationen 
nicht durchführbar ist, im Rahmen des Anzeigeverfahrens auch eine Vergleichsbetrach-
tung durchgeführt werden. Hieraus lassen sich zwar keine abschließenden Aussagen über 
das Nicht-Vorliegen einer Preis-Kosten-Schere ableiten. Mit Blick auf die innerhalb der vor-
gegebenen Zwei-Wochen-Frist zu klärende Frage der offenkundigen Missbräuchlichkeit 
einer geplanten Tarifmaßnahme lassen sich auf dieser Grundlage jedoch unter den oben 
genannten Voraussetzungen plausible Schlussfolgerungen ziehen. 
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5. Modellentwicklung Branchenprozessmodell 

Es hat sich in vergangenen Entgeltregulierungsverfahren gezeigt, dass hinsichtlich der Kosten 
der effizienten Leistungsbereitstellung Bedarf an einer weiteren Fundierung der Ermittlung nicht 
infrastrukturbasierter Kosten (Betriebs-, Miet- und Gemeinkosten) besteht. Die Anteile der nicht 
direkt zurechenbaren Kosten sind in Entgeltanträgen sehr hoch und außerdem mit erheblichen 
Schwankungen verbunden. Vor diesem Hintergrund hat die Bundesnetzagentur Untersuchun-
gen über die Höhe nicht infrastrukturbasierter Kosten durchgeführt. Es wurde dazu von der In-
ternational Performance Research Institute gGmbH ein Branchenprozessmodell Telekommuni-
kation entwickelt, das es ermöglicht, effiziente Gemeinkosten in der Telekommunikationsindust-
rie zu ermitteln. 

Im Februar 2006 wurde das Referenzdokument 1.0 zum Branchenprozessmodell über die nicht-
infrastrukturbasierten Betriebs-, Miet- und Gemeinkosten in der Telekommunikationsindustrie 
auf der Internetseite der Bundesnetzagentur44 sowie im Amtsblatt 3/2006 veröffentlicht und zur 
Kommentierung aufgerufen. Auf einer darauf folgenden Informationsveranstaltung wurde das 
Modell präsentiert und interessierten Parteien die Möglichkeit gegeben Fragen zu stellen. Die 
eingegangenen Stellungnahmen wurden auf der Internetseite veröffentlicht. Aus den Stellung-
nahmen wurden Weiterentwicklungsempfehlungen für das Modell abgeleitet. Die Auswertung 
der Stellungnahmen wurde im Juli 2006 auf der Internetseite der Bundesnetzagentur veröffent-
licht45. Aufbauend auf dem Referenzdokument 1.0 und den aus den Stellungnahmen abgeleite-
ten Weiterentwicklungsempfehlungen entstand die Modellversion 2.0 „Branchenprozessmodell 
zur Ermittlung von Gemeinkosten in der Telekommunikationsindustrie", die im August 2007 auf 
der Internetseite der Bundesnetzagentur veröffentlicht wurde46. Das Branchenprozessmodell ist 
erstmalig im TAL-Überlassungsverfahren 2007 angewendet worden. 

Die Methodik des Branchenprozessmodells baut auf dem Prinzip der Prozesskostenrechnung 
auf. Das Grundgerüst bildet eine branchenspezifische Funktions- und Prozessstruktur, welche 
jeweils in mehrere Ebenen hierarchisch untergliedert ist. Die zentrale Bezugsgröße im Modell 
stellt die Personalkapazität dar. Diese wird in Form von sog. „Full Time Equivalents“ (FTE) antei-
lig auf die Abteilungen und Prozesse verteilt und mit abteilungsspezifischen Personalkapazitäts-
kostensätzen bewertet. Neben diesen finden auch Sach- und Fremdleistungskosten Berücksich-
tigung. 

 
44 http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/4912.pdf  
45 http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/7218.pdf  
46 http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/10973.pdf  

http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/4912.pdf
http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/7218.pdf
http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/10973.pdf
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Über Fragebögen werden unternehmensspezifische Personalkapazitäts- und Kostenverteilun-
gen von Netzbetreibern erhoben. Die Netzbetreiber allozieren dabei zunächst ihre Gesamtper-
sonalkapazität prozentual auf die für ihr Unternehmen relevanten Abteilungen. Im nächsten 
Schritt wird für jede Abteilung das spezifische Verhältnis von Personal-, Sach- und Fremdleis-
tungskosten angegeben. Die Kosten dieser Kostenkategorien werden anschließend jeweils pro-
zentual auf die relevanten Prozesse alloziert. Des Weiteren geben die Unternehmen ihren Um-
satz, ihre Gesamtpersonalkapazität sowie die Personalkapazitätskostensätze eines FTE für ihre 
Abteilungen an. 

Anhand der spezifischen Angaben über die Prozessallokation, die Gesamtpersonalkapazität 
sowie die Kostensätze werden die prozentualen Angaben der Unternehmen quantifiziert. Auf 
diese Weise wird zunächst ein wertmäßiger Betrag für jede der Kostenartenkategorien pro Pro-
zess und Abteilung und anschließend für jeden Prozess ermittelt. Die prozessbezogenen Anga-
ben werden wieder in prozentuale Werte umgerechnet, so dass man eine prozentuale Kosten-
verteilungsmatrix, die Unternehmensmatrix, für jedes befragte Unternehmen erhält. 

Um eine Vergleichbarkeit der unternehmensbezogenen Prozessangaben herzustellen, wird die 
Fremdleistungskostenquote prozessweise normalisiert. Dadurch werden alle Unternehmen 
rechnerisch auf die gleiche Wertschöpfungsstufe gebracht und die Angaben zur Verteilung von 
Personal- und Sachkosten werden vergleichbar. Die Normalisierung wird auf Abteilungsebene 
durchgeführt. Maßgeblich für die Normalisierung der Fremdleistungskostenquote ist der Median 
aller Fremdleistungskostenquoten eines Prozesses über alle Unternehmen. Für jedes Unter-
nehmen wird die Differenz der unternehmensindividuellen Fremdleistungskostenquote zur Medi-
an-Fremdleistungskostenquote anteilig auf die Personal- und Sachkostenanteile des Prozesses 
zugerechnet. Maßgeblich hierfür ist das Verhältnis von Personal- zu Sachkosten des Unterneh-
mens in diesem Prozess. 

Im nächsten Schritt werden die einzelnen Unternehmensmatrizen hauptprozessweise zu einer 
Branchenmatrix zusammengeführt. Dafür wird aus den Personalkostenanteilen eines Prozesses 
über alle Unternehmen das arithmetische Mittel gebildet. Entsprechend wird mit den Sach- und 
Fremdleistungskosten sowie der relativen Kapazität verfahren. Die relative Kapazität wird an-
schließend wieder auf 100 % normalisiert. 

Ausgehend von der Branchenmatrix kann die Anpassung an spezifische Parameter des markt-
beherrschenden Unternehmens erfolgen. Dabei wird zunächst die incumbentspezifische Fremd-
leistungskostenquote berücksichtigt. Die Differenz zwischen dem ermittelten Median und der 
vom Incumbent gegebenen Fremdleistungskostenquote wird analog zu dem oben beschriebe-
nen Vorgehen auf Personal- und Sachkostenanteile alloziert. 
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Aus den abteilungsspezifischen Personalkapazitätskostensätzen werden prozessspezifische 
Personalkapazitätskostensätze ermittelt. Die einzelnen Kostensätze werden dabei mit dem Ver-
hältnis der relativen Kapazität pro Prozess und Abteilung zur relativen Kapazität des gesamten 
Prozesses gewichtet. Zur Bewertung der Branchen- bzw. Incumbentmatrix sind in bisherigen 
Modellanwendungen die Kostensätze des marktbeherrschenden Unternehmens herangezogen 
worden. 

Anhand der aus Branchenwerten abgeleiteten, mit Incumbentwerten spezifizierten Matrix, den 
prozessspezifischen Personalkapazitätskostensätzen sowie der Gesamtpersonalkapazität wer-
den die Prozesskosten, bestehend aus Personal-, Sach- und Fremdleistungskosten, ermittelt. 
Die Summe der Prozesskosten der Hauptprozesse in Geschäftsprozess 6 ergibt die gesamten 
leistungsmengenneutralen, nicht einzelnen Produkten oder Produktgruppen zuordenbaren Ge-
meinkosten auf Gesamtunternehmensebene. 

Die relevanten leistungsmengenneutralen Gemeinkosten werden anhand des Verhältnisses des 
Umsatzes eines spezifischen Produktes am Gesamtumsatz des Unternehmens auf das einzelne 
Produkt alloziert. Mittels Division durch die Absatzmenge des Produktes erhält man die Gemein-
kosten des Produkts pro Stück als Jahreswert, der gegebenenfalls noch auf einen Monatswert 
umgerechnet wird. 
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Abschnitt B  

Entscheidungen im Rahmen der 

Marktregulierung 
 

1. Regulierungsmaßnahmen auf den Märkten für Zugang zum öffentlichen Telefonnetz 
sowie In- und Auslandsgespräche an festen Standorten (Märkte 1-6 der Kommissi-
ons-Empfehlung) 

1.1 Marktdefinition und –analyse 

1.1.1 Märkte für Zugang zum öffentlichen Telefonnetz sowie In- und Auslandsgesprä-
che an festen Standorten 

Die Märkte Nr. 1-6 der Kommissions-Empfehlung47 umfassen den Zugang zum öffentlichen Te-
lefonnetz sowie In- und Auslandsgespräche an festen Standorten sowohl für Privatkunden als 
auch für Geschäftskunden. Dabei werden die unterschiedlichen Bereitstellungsarten, über die 
der Kunde den Dienst nutzen kann, erfasst, d. h. Direktanschluss beim Betreiber, Preselection 
und Call-by-Call. Das Marktdefinitions- und Marktanalyseverfahren wurde mit der Festlegung der 
Präsidentenkammer am 9. Januar 2006 abgeschlossen. 

 
47 Sofern keine anderslautende Spezifizierung erfolgt, bezieht sich nachfolgend die Nummerierung der 
Märkte jeweils auf die Empfehlung 2003/311/EG. 
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1.1.1.1 Marktabgrenzung 

Die Endkundenmärkte wurden entsprechend der Empfehlung wie folgt unterteilt: 

(a) Zugang zum öffentlichen Telefonnetz an festen Standorten. Der Markt umfasst Analog-, 
ISDN- und ISDN-PMX-Anschlüsse, aber keine Breitbandanschlüsse. 

(b) Öffentliche Inlandsgespräche an festen Standorten. Dazu zählen auch Verbindungen, die 
über VoiP-Dienste an festen Standorten erbracht werden. 

(c) Öffentliche Auslandsgespräche an festen Standorten. Dazu zählen auch Verbindungen, 
die über VoiP-Dienste an festen Standorten erbracht werden. 

Aufgrund der nationalen Besonderheiten konnte der Empfehlung, diese Märkte jeweils in Privat- 
und Geschäftskundenmärkte aufzuteilen, nicht gefolgt werden. Dies ergibt sich vor allem daraus, 
dass es kein verlässliches Abgrenzungskriterium zur Bestimmung der Nutzergruppen gibt, die 
Anbieter keine einheitliche Differenzierungsstrategie verfolgen und die unterschiedlichen Tarife 
für Privat- und Geschäftskunden meist unverbindlich (d. h. für alle Kundengruppen wählbar) 
sind. Bei den Märkten für Verbindungsleistungen kommt hinzu, dass die wichtigsten Wettbewer-
ber der Deutschen Telekom AG entweder ausschließlich offenes Call-by-Call, bei dem nicht auf 
den Kunden bzw. seinen Status als Privat- oder Geschäftskunde geschlossen werden kann, 
oder offenes Call-by-Call und ein Preselection-Modell anbieten, oder trotz teilweiser Differenzie-
rung von Privat- und Geschäftskunden einen signifikanten Erlösanteil durch offenes Call-by-Call 
erzielen. 

Sprachorientierte Systemlösungen sind in die Märkte einbezogen, soweit sie Zugangs- bzw. 
Verbindungsleistungen betreffen, die im Rahmen von Gesamtverträgen mit einem einzelnen 
Kunden und einem Jahresumsatz von weniger als einer Millionen Euro ohne Mehrwertsteuer 
(d. h. netto) erbracht werden.  

Die Festlegung hat keine Anrufe in in- und ausländische Mobilfunknetze in den Markt einbezo-
gen. Mitte Mai 2006 wurde jedoch im Nachgang zur o. g. Festlegung gesondert ein Marktdefini-
tions- und Marktanalyseverfahren für Verbindungen in in- und ausländische Mobilfunknetze 
durchgeführt (s. dazu weiter unten).  

In räumlicher Hinsicht werden die Märkte als bundesweit qualifiziert. 
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1.1.1.2 Regulierungsbedürftigkeit 

Sowohl der Markt für den Zugang zum öffentlichen Telefonnetz an festen Standorten als auch 
der Markt für öffentliche Inlandsgespräche an festen Standorten wurde als regulierungsbedürftig 
erachtet.  

Angesichts des bestehenden wirksamen Wettbewerbs im Markt für öffentliche Auslandsgesprä-
che an festen Standorten war das 2. Kriterium des Drei-Kriterien-Tests (längerfristig keine Ten-
denz zu wirksamem Wettbewerb) zu verneinen, so dass für diesen Markt eine Regulierungsbe-
dürftigkeit nicht vorliegt. 

1.1.1.3 Bestimmung der beträchtlichen Marktmacht 

Die Marktanalyse hat gezeigt, dass die Deutsche Telekom AG sowohl auf dem Zugangs- als 
auch auf dem Markt für Inlandsverbindungen über beträchtliche Marktmacht verfügt. Dies ist 
begründet durch ihre jeweils hohen Marktanteile, die erheblichen Marktzutrittsschranken, die im 
Vergleich zu den Wettbewerbern geringere Abhängigkeit von Dritten bei der Beschaffung von 
Vorleistungen bzw. Vorleistungsprodukten, die vertikale Integration, die Möglichkeit zur Diversifi-
zierung von Produkten/Dienstleistungen und den als gering einzustufenden tatsächlichen und 
potenziellen Wettbewerb. Es gibt zudem bezogen auf die untersuchten Märkte keine erkennba-
ren Anhaltspunkte für das Vorliegen einer die Marktmacht der Deutschen Telekom AG ausglei-
chenden entgegengerichteten Nachfragemacht auf der Endkundenebene.  

Beim Auslandsmarkt ist hingegen keine beträchtliche Marktmacht der Deutschen Telekom AG 
festgestellt worden. Es besteht dort wirksamer Wettbewerb. Die Tatsache, dass die Deutsche 
Telekom AG nicht mehr über eine marktmächtige Stellung verfügt, rührt namentlich aus den 
niedrigen und im Überprüfungszeitraum stark gesunkenen Marktanteilen der Deutschen Tele-
kom AG, den im Vergleich zum Markt für Inlandsverbindungen niedrigeren Marktzutrittsschran-
ken. Zwar hat die Deutsche Telekom AG aufgrund ihrer Kundenbindung nach wie vor die Mög-
lichkeit, die Preise zumindest teilweise über das Wettbewerbsniveau anzuheben. Dies hat aber 
zu beträchtlichen Marktanteilsverlusten geführt. Sie ist somit nicht mehr in der Lage, sich in be-
trächtlichem Umfang unabhängig von Wettbewerbern und Endnutzern zu verhalten.  
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1.1.1.4 Überprüfung der gefundenen Ergebnisse 

Da nach § 14 Abs. 2 TKG regelmäßig im Zwei-Jahres-Turnus eine Überprüfung der Marktdefini-
tion und Marktanalyse vorgesehen ist, hat die Bundesnetzagentur zu diesem Zweck im Okto-
ber 2007 ein erneutes Auskunftsersuchen zu den Märkten Nr. 1-6 eingeleitet. 

Die von der EU-Kommission am 13. November 2007 vorgelegte überarbeitete Märkteempfeh-
lung, zu deren rechtlicher Verbindlichkeit es noch der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt bedarf, 
sieht eine deutliche Reduzierung der Endkundenmärkte vor. Danach ist im Anhang nur noch 
Endkundenmarkt Nr. 1 (ehemals Nr. 1 und Nr. 2), Zugang zum öffentlichen Telefonnetz an fes-
ten Standorten für Privatkunden und andere Kunden48, aufgeführt. Für die Verbindungsmärkte 
hingegen geht die Kommission davon aus, dass diese auf EU-weiter Basis nicht mehr länger als 
regulierungsbedürftig gelten. Lediglich in Ausnahmefällen könne von den Mitgliedstaaten aufge-
zeigt werden, dass dies doch der Fall sei. 

Eine erneute Marktuntersuchung ist jedoch auch dann erforderlich, wenn die für die Endkun-
denmärkte Nr. 1-6 vorgesehenen Änderungen in die endgültige Fassung einer neuen Märk-
teempfehlung übernommen werden sollten. Sind nämlich Märkte reguliert worden, die zukünftig 
nicht mehr in der Empfehlung enthalten sind, kommt ein Widerruf der auferlegten Maßnahmen 
nur auf Grundlage einer erneuten Marktuntersuchung in Betracht. Diese Vorgaben ergeben sich 
unmittelbar aus § 13 Abs. 1 TKG. Ist hingegen ein Markt nicht mehr in der Empfehlung enthal-
ten, der auch schon zuvor weder als regulierungsbedürftig erachtet worden war noch eine Fest-
stellung von beträchtlicher Marktmacht enthielt, trifft die Regulierungsbehörde keine Verpflich-
tung zur erneuten Überprüfung.  

Unter Berücksichtigung der o. g. Ausführungen bedeutet dies für die Durchführung der hier in 
Rede stehenden Marktanalyse, dass auch im Falle des Entfernens der bisherigen Märkte Nr. 3-6 
aus der Märkteempfehlung eine Marktuntersuchung durchzuführen ist, soweit diese Märkte bis-
lang einer Regulierung unterlagen.  

Dies trifft vorliegend auf den Markt für öffentliche Inlandsgespräche an festen Standorten zu, 
denn die Bundesnetzagentur ist in der o. g. Festlegung zu dem Schluss gekommen, dass dieser 
Markt noch regulierungsbedürftig ist. Auf der Grundlage der Feststellung beträchtlicher Markt-
macht sind überdies der Deutschen Telekom AG Verpflichtungen auferlegt worden. Daher ist 
hier in jedem Fall eine Marktanalyse vorzunehmen.  

 
48 Nach dem englischen Text der oben genannten Fassung: Access to the public telephone network at a 
fixed location for residential and non-residential customers. 
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Anders verhält es sich beim Markt für öffentliche Auslandsgespräche an festen Standorten. Die 
Bundesnetzagentur hat schon in der Festlegung vom 9. Januar 2006 festgestellt, dass dieser 
Markt nicht mehr regulierungsbedürftig ist, und infolgedessen der Deutschen Telekom AG keine 
Verpflichtungen auferlegt. Maßgeblich vor diesem Hintergrund und zusätzlich unter dem Aspekt, 
dass der Markt aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr in die überarbeitete Märkteempfehlung 
aufgenommen werden wird, wird dieser Markt nicht mehr vom neuen Auskunftsersuchen erfasst. 

1.1.2 Märkte für Verbindungen in in- und ausländische Mobilfunknetze (Annex zu den 
Märkten Nr. 1-6 der Empfehlung der EU-Kommission) 

Die Märkte für Verbindungen aus dem Festnetz in in- und ausländische Mobilfunknetze sind 
nicht explizit in der Märkte-Empfehlung der Kommission aufgeführt. Allerdings hat die Kommis-
sion in ihrer Stellungnahme vom 21. Dezember 2005 zum Konsolidierungsentwurf zu den Märk-
ten Nr. 1-6 (s.o.) ausgeführt, dass ihrer Auffassung nach die Verbindungsmärkte enger definiert 
seien als in der Märkteempfehlung vorgesehen. Dies gelte insbesondere für die Definition eines 
separaten Marktes für Verbindungen in Mobilfunknetze. Daher wurde Mitte Mai 2006 unter Be-
rücksichtigung dieses Schreibens ein Auskunftsersuchen durchgeführt. Der auf Grundlage der 
eingegangenen Antworten erarbeitete Entwurf wurde Ende April 2007 der Europäischen Kom-
mission notifiziert, die das Dokument ohne Abgabe einer Stellungnahme gebilligt hat. Die end-
gültige Festlegung der Präsidentenkammer erfolgte daraufhin am 13. Juni 2007. 

1.1.2.1 Marktabgrenzung 

Es gibt zwei sachlich getrennte Märkte für Verbindungen in inländische sowie für Verbindungen 
in ausländische Mobilfunknetze. 

Wie auch bei den Märkten Nr. 1-6 wird nicht zwischen Privat- und Geschäftskunden unterschie-
den. Ebenfalls sind Verbindungen über VoIP sowie Verbindungen im Rahmen von Gesamtver-
trägen mit einem einzelnen Kunden und einem Jahresumsatz vom weniger als einer Millionen 
Euro ohne Mehrwertsteuer (d. h. netto) in die sachlich relevanten Märkte einbezogen worden. 

In räumlicher Hinsicht werden die Märkte als bundesweit qualifiziert. 
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1.1.2.2 Regulierungsbedürftigkeit 

Der Markt für Verbindungen aus dem Festnetz in inländische Mobilfunknetze wird als regulie-
rungsbedürftig angesehen. 

Der Markt für Verbindungen aus dem Festnetz in ausländische Mobilfunknetze wird hingegen 
als nicht regulierungsbedürftig angesehen, da das 2. Kriterium (längerfristig keine Tendenz zu 
wirksamem Wettbewerb) des Drei-Kriterien-Tests nicht erfüllt ist. Auf diesem Markt herrscht be-
reits jetzt wirksamer Wettbewerb. 

1.1.2.3 Bestimmung der beträchtlichen Marktmacht 

Auf dem Markt für Verbindungen aus dem Festnetz in inländische Mobilfunknetze verfügt die 
Deutsche Telekom AG über beträchtliche Marktmacht. Dies ergibt sich insbesondere aus den 
Marktanteilen in Verbindung mit den übrigen geprüften Kriterien. 

Auf dem Markt für Verbindungen aus dem Festnetz in ausländische Mobilfunknetze verfügt die 
Deutsche Telekom AG dagegen nicht mehr über beträchtliche Marktmacht. Zwar kann die Deut-
sche Telekom AG hier weiterhin im Standardbereich überdurchschnittliche Preise verlangen. 
Dies hat aber zu erheblichen Marktanteilsverlusten geführt. Auch hat der wichtigste Wettbewer-
ber einen nicht unbedeutenden Marktanteil erzielen können, so dass der Restmarkt trotz einer 
Vielzahl von Anbietern nicht zersplittert ist. 

1.2 Erlass von Regulierungsverfügungen 

1.2.1 Festnetzmärkte 

Die erste Regulierungsverfügung betraf die von der Präsidentenkammer mit Festlegung vom 
9. Januar 2006 regulierungsbedürftig erachteten relevanten bundesweiten Märkte für den Zu-
gang zum öffentlichen Telefonnetz an festen Standorten und für öffentliche Inlandsgespräche an 
festen Standorten einschließlich solcher Verbindungen, die über VoIP-Dienste hergestellt wer-
den. Nach dem Ergebnis der Marktanalyse der Präsidentenkammer verfügen die Deutsche Te-
lekom AG bzw. die mit ihr verbundenen Unternehmen auf den vorgenannten Märkten, insoweit 
weiterhin über beträchtliche Marktmacht im Sinne des § 11 TKG. Nicht den betreffenden Märk-
ten zugeordnet wurden jedoch solche Verbindungsleistungen, die im Rahmen von Gesamtver-
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trägen mit einem einzelnen Kunden und einem Jahresumsatz von mehr als einer Millionen Euro 
ohne Mehrwertsteuer (d. h. netto) erbracht werden.  

Nach Durchführung eines umfassenden Konsultations- und Konsolidierungsverfahrens, in dem 
neben den betroffenen Unternehmen auch zahlreichen Wettbewerbern sowie dem Bundeskar-
tellamt, der EU-Kommission und nationalen Regulierungsbehörden anderer Mitgliedstaaten Ge-
legenheit zur Stellungnahme bezüglich der vorgesehenen Regulierungsverpflichtungen einge-
räumt wurde, hat die Bundesnetzagentur die Deutsche Telekom AG bzw. die mit ihr verbunde-
nen Tochterunternehmen, insbesondere die T-Systems International GmbH, mit Beschluss vom 
23. Juni 2006 zum einen dazu verpflichtet, ihren Teilnehmern bzw. Teilnehmern der mit ihr kon-
zernmäßig verbundenen Unternehmen den Zugang zu den Diensten aller unmittelbar zusam-
mengeschalteten Anbieter von Telekommunikationsdiensten für die Öffentlichkeit zu ermögli-
chen, und zwar sowohl durch Betreiberauswahl durch Wählen einer Kennzahl als auch durch 
Betreibervorauswahl (sog. Call-by-Call und Preselection-Verpflichtung). Zum anderen wurde der 
Deutschen Telekom AG und den mit ihr verbundenen Konzernunternehmen auferlegt, Entgelt-
maßnahmen im Bereich der Entgelte für den Zugang zum öffentlichen Telefonnetz an festen 
Standorten (Märkte 1 – 2 der EU-Empfehlung) und im Bereich der Entgelte für öffentliche In-
landsgespräche an festen Standorten (Märkte 3 und 5 der EU-Empfehlung), d. h. sowohl Ent-
geltmaßnahmen bei herkömmlichen Festnetz-Inlandsverbindungen als auch Entgeltmaßnahmen 
für inländische VoIP-Verbindungen zwei Monate vor dem geplanten Inkrafttreten der Bundes-
netzagentur zur Kenntnis zu geben (sog. Anzeigepflicht). Die auferlegten Regulierungsverpflich-
tungen wurden insoweit durch die Auflage ergänzt, der Bundesnetzagentur gemäß 
§ 29 Abs. 1 TKG zeitgleich mit der Tarifanzeige die für eine fundierte Offenkundigkeitsprüfung 
der beabsichtigten Entgeltmaßnahmen erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

Mit der Fortschreibung der bislang gesetzesunmittelbar geltenden Call-by-Call- und Preselecti-
on-Verpflichtung wurde die Grundlage dafür geschaffen, dass Teilnehmeranschlusskunden der 
Deutschen Telekom AG weiterhin die Möglichkeit offen steht, auch Angebote alternativer Ver-
bindungsnetzbetreiber in Anspruch nehmen zu können. Die an die marktbeherrschende Stellung 
der Deutschen Telekom AG auf den Märkte 1 – 2 der EU-Empfehlung anknüpfende Regulie-
rungsverpflichtung stellt insoweit auch künftig eine wesentliche Voraussetzung für die Funktions-
fähigkeit des Wettbewerbs auf den benachbarten Verbindungsmärkten dar. 

Auch bei der Auferlegung einer Anzeigepflicht für Anschluss- und Verbindungsentgelte handelt 
es sich aus Sicht der Bundesnetzagentur um ein angemessenes und effektives Mittel zur prä-
ventiven Verhinderung von Dumpingpreisen, Preis-Kosten-Scheren und unzulässigen Bündel-
produkten sowie von missbräuchlich überhöhten Preisen. Ebenso wie im Entgeltgenehmigungs-
verfahren, ist es auch im Anzeigeverfahren möglich, Entgeltmaßnahmen jedenfalls dann bereits 
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vor dem Inkrafttreten zu untersagen, wenn im Rahmen der Durchführung einer fundierten Offen-
kundigkundigkeitsprüfung festgestellt worden ist, dass sie nicht mit den Maßstäben des § 28 
TKG vereinbar sind. Insoweit trägt die Festlegung einer Anzeigepflicht wesentlich dazu bei, kurz-
fristigen Gefährdungen des Wettbewerbs effektiv begegnen zu können. Selbst dann, wenn sich 
im konkreten Fall kein offenkundiger Verstoß feststellen lässt, ermöglicht die unmittelbare Gel-
tung der nachträglichen Regulierung nach § 39 Abs. 3 S. 1 TKG i.V.m. § 38 Abs. 2 – 4, 
§ 28 TKG der Bundesnetzagentur, bei entsprechenden Verdachtsmomenten jederzeit eine 
nachträgliche vollumfängliche Überprüfung der betroffenen Entgelte durchzuführen und diese im 
Falle eines Verstoßes gegen § 28 TKG zu untersagen. Hierbei könnte die Behörde im Bedarfs-
fall auch auf der Basis von Kostenunterlagen entscheiden, falls eine Überprüfung nach dem 
Vergleichsmarktsprinzip nicht möglich sein sollte.  

1.2.2 Verbindungen aus dem Festnetz in inländische und ausländische Mobilfunkmärk-
te 

Eine weitere Regulierungsverfügung betrifft den von der Präsidentenkammer durch Festlegung 
vom 13. Juni 2007 als regulierungsbedürftig eingestuften Markt für „Verbindungen aus dem 
Festnetz in inländische Mobilfunknetze“ sowie den aufgrund wirksamen Wettbewerbs als nicht 
mehr regulierungsbedürftig eingestuften Markt für „Verbindungen aus dem Festnetz in ausländi-
sche Mobilfunknetze“. 

Nach vorausgegangener hausinterner Abstimmung und erfolgter Voranhörung der Deutschen 
Telekom AG hat die Bundesnetzagentur mit der Veröffentlichung eines entsprechenden Ent-
scheidungs-Entwurf vom 4. Juli 2007 das nationale Konsultationsverfahren eröffnet. Dabei ha-
ben neben der Deutschen Telekom AG bzw. den Unternehmen T-Systems Business Services 
GmbH und T-Systems Enterprise Services GmbH auch die Unternehmen M-net Telekommuni-
kations GmbH, NetCologne Telekommunikations GmbH und E-Plus Mobilfunk GmbH und Co 
KG von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich als interessierte Parteien schriftlich bzw. in ei-
ner am 2. August 2007 vor der zuständigen Beschlusskammer durchgeführten öffentlichen 
mündlichen Anhörung zur beabsichtigten Entscheidung zu äußern.  

Die Stellungnahmen des betroffenen Unternehmens und der interessierten Parteien sind als 
Ergebnis des Konsultationsverfahrens im Amtsblatt Nr. 16/2007 vom 15. August 2007 als Mittei-
lung Nr. 588 / 2007 veröffentlicht worden. Nach eingehender Bewertung sowohl der Stellung-
nahmen als auch der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln zu den Märkten 1-6 wurde der 
bisherigen Entscheidungsentwurf dahingehend modifiziert, dass Verbindungen, die über VoIP-
Dienste hergestellt werden, von der Kenntnisgabeverpflichtung nach § 39 Abs. 3 S. 2 TKG aus-
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genommen werden sollen. Im Anschluss an die Ende Oktober 2007 erfolgte Anhörung des Bun-
deskartellamtes wurde der Entwurf am 31. Oktober 2007 bei der Europäischen Kommission noti-
fiziert. Der Erlass der endgültigen Regulierungsverfügung wird daher aller Voraussicht nach in 
Kürze erfolgen. 

Gemeinsam mit der vorgenannten Regulierungsverfügung für den Markt „Verbindungen aus 
dem Festnetz in inländische Mobilfunknetze“ soll dann auch die Entscheidung, für den Markt 
„Verbindungen aus dem Festnetz in ausländische Mobilfunknetze“ aufgrund wirksamen Wettbe-
werbs keine Regulierungsverpflichtungen aufzuerlegen, bekannt gegeben werden. 

1.3 Maßnahmen im Bereich der Entgeltregulierung 

Im Laufe der Jahre 2006 und 2007 wurden bei der Bundesnetzagentur insgesamt 36 Tarif-
maßnahmen der Unternehmen Deutschen Telekom AG (T-Com), inklusive ihrer Geschäftsein-
heit T-Online, T-Systems und Congster vorab angezeigt. Ein Schwerpunkt der Tarifmaßnahmen 
war die Umstrukturierung der Kerntarife auf die im Herbst 2006 als 3x3 Komplettpakete einge-
führte Staffelung von Leistungsbündeln, angefangen von Telefonbasistarifen über DSL und In-
ternet (Call & Surf-Tarife) bis hin zum sogenannten Triple Play. Mit der Formulierung der sol-
chen Bündeln gegenüber zu stellenden regulatorischen Anforderungen ging eine Prüfung der 
Anpassung allgemeiner Vertragsbedingungen Hand in Hand. So führte die Deutsche Tele-
kom AG erstmals eine Mindestvertragslaufzeit von 12 bzw. 24 Monaten in ihre Endkundenver-
träge ein und strich die vergünstigten Bereitstellungsentgelte im Umzugsfall. In einem ersten 
Schritt beschränkte die Bundesnetzagentur die zulässige Mindestvertragslaufzeit von ungebün-
delten Sprachtelefondienstentgelten auf 12 Monate. 

Sämtliche Tarife wurden von der Bundesnetzagentur in Bezug auf ihre offenkundige Vereinbar-
keit mit den Anforderungen des § 28 TKG überprüft. Eine Untersagung von Tarifmaßnahmen 
aufgrund bereits offensichtlich absehbarer Wettbewerbsverstöße war dabei nicht erforderlich. 
Allerdings wurde in einigen Fällen auf drohende Wettbewerbskonflikte hingewiesen bzw. es 
wurden zur Bewertung der Kostendeckung fortlaufende Berichte zur Entwicklung der Nutzungs-
zahlen insbesondere bei sogenannten Flat-(Pauschal-)Tarifen angefordert. Denn anders als 
Genehmigungsverfahren sind die Prüfungen von Tarifanzeigen nicht abschließend und belassen 
auch nach erfolgter Anzeige jederzeit die Möglichkeit, den betreffenden Tarif noch einer nach-
träglichen Entgeltüberprüfung gemäß § 39 Abs. 3 S. 1 i.V.m. §§ 38 Abs. 2 - 4, 28 TKG zu unter-
ziehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Bundesnetzagentur beispielsweise infolge ent-
sprechender Wettbewerberbeschwerden Tatsachen bekannt werden, welche die Annahme 
rechtfertigen, dass ein Fall des Missbrauchs marktbeherrschender Stellung vorliegt. 
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Des Weiteren werden seit Erlass der Regulierungsverfügung vom Unternehmen T-Systems bis-
lang gemäß § 39 Abs. 3 S. 4 TKG alle neu abgeschlossenen Individualverträge, d. h. individuell 
vereinbarte Leistungen, die nicht ohne weiteres auf eine Vielzahl von anderen Endnutzern über-
tragbar sind, nach erfolgtem Vertragsschluss bei der Bundesnetzagentur zur Kenntnisnahme 
vorgelegt und im Rahmen einer Offenkundigkeitsprüfung auf das Vorliegen möglicher Anhalts-
punkte für einen Verstoß gegen § 28 TKG überprüft.  

Ferner untersucht die Bundesnetzagentur aufgrund anhaltender Beschwerden von Wettbewer-
bern die zunehmend in gebündelter Form angebotenen schmal- und breitbandigen Leistungsan-
gebote, bei denen Telefonie und DSL aus einer Hand zu günstigen Paketpreisen vermarktet 
werden. Die Produktbündelung erfreut sich zunehmender Beliebtheit und ist spätestens seit Ein-
führung der sog. 3x3 Komplettangebote der Deutschen Telekom AG in Form der Call & Surf-
Tariffamilie im Herbst 2006 endgültig ins Blickfeld des Produktmarktings der Telekommunikati-
onsbranche geraten. 

1.4 Besondere Missbrauchsaufsicht 

Im Bereich der Besonderen Missbrauchsaufsicht konnten im Berichtszeitraum insgesamt 5 aus 
den Vorjahren stammenden Verfahren endgültig abgeschlossen werden. Neue Beschwerden 
waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen. 
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2. Regulierungsmaßnahmen auf den Märkten für Mietleitungen (Märkte 7, 13, 14) 

2.1 Marktdefinition und -analyse 

Nach der Empfehlung der Kommission bestehen die Märkte für Mietleitungen aus Markt Nr. 7 
(Endkundenmarkt), Markt Nr. 13 (Vorleistungsmarkt Abschlusssegmente) und Markt Nr. 14 (Vor-
leistungsmarkt Fernübertragungssegmente).  

Die Bundesnetzagentur hatte Mitte des Jahres 2006 einen Entwurf zur Marktdefinition und 
Marktanalyse für den Bereich der Mietleitungen erarbeitet, der nach Erteilung des Einverneh-
mens durch das Bundeskartellamt bei der EU-Kommission am 29. August 2006 notifiziert wurde. 
Für den Mietleitungsmarkt für Endkunden lagen seitens der Kommission keine Beanstandungen 
vor. Die Festlegung der Marktdefinition und Marktanalyse zu Markt Nr. 7 durch die Präsidenten-
kammer erfolgte daher am 19. Dezember 2006. 

Hingegen hatte die EU-Kommission in Bezug auf die Vorleistungsmärkte (Märkte Nr. 13 und 14) 
in einem “Ernsthafte Zweifel“-Schreiben vom 29. September 2006 zum Ausdruck gebracht, dass 
hier aus ihrer Sicht noch weiterer Klärungsbedarf bestünde. Es wurde daraufhin unverzüglich in 
enger Abstimmung mit der EU-Kommission eine ergänzende Erhebung durchgeführt. Die dabei 
ermittelten Daten standen zum Teil in deutlichem Widerspruch zu den von den Befragten zuvor 
erteilten Auskünften. Da sich die aufgetretenen Widersprüche in der Kürze der Zeit nicht aufklä-
ren ließen, zog die Bundesnetzagentur ihren Entwurf zu diesen Märkten zurück. In der Folgezeit 
wurden im Rahmen der Ermittlungen – insbesondere auf Grund der aufgetretenen Widersprüche 
– mehrere der befragten Unternehmen kontaktiert. Nach Abschluss der Datenanalyse wurde ein 
modifizierter Entwurf erstellt, der nach erneuter nationaler Konsultation am 28. August 2007 der 
Kommission notifiziert wurde. Die Kommission hat dazu am 26. September 2007 keine Stellung-
nahme abgegeben. Die Festlegung der Präsidentenkammer erfolgte daraufhin am 
8. Oktober 2007. 

2.1.1 Markt Nr. 7 der Märkteempfehlung 

Die Marktdefinition und Marktanalyse des Marktes Nr. 7 der Empfehlung enthält im Wesentli-
chen folgende Ergebnisse: 
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2.1.1.1 Marktabgrenzung 

Der sachlich relevante Markt Nr. 7 umfasst gemäß der Empfehlung der EU-Kommission das 
Mindestangebot an Mietleitungen (mit bestimmten Mietleitungstypen bis einschließlich 2 Mbit/s 
gemäß Art. 18 und Anhang VII der Universaldienst-Richtlinie49) für Endkunden. 

Bezogen auf die Verhältnisse in Deutschland beinhaltet dieser Markt zum einen analoge Fest-
verbindungen und zum anderen digitale Festverbindungen mit einer Übertragungsrate bis ein-
schließlich 2 Mbit/s für Endkunden. Für beide Arten gilt, dass unberücksichtigt bleibt, ob sie ein-
zeln oder im Zusammenhang mit so genannten Systemlösungen, d. h. in gebündelter Form mit 
anderen Leistungen, abgesetzt werden. 

Mietleitungen mit einer Übertragungsgeschwindigkeit größer 2 Mbit/s für Endkunden bilden ei-
nen separaten Markt und sind somit auch nicht Bestandteil des Marktes Nr. 7 der Märkte-
Empfehlung. Dies ergibt sich u. a. aus einer mangelnden Austauschbarkeit sowohl aus Nachfra-
gersicht als auch aus Anbietersicht und den nicht vorhandenen homogenen Wettbewerbsbedin-
gungen. Im Übrigen sind Mietleitungen mit einer Übertragungsgeschwindigkeit größer 2 Mbit/s 
für Endkunden von dem in der Universaldienstrichtlinie genannten Mindestangebot an Mietlei-
tungen nicht erfasst. 

Mangels Austauschbarkeit mit den vorliegenden relevanten Leistungen werden weder DSL-
Anschlüsse und Internet-Premiumanschlüsse noch internationale Mietleitungen in den Markt 
Nr. 7 einbezogen. 

Der dargestellte sachlich relevante Markt ist in geographischer Hinsicht als bundesweit zu quali-
fizieren. 

2.1.1.2 Regulierungsbedürftigkeit 

Der Markt für das Mindestangebot an Mietleitungen (mit bestimmten Mietleitungstypen bis ein-
schließlich 2 Mbit/s gemäß Art. 18 und Anhang VII der Universaldienst-Richtlinie) für Endkunden 
wird als regulierungsbedürftig erachtet. 

 
49 Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 07. März 2002 über den Uni-
versaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und –diensten, Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften Nr. L 108 vom 24. April 2002, S. 51 (Universaldienstrichtlinie). 
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2.1.1.3 Bestimmung der beträchtlichen Marktmacht 

Die Deutsche Telekom AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen (§ 3 Nr. 29 TKG) verfügen 
auf dem bundesweiten Markt für das Mindestangebot an Mietleitungen (mit bestimmten Mietlei-
tungstypen bis einschließlich 2 Mbit/s gemäß Art. 18 und Anhang VII der Universaldienst-
Richtlinie) für Endkunden über beträchtliche Marktmacht. Dafür sprechen neben den jeweiligen 
Marktanteilen insbesondere bestehende Marktzutrittsschranken, die im Vergleich zu den Wett-
bewerbern geringere Abhängigkeit von Dritten bei der Beschaffung von Vorleistungen bzw. Vor-
leistungsprodukten, die vertikale Integration, die Möglichkeit zur Diversifizierung von Produk-
ten/Dienstleistungen und der als gering einzustufende tatsächliche und potenzielle Wettbewerb. 
Es gibt zudem bezogen auf den vorliegend untersuchten relevanten Markt keine ernsthaften 
Anhaltspunkte für das Bestehen einer die Marktmacht der Deutschen Telekom AG ausgleichen-
den gegengerichteten Nachfragemacht auf der Endkundenebene. 

2.1.2 Märkte Nr. 13 und 14 der Märkteempfehlung 

Die von der Präsidentenkammer endgültig festgelegte Marktdefinition weicht von dem ursprüng-
lichen Notifizierungsentwurf vom 29. August 2006 in einigen Punkten aufgrund der im Rahmen 
der Abfragen vom Oktober und Dezember 2006 gewonnenen neuen Erkenntnisse ab. Im We-
sentlichen sehen die Ergebnisse wie folgt aus: 

2.1.2.1 Marktabgrenzung 

(a) Es erfolgt eine Unterscheidung zwischen Abschluss- und Fernübertragungssegmenten. 
Die Frage, wie Abschluss- und Fernübertragungssegmente im Einzelnen zu definieren 
sind, wird abschließend beantwortet. Demnach beinhaltet das Fernübertragungssegment 
diejenigen Verbindungen zwischen den insgesamt 76 Ortschaften, die am Backbone-Netz 
der Deutschen Telekom AG angeschlossen sind. Das Abschlusssegment betrifft alle übri-
gen Verbindungen. 

(b) Es wird keine Differenzierung nach Übertragungsraten getroffen. Dies liegt unter anderem 
darin begründet, dass aufgrund der Berücksichtigung von Mietleitungen mit alternativen 
Schnittstellen (Ethernet) eine flexible Staffelung der Bandbreitenkapazitäten möglich ist. 
Bei den klassischen Mietleitungen hingegen sind nur feste Abstufungen nach Übertra-
gungsraten üblich. 
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In räumlicher Hinsicht werden die Märkte als bundesweit qualifiziert.  

2.1.2.2 Regulierungsbedürftigkeit 

Der Markt für Abschlusssegmente wird als regulierungsbedürftig erachtet. 

Dagegen besteht hinsichtlich des Marktes für Fernübertragungssegmente aufgrund wirksamen 
Wettbewerbs keine Regulierungsbedürftigkeit. 

2.1.2.3 Bestimmung der beträchtlichen Marktmacht 

Beträchtliche Marktmacht der Deutschen Telekom AG ist auf der Vorleistungsebene für den 
Markt für Abschlusssegmente gegeben. Diese Feststellung beruht unter anderem auf den im 
Vergleich zu den Wettbewerbern hohen Marktanteilen der Deutschen Telekom AG und der flä-
chendeckenden, im Wesentlichen nicht duplizierbaren Infrastruktur der Deutschen Telekom AG. 

Dagegen besteht auf dem Markt für Fernübertragungssegmente keine beträchtliche Marktmacht 
mehr seitens der Deutschen Telekom AG. Diesem Ergebnis liegen u. a. die im Vergleich zu den 
Wettbewerbern niedrigen Marktanteile der Deutschen Telekom AG zugrunde. Die durchgeführte 
Marktanalyse hat ergeben, dass zwischen den oben erwähnten 76 Ortschaften eine Vielzahl von 
Wettbewerbern entsprechende Infrastruktur aufgebaut hat, so dass sich die Deutsche Tele-
kom AG nicht unabhängig von ihren Wettbewerbern verhalten kann. 

2.2 Regulierungsverfügungen 

Die Bundesnetzagentur gab der Deutschen Telekom AG am 31. Oktober 2007 eine Regulie-
rungsverfügung im Bereich der Vorleistungs-Mietleitungen bekannt. Diese sieht im Bereich der 
Abschlusssegmente (Markt Nr. 13) die Auferlegung einer Zugangsverpflichtung, eine Kollokati-
onsverpflichtung, ein Diskriminierungsverbot, eine Entgeltgenehmigungspflicht, eine Verpflich-
tung zur Veröffentlichung eines Standardangebotes sowie Sonderbestimmungen für Mietleitun-
gen mit weniger als 2 MBit/s vor. Damit wurde die bis dahin bestehende Regulierung im Wesent-
lichen fortgeschrieben. Im Bereich der Fernübertragungssegmente (Markt Nr. 14) konnte hinge-
gen keine beträchtliche Marktmacht mehr festgestellt werden. Dementsprechend wurden die 
bislang in diesem Bereich bestehenden Regulierungsverpflichtungen widerrufen. 
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Bereits am 23. Mai 2007 war die Regulierungsverfügung zu Markt Nr. 7 - Mindestangebot an 
Mietleitungen bis 2 Mbit/s für Endkunden - ergangen. Mit dieser Entscheidung wurde der Deut-
schen Telekom AG eine Verpflichtung zur Bereitstellung eines Mindestangebots an Mietleitun-
gen auferlegt. Die dafür verlangten Entgelte wurden ohne eine Anzeigeverpflichtung der nach-
träglichen Entgeltkontrolle unterworfen. 

2.3 Entgeltgenehmigungen 

Im Berichtszeitraum standen die Entgelte, die die Deutsche Telekom AG für die Bereitstellung 
und Überlassung von Mietleitungen an andere Netzbetreiber erhebt - sog. Carrier-
Festverbindungen (CFV) -, zweimal zur Genehmigung an.  

Mit einer Entscheidung vom 31. Oktober 2006 genehmigte die Bundesnetzagentur die Entgelte 
für CFV und die zugehörige Express-Entstörung bis zum 30. Juni 2007 auf der Basis eines Ta-
rifvergleichs. Die Entgelte wurden dabei in unveränderter Höhe beibehalten.  

Am 20. April 2007 legte die Deutsche Telekom AG fristgemäß – unter Beifügung umfangreicher 
aktueller Kostenunterlagen - einen Folgeantrag auf Genehmigung von Entgelten für CFV und für 
deren jeweils zugehörige Expressentstörung vor. Die Entscheidung in diesem Entgeltgenehmi-
gungsverfahren erging am 29. Juni 2007. Soweit darin niedrigere Entgelte festgelegt wurden, 
waren solche Absenkungen von der Deutschen Telekom AG selbst beantragt worden. Teilweise 
deutliche Tariferhöhungen wurden demgegenüber versagt. Die Entgeltgenehmigung wurde wie-
derum auf der Grundlage eines Tarifvergleichs erteilt, weil auch die vorgelegten aktualisierten 
Kostennachweise nicht geeignet waren.  
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3. Regulierungsmaßnahmen auf den Märkten für Verbindungsaufbau, Anrufzustellung 
und Transitdienste in öffentlichen Telefonnetzen (Märkte 8-10) 

3.1 Marktdefinition und Marktanalyse 

Die wesentlichen Ergebnissen der Marktabgrenzung und der Prüfung beträchtlicher Marktmacht 
sind bereits im Tätigkeitsbericht der Bundesnetzagentur für die Jahre 2004/2005 dargelegt wor-
den. Im Hinblick auf die Vorgabe des deutschen Telekommunikationsgesetzes, die Ergebnisse 
einer Marktdefinition und Marktanalyse sowie die daraufhin einem Unternehmen mit beträchtli-
cher Marktmacht auferlegten Verpflichtungen alle zwei Jahre zu überprüfen (§ 14 Abs. 2 TKG), 
hat die Bundesnetzagentur inzwischen wieder mit den Ermittlungen zur Vorbereitung einer aktu-
alisierten Marktdefinition und Marktanalyse begonnen und dazu im Sommer 2007 bereits eine 
Datenerhebung durchgeführt.

3.2 Regulierungsverfügungen 

Grundlage für Regulierungsmaßnahmen auf den Märkten für Verbindungsaufbau, Anrufzustel-
lung und Transitdienste in öffentlichen Telekommunikationsnetzen im Berichtszeitraum gegen-
über der Deutschen Telekom AG war die gegenüber dem Unternehmen am 5. Oktober 2005 
ergangene Regulierungsverfügung einschließlich der dieser Entscheidung zugrunde liegenden 
Festlegung der Präsidentenkammer, nach der die Deutsche Telekom AG über eine beträchtliche 
Marktmacht auf diesen Märkten verfügt.  

Im Bereich des Marktes für die Anrufzustellung in einzelnen Telekommunikationsnetzen 
(Markt 9) ergingen in den beiden vergangenen Jahren erstmals Regulierungsverfügungen ge-
genüber solchen alternativen Netzbetreibern, die Terminierungsleistungen in ihrem Netz anbie-
ten. In der ursprünglichen Marktanalyse des Marktes 9 waren die alternativen Teilnehmernetz-
betreiber nicht als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht in ihrem Netz angesehen wor-
den. Nachdem die EU-Kommission hiergegen Einwände erhoben hatte, war die Marktanalyse 
dahin abgeändert worden, dass auch alternative Teilnehmernetzbetreiber in ihren jeweiligen 
Netzen über beträchtliche Marktmacht verfügen. In den inhaltlich weitgehend identischen Regu-
lierungsverfügungen wurde den Unternehmen jeweils die Pflicht zur Zusammenschaltung, der 
Erbringung von Terminierungsleistungen für andere Netzbetreiber und zur Gewährung des 
räumlichen Zugangs zum Zwecke der Zusammenschaltung, der sog. „Kollokation“, aufgegeben. 
Zudem wurden sie zur Nichtdiskriminierung bei der Zugangsgewährung und zur Transparenz 
hinsichtlich ihrer Zugangsbedingungen verpflichtet. Die Entgelte für Zugang und Kollokation 



II B ENTSCHEIDUNGEN IM RAHMEN DER MARKTREGULIERUNG 113 

 

Bundesnetzagentur Dezember 2007 
 

wurden – anders als gegenüber der Deutschen Telekom AG, die sich die entsprechenden Ent-
gelte vorab genehmigen lassen muss - jedoch nur einer nachträglichen Regulierung unterwor-
fen. Eine Pflicht zur Vorlage eines Standardangebotes wurde ebenfalls nicht auferlegt. Mit den 
letzten beiden Regelungen wurde aus Gründen der Verhältnismäßigkeit dem Umstand Rech-
nung getragen, dass die Stellung der alternativen Teilnehmernetzbetreiber im Gesamtmarkt 
nicht mit der der Deutschen Telekom AG vergleichbar ist.

3.3 Entgeltregulierung 

Im Bereich der Entgeltregulierung auf den Märkten 8, 9 und 10 bildete das Verfahren über die 
Entgelte der Deutschen Telekom AG für die Terminierung und Zuführung („Basisleistungen“ T-
Com-B.1 und T-Com-B.2) sowie die daraus abgeleiteten Entgelte für „optionale und zusätzliche 
Leistungen“, die unter anderem den Transit zwischen verschiedenen Netzen oder auch die Zu-
führung von Internetverkehr (T-Com-O.12) umfassen, im Jahr 2006 einen besonderen Schwer-
punkt. Erstmalig wurden die Entgelte vorrangig auf der Grundlage von Kostennachweisen ermit-
telt. Ergänzend wurden jedoch internationale Tarifvergleiche und ein von der Kostenrechnung 
der Deutschen Telekom AG unabhängiges Kostenmodell herangezogen. Im Schnitt wurden die 
Tarife dabei um ca. 10 % gegenüber dem vorherigen Entgeltniveau reduziert. Besonders um-
stritten waren in diesem Verfahren die Abstände zwischen den drei Tarifzonen für Zuführungs- 
und Terminierungsleistungen. Hier war wegen der von der Deutschen Telekom AG beantragten 
Entgelte befürchtet worden, dass durch eine zu geringe Spreizung der Entgelte Anreize für Inf-
rastrukturinvestitionen schwinden könnten. Während der Antrag eine deutliche Verringerung der 
Spreizung zwischen den Entgelten für die Tarifzone I und II vorgesehen hatte, wurde jedoch die 
relative Spreizung zwischen den beiden Tarifzonen durch die neue Genehmigung sogar gering-
fügig erhöht. Für die Basiszusammenschaltungsleistungen Zuführung (B.2) und Terminierung 
(B.1) wurden folgende Entgelte genehmigt: 

Haupttarif Nebentarif
werktags (Montag-Freitag) 

09.00 Uhr - 18.00 Uhr 
werktags 18.00 - 09.00 Uhr; sowie 

an Samstagen, Sonntagen und  
bundeseinheitlichen Feiertagen 

00.00 Uhr – 24.00 Uhr 
  €/Min €/Min 
Tarifzone I 0,0052 0,0036 
Tarifzone II 0,0088 0,0059 
Tarifzone III 0,0136 0,0089 

 
Die Entgelte wurden mit wenigen Ausnahmen bis zum 30. November 2008 genehmigt. 
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Neben den Verbindungsentgelten waren auch die Entgelte für andere Leistungen, die für die 
Realisierung der Netzzusammenschaltung erforderlich sind, wie etwa die Bereitstellung und Ü-
berlassung der Zusammenschaltungsanschlüsse (ICAs), Kollokation und Konfigurationsmaß-
nahmen, Gegenstand mehrerer Entgeltgenehmigungsverfahren im Berichtszeitraum. So ge-
nehmigte die Bundesnetzagentur mit Beschlüssen vom 30. November 2007 die Entgelte für die 
Bereitstellung und Überlassung der sog. „Intra-Building-Abschnitte“ von ICAs, die die am Zu-
sammenschltungspunkt der Netze erforderliche Vermittlungs- und Übertragungstechnik umfas-
sen, sowie die Preise für die Bereitstellung und Überlassung der Kollokationsräume (u. a. die 
Raummiete für einen 10 qm großen Standardkollokationsraum), der dort benötigten technischen 
Einrichtungen und der anfallenden Nebenkosten (z. B. Energieversorgung). 

Darüber hinaus ordnete die Bundesnetzagentur im Berichtszeitraum in über 30 Zugangsanord-
nungsverfahren auf Antrag alternativer Netzbetreiber etwas höhere Entgelte für die Erbringung 
von Terminierungsleistungen in ihren Netzen im Zusammenschaltungsverhältnis zur Deutschen 
Telekom AG an, als sie die Deutsche Telekom AG aufgrund der erwähnten Genehmigung von 
ihren Zusammenschaltungspartnern erheben darf. Diese Entscheidungen waren erforderlich 
geworden, weil die zuvor geltenden Tarife ausgelaufen waren und eine einvernehmliche Rege-
lung über „nicht reziproke“ Entgelte zwischen den alternativen Teilnehmernetzbetreibern und der 
Deutschen Telekom AG nicht erreicht werden konnte. Die zur Bewertung herangezogene Ver-
gleichsmarktbetrachtung wurde unter Berücksichtigung der von der Rechtsprechung zu 
§ 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB entwickelten Kriterien erstellt und führte zu dem „höchsten unverzerrten 
Wettbewerbspreis“, der zur Ermittlung der angeordneten Entgelte noch um einen Erheblichkeits-
zuschlag zu erhöhen war. Die bis zum 30. November 2008 angeordneten Tarife für Terminie-
rungsleistungen alternativer Teilnehmernetzbetreiber liegen im Ergebnis - wie bereits zuvor - in 
allen Tarifpositionen um 0,0017 €/Minute über den Entgelten für die Leistung T-Com-B.1. Ab 
dem 1. Dezember 2008 sollen zwischen der Deutschen Telekom AG und ihren Wettbewerbern 
wieder reziproke Entgelte Anwendung finden. Mit den nicht-reziproken Terminierungsentgelten 
erhalten die alternativen Teilnehmernetzbetreiber für einen Übergangszeitraum einen Ausgleich 
für den späteren Start und für die zunächst geringere Kundenzahl im Vergleich zum Marktbe-
herrscher. 

3.4 Überprüfung des Standardangebotes für Netzzusammenschaltungen der Deut-
schen Telekom AG 

Vor dem Hintergrund, dass der Deutschen Telekom AG im Zusammenhang mit der Regulie-
rungsverfügung vom 5. Oktober 2005 aufgegeben worden war, ein Standardangebot für Zu-
sammenschaltungsleistungen zu veröffentlichen, für die eine allgemeine Nachfrage besteht, 
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überprüfte die Bundesnetzagentur im Berichtszeitraum den Vertragsentwurf entsprechend den 
verfahrensmäßigen und inhaltlichen Vorgaben des § 23 TKG. Hierzu traf sie am 4. April 2007 
eine erste Teilentscheidung, in der sie die Deutsche Telekom AG aufforderte, ihren Vertrags-
entwurf in einigen Punkten nachzubessern. Daraufhin legte das Unternehmen ein überarbeitetes 
Standardangebot vor, in dem es die Vorgaben der Bundesnetzagentur zum größten Teil berück-
sichtigt hatte. Der zweite Abschnitt der Überprüfung des Standardangebotes für Zusammen-
schaltungsleistungen der Deutschen Telekom AG wurde sodann mit Beschluss vom 
20. Juli 2007 abgeschlossen. Die Mindestlaufzeit wurde bis zum 31. Juli 2008 befristet. Diese 
kurze Befristung soll vor allem dazu dienen, zeitnah ggf. erforderliche Änderungen bei den in 
das Standardangebot aufgenommenen elektronischen Bestell- und Abrechnungsverfahren vor-
nehmen und die Funktionalität der gewählten Bestandsschutzregelungen beim Übergang der 
Deutschen Telekom AG zu Next Generation Networks überprüfen zu können.  
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4. Regulierungsmaßnahmen auf dem Markt für entbündelten Großkundenzugang zu 
Drahtleitungen und Teilleitungen für die Erbringung von Breitband- und Sprach-
diensten (Markt 11) 

4.1 Allgemeines 

Da die erste Festlegung der Präsidentenkammer zur Marktdefinition und Marktanalyse im Be-
reich des Marktes 11 und die darauf aufsetzende Regulierungsverfügung im April 2005 ergan-
gen war und die Bundesnetzagentur nach den Vorgaben des TKG gehalten ist, die Ergebnisse 
einer Marktdefinition und Marktanalyse sowie die daraufhin einem Unternehmen mit beträchtli-
cher Marktmacht auferlegten Verpflichtungen alle zwei Jahre zu überprüfen (§ 14 Abs. 2 TKG), 
war im Berichtszeitraum eine neue Marktdefinition und Marktanalyse sowie eine Regulierungs-
verfügung im Bereich des Marktes 11 zu erlassen. Daher war in Deutschland früher als in ande-
ren EU-Mitgliedsstaaten eine erneuerte Marktdefinition, Marktanalyse und Regulierungsverfü-
gung für den Bereich des Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung erforderlich, so dass sich die 
Bundesnetzagentur auch früher als andere nationale Regulierungsbehörden den schwierigen 
und sehr komplexen regulierungsrechtlichen, regulierungsökonomischen und technischen Her-
ausforderungen und Fragen stellen musste, die aus dem Umbau der Anschlussnetze resultie-
ren. Folglich musste die Bundesnetzagentur faktisch eine Vorreiterrolle unter den europäischen 
Regulierungsbehörden einnehmen. Auch deshalb thematisierte die Bundesnetzagentur bereits 
Anfang 2007 parallel zur nationalen Konsultation der Entscheidungsentwürfe Fragestellungen, 
die im Zusammenhang mit dem Umbau der Anschlussnetze relevant werden könnten, um im 
Sinne eines transparenten und zügigen Vorgehens die Erforderlichkeit und die inhaltliche 
Reichweite weiterer Entscheidungen bereits frühzeitig mit den Marktbeteiligten zu diskutieren. 
Die Reaktion der Kommission in ihrer Stellungnahme zu den notifizierten Entwürfen der Markt-
definition und Marktanalyse sowie der Regulierungsverfügung zeigte, dass dies der richtige Weg 
war. 

Die Regulierungsverfügung einschließlich der Festlegung der Präsidentenkammer zur Marktde-
finition und Marktanalyse wurde der Deutschen Telekom AG am 27. Juni 2007 bekannt gege-
ben. Damit konnten Ende Juni 2007 anstehende Entgeltgenehmigungen für die Zugangsgewäh-
rung zur Teilnehmeranschlussleitung bereits auf diese neue Regulierungsverfügung und die 
darin auferlegte Verpflichtung zur Vorab-Genehmigung nach dem Maßstab der Kosten der effi-
zienten Leistungsbereitstellung gestützt werden. 
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4.2 Marktdefinition und -analyse 

Die Marktdefinition und Marktanalyse entsprechen den bisherigen Entscheidungen der Bundes-
netzagentur und kommen zu dem Ergebnis, dass die Deutsche Telekom AG im Bereich des 
Zugangs zur TAL nach wie vor über eine beträchtliche Marktmacht verfügt. 

Der sachliche relevante Markt umfasst zum einen den 

– entbündelten/gebündelten Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung in Form der Kupfer-
doppelader am Hauptverteiler oder einem anderen näher an der Teilnehmeranschlussein-
heit gelegenen Punkt; gemeinsamer Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung (Line Sha-
ring) und zum anderen den 

– entbündelten/gebündelten Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung auf Basis von 
OPAL/ISIS am Hauptverteiler oder einem näher an der Teilnehmeranschlusseinheit gele-
genen Punkt. 

Der räumlich relevante Markt ist bundesweit definiert worden. 

Hinsichtlich der Regulierungsbedürftigkeit kam die Präsidentenkammer zu dem Ergebnis, dass 
die entsprechenden Voraussetzungen von § 10 Abs. 2 S. 1 TKG vorliegen und der relevante 
Markt deshalb weiterhin für eine Marktregulierung in Betracht kommt. 

Des Weiteren wurde festgestellt, dass die Deutsche Telekom AG auf dem sachlich und räumlich 
relevanten Markt über beträchtliche Marktmacht verfügt. Hierfür sprachen unter anderem die 
hohen Marktanteile, die Marktzutrittsschranken wie die Kontrolle über nicht leicht duplizierbare 
Infrastruktur, die vertikale Integration und der als gering einzustufende tatsächliche und poten-
zielle Wettbewerb. 

Die Marktdefinition und die Marktanalyse wurden von der Kommission nicht in Frage gestellt. 
Vielmehr teilte sie die Auffassung der Bundesnetzagentur in Bezug auf die Argumentation und 
marktdefinitorische Schlussfolgerung, dass der Zugang zu einer breitbandigen hybriden Infra-
struktur auf HVt-Ebene – von der Kommission als Zugang zum NGN-Zugangsnetz auf HVt-
Niveau und von den Wettbewerbern als sog. breitbandige hybride TAL bezeichnet – nicht Be-
standteil des vorliegenden Marktes ist. Es erschien der Kommission hingegen wahrscheinlich, 
dass solch ein Produkt Teil des Vorleistungsmarktes für den Breitbandzugang (Bitstrom-Zugang, 
Markt Nr. 12 der Empfehlung) sei. Die Kommission forderte die Bundesnetzagentur daher zu 
einer zeitnahen Untersuchung des Marktes Nr. 12 auf. Sollte der in Rede stehende Zugang nicht 
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in der bisherigen Marktdefinition enthalten sein, so solle die Bundesnetzagentur den Markt so 
rasch wie möglich neu analysieren und eine Zugangsverpflichtung auferlegen, wenn dies ange-
messen sei.  

4.3 Regulierungsverfügung 

Als Folge der Festlegung der Präsidentenkammer zur Marktdefinition und Marktanalyse waren 
der Deutschen Telekom AG in der Regulierungsverfügung Verpflichtungen aufzuerlegen, um 
dem Marktversagen infolge ihrer beträchtlichen Marktmacht auf wirksame und gleichsam ver-
hältnismäßige Weise zu begegnen.  

Dementsprechend wurden alle bisherigen, der Deutschen Telekom AG bereits in der letzten 
Regulierungsverfügung vom April 2005 auferlegten Verpflichtungen, nämlich Wettbewerbsunter-
nehmen den entbündelten Zugang zu ihren Teilnehmeranschlüssen zu nicht-diskriminierenden 
Bedingungen und zu vorab von der Bundesnetzagentur nach dem Maßstab der Kosten der effi-
zienten Leistungsbereitstellung genehmigten Entgelten zu gewähren, beibehalten. Darüber hin-
aus wurde der Deutschen Telekom AG aufgegeben, dass sie künftig ihre Kabelkanäle zwischen 
Hauptverteilern und den Kabelverzweigern für Wettbewerber öffnen muss. Ausdrücklich nur für 
den Fall, dass ein Zugang zu den Kabelkanälen aus technischen Gründen oder aus Kapazi-
täzsgründen nicht möglich ist, d. h. wenn keine freien Leerrohr-Kapazitäten mehr zur Verfügung 
stehen, wurde die Deutsche Telekom AG verpflichtet, anderen Unternehmen den Zugang zu 
unbeschalteten Glasfaserleitungen zu gewähren. Damit überließ es die Bundesnetzagentur der 
Deutschen Telekom AG selbst, ihre Leerrohr-Kapazitäten effizient zu befüllen und auf diese 
Weise dafür zu sorgen, dass den Wettbewerbern noch freie Kapazitäten für die Verlegung eige-
ner Glasfaser angeboten werden. Ohne diese Verpflichtung könnte die Deutsche Telekom AG 
ihre vorhandenen Leerrohr-Kapazitäten komplett befüllen und so einen Zugangsanspruch der 
Wettbewerber zur entbündelten TAL am Kabelverzweiger und damit einen Netzausbau dorthin 
unmöglich machen. 

Auch hinsichtlich der in der Regulierungsverfügung auferlegten Verpflichtungen hatte die EU-
Kommission keine durchgreifenden Bedenken geäußert. Soweit sie gefordert hatte, den Wett-
bewerbern den Zugang zu unbeschalteten Glasfaserleitungen der Deutschen Telekom AG nicht 
lediglich hilfsweise, sondern alternativ zum Zugang zu den Kabelkanälen zu ermöglichen, war 
die Bundesnetzagentur daran nicht gebunden und sah davon auch aus Gründen der Verhält-
nismäßigkeit ab.  
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4.4 Entgeltregulierung 

Am 30. März 2007 genehmigte die Bundesnetzagentur turnusgemäß die von den Wettbewer-
bern für die Anmietung der Teilnehmeranschlussleitung monatlich zu zahlenden Überlassungs-
entgelte für den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung für die nächsten zwei Jahre. Dabei 
wurde das Entgelt für die Basisvarianten „CuDA 2 Dr“ und „CuDA 2 Dr hochbitratig“, auf die ca. 
98 % des Gesamtumsatzes entfallen, von 10,65 auf 10,50 € abgesenkt. Damit wurden die seit 
der letzten TAL-Entscheidung vom 28. April 2005 zu verzeichnenden Erhöhungen einzelner 
wichtiger Kostenkomponenten, etwa des Kupferpreises und des kalkulatorischen Zinssatzes, 
durch Reduzierungen der Bundesnetzagentur, die dem gebotenen Effizienzmaßstab Rechnung 
tragen, mehr als kompensiert. Im Rahmen der Ermittlung der Kosten der effizienten Leistungs-
bereitstellung wurde zur Bestimmung des Investitionswertes wie in den vorausgegangenen TAL-
Verfahren auf das „Analytische Kostenmodell – Anschlussnetz 2.0“ des Wissenschaftlichen Insti-
tuts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK) sowie zur Quantifizierung der Gemein-
kosten erstmals auf das Branchenprozessmodell des „International Performance Research Insti-
tute“ (IPRI) zurückgegriffen. Während der Investitionswert trotz gestiegener Kupferpreise leicht 
sank, nahm der kalkulatorische Zinssatz wegen des höheren Zinsniveaus auf den nationalen 
und internationalen Kapitalmärkten sowie einem laut Bilanz höheren Eigenkapitalanteil der 
Deutschen Telekom AG zu. Im Hinblick auf die Gemeinkosten wies das erstmals angewendete 
IPRI-Branchenprozessmodell gegenüber dem zuvor verwendeten Zuschlag von 11,11 % einen 
geringeren Wert aus. Die von der Deutschen Telekom AG geltend gemachten Aufwendungen 
für Personalabbau und für Viventokräfte konnten nicht anerkannt werden.  

Mit einer am 29. Juni 2007 bekannt gegebenen Entscheidungen genehmigte die Bundesnetz-
agentur neue Entgelte, die die Wettbewerber im Falle der Anmietung der Teilnehmeranschluss-
leitung bzw. deren Rückgabe jeweils einmalig an die Deutsche Telekom AG entrichten müssen. 
Während die monatlich zu zahlenden Überlassungsentgelte für die Teilnehmeranschlussleitung, 
die zuletzt am 30. März 2007 genehmigt wurden, in erster Linie die erforderlichen Investitionen 
beispielsweise für das Material und die Verlegung der „letzten Meile“ abdecken, beziehen sich 
die Einmalentgelte vor allen auf die Auftragsbearbeitung sowie die erforderlichen Umschaltmaß-
nahmen an den technischen Einrichtungen der Deutschen Telekom AG, die im Falle der Bereit-
stellung der Teilnehmeranschlussleitung an Wettbewerber bzw. der Kündigung durch jene von 
der Deutschen Telekom AG vorzunehmen sind. 

Für die häufigste Variante, die einfache Übernahme einer Kupferdoppelader Zweidraht ohne 
Schaltarbeiten beim Endkunden, wurde ein Bereitstellungsentgelt in Höhe von 36,19 € geneh-
migt. Das Kündigungsentgelt, das Wettwerber bei der Rückgabe der Teilnehmeranschlusslei-
tung an die Deutsche Telekom AG zahlen müssen, wurde in Höhe von 5,21 € festgelegt, wenn 
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der Endkunde gleichzeitig zur Deutschen Telekom AG zurückkehrt oder zu einem anderen 
Wettbewerber wechselt, bzw. 20,93 €, wenn die Teilnehmeranschlussleitung ohne eine gleich-
zeitige Umschaltung auf die Deutsche Telekom AG selbst oder einen anderen Wettbewerber 
zurückgegeben wird. 

In einer weiteren Entscheidung vom 29. Juni 2007 wurden ferner die Bereitstellungs- und Kündi-
gungsentgelte sowie darüber hinaus die monatlichen Entgelte für den gemeinsamen Zugang zur 
Teilnehmeranschlussleitung, das sog. „Line Sharing“, genehmigt. Beim „Line Sharing“ wird die 
Teilnehmeranschlussleitung nach Frequenzbändern in einen niederen und einen höheren Fre-
quenzbereich unterteilt. Damit kann der untere Frequenzbereich von der Deutschen Tele-
kom AG weiter für Sprachübertragung und der obere Frequenzbereich von einem Wettbewerber 
für Datenübertragung (typischerweise für schnelle Internetzugänge auf Basis der DSL-
Technologie) genutzt werden. Für die Gewährung des Zugangs zum hochbitratigen Teil der 
Teilnehmeranschlussleitung wurde ab dem 1. Juli 2007 ein monatlicher Überlassungspreis von 
1,87 € festgelegt. Das Entgelt für die häufigste Bereitstellungsvariante, die Neuschaltung ohne 
Arbeiten am Kabelverzweiger und ohne Arbeiten beim Endkunden, wurde in Höhe von 60,82 € 
genehmigt. 

In beiden Entscheidungen konnte das Ergebnis der am 20. Juni 2007 getroffenen tarifvertragli-
chen Vereinbarung zwischen der Deutschen Telekom AG und der Dienstleistungsgewerkschaft 
ver.di zu organisatorischen Änderungen und Einkommensreduzierungen wegen der zwischen 
den Tarifvertragspartnern vereinbarten Übergangsregelungen und auch aufgrund gegenläufiger 
kalkulatorischer Effekte noch nicht berücksichtigt werden. 

Schließlich genehmigte die Bundesnetzagentur der Deutschen Telekom AG am 30. November 
2007 neue Entgelte für die im Rahmen des Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung benötigten 
Kollokationsflächen (u.a. Raummiete) und der dort benötigten technischen Einrichtungen sowie 
der anfallenden Nebenkosten. 

4.5 Überprüfung des Standardangebotes für den Zugang zur Teilnehmeranschlusslei-
tung der Deutschen Telekom AG 

Ein Schwerpunkt der Regulierungstätigkeit im Bereich des Marktes 11 während des Berichtzeit-
raums bildete die Überprüfung des Standardangebotes der Deutschen Telekom AG für den Zu-
gang zur Teilnehmeranschlussleitung, zum gemeinsamen Zugang zur Teilnehmeranschlusslei-
tung und zur Kollokationsgewährung. Bereits im Zusammenhang mit der ersten TAL-
Regulierungsverfügung vom April 2005 war die Deutsche Telekom AG verpflichtet worden, ein 
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Standardangebot zu veröffentlichen. Nach einem sehr aufwändigen Überprüfungsverfahren, im 
Rahmen dessen sich die Bundesnetzagentur aufgrund von der Deutschen Telekom AG vorge-
sehener Vertragsbedingungen und Änderungsbegehren der Wettbewerber mit zahlreichen Ein-
zelpunkten zu befassen hatte, erging am 27. April 2007 die Entscheidung in der ersten Stufe des 
zweistufig angelegten Überprüfungsverfahren nach § 23 TKG. Trotz der grundsätzlich positiven 
Entwicklung beim Zugang zum Teilnehmeranschluss wurde es als erforderlich angesehen, der 
Deutschen Telekom AG für einzelne in den Mustervertragsentwürfen vorgesehene Bedingungen 
Änderungs- bzw. Ergänzungs- und Streichungsvorgaben in Bezug auf Chancengleichheit, 
Rechtzeitigkeit und Billigkeit aufzugeben, so beispielsweise hinsichtlich der Bereitstellungsga-
rantien und der Entstörbedingungen. Darüber hinausgehenden Forderungen der Wettbewerber, 
etwa zur Verkürzung der Bereitstellungsfristen, zur Kollokation im Kabelverzweiger oder zur 
neuen Schnittstelle für die Online-Voranfrage, konnte aus formalen oder materiellen Gründen 
nicht gefolgt werden. Ergänzende Regelungen in Bezug auf den TAL-Zugang für einen eigenen 
VDSL-Ausbau der Wettbewerber (z. B. Kollokation im KVz) wurden durch diese Entscheidung 
nicht ausgeschlossen. Entsprechend der Vorgabe in dieser Entscheidung legte die Deutsche 
Telekom AG am 29. Juni 2007 einen überarbeiteten Vertragsentwurf vor, der bei Redaktions-
schluss noch Gegenstand des zweiten Verfahrensabschnittes war und in dem überprüft wird, ob 
die Betroffene die in der ersten Teilentscheidung vom 27. April 2007 auferlegten Änderungen 
umgesetzt hat. Es ist beabsichtigt, das Verfahren noch Ende 2007 mit einer Entscheidung abzu-
schließen. 
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5. Regulierungsmaßnahmen auf dem Markt für Breitbandzugang für Großkunden 
(Markt 12) / Bitstrom-Zugangsmärkte 

5.1 Marktdefinition und -analyse 

Am 11. Oktober 2005 hatte die Bundesnetzagentur eine Marktdefinition und –analyse des Mark-
tes Breitbandzugang für Großkunden (Markt 12/Bitstrom-Zugang) bei der EU-Kommission notifi-
ziert. 

Die Bundesnetzagentur hat in ihrer Marktdefinition zwei getrennte Vorleistungsmärkte definiert:  

– einen Markt für ATM-Bitstrom-Zugang, 

– einen Markt für IP-Bitstrom-Zugang (einschließlich des hybrid-fibre-coaxial networks [HFC] 
Kabel-Breitbandzuganges auf IP-Niveau, das auf der TV-Kabelinfrastruktur basiert). 

Für beide Märkte stellt die Bundesnetzagentur die Deutsche Telekom AG als das Unternehmen 
mit beträchtlicher Marktmacht fest. 

Am 11. November 2005 hat die EU Kommission eine Phase-II-Prüfung gemäß Art. 7 Abs. 4 der 
Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) eröffnet und damit die Annahme des Konsolidierungs-
entwurfs für weitere zwei Monate ausgesetzt. 

Die Kommission begründete ihre Entscheidung mit ernsthaften Zweifeln darüber, ob der Aus-
schluss von Vorleistungen für VDSL-Anschlüsse aus der Marktdefinition zu Markt 12 mit dem 
Gemeinschaftsrecht und insbesondere dem Art. 8 der Rahmenrichtlinie vereinbar sei. 

Sie konnte der Auffassung der Bundesnetzagentur nicht folgen, die diese Vorleistung wegen 
ihrer Nicht-Verfügbarkeit nicht in die Bitstrom-Zugangsmärkte einbezogen hatte.  

In der Folge hat die Bundesnetzagentur die Marktdefinition und -analyse unter Berücksichtigung 
des Ernsthafte-Zweifel-Schreibens angepasst. Daraufhin hat die Europäische Kommission am 
23. Dezember 2005 die Rücknahme ihrer ernsthaften Zweifel mitgeteilt. 

Die Festlegung der Marktdefinition und Marktanalyse des Marktes 12 durch die Präsidenten-
kammer erfolgte am 12. Januar 2006. 
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Die Anpassungen des Entwurfs der Marktdefinition und –analyse beziehen sich auf Bitstrom-
Zugangsleistungen, die auf der VDSL-Technologie aufsetzen und in dem Maße Teil der hier 
definierten Bitstrom-Zugangsmärkte sind, als sie als Substitute zu Bitstromprodukten dieser 
Märkte anzusehen sind. Breitbandzugangsleistungen, die nicht mit den betrachteten Bitstrom-
produkten substituierbar sind, weil sowohl die Austauschbarkeit aus Nachfragersicht als auch 
die Angebotsumstellungsflexibilität nicht gegeben ist, sind hingegen nicht Teil der hier abge-
grenzten Bitstrom-Zugangsmärkte. Damit wird auch dem Grundsatz der Technologieneutralität 
Rechnung getragen. 

Der Interpretationsspielraum hinsichtlich der „Regulierungsbedürftigkeit“ von Bitstrom-
Zugangsleistungen, die auf der VDSL-Technologie aufsetzen, wird dabei klar durch die Regeln 
der Marktanalyse vorgegeben. Eine solche Zugangsleistung kann nur dann aus den abgegrenz-
ten Bitstrom-Zugangsmärkten ausgeschlossen werden, wenn dies auf einen eindeutigen Substi-
tutionstest gestützt werden kann. Sowohl aus Nachfragersicht als auch aus Anbietersicht muss 
das Fehlen von Substituierbarkeit auf der Vorleistungsebene festgestellt werden.  

Im Rahmen der Überprüfung des IP-Bitstrom-Standardangebotes wurde im Hinblick auf die Ein-
beziehung von Bitstrom-Zugangsleistungen Folgendes klargestellt: 

IP-Bitstrom-Zugang umfasst nach dem derzeitigen Erkenntnisstand Zugangsprodukte als Vor-
leistungen für Breitbandanschlüsse, soweit diese alle Funktionalitäten und Qualitätsmerkmale 
von ADSL2+-Anschlüssen abbilden. Der IP-Bitstrom-Zugangsmarkt umfasst demnach diejeni-
gen Vorleistungsprodukte nicht, die z. B. das kommerzielle Angebot von hochqualitativen IP-TV- 
Diensten ermöglichen und hierdurch besondere Anforderungen an die Netzkapazität stellen, die 
mit Bitstromprodukten, die Zugang zu ADSL2+-Anschlüssen eröffnen, nicht realisierbar sind. 
Nach dem Grundsatz der Technologieneutralität ist es dabei nicht erheblich, welche Technik im 
Anschlussbereich hierfür eingesetzt wird. 

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass der so definierte IP-Bitstrom-Zugang auf der Basis 
der hier konkretisierten Marktabgrenzung Nachfragern in nicht diskriminierender Weise, d. h. 
nach dem Grundsatz „interne Behandlung gleich externe Behandlung“ zur Verfügung gestellt 
wird. 

Damit werden alle Konzentratornetzplattformen unabhängig von der verwendeten Transport-
technologie als Teil des Marktes angesehen; Vorleistungen für Anschlüsse, die von den derzei-
tigen ADSL2+-Anschlüssen deutlich abgrenzbare Übertragungsqualitäten und –quantitäten er-
lauben, sind nicht Teil des Marktes. 
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Im September 2007 hat das Verwaltungsgericht Köln die Klage der Deutschen Telekom AG ge-
gen die Regulierungsverfügung und die Marktdefinition und Marktanalyse des IP-Bitstrom-
Zugangsmarktes zurückgewiesen und in allen Punkten die Rechtmäßigkeit der Marktdefinition 
und Marktanalyse bestätigt. 

5.2 Regulierungsverfügung 

Aufgrund der Festlegung der Präsidentenkammer auf den identifizierten Bitstrom-Märkten erließ 
die Bundesnetzagentur im Berichtszeitraum zwei Regulierungsverfügungen gegenüber der 
Deutschen Telekom AG. 

Nach ausführlicher nationaler Konsultation des Entscheidungsentwurfes und dessen Vorlage zur 
Stellungnahme bei der EU-Kommission wurde der Deutschen Telekom AG am 13. Septem-
ber 2006 zunächst die Regulierungsverfügung für den IP-Bitstrom-Zugang bekannt gegeben. 
Danach muss die Deutsche Telekom AG nachfragenden Wettbewerbern den Zugang zum IP-
Bitstrom zu nicht-diskriminierenden Bedingungen gewähren und sich die Entgelte für diese Zu-
gangsleistung vorab von der Bundesnetzagentur nach dem Maßstab der Kosten der effizienten 
Leistungsbereitstellung genehmigen lassen. Darüber hinaus wurde ihr auferlegt, innerhalb von 
maximal drei Monaten ein Standardangebot für den IP-Bitstrom-Zugang vorzulegen, der nach-
fragende Wettbewerber in die Lage versetzt, die Zugangsleistung ohne aufwändige Vertrags-
verhandlungen von der Deutschen Telekom AG beziehen zu können. 

Die EU-Kommission, der die Entscheidung im Vorfeld vorgelegt worden war, hatte die von der 
Bundesnetzagentur beschlossenen Maßnahmen begrüßt. 

Am 7. März 2007 wurde der Deutschen Telekom AG sodann die Regulierungsverfügung für den 
ATM-Bitstromzugang bekannt gegeben.  

In dieser Regulierungsverfügung wurde der Deutschen Telekom AG eine Verpflichtung zur Zu-
gangsgewährung zum ATM-Bitstromzugang zu nicht-diskriminierenden Bedingungen, zur ge-
trennten Rechnungsführung und zur Veröffentlichung eines Standardangebots auferlegt. Hin-
sichtlich der Entgelte sah die zuständige Beschlusskammer von einer Vorab-Ge-
nehmigungspflicht nach dem Maßstab der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung ab und 
erachtete in diesem Fall eine nachträgliche Entgeltkontrolle für ausreichend.  

Der ATM-Bitstromzugang ist eine Vorleistung, die Wettbewerber in die Lage versetzen soll, auf 
den nachgelagerten Endkundenmärkten qualitativ hochwertige DSL-Anschlüsse, die in erster 
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Linie von Geschäftskunden nachgefragt werden, anzubieten. Hierin unterscheidet sich der ATM-
Bitstromzugang vom IP-Bitstromzugang, zu dessen Zugangsgewährung die Deutsche Telekom 
AG bereits im September letzten Jahres verpflichtet worden ist, der auf der Basis des Internet-
protokolls abgewickelt wird und der vornehmlich den DSL-Massenmarkt im Blick hat. 

5.3 Standardangebote und Zugangsverfahren  

Die Bundesnetzagentur hat mit einer Entscheidung vom 28. August 2007 die Bedingungen, zu 
denen Wettbewerber den Zugang zum „IP-Bitstrom“ der Deutschen Telekom AG erhalten kön-
nen, konkretisiert. 

Diese Entscheidung ist das Ergebnis einer umfassend durchgeführten Überprüfung, ob und in-
wieweit das von der Deutsche Telekom AG vorgelegte IP-Bitstrom-Standardangebot vollständig 
ist und den Vorgaben der Billigkeit, Chancengleichheit und Rechtzeitigkeit entspricht. Aufgrund 
der Überprüfung der Bedingungen anhand dieser gesetzlichen Kriterien hat die Bundesnetz-
agentur die Deutsche Telekom AG aufgefordert, ihr Standvertragsangebot für den IP-Bitstrom in 
einigen Punkten zu ändern bzw. nachzubessern und einen unter Berücksichtigung der Vorgaben 
aus der Entscheidung überarbeiteten Vertragstext bis Ende September 2007 vorzulegen. 

Wesentliche Punkte, die die Deutsche Telekom AG berücksichtigen musste, sind das Angebot 
eines „Stand alone“-Bitstroms spätestens bis April 2008 sowie das Angebot des IP-Bitstroms 
auch für symmetrische Anschlussvarianten. Darüber hinaus musste die Deutsche Telekom AG 
verbesserte Entstörungsbedingungen aufnehmen sowie eine Mindestqualität, die ein Angebot 
von Sprachdiensten über den IP-Bistrom ermöglicht, garantieren. Zudem musste die Deutsche 
Telekom AG einige allgemeine vertragliche Bedingungen ändern, ergänzen oder sogar ganz 
streichen. 

Die Bundesnetzagentur überprüft das am 28. September 2007 von der Deutsche Telekom AG 
vorgelegte überarbeitete Standardangebot in einem zweiten Schritt daraufhin, ob das Unter-
nehmen die Vorgaben aus der ergangenen Entscheidung vollständig und korrekt umgesetzt hat. 
Sofern dies nicht der Fall ist, wird die zuständige Beschlusskammer dann von sich aus die Be-
dingungen festlegen. 

Parallel zum laufenden Überprüfungsverfahren des Standardangebotes für den IP-Bitstrom-
Zugang hat die Bundesnetzagentur in bisher drei Verfahren auf Antrag der jeweiligen Zugangs-
nachfrager Anordnungen gemäß § 25 TKG erlassen, in denen die Deutsche Telekom AG ver-
pflichtet wurde, den Unternehmen Zugang zum IP-Bitstrom zu gewähren. Wegen der konkreten 
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Bedingungen und der Entgelte wurde auf die endgültige Entscheidungen im Standardangebots-
Überprüfungsverfahren bzw. das anstehende Entgeltgenehmigungsverfahren verwiesen. 
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6. Regulierungsmaßnahmen auf den Märkten für Anrufzustellung in einzelnen Mobil-
funknetzen (Markt 16) 

6.1 Marktdefinition und -analyse 

Das Marktanalyseverfahren im Bereich Anrufzustellung in einzelnen Mobiltelefonnetzen (Markt 
Nr. 16 der Märkteempfehlung der EU-Kommission) ist mit der Festlegung der Präsidentenkam-
mer vom 19. Dezember 2005 abgeschlossen worden.  

Die wesentlichen Ergebnisse der Marktabgrenzung und der Prüfung beträchtlicher Marktmacht 
sind bereits im Tätigkeitsbericht der Bundesnetzagentur für die Jahre 2004/2005 dargelegt wor-
den. 

6.2 Regulierungsverfügungen 

Am 30. August 2006 gab die Bundesnetzagentur jedem der vier Mobilfunknetzbetreiber (T-
Mobile Deutschland GmbH, Vodafone D2 GmbH, E-Plus GmbH & Co. KG und O2 (Germany) 
GmbH & Co. OHG) eine Regulierungsverfügung bekannt, mit der die Bedingungen festgelegt 
wurden, zu denen die vier Mobilfunknetzbetreiber Gespräche aus anderen Netzen zu Endkun-
den im eigenen Mobilfunknetz durchleiten müssen, sog. Anrufzustellung oder Terminierung. Mit 
den Verfügungen wurden die vier Mobilfunknetzbetreiber verpflichtet, auf entsprechende Nach-
frage ihre Mobilfunknetze zum Zweck der Anrufzustellung mit anderen Netzen zusammenzu-
schalten. Die dafür verlangten Entgelte müssen sie sich von der Bundesnetzagentur nach dem 
Maßstab der effizienten Leistungsbereitstellung genehmigen lassen. Eine Zusammenschaltung 
muss diskriminierungsfrei geschehen. 

Gerade um den Maßstab der Entgeltregulierung war im Vorfeld dieser Entscheidung hart gerun-
gen worden. Nachdem nicht alle Mobilfunknetzbetreiber die im Rahmen der nationalen Konsul-
tation der Entscheidungsentwürfe gewährte Möglichkeit, die Ex-ante-Regulierung durch eine 
angemessene Fortsetzung des Absenkungspfads abzuwenden, genutzt hatten, war die zustän-
dige Beschlusskammer nach einem umfassenden Abwägungsprozess zu dem Ergebnis gelangt, 
dass eine Genehmigungspflicht der Terminierungsentgelte nach dem Maßstab der Kosten der 
effizienten Leistungsbereitstellung am besten geeignet ist, um den Schutz der Verbraucherinte-
ressen zu gewährleisten. Mit dieser Entscheidung trug die Bundesnetzagentur auch Forderun-
gen insbesondere der Europäischen Gemeinschaften, der die Entscheidungsentwürfe gemäß 
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dem im TKG vorgegebenen Verfahren zur Stellungnahme vorgelegt worden waren, und zudem 
auch der Monopolkommission Rechnung. 

Gegen die am 30. August 2006 bekannt gegebenen Regulierungsverfügungen reichten in der 
Folge alle vier Mobilfunknetzbetreiber verwaltungsgerichtliche Klage ein und stellten zudem An-
träge auf Herstellung der aufschiebenden Wirkung ihrer Klagen. Während die Eilanträge vom 
Verwaltungsgericht Köln nach einer Interessenabwägung abgelehnt wurden, hob das Gericht in 
allen vier Hauptsacheverfahren mit Urteilen vom 1. und 8. März 2007 die in den Regulierungs-
verfügungen auferlegte Ex-ante-Genehmigungspflicht der Zusammenschaltungsentgelte nach 
dem Maßstab der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung auf. Die übrigen in den Regulie-
rungsverfügungen auferlegten Abhilfemaßnahmen erachtete das Verwaltungsgericht Köln dage-
gen für rechtmäßig. Soweit in den Urteilen die Genehmigungspflicht der Mobilfunk-
Terminierungsentgelte aufgehoben worden war, legte die Bundnetzagentur dagegen unverzüg-
lich Revision beim Bundesverwaltungsgericht ein. Die vier Mobilfunknetzbetreiber stellten darauf 
hin Anträge nach § 80 Abs. 7 VwGO auf Außerkraftsetzung der sofortigen Vollziehbarkeit der 
Regulierungsverfügung. Drei dieser Anträge lehnte das Bundesverwaltungsgericht jedoch ab, so 
dass die Entgeltgenehmigungspflicht weiter vollziehbar blieb. Der vierte Mobilfunknetzbetreiber 
nahm daraufhin von sich aus seinen Antrag nach § 80 Abs. 7 VwGO zurück. Über die Revisio-
nen hatte das Bundesverwaltungsgericht am Ende des Berichtszeitraums noch nicht entschie-
den. 

6.3 Entgeltverfahren 

Mit Entscheidungen vom 8. und 16. November 2006 legte die Bundesnetzagentur erstmals die 
Terminierungsentgelte für die T-Mobile Deutschland GmbH, die Vodafone D2 GmbH, die E-Plus 
Mobilfunk GmbH & Co KG und die O2 (Germany) GmbH & Co OHG fest. Mit Wirkung ab dem 
23. November 2006 wurden Entgelte in Höhe von 8,78 Cent/Minute für T-Mobile und Vodafone 
D2 und in Höhe von 9,94 Cent/Minute für E-Plus und O2 (Germany) genehmigt. Aufgrund einer 
gerichtlichen Entscheidung blieben die bisherigen Entgelte in Höhe von 11,00 bzw. 
12,40 Cent/Minute bis einschließlich zum 22. November 2006 unverändert. 

Die von den Mobilfunknetzbetreibern mit ihren Entgeltanträgen eingereichten Kostenunterlagen 
konnten nicht als tragfähige Entscheidungsgrundlage anerkannt werden, weil sie in allen Fällen 
keine verursachungsgerechte Zuordnung der geltend gemachten Kosten auf die Terminierungs-
leistungen erkennen ließen. Dadurch bestand keine Möglichkeit, die Kosten der effizienten Leis-
tungsbereitstellung für die einzelnen Mobilfunknetzbetreiber auf der Basis der von ihnen einge-
reichten Kostennachweise zu quantifizieren, obwohl die Bundesnetzagentur angesichts der 
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erstmalig im Mobilfunkbereich durchgeführten Genehmigungsverfahren den Unternehmen bis 
weit in das Verfahren hinein die Gelegenheit zur Nachlieferung von Unterlagen eingeräumt hat-
te.  

Um dennoch im Interesse aller Marktbeteiligten eine Entgeltentscheidung treffen zu können, 
wurden die Entgelte auf der Basis eines internationalen Tarifvergleichs ermittelt. Dieser interna-
tionale Tarifvergleich für die Mobilfunkterminierungsentgelte wurde in methodisch konsistenter 
Weise zu den von der Bundesnetzagentur in der Vergangenheit angestellten Tarifvergleichsbe-
trachtungen im Festnetz vorgenommen. Für die internationale Vergleichsmarktbetrachtung ka-
men daher grundsätzlich nur solche EU-Länder in Frage, in denen nach der Liberalisierung be-
reits ein ausreichender Zeitraum für das Entstehen von Wettbewerbsstrukturen verstrichen war. 
Das waren zum damaligen Zeitpunkt nach Ansicht der Bundesnetzagentur die 15 ursprünglichen 
EU-Mitgliedsstaaten. Zur Sicherstellung, dass sich die Tarifergebnisse an den Kosten der effi-
zienten Leistungsbereitstellung orientieren, wurden in die Länderauswahl nur jene Länder auf-
genommen, in welchen die Entgelte ihrerseits originär anhand von Kostenmodellen bzw. Kos-
tennachweisen zu bestimmen waren. Nicht in die Auswahl flossen daher jene Länder ein, in de-
nen die Terminierungsentgelte aufgrund einer Vergleichsmarktbetrachtung festgelegt wurden. In 
den Tarifvergleich wurden darüber hinaus ausschließlich Mobilfunknetzbetreiber mit gemeinsa-
mer GSM-/UMTS-Netzinfrastruktur einbezogen. Dadurch wurde eine angemessene Berücksich-
tigung der Kosten für die UMTS-Netzinfrastruktur in den Tarifen gewährleistet. Nach vorgenom-
mener Bereinigung verblieben in der gesamten Referenzgruppe letztlich 10 Länder, deren 
Betreiber - um den frequenzbedingten netzinfrasturspezifischen Besonderheiten der Netzbetrei-
ber gesondert Rechnung zu tragen - in zwei Vergleichsgruppen (900 MHz-Frequenzen versus 
1800 MHz-Frequenzen) geclustert wurden. Unter den einbezogenen Länder befanden sich ins-
besondere auch Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien und damit die Länder, die so-
wohl von der Größe als auch von der Einwohnerzahl Deutschland am nächsten kommen und die 
– mit Ausnahme von Spanien – auch im Rahmen des Tarifvergleichs für die Festnetzentgelte 
betrachtet wurden. 

Um sicherzustellen, dass im Sinne einer gebotenen „Forward-looking-Betrachtung“ sämtliche 
(i.d.R. gleitpfadabhängigen) Tarifänderungen in den herangezogenen Ländern während des 
Geltungszeitraumes der zu erteilenden Genehmigungen, also während des nächsten Jahres, 
Berücksichtigung finden, wurden die Entgelte pro Betreiber und Monat gesondert verrechnet und 
aus den Einzeldaten betreiberspezifische Durchschnittswerte abgeleitet. Sodann wurde separat 
für beide Vergleichsgruppen das arithmetische Mittel gebildet. In einem weiteren Schritt wurde 
für die Bestimmung der am Maßstab der effizienten Leistungsbereitstellung auszurichtenden 
Terminierungsentgelte erneut das arithmetische Mittel dieser Betreiber gebildet. Um Restunsi-
cherheiten des vorgenommenen Vergleichs auszuschließen, erhöhte die Bundesnetzagentur die 
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so ermittelten Entgelte schließlich um einen Sicherheitszuschlag in Höhe von 5%. Damit folgte 
sie der Rechtsprechung des BGH, nach der im Einzelfall ein Sicherheitszuschlag erforderlich 
sein kann, falls das Vergleichsmaterial für den Preisvergleich auf Schätzungen beruht oder mit 
sonstigen Unsicherheitsfaktoren behaftet ist. 

Ein darüber hinausgehender Zuschlag zur Berücksichtigung der UMTS-Lizenzgebühr war nicht 
vorzunehmen. Denn durch den internationalen Tarifvergleich wurden implizit Kostenanteile für 
die UMTS-Lizenzgebühr berücksichtigt. Die Tarifspreizung zwischen den Entgelten für die Ter-
minierung im D-Netz der T-Mobile und den beiden E-Netzen blieb trotz der vorgenommenen 
Absenkung prozentual gleich. Damit wurde den frequenzaustattungsbedingt unterschiedlichen 
Kosten zwischen den 900 MHz- und den 1800 MHz-Mobilfunknetzen, dem späteren Markteintritt 
sowie den geringeren Marktanteilen und den daraus resultierenden ungünstigeren Skaleneffek-
ten der E-Netzbetreiber in angemessener Weise Rechung getragen.  

Neben den Verbindungsentgelten wurden in den Entscheidungen zugleich auch die sonstigen 
Entgelte, die für die Netzzusammenschaltung zum Zweck der Terminierung anfallen, insbeson-
dere für die Zusammenschaltungsanschlüsse und die Konfigurationsmaßnahmen genehmigt.  

Gegen die Entgeltgenehmigungen erhoben in der Folge alle vier Mobilfunknetzbetreiber Klage 
zu stellten zudem Eilanträge, mit denen sie die Genehmigung höherer Entgelte verfolgten. Das 
Verwaltungsgericht Köln lehnte diese Eilanträge ab, weil es die Entgeltentscheidungen nach 
summarischer Prüfung nicht als rechtswidrig ansah. Über die Klagen in den Hauptsachen war 
bis Ende November 2007 noch nicht entschieden. 

Mit Blick auf die bis zum 30. November 2007 erteilten Genehmigungen, reichten die vier Mobil-
funknetzbetreiber im September 2007 erneut Entgeltanträge für die Zeit ab dem 1. Dezem-
ber 2007 ein. 

Daraufhin hat die Bundesnetzagentur am 30. November 2007 den deutschen Mobilfunknetz-
betreibern T-Mobile Deutschland GmbH, Vodafone D2 GmbH, E-Plus Mobilfunk GmbH & Co KG 
und O2 (Germany) GmbH & Co OHG in vier Entscheidungen jeweils neue Terminierungsentgel-
te ab dem 1. Dezember 2007 genehmigt. Die Terminierungsentgelte, die andere Netzbetreiber 
an die Mobilfunknetzbetreiber für die Anrufzustellung in ihren jeweiligen Mobilfunknetzen zahlen 
müssen, betragen künftig 7,92 Cent/Minute für die beiden D-Netze und 8,80 Cent/Minute für die 
zwei E-Netze. Die neuen Entgelte liegen damit für T-Mobile und Vodafone D2 knapp 10 Prozent 
und für E-Plus und O2 gut 11 Prozent unter den bisher geltenden Tarifen in Höhe von 8,78 bzw. 
9,94 Cent/Minute. 
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Während die Bundesnetzagentur diese Entgelte bei der erstmaligen Genehmigung im vergan-
genen Jahr noch alleine auf der Basis eines internationalen Tarifvergleichs festlegen musste, 
weil alle vier Unternehmen keine aussagekräftigen Kostennachweise vorgelegt hatten, konnten 
die jetzt genehmigten Entgelte erstmals auf der Basis vorgelegter Kostenunterlagen ermittelt 
bzw. daraus abgeleitet werden. 

Ein Netzbetreiber hat die Kritik an den im vergangenen Jahr vorgelegten Nachweisen berück-
sichtigt und seine Kostendokumentation daraufhin für das diesjährige Genehmigungsverfahren 
soweit verbessert, dass die zuständige Beschlusskammer daraus erstmals die effizienten Kos-
ten einer Terminierungsminute ermitteln konnte. Hierdurch war sie auch in der Lage, die Entgel-
te der übrigen drei Mobilfunknetzbetreiber, deren eingereichte Kostenunterlagen wiederum nicht 
als tragfähige Entscheidungsgrundlage anerkannt werden konnten, im Wege einer nationalen 
Vergleichsbetrachtung abzuleiten und zu genehmigen. Insgesamt konnte daher - noch besser 
als es bei einem internationalen Tarifvergleich möglich ist - die spezielle Kostensituation der 
deutschen Mobilfunknetzbetreiber, etwa mit Blick auf Netz-, Personal- und Lizenzkosten, Fre-
quenzausstattung, Netztopologie, geographische Gegebenheiten und Nutzungsverhalten, abge-
bildet werden. Gerade die differenziert zu bewertende Vergleichbarkeit ausländischer Tarife mit 
denen unter deutschen Rahmenbedingungen hatten die vier Mobilfunknetzbetreiber immer wie-
der hervorgehoben und demzufolge auch die letztjährige Entgeltgenehmigung auf der Grundla-
ge eines internationalen Tarifvergleichs teilweise kritisiert. Diese Bedenken können gegen die 
neuen Entgelte jetzt nicht mehr erhoben werden. 

Neben den Netzkosten sind bei der Kalkulation der Terminierungsentgelte auch die Kosten der 
UMTS-Lizenz auf der Basis einer aktuellen Wertermittlung berücksichtigt worden. Auch in ande-
ren europäischen Ländern, in denen ursprünglich hohe Auktionspreise erzielt worden waren, wie 
etwa in Großbritannien, sind UMTS-Lizenzkosten bei der Festlegung der Mobilfunkterminie-
rungsentgelte berücksichtigt worden. Darüber hinaus hat die Bundesnetzagentur ein Gutachten 
zur Bestimmung des für den Mobilfunkbereich maßgeblichen Kapitalzinssatzes eingeholt. 

Die Tarifspreizung zwischen den Entgelten für die Terminierung in den D-Netzen und den E- 
Netzen ist gegenüber den Entscheidungen vom vergangenen Jahr leicht reduziert worden. Da-
mit hat die Bundesnetzagentur zwar einerseits anerkannt, dass die Skaleneffekte der E-
Netzbetreiber infolge ihrer Erstausstattung mit 1800er-MHz-Mobilfunkfrequenzen und ihres spä-
teren Markteintritts sowie den geringeren Marktanteilen im Verhältnis zu den beiden D-
Netzbetreibern noch etwas ungünstiger sind, andererseits aber auch berücksichtigt, dass sich 
diese Nachteile mit fortschreitender Zeit verringern. Auch die Europäische Kommission hatte in 
jüngerer Zeit mehrfach geäußert, dass sie in den kommenden Jahren eine Angleichung der 
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Terminierungsentgelte von Netzbetreibern mit unterschiedlicher Frequenzerstausstattung erwar-
tet. Die Laufzeit der Entgelte wurde bis zum 31. März 2009 befristet. 

6.4 Standardangebote 

Die Bundesnetzagentur hat am 31. Oktober 2007 im Bereich der Mobilfunkterminierungsleistun-
gen (Markt Nr. 16) die Überprüfung der von den vier deutschen Mobilfunknetzbetreibern T-
Mobile, Vodafone, E-Plus und O2 vorgelegten Standardangebote abgeschlossen. Nachdem den 
Netzbetreibern zunächst in einer ersten Teilentscheidung vom 6. Juli 2007 bestimmte Vorgaben 
zur Überarbeitung ihrer Standardangebote gemacht worden waren, hat die Bundesnetzagentur 
in einer zweiten Teilentscheidung die Angebote nochmals anhand der Kriterien von Chancen-
gleichheit, Billigkeit und Rechtzeitigkeit überprüft und, wo nötig, Korrekturen angebracht. Beson-
ders strittig waren in diesem Zusammenhang die Bestimmungen zu Sicherheitsleistungen und 
zur Bereitstellung der Netzanschlüsse. Die Standardangebote der vier Mobilfunknetzbetreiber 
wurden jeweils mit einer Mindestlaufzeit von zwei Jahren versehen. 
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7. Regulierungsmaßnahmen auf dem Markt für Rundfunkübertragungsdienste zur Be-
reitstellung von Sendeinhalten für Endnutzer (Markt 18) 

7.1 Marktdefinition und –analyse 

Die Präsidentenkammer hat am 20. September 2006 die Marktdefinition und Marktanalyse hin-
sichtlich der „Rundfunk-Übertragungsdienste zur Bereitstellung von Sendeinhalten für Endnut-
zer“ (Markt Nr. 18 der Märkteempfehlung) festgelegt. Relevant waren gemäß der Empfeh-
lung 2003/311/EG und der zugehörigen Begründung allerdings lediglich Vorleistungsmärkte, die 
eine Verbreitung von Rundfunksignalen über Kabel, Satellit und Terrestrik bzw. damit funktional 
vergleichbaren Medien zum Gegenstand hatten. 

7.1.1 Marktabgrenzung 

Die Untersuchung grenzt 30 Vorleistungsmärkte in sachlicher und räumlicher Hinsicht nament-
lich ab. Es handelt sich dabei um 13 Märkte im Kabelbereich und um 17 Märkte im terrestri-
schen Bereich. Aufgrund rechtlicher Vorgaben aus der Rahmenrichtlinie ist im Satellitenbereich 
kein Markt abzugrenzen. 

(a) Kabelmärkte 

Im relevanten Kabelbereich bestehen zwei unterschiedliche Arten von Vorleistungsmärk-
ten, nämlich einerseits Kabeleinspeisemärkte und andererseits Signallieferungsmärkte.  

Gegenstand von Kabeleinspeisemärkten ist das Angebot der analogen und/oder digitalen 
Einspeisung von Rundfunksignalen in ein Breitbandkabelnetz, welches der jeweilige Ka-
belnetzbetreiber der Netzebene 3 gegenüber einem Inhalteanbieter abgibt. Bei der soge-
nannten „Netzebene 3“ handelt es sich um den Signaltransport von einer Kabelkopfstation 
bis zum Übergabepunkt auf dem jeweils versorgten Grundstück. Hieran schließt sich die 
sogenannte „Netzebene 4“ an, also der Signaltransport vom Übergabepunkt bis zur Kabel-
anschlussdose in der jeweiligen Wohnung.  

Kabeleinspeisemärkte sind netzbezogen abzugrenzen. Denn aus Sicht der nachfragenden 
Inhalteanbieter können die Kabelendkunden allein über das jeweilige Netz der Netzebe-
ne 3 erreicht werden. 
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Die Existenz von Signallieferungsmärkten ist eine deutsche Besonderheit. Sie beruht auf 
der aus politischen Gründen herbeigeführten Trennung der Netzebenen 3 und 4. Betreiber 
der Netzebene 4 beziehen dabei gegen Entgelt Signale von Betreibern der Netzebene 3. 
Anders als bei der Kabeleinspeisung ist es dem Nachfrager der Signallieferung allerdings 
letztlich gleich, mit welchem Kabelnetz der Netzebene 3 er einen Vertrag abschließt, je-
denfalls solange die jeweiligen Netze räumlich verfügbar sind und das Programmangebot 
vergleichbar ist. Aufgrund unterschiedlicher Ausweichmöglichkeiten der Nachfrager sind 
die Märkte allerdings nach der Größe der versorgten Cluster (Gesamtheit der von einem 
einzigen NE 3/NE 4-Übergabepunkt aus versorgten Wohneinheiten) zu unterteilen. Es be-
stehen Signallieferungsmärkte für die Versorgung von NE 4-Clustern ≤ 500 Wohneinheiten 
und für die Versorgung von NE 4-Clustern > 500 Wohneinheiten.  

In räumlicher Hinsicht sind für beide Signallieferungsmärkte jeweils drei Regionalmärkte 
abzugrenzen. Diese Angrenzung folgt den Verbreitungsgebieten der jeweiligen Regional-
gesellschaften. 

(b) Märkte im terrestrischen Bereich 

Anders als im Kabelbereich sind im terrestrischen Bereich die Übertragungen nach Fern-
seh- und Radiosignalen sowie nach analogen und digitalen Signalen zu trennen und je-
weils verschiedenen sachlich relevanten Märkten zuzurechnen.  

In räumlicher Hinsicht sind die Märkte für terrestrische Leistungen unterschiedlich zu be-
handeln. Während die beiden Märkte für analoge terrestrische Übertragungsleistungen 
sowie der Markt für digitale terrestrische Fernsehübertragungen aufgrund homogener 
Wettbewerbsbedingungen national abzugrenzen sind, ergeben sich im digitalen terrestri-
schen Radiobereich in Übereinstimmung mit den jeweiligen Frequenzbedeckungsräumen 
regionale Märkte. Insgesamt sind so 17 sachlich und räumlich relevante terrestrische Vor-
leistungsmärkte abzugrenzen.  

7.1.2 Regulierungsbedürftigkeit 

Von den 30 abgegrenzten Vorleistungsmärkten werden die gesamten 13 Kabelmärkte sowie ein 
Markt im terrestrischen Bereich als potenziell regulierungsbedürftig erachtet.  

Die übrigen 16 terrestrischen Märkte kommen für eine Regulierung nach dem zweiten Teil des 
TKG nicht in Betracht. Im terrestrischen Fernsehbereich ist die analoge Übertragung im endgül-
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tigen Niedergang begriffen, während die digitale Übertragung noch keine gesicherte Marktpositi-
on hat finden können. Letzteres gilt auch für die digitale terrestrische Radioübertragung. Auf-
grund ihrer im intermodalen Vergleich geringen Bedeutung erscheint eine Regulierung der ent-
sprechenden terrestrischen Übertragungsmärkte nicht notwendig und letzten Endes unverhält-
nismäßig.  

7.1.3 Bestimmung der beträchtlichen Marktmacht 

Beträchtliche Marktmacht und damit ein Fehlen wirksamen Wettbewerbs wird für sieben Märkte 
festgestellt, nämlich für sechs Kabelmärkte und für den einen als regulierungsbedürftig erachte-
ten terrestrischen Markt. 

Die Gesamtschau der Wettbewerbsbedingungen hat gezeigt, dass sich auf den Kabelmärkten 
die drei Nachfolgegesellschaften des ehemaligen Monopolisten Deutsche Telekom AG, nämlich 
die Kabel Deutschland GmbH, die Unity Media GmbH und die Kabel Baden Württemberg GmbH 
& Co KG, unabhängig von Wettbewerbern, Kunden und Endverbrauchern verhalten können. Auf 
deren Märkten herrscht deshalb kein wirksamer Wettbewerb. Die anderen Kabelunternehmen 
sind hingegen aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Größe einer ausgleichenden Gegen-
macht der Inhalteanbieter ausgesetzt. 

Auf dem nationalen Markt für die analoge terrestrische Radioübertragung verfügt T-Systems als 
fast alleiniger Anbieter über beträchtliche Marktmacht. 

7.2 Regulierungsverfügung 

Nach Durchführung der gesetzlich vorgesehenen nationalen Anhörung und der Notifizierung der 
beabsichtigten Entscheidungsentwürfe bei der EU-Kommission, gab die Bundesnetzagentur am 
25. April 2007 den Kabelnetzbetreibern Iesy Hessen GmbH & Co. KG (nunmehr: Unitymedia 
Hessen GmbH & Co KG), Ish NRW GmbH (nunmehr: Unitymedia NRW GmbH), Kabel Baden-
Württemberg GmbH & Co. KG (KabelBW) und Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & 
Co. KG (KDVS) sowie der T-Systems Business Services GmbH jeweils gesonderte Regulie-
rungsverfügungen im Bereich der Märkte für Rundfunk-Übertragungsdienste bekannt. 

Die Entscheidungen gegenüber den vier Kabelnetzbetreibern legen sowohl die Bedingungen für 
die Einspeisung von Rundfunksignalen durch Rundfunkveranstalter in die Kabelnetze als auch 
für die Weiterlieferung solcher Signale durch die Kabelnetzbetreiber an die Betreiber kleinerer 
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Kabelverteilnetze der sog. Netzebene 4 fest. Die inhaltlich weitgehend identischen Regulie-
rungsverfügungen legen den Kabelnetzbetreibern Transparenzverpflichtungen hinsichtlich der 
Einspeise- und Signallieferungsbedingungen, Diskriminierungsverbote und Zugangsverpflich-
tungen für die Signallieferung sowie eine Ex-post-Entgeltregulierung im Falle missbräuchlichen 
Preissetzungsverhaltens auf. Die gegenüber der T-Systems Business Services GmbH bekannt 
gegebene Regulierungsverfügung betrifft die Signallieferung im UKW-Hörfunkbereich und sieht 
ebenfalls eine Ex-post-Entgeltkontrolle vor. 

Mit den ergangenen Regulierungsverfügungen hat die Bundesnetzagentur das Regulierungsre-
gime im Bereich der Rundfunkübertragung im Wesentlichen fortgeschrieben. Die auferlegten 
Maßnahmen beschränken sich in verhältnismäßiger Weise auf das unabdingbar erforderliche 
Maß. Die Unternehmen KDVS und KabelBW haben gegen die ihnen gegenüber ergangenen 
Feststellungen des Vorliegens beträchtlicher Marktmacht und die darauf aufsetzenden Regulie-
rungsverfügungen verwaltungsgerichtliche Klagen erhoben, über die bisher allerdings noch nicht 
entschieden worden ist. 

7.3 Überprüfung der Standardangebote 

Im Zusammenhang mit der Regulierungsverfügung vom 25. April 2007 war den Kabelnetz-
betreibern Unitymedia NRW GmbH, Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Kabel Deutschland 
Vertrieb und Service GmbH & Co. KG sowie Kabel Baden-Württemberg GmbH & Co. KG aufer-
legt worden, ein einheitliches Standardangebot für jene Zugangsleistungen zu veröffentlichen, 
zu denen sie durch die Regulierungsverfügung verpflichtet worden sind und für die eine allge-
meine Nachfrage besteht. Dieser Verpflichtung kamen die Kabelnetzbetreiber durch Vorlage 
entsprechender Standardangebote für die Signallieferung an Netzebene 4-Betreiber innerhalb 
der ihnen bis zum 25. Juli 2007 gesetzten Frist nach. Die Bundesnetzagentur leitete daraufhin 
ein Überprüfungsverfahren nach § 23 TKG ein, im Rahmen dessen Nachfrager die Gelegenheit 
erhielten, zu den in den jeweiligen Standardvertragsangeboten enthaltenen Signallieferungsleis-
tungen Stellung zu nehmen. Die Überprüfungsverfahren konnten aufgrund der zahlreichen Än-
derungsbegehren der am Verfahren beteiligten Verbände und Unternehmen bis zum Ende des 
Berichtszeitraums noch nicht abgeschlossen werden. 

7.4 Vorlage von Zugangsvereinbarungen 

Ein Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes, der über beträchtliche Marktmacht 
verfügt, muss Vereinbarungen über Zugangsleistungen, an denen er als Anbieter beteiligt ist, 
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der Bundesnetzagentur gemäß § 22 Abs. 3 TKG vorlegen. So sind im Zusammenhang mit den 
Regulierungsverfügungen vom 25. April 2007 auch die davon betroffenen Kabelnetzbetreibern 
verpflichtet, Vereinbarungen über Zugangsleistungen vorzulegen. Da die Unternehmen dieser 
Verpflichtung jedoch auf Aufforderung nicht bzw. nur unzureichend nachkamen hat die Bundes-
netzagentur im Oktober 2007 erstmals im förmlichen Verfahren nach § 126 i.V.m. § 22 
Abs. 3 TKG die Vorlage von Verträgen angeordnet. 
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8. Weitere Märkte der Kommissions-Empfehlung (Märkte 15, 17) 

8.1 Markt 15 

Markt 15 der Kommissions-Empfehlung umfasst den Zugang und den Verbindungsaufbau in 
öffentlichen Mobiltelefonnetzen. Das entsprechende Marktdefinitions- und Marktanalyseverfah-
ren ist mit der Festlegung der Präsidentenkammer vom 26. Juli 2007 abgeschlossen.  

8.1.1 Marktdefinition und –analyse 

8.1.1.1 Marktabgrenzung 

Bei der sachlichen Marktabgrenzung werden drei Teilmärkte unterschieden. Dies sind 

(a) Teilmarkt für Leistungen von Mobilfunknetzbetreibern für Mobile Virtual Network Operator 
(MVNO).  

(b) Teilmarkt für Leistungen von Mobilfunknetzbetreibern für Diensteanbieter (Service Provi-
der). 

(c) Teilmarkt für Leistungen von Mobilfunknetzbetreibern für National Roaming. 

Die Bundesnetzagentur ist zur Annahme von Teilmärkten gelangt, weil sie bei der Untersuchung 
der einzelnen Geschäftsmodelle stärker auf die fehlende Austauschbarkeit aus Nachfragersicht 
hinsichtlich der unterschiedlichen Verwendungszwecke der Leistungen von Mobilfunknetzbetrei-
bern für MVNO, Diensteanbieter und National Roaming sowie auf das Kriterium der homogenen 
Wettbewerbsbedingungen abgestellt hat, als auf eine i.d.R. vorhandene, gewisse Angebotsum-
stellungsflexibilität. So besitzt der MVNO keine eigenen Mobilfunkfrequenzen, sondern integriert 
die Komponenten Zugang und Verbindungsaufbau in die eigene Netzinfrastruktur, um auf dem 
Endkundenmarkt ein vollständiges Angebot von Mobilfunkdienstleistungen zu erbringen. Im Ge-
gensatz zum MVNO verfügen Diensteanbieter über keine eigene Netzinfrastruktur und fragen 
daher bei den Mobilfunknetzbetreibern komplette Mobilfunkpakete nach (Resale-Modell). Leis-
tungen für National Roaming werden von Mobilfunknetzbetreibern nachgefragt, um eine man-
gelnde Netzabdeckung zu beseitigen.  
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Der sachlich relevante Markt beinhaltet Zugangs- und Verbindungsaufbauleistungen für Sprache 
und SMS. SMS sind zwar kein Substitut für Sprachverbindungen, werden aber dennoch in die 
Marktdefinition einbezogen, weil SMS durchweg im Bündel mit Sprachverbindungen angeboten 
werden. Mobile Datendienste sind hingegen im Einklang mit den Ausführungen der Kommission 
zur Begründung der Märkteempfehlung nicht Teil des relevanten Marktes. 

Zudem umfasst der sachlich relevante Markt sowohl das GSM- als auch das UMTS-Netz. Denn 
aus Nachfragersicht sind die Zugangs- und Verbindungsaufbauleistungen im GSM- bzw. UMTS- 
Netz, soweit es sich ausschließlich um Sprachverbindungen und SMS handelt, austauschbar. 
Damit wird ferner das Gebot der technologieneutralen Regulierung gewahrt. 

Bündelfunknetze und Satellitenfunknetze werden wegen fehlender Austauschbarkeit/Relevanz 
nicht berücksichtigt. 

In räumlicher Hinsicht werden die Märkte als bundesweit qualifiziert. 

8.1.1.2 Regulierungsbedürftigkeit 

Der Markt 15 wird als regulierungsbedürftig erachtet. 

8.1.1.3 Bestimmung der beträchtlichen Marktmacht 

Auf keinem der untersuchten regulierungsbedürftigen Märkte wird eine marktbeherrschende 
Stellung festgestellt. 

Auf dem Markt für Leistungen von Mobilfunknetzbetreibern für einen MVNO hat E-Plus mit sei-
nem Vertragsabschluss mit Vistream eine Vorreiterrolle übernommen. Da davon auszugehen ist, 
dass auch andere Mobilfunknetzbetreiber in Zukunft Angebote für MVNO machen, sind die 
100 % Marktanteil, die E-Plus mit Markteintritt hat, nicht ausschlaggebend. 

Auf dem Teilmarkt für Leistungen von Mobilfunknetzbetreibern für Diensteanbieter kommt eine 
individuelle Marktmacht des (gemessen in Umsatzerlösen) größten Mobilfunkanbieters nicht in 
Betracht, da der zweitgrößte Anbieter über eine vergleichbar wirtschaftlich starke Stellung ver-
fügt, die es ersterem nicht erlaubt, sich unabhängig von diesem zu verhalten. Eine gemeinsame 
Marktbeherrschung ist ebenfalls zu verneinen. Die Marktstruktur bietet zwar Anreize zu einem 
stillschweigenden Parallelverhalten der Mobilfunknetzbetreiber, jedoch sprechen eine mangeln-
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de Transparenz sowohl der Preise und Provisionen als auch die durch die Marktdaten belegba-
ren Veränderungen der Marktanteile auf der Vorleistungsebene für einen bestehenden Wettbe-
werb zwischen den Mobilfunkunternehmen. Zudem bietet die dynamische Marktentwicklung 
durch Einführung neuer Tarife und sinkende Preise auf dem korrespondierenden Endkunden-
markt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Mobilfunknetzbetreiber sich konstant parallel verhal-
ten.  

Auf dem Markt für Leistungen von Mobilfunknetzbetreibern für National Roaming hat T-Mobile 
zwar als einziger Anbieter einen Marktanteil von 100 %. Dieser führt aber angesichts der Tatsa-
che, dass es mit O2 Germany auch nur einen Nachfrager gibt, nicht zur Feststellung beträchtli-
cher Marktmacht. Zudem verfügt O2 Germany über ein gewisses Maß an ausgleichender Nach-
fragemacht, da sein Netz inzwischen weitestgehend ausgebaut ist und die fehlende Netzabde-
ckung auch selbst erreicht werden könnte. 

8.2 Markt 17 

Zu dem Bereich International Roaming wurde mit Inkrafttreten des TKG zunächst eine Datener-
hebung durchgeführt. Die Analysearbeiten anderer nationaler Regulierungsbehörden (sowohl 
allein als auch im Rahmen einer Arbeitsgruppe der ERG) haben die besonderen Schwierigkeiten 
im Fall des Auslandsroamings aufgezeigt, dass nämlich aufgrund seines grenzüberschreitenden 
Charakters eine einzelne nationale Regulierungsbehörde nicht in der Lage ist, beträchtliche 
Marktmacht von Unternehmen festzustellen und damit wirksam gegen das hohe Niveau der Vor-
leistungsentgelte beim gemeinschaftsweiten Roaming vorzugehen. Daraufhin kündigte die EU-
Kommission an, die Entgelte für internationales Roaming auf der Vorleistungs- und Endkunden-
ebene mittels einer Verordnung zu regulieren. 

Infolgedessen hat die Bundesnetzagentur die entsprechende Marktanalyse eingestellt und sich 
in dem Projektteam der ERG zum International Roaming engagiert. Zwischenzeitlich hat die EU-
Kommission eine entsprechende Roaming-Verordnung erlassen. Konsequenterweise wird die-
ser Markt auch nicht mehr in der von der EU-Kommission am 13. November 2007 vorgelegten 
überarbeiteten Märkteempfehlung aufgeführt. Daher ist derzeit eine Marktanalyse nicht erforder-
lich. 
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9. Weitere Regulierungsmaßnahmen im Bereich der Marktregulierung 

9.1 Regulierungsmaßnahmen auf dem Breitband-Zuführungsmarkt 

Die Bundesnetzagentur hat am 28. November 2007 gegenüber der Deutschen Telekom AG eine 
Regulierungsverfügung auf dem Markt für regionale IP-Breitband-Zuführung erlassen, womit das 
Unternehmen zur Ermöglichung der Zusammenschaltung zum Zweck der regionalen IP-
Breitband-Zuführung und zur Gewährung von Kollokation verpflichtet wurde. Ferner ist ihm die 
Verpflichtung auferlegt worden, dass Vereinbarungen über Zugänge auf objektiven Maßstäben 
beruhen, nachvollziehbar sind, einen gleichwertigen Zugang gewähren, den Geboten der Chan-
cengleichheit und Billigkeit genügen, den zum Zugang berechtigten Unternehmen alle für die 
Inanspruchnahme der entsprechenden Zugangsleistungen benötigten Informationen zu veröf-
fentlichen sowie seine Vorleistungspreise für Zugangsleistungen auf dem Markt für regionale 
Breitband-Zuführung und ihre internen Verrechnungspreise transparent zu gestalten sowie die 
Absatzzahlen und Umsätze für die extern angebotenen und intern genutzten Vorleistungen auf 
dem Markt für regionale Breitband-Zuführung vorzulegen. Die Entgelte für die Gewährung der 
regionalen IP-Breitband-Zuführung sowie für die Gewährung von Kollokation unterliegen der 
Vorab-Genehmigung und dem Maßstab der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung. 

Der Erlass einer Regulierungsverfügung auf dem nicht in der Märkteempfehlung der EU-
Kommission genannten Markt für IP-Breitband-Zuführung war vor dem Hintergrund einer deut-
schen Besonderheit, dass Endkunden in der Vergangenheit generell den Anschluss und den 
(DSL)-Breitbanddienst über zwei Verträge (sog. Zwei-Vertrags-Modell) erwarben, erforderlich. 
Das hat dazu geführt, dass viele Endkunden Anschluss und Dienst von unterschiedlichen Provi-
dern nachfragen. Die Deutsche Telekom AG brachte aufgrund dieser Besonderheit speziell für 
Internet Service Provider zugeschnittene breitbandige Zuführungsprodukte auf den Markt, die 
Service Provider ohne Anschlussinfrastruktur und gegebenenfalls geringem eigenen Backbone 
in die Lage versetzten, Endkunden eigene Dienstleistungen, u. a. Internetzugang, anzubieten, 
während diese Endkunden Anschlussdienstleistungen weiter von der Deutschen Telekom AG 
bezogen. Inzwischen ermöglichen diese Breitband-Zuführungsprodukte in Kombination mit dem 
T-DSL-Anschluss Wettbewerbern auch, Anschluss und Dienst aus einer Hand anzubieten. Das 
regionale breitbandige Zuführungsprodukt ist das Produkt T-DSL-ZISP, dessen zukünftiges An-
gebot durch die Deutsche Telekom AG mit der beabsichtigten Regulierungsverfügung abgesi-
chert wird. 
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9.2 DSL NetRental – Entscheidung 

Mit einer am 22. Mai 2006 veröffentlichten Entscheidung untersagte die Bundesnetzagentur der 
Deutschen Telekom AG, DSL-Anschlüsse, die sie Internet-Anbietern zum Zweck des Wieder-
verkaufs an Endkunden überließ, nach dem im Dezember 2005 eingeführten "DSL NetRental"-
Modell abzurechnen. In einem Verfahren der nachträglichen Entgeltkontrolle war die zuständige 
Beschlusskammer zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich bei "DSL NetRental" letztlich um 
ein Rabattmodell handelte, das großen DSL-Anbietern deutlich höhere Margen beim Wiederver-
kauf von DSL- Anschlüssen der Deutschen Telekom AG einräumte als kleineren Anbietern, oh-
ne dass hierfür ein sachlich gerechtfertigter Grund bestand. Das "DSL-NetRental"-Modell der 
Deutschen Telekom AG war zudem nicht mit dem im TKG vorgegebenen Regulierungsziel der 
Sicherstellung chancengleicher Wettbewerbsbedingungen auch in der Fläche vereinbar, weil es 
eine deutliche Wettbewerbsverzerrung zu Lasten mittlerer und kleiner DSL-Anbieter bewirkte 
und sich darüber hinaus höhere Rabatte insbesondere in den größeren Anschlussbereichen der 
Ballungsgebiete erreichen ließen. 

Das Bundeskartellamt hatte in einer Stellungnahme gegenüber der Bundesnetzagentur die be-
absichtigte Entscheidung ausdrücklich unterstützt. 

9.3 Resale DSL – Entgeltverfahren 

Parallel zu dem NetRental-Verfahren überprüfte die Bundesnetzagentur auch die Entgeltbedin-
gungen für DSL-Anschlüsse, die die Deutschen Telekom AG Internetanbietern zum Zwecke des 
Wiederverkaufs an Endkunden überlässt (Resale DSL). Das Verfahren konnte jedoch am 6. Ju-
ni 2006 ohne eine konkrete Entscheidung über die Entgelte beendet werden, nachdem die 
Deutsche Telekom AG zuvor neue Entgeltkonditionen für den Wiederverkauf ihrer DSL-
Anschlüsse mit Wirkung ab dem 1. Juni 2006 am Markt angeboten hatte. Diese sahen insbe-
sondere eine Erhöhung des Abschlages auf die DSL-Endkundenpreise von bisher 11,5 Prozent 
auf 20 Prozent vor. 

Das Überprüfungsverfahren war Anfang April 2006 eingeleitet worden, weil Tatsachen bekannt 
geworden waren, die die Annahme gerechtfertigt hatten, dass diese Resale DSL-
Entgeltkonditionen missbräuchlich waren. Es bestand insbesondere der Verdacht, dass die von 
der Deutschen Telekom AG gewährte Marge in Höhe von 11,5 Prozent nicht ausreichend war, 
um die zusätzlichen Kosten eines Resellers abzudecken. Im Rahmen des Verfahrens hatten 
Reseller deutlich höhere Abschläge auf die DSL-Endkundenpreise der Deutschen Telekom AG 
gefordert. 
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Abschnitt C  

Nummerierung 

 

1. Überblick über die Tätigkeiten 

Nummern sind Zeichenfolgen, die in Telekommunikationsnetzen Zwecken der Adressierung 
dienen. 

Die Bundesnetzagentur nimmt auf der Grundlage der §§ 66, 67 TKG die Aufgaben der Numme-
rierung wahr. Ihr obliegt dabei unter anderem die Strukturierung und Ausgestaltung des Num-
mernraums mit dem Ziel, den Anforderungen von Endnutzern, Betreibern von Telekommunikati-
onsnetzen und Anbietern von Telekommunikationsdiensten zu genügen. Dies erfordert in be-
sonderem Maße eine Regulierung, weil es sich bei Nummern um eine knappe, zu schonende 
Ressource handelt. Um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, muss die Bundesnetzagen-
tur vor allem darauf achten, dass Nummern in ausreichender Zahl „auf Vorrat“ freigehalten wer-
den, damit auch neue Anbieter an dem garantierten Wettbewerb jederzeit teilnehmen können. 

Der Anhang enthält eine zusammenfassende Darstellung der Struktur des deutschen Nummern-
raums im Bereich des öffentlichen Telefonnetzes. 

Die Strukturierung und Ausgestaltung des Nummernraums umfasst die Festlegung und Ände-
rung von Vergabe- und Nutzungsbedingungen für die verschiedenen Nummernbereiche. Auf der 
Grundlage dieser Bedingungen erfolgt die Nummerverwaltung im engeren Sinne, das heißt die 
Zuteilung der Nummern an Betreiber von Telekommunikationsnetzen, Anbieter von Telekom-
munikationsdiensten und Endnutzer. Die Nutzungskontrolle, also die systematische Kontrolle 
der Einhaltung der Nutzungsbedingungen, bildet einen weiteren Tätigkeitsschwerpunkt der 
Nummerierung. 

Die Arbeiten an dem Entwurf einer Telekommunikations-Nummerierungsverordnung (TNV) 
sind abgeschlossen. Diese tritt voraussichtlich innerhalb der nächsten Monate in Kraft. Die Ver-
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ordnung konkretisiert auf der Grundlage des § 66 Abs. 4 TKG den Rechtsrahmen für die Num-
merierung im Hinblick auf die Befugnisse der Bundesnetzagentur einerseits und die Rechte und 
Pflichten der Marktteilnehmer andererseits. Sie greift im Wesentlichen auf die bisherige bewähr-
te Praxis der Bundesnetzagentur zurück. Zudem ist die jährliche Veröffentlichung eines Num-
merierungskonzepts über die Entwicklungen auf dem Telekommunikationsmarkt und deren 
Auswirkungen auf die Nummerierung vorgesehen. Bei der erstmaligen Erstellung eines Numme-
rierungskonzepts auf der Grundlage der TNV kann zum Teil auf die im Rahmen des Vorhabens-
plans der Bundesagentur bereits begonnenen Arbeiten an einem Nummerierungskonzept zu-
rückgegriffen werden. 

2. Entwicklung in den einzelnen Nummernbereichen 

Im Bereich der Ortsnetzrufnummern und Nationalen Teilnehmerrufnummern (Nummernbe-
reich 032) haben sich die Zuteilungen wie folgt entwickelt: 

 Zugeteilte Blöcke 
(je 1.000 Rufnummern) 

Summe zugeteilte Blöcke  Zuteilungsnehmer

1997/1998 3.088 3.088 53 

1999 3.662 6.750 72 

2000 44.111 50.861 89 

2001 8.511 59.372 86 

2002 4.281 63.653 81 

2003 5.190 68.843 76 

2004 11.440 80.283 74 

2005 14.000 94.283 85 

2006 31.571 125.854 94 

bis 
31.07.2007 

 
16.680 

 
142.534 

 
96 
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Der Anstieg der Zuteilungen seit 2006 ist darauf zurückzuführen, dass die Regelungen zu Orts-
netzrufnummern technologieneutral angepasst wurden. Insbesondere können nun auch Kunden 
von internetbasierten Telekommunikationsdiensten Ortsnetzrufnummern nutzen. Anders als die 
Nutzung einer Nationalen Teilnehmerrufnummer setzt die Nutzung einer Ortsnetzrufnummer 
jedoch voraus, dass ein Netzzugang im jeweiligen Ortsnetzbereich besteht oder dass ein Wohn- 
oder Betriebssitz nachgewiesen werden kann (so genannter Ortsnetzbezug). Diese Regelung 
soll sicherstellen, dass zum einen der geographische Informationsgehalt einer Ortsnetzrufnum-
mer erhalten bleibt, und dass zum anderen trotz des steigenden Nummernbedarfs in allen 
5.200 Ortsnetzbereichen jederzeit eine ausreichende Verfügbarkeit an freien Rufnummern ge-
geben ist. Gegen Anbieter, die den Ortsnetzbezug missachten, geht die Bundesnetzagentur 
konsequent vor. Diese Praxis wurde vom Verwaltungsgericht Köln bereits in mehreren Fällen 
bestätigt. 

Im Bereich der Nummern für Nutzergruppen (Nummernbereich 0182-0189) und für Internati-
onale Virtuelle Private Netze (Nummernbereich 0181) sowie der Neuartigen Dienste (Num-
mernbereich 012) sind folgende Zuteilungen zu verzeichnen: 

Stand: 31.07.2007 Zuteilungen  
2006/2007 

Zuteilungen  
gesamt 

 0182-0189 (Blockzuteilung) 48 86 

 0181 (Blockzuteilung) 9 68 

 012 (Blockzuteilung) 0 2 

 

Im Bereich der Nummern für Internationale Virtuelle Private Netze und für Neuartige Dienste 
trug die Bundesnetzagentur im Berichtszeitraum durch Nutzungsuntersagungen bzw. durch eine 
klarstellende Neufassung der Nutzungsbedingungen dafür Sorge, dass diese Nummern nicht als 
Nummern für Premium-Dienste zweckentfremdet werden, sondern nutzungszweckkonform ver-
wendet werden. 
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Die Zuteilungen der Persönlichen Rufnummern (Nummernbereich 0700), der Rufnummern 
für entgeltfreie Telefondienste (Nummernbereich 0800) und der Rufnummern für Geteilte-
Kosten-Dienste (Nummernbereich 0180) haben sich wie folgt entwickelt: 

Stand: 31.07.2007 Zuteilungen  
2006/2007 

Zuteilungen 
gesamt 

 0700 (Einzelzuteilung) 4.584 101.989 

0800 (Einzelzuteilung) 16.983 180.644 

0180 (Einzelzuteilung) 17.440 138.584 

 

Geteilte-Kosten-Dienste sind Dienste, bei deren Inanspruchnahme das für die Verbindung zu 
entrichtende Entgelt aufgeteilt vom Anrufenden und vom Angerufenen bezahlt wird, wobei vom 
Anrufenden kein Entgelt erhoben werden darf, das an den Nutzer der Rufnummer ausbezahlt 
wird. Trotz der in den letzten Jahren im Allgemeinen erheblich gesunkenen Verbindungsentgelte 
werden jedoch insbesondere die Nummern des Teilbereichs 01805 nach wie vor so hoch tarifiert 
(14 Cent pro Minute für Anrufe aus dem Festnetz), dass die tatsächliche Nutzung der Rufnum-
mern nicht mehr dem festgelegten Nutzungszweck der Kostenteilung zu entsprechen scheint. 

Nach § 67 Abs. 2 TKG musste die Bundesnetzagentur den Preis für Anrufe aus den Festnetz 
zum Zwecke der Preisangabe und Preisansage nach den am 1. September 2007 in Kraft getre-
tenen §§ 66a und b TKG festlegen, soweit für diese Dienste die Tarifhoheit bei dem Anbieter 
liegt, der den Teilnehmeranschluss bereitstellt, und deshalb unterschiedliche Entgelte für Anrufe 
aus den Festnetzen gelten würden. Vor diesem Hintergrund hat die Bundesnetzagentur eine 
öffentliche Anhörung zur zukünftigen Strukturierung und Gestaltung des Nummernbereichs 0180 
durchgeführt, in der insbesondere die vollständige Aufgabe des Geteilte-Kosten-Prinzips durch 
Änderung des Nutzungszwecks der 0180-Rufnummern und alternativ dazu die Wiederherstel-
lung dieses Prinzips zur Diskussion gestellt wurde. Eine Entscheidung dieser Frage steht noch 
aus. Mit Blick auf das Inkrafttreten des § 66a TKG hat die Bundesnetzagentur die derzeit im 
Rufnummernbereich 0180 vornehmlich am Markt erhobenen Entgelte für Anrufe zu Geteilte-
Kosten-Diensten aus den Festnetzen für die einzelnen Rufnummernteilbereiche befristet bis 
zum 30. Juni 2008 festgesetzt. 
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Im Bereich der Premium-Dienste (Nummernbereich 0900) und der Massenverkehrs-Dienste 
(Nummernbereich 0137) besteht folgende Zuteilungssituation: 

Stand: 31.07.2007 Zuteilungen  
2006/2007 

Zuteilungen 
gesamt 

0900 (Einzelzuteilung) 14.629 85.369 

0137 (Blockzuteilung) 18 274 

 

Premium-Dienste sind Dienste, bei denen über die Telekommunikationsdienstleistung hinaus 
eine weitere Leistung erbracht wird, die gegenüber dem Anrufer gemeinsam mit der Telekom-
munikationsdienstleistung abgerechnet wird. Diese Dienste dürfen grundsätzlich nur im Ruf-
nummernbereich 0900 angeboten werden. Sie weisen aufgrund der einschlägigen Bestimmun-
gen des TKG das höchste Verbraucherschutzniveau auf. So besteht nach § 66b Abs. 1 TKG 
eine generelle Preisansagepflicht, nach § 66h Abs. 2 TKG muss der Name und die ladungsfähi-
ge Anschrift des letztverantwortlichen Diensteanbieters in einer von der Bundesnetzagentur ge-
führten Datenbank im Internet veröffentlicht werden. Um eine Umgehung dieser Schutzvorschrif-
ten in Gestalt einer Inanspruchnahme anderer Nummernbereiche für das Angebot von Premium-
Diensten zu verhindern, ist eine systematische Kontrolle der Einhaltung der jeweiligen Nut-
zungsbedingungen, insbesondere die Kontrolle der Einhaltung des festgelegten Nutzungs-
zwecks notwendig. Dies gilt unter anderem auch für die in einem Block von 10.000 Nummern 
vergebenen Rufnummern des Bereichs 0137, unter denen Dienste angeboten werden dürfen, 
die durch ein hohes Verkehrsaufkommen in einem oder mehreren kurzen Zeitintervallen mit kur-
zer Belegungsdauer zu einem Ziel mit begrenzter Abfragekapazität charakterisiert sind. 

Im Bereich der Auskunftsdienste (Nummernbereich 118) hat die Bundesnetzagentur seit Ju-
li 2005 keine Rufnummer vergeben, zum Stichtag 31. Juli 2007 waren 86 von 90 fünfstelligen 
Rufnummern zugeteilt. Auskunftsdienste sind bundesweit jederzeit telefonisch vorwahlfrei er-
reichbare Informationsdienste, die ausschließlich der Weitergabe von Rufnummer, Name, An-
schrift sowie zusätzlichen Angaben von Telekommunikationsnutzern dienen. Die Weitervermitte-
lung zu einer erfragten Rufnummer kann Bestandteil des Auskunftsdienstes sein. 

Die Bundesnetzagentur hat trotz vorliegender Anträge von der Vergabe der - als Reservebereich 
vorgesehenen - sechsstelligen Rufnummern in dem 1180 beginnenden Nummernbereich bis-
lang abgesehen, weil sich Fragen über die adäquate Nutzung dieser Rufnummern ergeben ha-
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ben. Es bestehen Zweifel, ob bestimmte Nutzungsformen dem in den Nutzungsbedingungen 
definierten privilegierten Nutzungszweck für die kurzstelligen und somit besonders einprägsa-
men 118-Rufnummern (dem Betrieb eines qualifizierten Informationsdienstes in Gestalt eines 
Auskunftsdienstes) entsprechen. Die Bundesnetzagentur hat daher eine öffentliche Anhörung 
(vgl. hierzu im Einzelnen Mitteilung Nr. 423 im Amtsblatt 11/2007 der Bundesnetzagentur vom 
6. Juni 2007, S. 2379 ff.) durchgeführt, die zurzeit ausgewertet wird. 

Aufgrund einer Entscheidung der EU-Kommission vom 15. Februar 2007 (Amtsblatt der Europä-
ischen Union L 49 vom 17. Februar 2007, S. 30) dürfen in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union die mit 116 beginnenden nationalen Nummernbereiche ausschließlich für harmonisierte 
Dienste von sozialem Wert genutzt werden. Ein harmonisierter Dienst von sozialem Wert ist in 
der Entscheidung der EU-Kommission definiert als ein Dienst, der einer gemeinsamen Be-
schreibung entspricht, der für Einzelpersonen unter einer gebührenfreien Nummer erreichbar ist, 
der potenziell Besuchern aus anderen Ländern nützt und für den ein konkreter sozialer Bedarf 
besteht, der also insbesondere zum Wohlbefinden oder zur Sicherheit der Bürger oder bestimm-
ter Bevölkerungsgruppen beiträgt oder Bürgern hilft, die sich in Schwierigkeiten befinden.  

Die Kommission konnte bei ihrer Entscheidung auf die Erfahrungen der Bundesnetzagentur zu-
rückgreifen, da Deutschland mit der Zuteilung der Rufnummer 116 116 für den Sperrnotruf be-
reits seit dem Jahr 2004 europaweit eine Vorreiterrolle einnimmt. 

Bei der EU-Kommission können Vorschläge eingereicht werden, für welche Dienste eine Num-
mer reserviert werden soll. Die EU-Kommission legt in einer laufend aktualisierten Liste verbind-
lich fest, welche Nummern für welche Dienste reserviert werden; die Zuteilung der Nummer ist 
hingegen Aufgabe der Mitgliedstaaten. Nachdem eine Nummer für einen bestimmten Dienst in 
die Liste aufgenommen worden ist, kann die Zuteilung dieser Nummer auf nationaler Ebene 
beantragt werden. Um die Nummern zuteilen zu können, hat die Bundesnetzagentur Ende Au-
gust 2007 Vergabe- und Nutzungsbedingungen veröffentlicht. 

Das Bundesministerium des Innern hat bei der Bundesnetzagentur einen Antrag auf Zuteilung 
der Rufnummer 115 gestellt. Über diese behördeneinheitliche Rufnummer sollen Bürger, Un-
ternehmen und Institutionen die gesamte Verwaltung in Deutschland erreichen („Behörden-
ruf“). Viele einfache, wiederkehrend auftretende Anliegen sollen sofort im Erstkontakt erledigt 
werden. Komplexere Fragen sollen in einem Verbund aus Service-Centern der verschiedenen 
Verwaltungsebenen an die zuständigen Stellen elektronisch oder per Telefon zur Beantwortung 
weitergeleitet werden. Die Bundesnetzagentur hat die Rufnummer 115 nach Durchführung einer 
öffentlichen Anhörung als Nummer für den Einheitlichen Behördenruf im Dezember 2007 in den 
Nationalen Nummernplan aufgenommen und an das Bundesministerium des Innern zugeteilt. 
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Im Bereich der für das call-by-call-Verfahren relevanten Betreiberkennzahlen (Nummernbe-
reich 010) sowie der Online-Dienstenummern (Nummernbereich 0191-0194) sieht die Zutei-
lungssituation wie folgt aus: 

Stand: 31.07.2007 Zuteilungen  
2006/2007 

Zuteilungen 
gesamt 

010 (Einzelzuteilung) 40 122 

0191-0194 (Einzelzuteilung) 3 569 

 

Die Rufnummern für Mobilfunkdienste (Nummernbereich 015 bis 017) werden in Blöcken zu 
je zehn Millionen Rufnummern an die Betreiber von Mobilfunknetzen vergeben. Im Berichtszeit-
raum (1. Januar 2006 bis 31. Juli 2007) wurden drei Blöcke zugeteilt, so dass die Betreiber 
nunmehr über insgesamt 28 Blöcke verfügen. Kurzwahlnummern im Mobilfunk werden von 
den Mobilfunknetzbetreibern selbst verwaltet, so dass in diesem Bereich keine Zuteilungen er-
folgt sind. Die Bundesagentur behält sich vor, künftig den Kurzwahlnummernraum im Mobilfunk 
ebenfalls zu strukturieren und auszugestalten.  

Zudem erfolgten im Berichtszeitraum bei den insbesondere für Zwecke der Netzsteuerung rele-
vanten Technischen Nummern eine Reihe von Zuteilungen: National Signalling Point Codes 
214 Zuteilungen, Individuelle TETRA Teilnehmerkennungen 47 Zuteilungen, Portierungsken-
nungen 42 Zuteilungen, Tarifierungsreferenzzweige 29 Zuteilungen und International Signalling 
Point Codes 27 Zuteilungen. 

3. Sonstiges 

Die Bundesnetzagentur hat auf der Grundlage des § 66i TKG eine Datenbanklösung erstellt für 
eine Sperr-Liste mit Rufnummern, die von R-Gesprächsdiensten für eingehende R-Gespräche 
zu sperren sind. Seit dem 1. September 2007 sind alle Anbieter von R-Gesprächsdiensten ver-
pflichtet, diese Liste täglich abzurufen. Die Anbieter von Telekommunikationsdiensten melden 
der Bundesnetzagentur täglich alle bei ihnen eingegangenen Aufträge zur Sperrung oder Ent-
sperrung einer Rufnummer. 

Basierend auf einer Empfehlung der Bundesnetzagentur und der Zustimmung des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Technologie hat die DENIC Domain Verwaltungs- und Betriebsgesell-
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schaft eG Anfang 2006 den ENUM-Wirkbetrieb gestartet. ENUM (telephone number mapping) 
bildet Rufnummern im Format der Empfehlung E.164 der ITU auf Internetdomainnamen ab. Die-
se können dann zur einheitlichen Adressierung unterschiedlicher Kommunikationsdienste (IP-
Telefonie, Mobilfunk, Fax, E-Mail etc.) verwendet werden. 
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Abschnitt D  

Frequenzregulierung 

 

1. Grundlagen der Frequenzregulierung 

Für jeden Industriestaat stellt die ausgewogene Nutzung des Frequenzspektrums eine wesentli-
che Infrastrukturvoraussetzung dar. Als Folge der Deregulierung hat sich insbesondere der Te-
lekommunikationsmarkt zu einem wachstumsträchtigen Wirtschaftsfaktor in Deutschland entwi-
ckelt. 

Diese Entwicklung ist unter anderem auf eine immer größer werdende Nachfrage nach mobilen 
Telekommunikationsdienstleistungen durch die Bevölkerung zurückzuführen. Nicht zuletzt auf-
grund der sich ergebenden neuen technischen Möglichkeiten, wie z. B. bei UMTS, wird die 
Nachfrage nach erhöhter Bandbreite in Verbindung mit wachsender Mobilität auch in nächster 
Zukunft noch weiter zunehmen. Sowohl die wachsende Nachfrage als auch technologische In-
novationen erfordern, dass Frequenzspektrum in einem ausreichenden Maß zur Verfügung ge-
stellt werden kann. Dies stellt auch die Bundesnetzagentur immer wieder vor neue Herausforde-
rungen, um den ständig wachsenden Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden. 

Neben den marktlichen Aspekten sind im Rahmen der Frequenzregulierung auch die Interessen 
der professionellen, wissenschaftlichen, militärischen und sicherheitsrelevanten Funkdienste 
sicherzustellen. 

Das zur Verfügung stehende Frequenzspektrum ist allerdings eine durch die Art der Nutzung 
und den Stand der Technik nur begrenzt verfügbare Ressource. Die Möglichkeit der Nutzung 
von Frequenzen kann daher nicht allein dem freien Spiel der Kräfte auf dem Markt überlassen 
werden; vielmehr ist eine vorausschauende und diskriminierungsfreie Frequenzregulierung 
durch die Bundesnetzagentur erforderlich. 
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Ziel dieser Frequenzregulierung ist die nachfrage- und bedarfsgerechte Bereitstellung der Res-
source Frequenz. Im Blickfeld stehen dabei nicht nur die vorhandenen Frequenznutzungen, 
sondern auch zukünftige technologische und marktliche Entwicklungen. Nur auf diese Weise 
kann gewährleistet werden, dass die Bundesnetzagentur einer veränderten Nachfrage des 
Marktes und anderen veränderten Rahmenbedingungen möglichst kurzfristig gerecht werden 
kann. Hierbei müssen neben den Interessen der Nutzer und der Ermöglichung innovativer 
Technologien insbesondere auch die Sicherstellung einer effizienten und störungsfreien Fre-
quenznutzung sowie die Sicherstellung eines chancengleichen und funktionsfähigen Wettbe-
werbs berücksichtigt werden. 

1.1 Strategische Aspekte zur Frequenzregulierung 

Mit der Veröffentlichung der „Strategischen Aspekte zur Frequenzregulierung der Regulierungs-
behörde“ wurden einige wichtige Schlüsselthemen der Frequenzregulierung der kommenden 
Jahre der interessierten Fachöffentlichkeit präsentiert und zur Diskussion gestellt. Auf diese 
Weise soll einerseits Transparenz hinsichtlich der künftigen Frequenzregulierung der Bundes-
netzagentur gegeben werden, andererseits dem Markt eine Orientierung hinsichtlich der Ent-
wicklung und Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen, Innovationen und Investitionsentschei-
dungen gegeben werden. 

Instrumente der nationalen Frequenzplanung sind der Frequenzbereichszuweisungsplan und 
der Frequenznutzungsplan, die gemeinsam die Grundlage für Frequenzzuteilungen bilden. 

Auf der Ebene der Planung, der Zuteilung und der Kontrolle hat die Bundesnetzagentur jeweils 
die gleichen Aspekte zu beachten. Neben den frequenztechnisch-regulatorischen Aspekten 
spielen die wettbewerblich-ökonomischen Aspekte eine zentrale Rolle. Beide müssen rechtlich 
umgesetzt und prozedural eingebettet werden. Dies gilt bei der Aufstellung des Frequenznut-
zungsplanes, auf der Ebene der konkreten Allgemein- oder Einzelzuteilung sowie für Überprü-
fungen und Kontrollen vorhandener Zuteilungen. All dies kann sich jedoch nur in dem Rahmen 
bewegen, der durch internationale Festlegungen und Vereinbarungen gesteckt wird. 
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Abbildung 25: Die Elemente der Frequenzregulierung 
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Grundsätzlich gilt, dass die Bundesnetzagentur im Rahmen ihrer Entscheidungen einerseits eine 
technologieneutrale Regulierung im Sinne der Ermöglichung neuer und innovativer Technolo-
gien betreibt, andererseits hat sie wesentlich auch ökonomische und wettbewerbspolitische As-
pekte zu berücksichtigen. Dieser Aspekt der Frequenzregulierung wird in Zukunft an Bedeutung 
zunehmen. Bei der Setzung künftiger Rahmenbedingungen für Frequenznutzungen geht es 
nicht allein um frequenztechnisch-regulatorische Anforderungen. So entscheidet u. a. auch die 
Menge des für eine Nutzung bereitgestellten Spektrums z. B. über die Frage der Frequenz-
knappheit und damit die Art der Vergabeverfahren und nicht zuletzt auch die Kosten des Fre-
quenzerwerbs. Bevor neue Frequenzbereiche – zumal für neue Nutzungen – bereitgestellt wer-
den, müssen die Auswirkungen auf andere bestehende Telekommunikationsmärkte sowie Fre-
quenznutzungen und z. B. Fragen von Substitutionseffekten und Geschäftsmodellen sorgsam 
analysiert und abgewogen werden. Die Ausgestaltung von technischen Parametern wie z. B. der 
maximalen Kanalbandbreiten kann im Einzelfall entscheidend dafür sein, welche Herstellertech-
niken und welche Dienstleistungen in den Markt kommen können. Die Kanalbandbreite – als 
vermeintlich rein frequenztechnisches, aber notwendiges Steuerungsinstrument zur Sicherstel-
lung einer störungsfreien und effizienten Nutzung – berührt mittelbar, da sie die Auswahl mögli-
cher Netzbetreiber in einem Frequenzbereich beeinflussen kann, auch wettbewerbliche Fragen 
der Regulierung wie z. B. die Förderung des Mittelstandes. Der Frequenzregulierung kommt 
damit eine erhebliche strategische Bedeutung für die Entwicklung künftiger Telekommunikati-
onsmärkte zu. 

Mit den Festlegungen im Rahmen von Planungen und Zuteilungen werden für die Frequenznut-
zer und alle Marktteilnehmer stabile Rahmenbedingungen geschaffen. Dies gilt in frequenztech-
nisch-regulatorischer Hinsicht insbesondere durch die Festsetzung konkreter Nutzungsparame-
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ter zur effizienten und störungsfreien Frequenznutzung; in wettbewerblich-ökonomischer Hin-
sicht unter anderem durch die Bereitstellung der notwendigen Planungssicherheit für die Markt-
teilnehmer bei der Festlegung der Widmungen oder einer Beschränkung der Frequenznutzer in 
bestimmten Bereichen. 

Dies erfordert eine fortlaufende Anpassung, die sich an der Dynamik der marktlichen und der 
technologischen Entwicklung orientiert. Aus diesem Grund muss die Bundesnetzagentur perma-
nent die frequenztechnisch-regulatorischen und wettbewerblich-ökonomischen Aspekte der Fre-
quenzregulierung überprüfen, Handlungsbedarfe feststellen und diese in Bezug auf ihre Planun-
gen und Festlegungen umsetzen. 

Auch zukünftig wird eine der Hauptaufgaben der Bundesnetzagentur auf dem Gebiet der Fre-
quenzregulierung darin bestehen, weiterhin allen Marktteilnehmern stabile Rahmenbedingungen 
zur Verfügung zu stellen, ohne die nötige Flexibilität für die Einführung neuer Technologien und 
für sich ändernde Marktverhältnisse zu behindern. 

1.2 Flexibilisierung der Frequenzregulierung 

Die Flexibilisierung der Frequenzregulierung ist zu einem wichtigen Thema in der Frequenzregu-
lierung auf nationaler wie auf internationaler Ebene geworden. In Anbetracht der zunehmenden 
Mobilität der Kommunikationsgesellschaft wird die Nachfrage nach funkgestützten Anwendun-
gen immer größer. Diese lässt sich jedoch nur befriedigen, sofern ausreichend Spektrum zur 
Verfügung steht. Auch die Entwicklungen der Technik mit ihren immer schnelleren Innovations-
zyklen erfordern eine Frequenzregulierung, die geeignete Frequenzen möglichst zeitnah zur 
Verfügung stellt.  

Diese technik- und marktorientierten Entwicklungen stellen die Frequenzregulierung vor große 
Herausforderungen. Zum einen soll der Regulierer Frequenzen nachfragegerecht, d. h. zeitnah, 
in entsprechenden Mengen und möglichst für multiple Anwendungen bereitstellen. Zum anderen 
hat er für eine störungsfreie und effiziente Frequenznutzung, für die Sicherstellung eines chan-
cengleichen Wettbewerbs und für die Förderung nachhaltig wettbewerbsorientierter Märkte zu 
sorgen. 

Nicht nur die deutsche Frequenzverwaltung sieht sich mit den oben geschilderten Herausforde-
rungen konfrontiert. Auch auf internationaler Ebene müssen sich die Frequenzverwaltungen mit 
diesen Fragen auseinandersetzen. So wird beispielsweise bei der EU-Kommission das Thema 
Flexibilisierung/Liberalisierung der Frequenzregulierung in der Radio Spectrum Policy Group 
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(RSPG) diskutiert (Stichwort „Wireless Access Platforms for Electronic Communication Servi-
ces“, WAPECS). Einige Länder haben bereits begonnen, ihr Frequenzregulierungsregime zu 
reformieren und erste Erfahrungen bei der Umsetzung gesammelt. 

In die Neufassung des TKG aus dem Jahr 2004 wurden bereits einige Vorschriften aufgenom-
men, die eine ganz erhebliche Flexibilisierung gegenüber der Frequenzregulierung nach dem 
TKG in der zuvor geltenden Fassung darstellen. So werden nun die Übertragung einer Fre-
quenzzuteilung sowie der Frequenzhandel gestattet, was unter dem alten Gesetz noch ausge-
schlossen war. Auch eine Überlassung von Frequenzzuteilungen ist damit erlaubt. 

Die Möglichkeiten und Verfahren zum Handel, zur Übertragung und zur zeitweisen Überlassung 
von Frequenzzuteilungen nach dem TKG wurden in einer Amtsblattveröffentlichung ausführlich 
dargestellt (Mitteilung Nr. 152/2005 – Amtsblatt Nr. 12/2005). 

Letztlich ist eine schrittweise Vorgehensweise erforderlich, um den Übergang von dem derzeiti-
gen Regime der Frequenzregulierung in eine zukünftige flexiblere Welt zu gewährleisten. 



156 II D FREQUENZREGULIERUNG 

 

Bundesnetzagentur Dezember 2007 
 

2. Frequenzbereichszuweisung 

Für eine effiziente und störungsfreie Frequenznutzung werden Frequenzbereiche an Funkdiens-
te und andere Anwendungen elektromagnetischer Wellen zugewiesen sowie Nutzungsbedin-
gungen festgelegt. Die wesentlichen Rahmenbedingungen für die nationalen Möglichkeiten zur 
Nutzung des Frequenzspektrums werden durch die Entscheidungen internationaler Gremien 
und Funkkonferenzen gesetzt. 

2.1 Weltfunkkonferenz (WRC) und Regionale Funkkonferenz (RRC) 

2.1.1 Weltfunkkonferenz 

Die Weltfunkkonferenz 2007 (WRC-07) hat als einzig zuständiges Gremium zur Änderung der 
Vollzugsordnung für den Funkdienst (VO Funk) wieder wesentliche Entscheidungen zur globa-
len Ausgestaltung der Spektrumsnutzung getroffen. Beispielhaft seien nur die Themen IMT-
2000 / UMTS (Mobilfunksysteme der dritten Generation) und Weiterentwicklungen sowie zusätz-
liche Frequenzbereiche für aeronautische Telemetrie und Flugfunk erwähnt. 

Die Vorbereitungen, insbesondere die Organisation der europäischen Tätigkeiten zur Weltfunk-
konferenz 2007 und die Zusammenarbeit zwischen den Arbeitsgruppen des Ausschusses für 
Elektronische Kommunikation (ECC) der CEPT CPG (Conference Preparatory Group), WG FM 
(Working Group Frequency Management) und WG SE (Working Group Spectrum Engineering) 
wurden unter Mitwirkung der Bundesnetzagentur im Jahr 2004 eingeleitet und in den Jah-
ren 2006 und 2007 fortgeführt. Dazu gehörte auch die abgestimmte Vertretung der europäi-
schen Interessen bei Tagungen von Arbeitsgruppen der ITU-R (Funksektor der Internationalen 
Fernmeldeunion in Genf). Die Arbeitsgruppe CPG hatte vier Projektgruppen eingerichtet, die für 
jeweils festgelegte Tagesordnungspunkte zuständig sind. 

Für die Tagesordnungspunkte waren CEPT-Koordinatoren bestimmt worden, die die Themen 
auch auf der WRC-07 für Europa vertraten. Die Bundesnetzagentur stellte allein drei CEPT-
Koordinatoren. Weiterhin wurden sowohl die CPG als auch alle Projektgruppen von Delegierten 
der Bundesnetzagentur besucht und somit die Interessen Deutschlands abgedeckt. 

Wie bereits für vorhergehende Weltfunkkonferenzen wurde eine „Nationale Gruppe“ zur Vorbe-
reitung der deutschen Positionen unter Leitung des BMWi gegründet. Die dieser Gruppe nach-
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gelagerten Arbeitskreise zur detaillierten Sacharbeit wurden von der Bundesnetzagentur geleitet 
und standen der interessierten Fachöffentlichkeit offen. 

Die Bundesnetzagentur hat sich mit insgesamt 11 Teilnehmern an der vom 22. Oktober bis 
16. November 2007 in Genf stattgefundenen WRC beteiligt und dort die in den Jahren 2006 
und 2007 vorbereiteten Themen vertreten. 

In 4-wöchigen, teils sehr schwierigen Verhandlungen ist es auf der Weltfunkkonferenz 2007 ge-
lungen, eine gute Grundlage für die weitere Entwicklung der Telekommunikation zu legen. Auch 
für Deutschland ist das Konferenzergebnis ein Erfolg. Angesichts der klar begrenzten Anzahl 
nutzbarer Frequenzen ging es u.a. darum, ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen des 
Rundfunks und der rapide steigenden Nachfrage nach Mobilfunkfrequenzen zu finden. Dies ist 
nicht nur für die gesamte IKT-Industrie (Informations- und Kommunikationstechnologie) von im-
menser wirtschaftlicher Bedeutung, sondern kommt auch dem Bedürfnis der Verbraucher nach 
mehr und komplexeren Anwendungen entgegen. Es konnten ferner Vereinbarungen erzielt wer-
den, die eine schnellere und bessere Kommunikation in humanitären Krisen, effektivere Seenot-
rufsignale, frühzeitige Erkennung von Umweltschäden und Klimaveränderungen durch Satelli-
ten, ungehinderte Entwicklung der europäischen Luftfahrtindustrie sowie einen verbesserten 
Zugang von Entwicklungsländern zum Internet ermöglichen. 

2.1.2 Regionale Funkkonferenz  

Im Rahmen der Regional Radio Conference (RRC06) stand die Arbeit der Bundesnetzagentur 
im Jahr 2006 im Zeichen des erfolgreichen Abschlusses des Abkommens Genf 2006 betreffend 
den Rundfunk. 

Die Konferenz der ITU hatte zum Ziel, die seit 1961 bestehenden Pläne und Richtlinien umfas-
send zu revidieren und dadurch die Digitalisierung des Fernsehrundfunks international voranzu-
treiben. Deutschland konnte sicherstellen, dass die für die nationalen Planungen erforderlichen 
Frequenzressourcen ausreichend zur Verfügung stehen werden. Die Ergebnisse der Konferenz, 
die in dem am 17. Juni 2007 in Kraft getretenen Abkommen Genf 2006 festgeschrieben sind, 
müssen in die nationalen Planungen integriert werden. Die hierfür nötigen Abstimmungen wur-
den im Jahr 2007 weiter vorangetrieben. 
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2.2 Europäische Harmonisierung 

Der Ausschuss für Elektronische Kommunikation (ECC) der Europäischen Konferenz der Ver-
waltungen für Post und Telekommunikation (CEPT) ist für Funk und Frequenzfragen innerhalb 
Europas zuständig. Er hat mehrere permanente Arbeitsgruppen und auch projektorientierte Auf-
gabengruppen, die für jeweils spezifische Aufgabenstellungen eingerichtet wurden. Die Bundes-
netzagentur war aktiv an der Gestaltung der CEPT- weiten Rahmenbedingungen für Frequenz-
nutzungen beteiligt. Insbesondere neue und innovative Funkanwendungen bedürfen im Interes-
se eines gemeinsamen europäischen Marktes der internationalen Zusammenarbeit bei der Ge-
staltung von Regelungen. 

Von besonderem Interesse waren aus deutscher Sicht die Entscheidungen im Ausschuss für 
Elektronische Kommunikation (ECC) der CEPT 

− zu Broadband Wireless Access, 
− zur Nutzung von GSM an Bord von Flugzeugen, 
− zur Identifizierung der Frequenzbänder 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz und 

1805-1880 MHz für IMT-2000/UMTS auf technologieneutraler Basis, 
− zu Ultra Wide Band Anwendungen, 
− zu den Konditionen für Boden- und Wanddurchdringungsradare und 
− zu mobilen Satellitenkommunikationssystemen mit terrestrischer Komponente in den Fre-

quenzbereichen 1980-2010 MHz und 2170 – 2200 MHz. 

Ein ebenso wichtiger Punkt ist die Weiterentwicklung des europäischen Frequenzinformations-
systems (EFIS) zur weiteren Förderung der Transparenz für die Marktteilnehmer. Die umfas-
sende Bereitstellung von öffentlich zugänglichen Informationen zur Spektrumsnutzung ist auch 
Gegenstand des EU-Richtlinienpakets zur Telekommunikation. 

Damit wurden wesentliche Vorhaben der Bundesnetzagentur umgesetzt und die nationalen fre-
quenzstrategischen Ziele konnten in den jeweiligen ECC-Entscheidungen verankert werden. 

Die Bundesnetzagentur arbeitet zusätzlich in den EU-Gremien mit, die auf der Grundlage der 
Frequenzentscheidung 676/2002/EG neu geschaffen wurden. Der Funkfrequenzausschuss der 
Europäischen Kommission erteilt, neben anderen Aktivitäten auf Gemeinschaftsebene, zu we-
sentlichen Themen Mandate an die CEPT und beschließt basierend auf den vorgelegten Berich-
ten über EU-weite technische Umsetzungsmaßnahmen. Im Gegensatz zu ECC-
Entscheidungen, die nur für mitzeichnende Verwaltungen verbindlich sind, entfalten diese Um-
setzungsmaßnahmen als Entscheidungen des Funkfrequenzausschusses, insofern sie vom Rat 
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und dem Europäischen Parlament bestätigt werden, einen verbindlichen Charakter für alle Mit-
gliedsländer der EU und verbessern somit die Rechtssicherheit für Telekommunikationsanbieter, 
Hersteller und Nutzer. 

In den Jahren 2006 und 2007 wurden Mandate zu den Themen 

− Mobile Satellite Services in the 2 GHz bands, 
− Short Range Device, 
− Intelligent Transport Systems, 
− Ultra Wide Band, 
− Wireless Access Policy for Electronic Communications Services (WAPECS), 
− Mobile Communication on board Aircraft, 
− Spectrum Information, 
− Broadband Wireless Access, 
− Flexible use of the L-Band und 
− Digital Dividend 

an die CEPT vergeben, in den dafür zuständigen Expertengremien die Bundesnetzagentur 
gleichfalls mitarbeitet. 

Seitens des Funkfrequenzausschusses der Europäischen Kommission wurden in diesem Zeit-
raum unter Mitwirkung der Bundesnetzagentur folgende Entscheidungen verabschiedet, die aus 
deutscher Sicht von besonderem Interesse sind: 

− Short Range Device, 
− Radio Frequency Identification, 
− Ultra Wide Band, 
− Mobile Satellite Services in the 2 GHz bands, 
− Spectrum Information und 
− Mobile Communication in the 900 MHz, 1800 MHz and 2,6 GHz bands. 

Zusätzlich erarbeitete die Frequenzpolitische Gruppe (RSPG) zu zentralen Themen der Fre-
quenzregulierung richtungweisende Stellungnahmen. Die RSPG wurde im Jahre 2006 durch 
den Präsidenten der Bundesnetzagentur geleitet. Die RSPG verabschiedete neben den laufen-
den Folgeaktivitäten zu den Stellungnahmen zu drahtlosen Zugangsplattformen (WAPECS) und 
Frequenzhandel eine Stellungnahme zur Einführung multimedialer Dienste in Rundfunkberei-
chen und zur digitalen Dividende sowie eine Stellungnahme zur WRC-07. Stellungnahmen zu 
Allgemeinzuteilungen und in BOS- und militärischen Nutzungen sind in Vorbereitung. 
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Ein weiteres Tätigkeitsfeld in Gremien der EU-Kommission betrifft die Mitarbeit im Telekommu-
nikationsausschuss für Marktbewertung und –beobachtung (TCAM), in dem die Bundesnetz-
agentur die frequenzregulatorischen Aspekte der europäischen Harmonisierung wahrnimmt. Bei 
der Erarbeitung der bei der EU-Kommission zu notifizierenden Funkschnittstellenbeschreibun-
gen werden hierbei die frequenzregulatorischen Fragestellungen vertreten, um harmonisierte 
und gleichberechtigte Marktzutrittschancen für alle Anbieter auf dem europäischen Markt unter 
Wahrung der nationalen und CEPT-weiten effizienten und störungsfreien Frequenznutzung zu 
gewährleisten. 

2.3 Frequenzbereichszuweisungsplan 

Auf Basis der Weltfunkkonferenz im Jahr 2003 wurde eine neue Frequenzbereichszuweisungs-
planverordnung erstellt, die im August 2006 in Kraft getreten ist. Wesentliche Änderungen der 
Zuweisungen sind die weitere Ausgestaltung des Navigationsfunkdienstes über Satelliten (Stich-
wort GALILEO) und der drahtlosen lokalen Netzwerke (WLAN) im 5 GHz-Bereich. Zusätzliches 
Spektrum ist für den Rundfunkdienst und Amateurfunkdienst im Kurzwellenbereich vorgesehen. 
Eine Nutzungsmöglichkeit unter bestimmten Bedingungen für ISM-Geräte (zum Beispiel Wär-
meerzeugung mit Hochfrequenzenergie) außerhalb der fest zugeordneten Bereiche wurde er-
möglicht. 
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3. Frequenznutzungsplan 

Die Bundesnetzagentur hat im Mai 2006 einen aktualisierten Frequenznutzungsplan nach 
§ 54 TKG veröffentlicht. Der Frequenznutzungsplan wurde gemäß dem in der Frequenznut-
zungsplanaufstellungsverordnung vom April 2001 beschriebenen Verfahren unter Beteiligung 
des Bundes und der Länder sowie der interessierten Kreise der Öffentlichkeit aufgestellt. 

Es handelt sich hierbei um eine umfangreiche Übersicht über alle Frequenznutzungen im Fre-
quenzbereich von 9 kHz bis 275 GHz in der Bundesrepublik Deutschland. Der aktuelle Fre-
quenznutzungsplan besteht aus insgesamt 477 Frequenznutzungsteilplänen für die einzelnen 
Frequenzbereiche in der Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung vom September 2004 
und enthält Angaben über die Frequenzbereichszuweisungen an Funkdienste, über die in der 
Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung enthaltenen Nutzungsbestimmungen sowie über 
die in den einzelnen Frequenzteilbereichen zulässigen Frequenznutzungen und deren Fre-
quenznutzungsbedingungen. 

Exemplare des Frequenznutzungsplans in gedruckter Form können bei der Bundesnetzagentur 
bestellt werden; nähere Informationen hierüber können auf der Internetseite der Bundesnetz-
agentur unter Sachgebiete  Telekommunikation  Regulierung Telekommunikation  Fre-
quenzordnung  Frequenznutzungsplan nachgelesen werden. 

Der aktuelle Frequenznutzungsplan vom Mai 2006 basiert auf der Frequenzbereichszuwei-
sungsplanverordnung vom September 2004, die die Ergebnisse und Beschlüsse der Weltfunk-
konferenz von 2000 in nationales Recht umsetzte. Im August 2006 trat die novellierte Frequenz-
bereichszuweisungsplanverordnung in Kraft, die die Ergebnisse und Beschlüsse der Weltfunk-
konferenz von 2003 in nationales Recht umsetzte. Auf der Grundlage der novellierten Fre-
quenzbereichszuweisungsplanverordnung sowie auf der Grundlage der Frequenznutzungsplan-
aufstellungsverordnung vom April 2001 hat die Bundesnetzagentur Anfang 2007 begonnen, den 
derzeitigen Frequenznutzungsplan zu überarbeiten und zu aktualisieren. Der Entwurf des aktua-
lisierten Frequenznutzungsplans besteht aus insgesamt 486 Frequenznutzungsteilplänen und ist 
in folgende Abschnitte aufgeteilt: 

− Allgemeiner Teil, 
− Frequenzbereich von 9 kHz bis 27500 kHz (Frequenznutzungsteilpläne 1 bis 164), 
− Frequenzbereich von 27,5 MHz bis 10000 MHz (Frequenznutzungsteilpläne 165 bis 335), 
− Frequenzbereich von 10 GHz bis 275 GHz (Frequenznutzungsteilpläne 336 bis 486), 
− Sonstige Funkanwendungen und andere Anwendungen elektromagnetischer Wellen, 
− Zitierte Nutzungsbestimmungen, 
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− Abkürzungsverzeichnis. 

Die Bundesnetzagentur hat den Entwurf des aktualisierten Frequenznutzungsplans nach erfolg-
ter Anhörung des Beirats und nach Herstellung des Benehmens mit den betroffenen obersten 
Bundes- und Landesbehörden fertig gestellt und eine entsprechende Verfügung zur Beteiligung 
der interessierten Kreise im Amtsblatt der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Insbesondere wur-
de durch diese Veröffentlichung auch den von den Änderungen betroffenen Inhabern von Fre-
quenzzuteilungen Gelegenheit zu Stellungnahmen gegeben. 

Anregungen und Bedenken zum Entwurf des aktualisierten Frequenznutzungsplans konnten 
innerhalb eines Zeitraums von acht Wochen bei der Bundesnetzagentur vorgebracht werden. 
Anschließend wurden die eingereichten Anregungen und Bedenken ausgewertet und die Ergeb-
nisse in den Frequenznutzungsplan eingearbeitet. Die Veröffentlichung des aktualisierten Fre-
quenznutzungsplans ist für das erste Quartal 2008 vorgesehen. 
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4. Frequenzzuteilung 

Auch im Berichtszeitraum war es geboten, mit der knappen Ressource „Frequenz“ ökonomisch 
umzugehen. Die Bundesnetzagentur verfolgt bei der Frequenzzuteilung das Ziel, eine möglichst 
effiziente und störungsfreie Nutzung der Frequenzen sicherzustellen. Dieses Ziel wird insbeson-
dere durch die mit der Frequenzzuteilung verbundenen allgemeinen oder auf den Einzelfall be-
zogenen Festlegungen der auf den jeweiligen Verwendungszweck abgestellten Parameter und 
Nutzungsbestimmungen erreicht. Die verschiedenen Arten der Frequenzzuteilung müssen dabei 
den Besonderheiten der jeweiligen Frequenznutzung gerecht werden. 

4.1 Allgemeinzuteilungen 

Allgemeinzuteilungen gestatten die Nutzung von Frequenzen gemäß den darin festgelegten 
Bestimmungen und bedürfen keiner weiteren Genehmigung. Sie erfolgen von Amts wegen und 
werden im Amtsblatt der Bundesnetzagentur und im Internet veröffentlicht. Gemäß 
§ 55 Abs. 2 TKG stellt die Allgemeinzuteilung den gesetzlichen Regelfall dar. Allgemeinzuteilun-
gen erfolgten in den Jahren 2006 und 2007 beispielsweise für Broadband Fixed Wireless Ac-
cess (BFWA) im 5-GHz-Bereich. Dadurch besteht eine weitere Alternative, für bisher nicht – 
z. B. mit DSL oder HSPA – versorgte, in der Regel ländliche Gebiete, breitbandige Netzzu-
gangsmöglichkeiten (insbesondere Internetzugang) zu schaffen. Weiterhin erfolgten Allgemein-
zuteilungen für drahtlose Mikrofone (1785 – 1800 MHz), Alarmfunkanlagen, Audio-
Anwendungen (sog. FM-Transmitter), Funk-Ortungssysteme und digitalen Kurzstreckenfunk. 
Weiterhin erfolgte die Erweiterung des Kurzstreckenfunks (sog. Freenet) um weitere Frequen-
zen sowie die Bereitstellung von Kanälen im CB-Funk, auf welchen die Zusammenschaltung mit 
dem Internet auch zur Sprachübertragung gestattet ist. Oftmals werden im Wege der Allgemein-
zuteilung Entscheidungen oder Empfehlungen der Europäischen Gemeinschaft oder der CEPT 
für Deutschland umgesetzt. 

4.2 Einzelzuteilungen 

Ist eine Allgemeinzuteilung nicht möglich, teilt die Bundesnetzagentur auf Antrag Frequenzen 
zu. Die Einzelfrequenzzuteilungen enthalten auf den Einzelfall bezogene Festlegungen der Pa-
rameter und Nutzungsbestimmungen. Die Einzelzuteilungen werden in der Regel durch die Au-
ßenstellen der Bundesnetzagentur vorgenommen. Diese wenden hierbei die Verwaltungsvor-
schriften für Frequenzzuteilungen für die unterschiedlichen Funkanwendungen an, die die Vor-
gaben des Frequenznutzungsplans konkretisieren. 
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4.2.1 Öffentlicher Mobilfunk 

4.2.1.1 Vergabe von Frequenzen in den Bereichen 1,8 GHz, 2 GHz und 2,6 GHz für den 
digitalen zellularen Mobilfunk 

Die Bundesnetzagentur hat in einem ersten Schritt über das Verfahren zur Vergabe von Mobil-
funkfrequenzen entschieden. Danach soll das Verfahren als Versteigerungsverfahren durchge-
führt werden. Zur Vergabe stehen Frequenzen aus den wirtschaftlich interessanten Frequenzbe-
reichen 1,8 GHz, 2 GHz und 2,6 GHz. Es wird Spektrum für Mobilfunk zur Verfügung gestellt, 
das den Umfang aller bislang für den Mobilfunk in Deutschland durchgeführten Vergabeverfah-
ren übersteigt. 

Von der Bundesnetzagentur durchgeführte Anhörungen und Bedarfsabfragen haben ergeben, 
dass die Nachfrage nach diesem Spektrum das verfügbare Angebot übersteigt. Aus diesem 
Grund hat die Präsidentenkammer der Bundesnetzagentur entschieden, dass der Zuteilung der 
Frequenzen ein offenes, transparentes und diskriminierungsfreies Vergabeverfahren vorangeht. 

Neben den im Bereich 1,8 GHz verfügbaren, bislang für GSM gewidmeten Frequenzen sollen 
die verfügbaren Frequenzen aus dem 2 GHz-Bereich (ehemals sog. UMTS-Kernband) und dem 
2,6 GHz-Bereich (ehemals sog. UMTS-Erweiterungsband) nunmehr einheitlich für den digitalen 
zellularen Mobilfunk bereit gestellt werden. Eine Beschränkung auf den Einsatz bestimmter 
Techniken oder Standards ist dabei nicht mehr vorgesehen. Das entsprechende Verfahren zur 
Flexibilisierung des Frequenznutzungsplans, der auch die zur Vergabe anstehenden Frequenz-
bereiche umfasst, wurde bereits gestartet.  

Mit diesem Vorgehen beschreitet die Bundesnetzagentur konsequent den bereits bei der Verga-
be der Frequenzen für den breitbandigen Netzzugang (BWA-Versteigerung im Dezember 2006) 
eingeschlagenen Weg der Flexibilisierung der Frequenzregulierung weiter. Mit einer flexiblen 
Ausgestaltung der Nutzungsbedingungen im Sinne einer größtmöglichen Technik- und Dienste-
neutralität sollen sowohl potenzielle Neueinsteiger als auch bereits bestehende Netzbetreiber in 
die Lage versetzt werden, sich langfristig den Erfordernissen eines dynamischen Marktes zu 
stellen. Durch diesen Ansatz kann eine Vielzahl von unterschiedlichen Geschäftsmodellen reali-
siert werden. 

Damit ist Deutschland eines der ersten Länder, das dem Gedanken der Europäischen Komm-
mission zu einem frühen Zeitpunkt weitgehend Rechnung trägt, im Bereich der Frequenzregulie-
rung Beschränkungen soweit wie möglich aufzuheben.  
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In einem ersten Schritt hat die Bundesnetzagentur den Entwurf von Entscheidungen der Präsi-
dentenkammer über die Anordnung und die Wahl eines Vergabeverfahrens nach 
§§ 55 Abs. 9, 61 TKG zur Kommentierung gestellt. Im Sinne eines zügigen Verfahrens wurden 
diese beiden Verfahrensschritte zeitgleich durchgeführt. Die hierzu eingegangenen Stellung-
nahmen wurden im Rahmen der Entscheidungen der Präsidentenkammer vom 19. Juni 2007 
(Amtsblatt der Bundesnetzagentur 14/2007 vom 18. Juli 2007, Vfg 34/2007) über die Anordnung 
und die Wahl des Vergabeverfahrens zur Vergabe von Frequenzen in den Bereichen 1,8 GHz, 
2 GHz und 2,6 GHz für den digitalen zellularen Mobilfunk berücksichtigt.  

Die Entscheidungen der Präsidentenkammer über die Vergabebedingungen nach 
§ 61 Abs. 4 TKG sowie die Entscheidungen nach den Auktionsregeln nach § 61 Abs. 5 TKG 
werden zu einem späteren Zeitpunkt ergehen. Diese werden ebenfalls im Entwurf der Öffent-
lichkeit zur Kommentierung gestellt werden. Die Bundesnetzagentur beabsichtigt, die Versteige-
rung möglichst im nächsten Jahr durchzuführen. 

4.2.1.2 Umsetzung des GSM-Konzeptes 

Zur Angleichung der regulatorischen Rahmenbedingungen sämtlicher GSM-
Mobilfunknetzbetreiber hat die Bundesnetzagentur das Konzept zur Vergabe weiteren Spekt-
rums für den digitalen öffentlichen zellularen Mobilfunk unterhalb von 1,9 GHz vom 
21. November 2005 (Amtsblatt 23/2005 vom 30. November 2005, Vfg-Nr. 88/2005, Sei-
te 1852 ff). beschlossen. Mit dem GSM-Konzept ergreift die Bundesnetzagentur ein Bündel von 
Maßnahmen, um den Mobilfunk nach dem europäischen Standard GSM auf weitere technologi-
sche Entwicklungen vorzubereiten und damit letztlich den Wettbewerb weiter zu stärken.  

Das GSM-Konzept enthält zwei Handlungskomplexe: In einem ersten Schritt wurde im Wege 
einer Frequenzverlagerung von Amts wegen ein Teil der bestehenden Nutzungen der E-Netze 
aus dem Bereich 1800 MHz in das sog. E-GSM-Band (Erweiterungsband GSM) und damit in 
den Frequenzbereich 900 MHz verlagert. Das frei gewordene Spektrum bei 1800 MHz ist Ge-
genstand des Verfahrens zur Vergabe von Frequenzen für den digitalen zellularen Mobilfunk. 

In einem zweiten Schritt sollen die Restlaufzeiten der GSM-Nutzungsrechte bis Ende 2016 an-
geglichen werden. Hierzu wurden Netzbetreibern Optionen auf eine Laufzeitverlängerung einge-
räumt. Diese Option wurde ausgeübt. 
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4.2.1.3 Zugang zu Mobilfunknetzen 

4.2.1.3.1 Diensteanbieter 

Die GSM- und UMTS/IMT-2000-Lizenzen enthalten Regelungen, wonach Netzbetreiber 
Diensteanbietern diskriminierungsfreien Zugang zu Mobilfunkdienstleistungen eröffnen müssen. 
Diese Regelungen gelten gem. § 150 Abs. 4 TKG fort. 

Die Europäische Kommission hat sich im Rahmen ihrer Stellungnahme zu dem Entwurf der 
Bundesnetzagentur einer Marktdefinition und –analyse des Marktes für Zugang und Verbin-
dungsaufbau in öffentlichen Mobilfunknetzen (Markt 15) zu diesen Verpflichtungen geäußert und 
die Bundesnetzagentur aufgefordert, die Nichtdiskriminierungsverpflichtung auf ihre Überein-
stimmung mit Europarecht zu prüfen. 

Darüber hinaus hat die Bundesnetzagentur Verfahren zu Fragen des diskriminierungsfreien Zu-
gangs von Diensteanbietern zu Mobilfunkdienstleistungen durchgeführt. 

4.2.1.3.2 Virtuelle Mobilfunknetzbetreiber (MVNO) 

Bereits im Vorfeld der UMTS-Lizenzierung war abzusehen, dass sich neben den gegenwärtig 
auf dem Mobilfunkmarkt agierenden Netzbetreibern und GSM-Diensteanbietern neue, hybride 
Geschäftsmodelle zwischen Diensteanbietern und Netzbetreibern entwickeln würden. Zwi-
schenzeitlich haben Mobilfunknetzbetreiber auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt 
Netznutzungsvereinbarungen getroffen, in denen derartige neue Geschäftsmodelle praktisch 
zum Tragen kommen können.  

Die Bundesnetzagentur hat im Berichtszeitraum hierzu zahlreiche Anfragen bearbeitet und Aus-
künfte über die rechtlichen Rahmenbedingungen erteilt. 

Die Regelungen des Telekommunikationsgesetzes (TKG) stehen der Verwirklichung der Ge-
schäftsmodelle sog. MVNO nicht entgegen. Andererseits bestehen aber auch keine Zugangs-
rechte nach TKG, die die vollständige Verwirklichung dieses Geschäftsmodells ermöglichen 
würden. Demnach kann die Realisierung des Geschäftsmodells MVNO auf dem deutschen 
Markt ausschließlich durch die Marktkräfte selbst im Wege freiwilliger Vereinbarungen ermög-
licht werden. 
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4.2.1.4 GSM in Luftfahrzeugen 

Das Geschäftsmodell GSM in Luftfahrzeugen (sog. GSM on board aircraft) sieht vor, Mobilfunk-
dienste an Bord von Flugzeugen anzubieten. Dabei sollen die Flugpassagiere für die Kommuni-
kation ihre eigenen GSM-Mobiltelefone im Flugzeug verwenden können. Die Vorteile für den 
Flugpassagier liegen darin, dass er sein Mobiltelefon benutzen kann, die Abrechnung der Nut-
zungsgebühr wie gewohnt über seinen Diensteanbieter erfolgt und dass er selbst, sobald er sein 
Mobiltelefon aktiviert, wie jeder andere Mobiltelefon-Nutzer erreichbar ist. 

Die Bundesnetzagentur beabsichtigt, die erforderlichen Frequenznutzungsrechte im Wege der 
Allgemeinzuteilung auszusprechen. Hierzu hat die Bundesnetzagentur im Amtsblatt vom 
6. Juni 2007, Vfg Nr. 25 „Eckpunkte für eine zukünftige Allgemeinzuteilung von Frequenzen für 
die Benutzung durch Betreiber von Luftfahrzeugen für Mobilfunkanlagen nach dem GSM-
Standard an Bord von Luftfahrzeugen“ veröffentlicht und zur Kommentierung gestellt. Die Bun-
desnetzagentur trägt hiermit der Entscheidung der CEPT über die harmonisierte Nutzung von 
GSM-Systemen an Bord von Luftfahrzeugen (ECC/DEC/(06)07) Rechnung. 

4.2.2 Rundfunk 

Die Digitalisierung des Rundfunks hat in den Jahren 2006 und 2007 weitere wichtige Hürden 
genommen. Neben der Verabschiedung von Eckpunkten zur Vergabe von Frequenzen für den 
analogen und digitalen Lang-, Mittel- und Kurzwellenrundfunk wurden weitere Vergabeverfahren 
für DVB-T und T-DAB-Frequenzen für klassischen Fernseh- und Hörrundfunk durchgeführt. 
Hervorzuheben sind zudem Vergaben von Frequenzen für mobile und multimediale Anwendun-
gen nach dem DMB und dem DVB-H Standard. 

Die stetige Entwicklung der Digitalisierung des terrestrischen Rundfunks zeigt sich auch an der 
Nachfrage an Frequenzen. Bis Mitte 2007 wurden weitere 195 DVB-T-Frequenzen und 
304 T-DAB-Frequenzen für den Regelbetrieb zugeteilt. Bundesweit wurden damit bereits über 
600 DVB-T-Frequenzen und über 1.400 T-DAB-Frequenzen zugeteilt. 

Aber auch der analoge UKW-Hörfunk entwickelt wieder eine wachsende Dynamik. Insbesondere 
durch das Auftreten neuer Unternehmen in diesem bislang monopolistisch geprägten Sender-
betreibermarkt hatte die Bundesnetzagentur ihre Verfahren diesen Markterfordernissen anzu-
passen. Hierzu wurden neue Vergabegrundsätze für Frequenzen des Rundfunkdienstes erarbei-
tet, die voraussichtlich 2008 zur Anwendung kommen. 
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4.2.3 Punkt-zu-Punkt-Richtfunk 

Der Richtfunk hatte im vergangenen Jahr aufgrund seiner Wirtschaftlichkeit wiederum sehr hohe 
Zuwachsraten zu verzeichnen. Ein schneller technischer Aufbau auch in schwierigem Gelände 
macht den Richtfunk im Wettbewerb mit anderen Übertragungstechniken äußerst erfolgreich. 

Der Richtfunk gilt als eine Säule des Wettbewerbs für am Telekommunikationsmarkt agierende 
Unternehmen. Er kommt beim Ausbau von UMTS-/IMT-2000-Netzen, zur Unterstützung der Inf-
rastruktur in Energieversorgungsunternehmen, Universitäten oder z. B. beim Aufbau des Kom-
munikationsnetzes für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) zum Ein-
satz. 

Durch die Bundesnetzagentur werden gemäß § 55 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) 
vom 22. Juni 2004 die Frequenzen für das Betreiben von Richtfunkanlagen wettbewerbsneutral 
und unter dem Gesichtspunkt einer effizienten und störungsfreien Frequenznutzung zugeteilt. 
Das Frequenzzuteilungsverfahren ist antragsgebunden. Es beinhaltet u. a. sowohl die nationale 
als auch die internationale Koordinierung der für eine Zuteilung vorgesehenen Frequenzen. In 
allen Fragen der Zuteilung von Frequenzen (Nutzungsbedingungen, technische Parameter, Fra-
gen der Gebühren- und Beitragsfestsetzung, sonstige Angelegenheiten mit Bezug zum Richt-
funk) wurde mit den Herstellern und Richtfunkbetreibern auch im Jahr 2006 eng zusammenge-
arbeitet. 

Es wurden Planungsvorgaben, Nutzungskonzepte, Verwaltungsvorschriften und Arbeitsanwei-
sungen erstellt bzw. bearbeitet. Das Fachreferat stellt die Vertretung der Bundesnetzagentur in 
nationalen und internationalen Gremien sicher. 

Für das Betreiben von Übertragungswegen mit digitalem Punkt-zu-Punkt-Richtfunk stehen die 
Frequenzbereiche 4,0- ; 6,2-; 6,8-; 7,2-; 7,5-; 13-; 15-; 18-; 23-; 26-; 28-; 32- und 38-GHz-
Bereich zur Verfügung. Der Frequenzbereich 28 GHz ist dabei Richtfunkanwendungen in 
UMTS/IMT-2000-Mobilfunknetzen vorbehalten. Zusätzlich zu europäisch harmonisierten Nut-
zungsszenarien in den genannten Frequenzbereichen können im 400-MHz-Bereich Nutzungs-
rechte für den Einkanalrichtfunk zeitlich unbefristet zugeteilt werden. 
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Mit Stand 12/06 verwaltete die Bundesnetzagentur insgesamt 72.131 Punkt-zu-Punkt-
Richtfunkstrecken. In den einzelnen Frequenzbereichen sind dies: 

Frequenzbereich
 Anzahl der  

Richtfunkstrecken 

Von  bis   

4 - 7,5 GHz  6394 

12 - 18 GHz  13885 

  23 GHz  16173 

  26 GHz  11898 

  38 GHz  23781 
 

Durch die Bundesnetzagentur wurden im Jahr 2006 insgesamt 16.521 Anträge auf Neuzutei-
lung, Änderungen oder Übertragung von Frequenznutzungsrechten bearbeitet. 

Im Rahmen von bauplanungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren erarbeitet die Bun-
desnetzagentur Stellungnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung von Windkraftanlagen 
bzw. anderen höheren Bauwerken. Ziel ist es, Beeinträchtigungen oder Störungen des Betriebs 
von Richtfunkstrecken durch neu errichtete Bauten zu vermeiden. Auf der Grundlage der erstell-
ten Gutachten wird es den anfragenden Stellen (öffentliche Behörden wie Bauämter und Kreis-
verwaltungen und private Stellen wie Architektenbüros und Planungsgesellschaften) ermöglicht, 
rechtzeitig mit den ggf. betroffenen Richtfunkbetreibern Abstimmungen zu Fragen des Trassen-
schutzes durchzuführen. Durch die Bundesnetzagentur wurden im Jahr 2006 über 
470 Amtshilfe- bzw. Auskunftsersuchen beantwortet. 

Frequenzen für Broadband Wireless Access (BWA) 

Ende 2005 ist das Zuteilungsverfahren für Frequenzen im Bereich 3.400 bis 3.600 MHz für den 
breitbandigen drahtlosen Netzzugang (Braodband Wireless Access, BWA) eröffnet worden. Die 
Nachfrage nach Frequenzzuteilungen überstieg den Umfang der verfügbaren Frequenzen um 
ein Vielfaches, so dass eine Zuteilung auf Antrag nicht möglich war. Die Eckpunkte des von der 
Präsidentenkammer für die Frequenzvergabe vorgesehenen Vergabeverfahrens sind Mitte 2006 
veröffentlicht worden und konnten von den interessierten Kreisen kommentiert werden. Am 
26. September 2006 hat die Präsidentenkammer das Versteigerungsverfahren als geeignetes 
Vergabeverfahren ausgewählt und die Regeln zur Durchführung des Verfahrens festgelegt. 
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Die Versteigerung wurde in einer simultanen mehrstufigen Auktion zentral mittels spezieller Auk-
tionssoftware in Mainz durchgeführt. Versteigert wurden je vier Frequenzpakete in 28 Regionen, 
die die gesamte Bundesrepublik abdecken. Sechs Unternehmen haben sich an der Versteige-
rung beteiligt. Am 15. Dezember 2006 sind an fünf Unternehmen die Zuschläge erteilt worden. 
Für eine Nutzung in allen 28 Regionen und damit bundesweit haben drei Unternehmen den Zu-
schlag erhalten. Zwei Unternehmen sind regional in Versteigerungsregionen in Bayern erfolg-
reich gewesen. Der gesamte Versteigerungserlös lag bei rund 56 Millionen Euro. 

Mit den versteigerten Frequenzen soll die Versorgung der Bevölkerung, vor allem auch in ländli-
chen Regionen, mit funkgestützten Breitbandanschlüssen ermöglicht werden. 

Durch die ersteigerten Frequenzen wurde die Möglichkeit geschaffen, in jeder Region der Bun-
desrepublik Deutschland drei, in den Regionen Oberpfalz sowie Ober- und Niederbayern sogar 
vier Broadband Wireless Access-Netze zu errichten. Die den fünf Unternehmen erteilten Fre-
quenzzuteilungen sind mit der Verpflichtung verbunden, bis 2009 in 15 % und bis 2011 in 25 % 
der Gemeinden der jeweiligen Vesorgungsgebiete BWA-Anschlussmöglichkeiten zu errichten. 
Die ersten Inbetriebnahmen von BWA-Netzen sind bereits in der ersten Jahreshälfte 2007 er-
folgt. 

4.2.4 Schmalbandiger Bündelfunk 

Die Nachfrage nach Einzelzuteilungen von Frequenzen für den öffentlichen und nicht öffentli-
chen Bündelfunk ist weiter gestiegen. Dabei wurden in den vergangenen zwei Jahren weit mehr 
Anträge gestellt als in den Jahren zuvor. Das zunehmende Interesse konzentrierte sich vor al-
lem auf digitale Bündelfrequenzen, zumeist im Tetra-Standard, weil diese Technik das Bedürfnis 
der Nutzergruppen nach einem hohen Maß an Sicherheit bei der Sprach- und Datenübertragung 
gewährleistet. Demnach waren im Berichtszeitraum neben Verlängerungsanträgen von ur-
sprünglich auf Bündelfunklizenzen beruhenden Frequenznutzungsrechten und neben Ände-
rungsanträgen von analoger in digitale Technik vor allem zahlreiche Neuanträge zu bearbeiten 
und zu koordinieren. Interesse an den Frequenzen haben unter anderem spezielle Nutzergrup-
pen aus dem Transportwesen und der Industrie sowie kommunale Einrichtungen. Beispielhaft 
seien hier Flughäfen, Häfen, Werksfeuerwehren, Energieunternehmen, Chemieparks, Stadtwer-
ke, Verkehrsbetriebe und Justizvollzugsanstalten genannt. 
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4.2.5 Weitbandiger Bündelfunk 

Auf der Grundlage der Präsidentenkammerentscheidung vom 17. Februar 2004 über das Ver-
fahren zur Vergabe von Frequenzen für den weitbandigen Bündelfunk im Frequenzbereich 
450 – 470 MHz, die Gegenstand eines gerichtlichen Klageverfahrens vor dem Verwaltungsge-
richt Köln war, war Mitte 2005 ein (zweites) Antragsverfahren eröffnet worden. Daraufhin hatten 
ursprünglich drei Unternehmen Anträge eingereicht, welche in der Summe jeweils das gesamte 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland abdeckten. Aufgrund der beantragten Kanalbandbreiten 
stand damit fest, dass das verbleibende Frequenzspektrum nur noch für einen der drei An-
tragsteller ausreichen würde und die Frequenzen in einem besonderen Vergabeverfahren nach 
§ 61 TKG zu vergeben gewesen wären. 

Im Hinblick auf das laufende Klageverfahren gegen die Präsidentenkammerentscheidung wurde 
das Vergabeverfahren allerdings ausgesetzt, da zunächst nicht abzusehen war, ob die Ent-
scheidung der Präsidentenkammer Bestand haben würde. Nachdem das Verwaltungsge-
richt Köln Mitte 2006 die Klage rechtskräftig abgewiesen und damit die Präsidentenkammerent-
scheidung bestätigt hatte, haben zwei der ursprünglich drei Antragsteller ihre Anträge zurückge-
nommen. Damit bestand entgegen der ursprünglichen Antragslage keine Frequenzknappheit 
mehr, so dass im Antragsverfahren entschieden werden konnte. Die Zuteilungen wurden mit 
Datum vom 14. September 2007 ausgesprochen und das zweite Antragsverfahren damit abge-
schlossen. 

4.2.6 Satellitenfunk 

Im Berichtszeitraum zeigte sich weiterhin ein reges Interesse an satellitengestützten Übertra-
gungsmöglichkeiten, da Satellitensysteme eine großflächige Versorgung und Anbindung von 
weit entfernten Gebieten ermöglichen. Auch auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt bie-
ten satellitengestützte Übertragungswege in einigen Bereichen eine wirtschaftlich interessante 
Alternative zu drahtgebundenen Übertragungswegen. Satellitengestützte Übertragungswege 
sind in der Regel in ausreichendem Umfang und kurzfristig verfügbar und flexibel einsetzbar, 
z. B. für Reportagezwecke der Rundfunkanstalten. 

Zuteilung von Frequenznutzungen für Erdfunkstellen 

Für die Frequenznutzung von Erdfunkstellen in gemeinsam mit anderen Funkdiensten genutzten 
Frequenzbereichen (in der Regel Richtfunk) oder für Erdfunkstellen in der Nähe von Flughäfen 
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ist in Übereinstimmung mit dem EG-Richtlinienpaket eine Einzelzuteilung auszusprechen. In 
diesen Fällen ist einzelfallbezogen eine Frequenz- und Standortkoordinierung und in der Nähe 
von Flughäfen eine Prüfung des Standortes auf Verträglichkeit mit Luftfahrzeugbordelektronik 
durchzuführen, um ein störungsfreies und effizientes Miteinander der verschiedenen Funkan-
wendungen zu erreichen. 

Im Jahr 2006 wurden von der Bundesnetzagentur 225 Einzelzuteilungen für Sendeerdfunkstel-
len ausgesprochen; im ersten Halbjahr 2007 waren es 305. Hierbei handelte es sich in der Re-
gel um größere Stationen im Rahmen von Punkt-zu-Punkt-Übertragungen (z. B. zur Durchlei-
tung von Internetverkehr, aber auch für Übertragungswege in Krisengebiete) und zur Einspei-
sung für eine flächendeckende Verteilung (z. B. für TV-Programme). 

Zuteilungen für Satellitenfunknetze 

Satellitenfunkanlagen werden häufig im Rahmen von Netzen betrieben. Diese umfassen in der 
Regel eine Vielzahl von Endgeräten, deren Frequenznutzung maßgeblich durch den Netzbetrei-
ber gesteuert und kontrolliert wird. Der Endkunde (z. B. der Nutzer eines VSAT-Terminals) hat 
hierbei keinerlei Einflussmöglichkeit auf die frequenztechnischen Eigenschaften des Endgeräts. 
Dies legt den Ansatz nahe, dass der Betreiber des Satellitenfunknetzes für die Frequenznutzung 
des Gesamtsystems eine Frequenzzuteilung erhält und damit auch der Betrieb der Endgeräte 
abgedeckt wird. 

Dieser Ansatz einer Satellitenfunknetzzuteilung stellt sicher, dass neben den Aspekten einer 
störungsfreien und effizienten Frequenznutzung auch Gebühren und Beiträge und die Bestim-
mungen des Elften Teils TKG (Fernmeldegeheimnis, Datenschutz, Sicherung) dem Inhaber der 
Satellitenfunknetzzuteilung zugeordnet werden können. Damit wird auch eine einheitliche Vor-
gehensweise für VSAT- und S-PCS-Netze oder andere satellitengestützte Netze erreicht. Die 
Vorgehensweise steht ebenfalls in Einklang mit der bei terrestrischen Netzen (z. B. GSM), bei 
der ebenfalls nur eine Zuteilung an den Netzbetreiber besteht und auf eine Allgemeinzuteilung 
für Endgeräte verzichtet wird. 

Die Bundesnetzagentur veröffentlicht eine Liste der zugeteilten Satellitenfunknetze einschließ-
lich der Frequenznutzungsbedingungen im Amtsblatt und im Internet. In den Jahren 2006 
und 2007 wurden von der Bundesnetzagentur zwei Zuteilungen für Satellitenfunknetze ausge-
sprochen. 
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Internationale Anmeldung und Koordinierung von Satellitensystemen 

Gemäß § 56 TKG führt die Bundesnetzagentur auf Antrag Anmeldung, Koordinierung und Notifi-
zierung von Satellitensystemen bei der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) in Genf durch. 
Wenn Frequenzen und Orbitpositionen verfügbar sind, die Verträglichkeit mit anderen Fre-
quenznutzungen sowie anderen Anmeldungen von Satellitensystemen gegeben ist und öffentli-
che Interessen nicht beeinträchtigt sind, werden dem Antragsteller die daraus hervorgegange-
nen Orbit- und Frequenznutzungsrechte übertragen. Erst dann darf das System genutzt und 
betrieben werden. 

Darüber hinaus betreut die Bundesnetzagentur die internationale Koordinierung der Orbit- und 
Frequenznutzungsrechte. In diesem langwierigen internationalen Koordinierungsprozess vertritt 
die Bundesnetzagentur die Interessen Deutschlands und trägt dazu bei, dass Frequenzen und 
Orbitpositionen für deutsche Anwender zur Verfügung stehen. Weiterhin nimmt die Bundesnetz-
agentur im Rahmen der ITU-Verfahren den Schutz terrestrischer Funkdienste in den zahlrei-
chen, gemeinsam mit dem Satellitenfunk genutzten Frequenzbereichen wahr. 

Obwohl Deutschland nicht zu den führenden Weltraumnationen zählt, betreut die Bundesnetz-
agentur für die unterschiedlichsten Projekte diverser Firmen, Institutionen und Organisationen 
eine Vielzahl an Satellitenanmeldungen bei der ITU. Derzeit bestehen in deutschem Namen 
16 umlaufende und 36 geostationäre Satellitennetzanmeldungen. Im Jahr 2006 wurden drei im 
ersten Halbjahr 2007 fünf neue geostationäre Satellitensysteme bei der ITU angemeldet. Für 
diese Anmeldungen sind langwierige und fortlaufende Koordinierungsarbeiten (bis zu 7 Jahre) 
zur Sicherstellung der Verfügbarkeit und Verträglichkeit der Orbit- und Frequenznutzungsrechte 
durchzuführen und anschließend der Schutz bestehender Anmelderechte über die Gesamtsys-
temlebensdauer (häufig über 10 Jahre) zu gewährleisten. Im Jahre 2004 sind hierzu 
30 Veröffentlichungen (insgesamt 250 Seiten) für 18 deutsche Satellitensysteme in Rundschrei-
ben der ITU erfolgt, auf die 320 Koordinierungsersuchen ausländischer Fernmeldeverwaltungen 
erfolgten. Die Bundesnetzagentur hat zum Schutz deutscher Satellitenanmeldungen und terrest-
rischer Funkdienste 240 Einsprüche gegen ausländische Satellitensysteme eingelegt. 

4.2.7 Frequenzen für öffentliche Bedarfsträger 

Frequenzen werden auch von zahlreichen öffentlichen Bedarfsträgern zur Sicherstellung ihrer 
Aufgaben benötigt. Die Bundesnetzagentur teilt diesen Nutzern, wie Behörden und Organisatio-
nen mit Sicherheitsaufgaben (BOS), der Deutschen Flugsicherung, der Wasser- und Schiff-
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fahrtsverwaltung und den Bahnen Frequenzen auf der Grundlage des Frequenznutzungsplans 
zu. 

Frequenznutzungen des Bundesministeriums der Verteidigung bedürfen in den ausschließlich 
militärisch zugewiesenen Frequenzbereichen keiner Zuteilung durch die Bundesnetzagentur. In 
den zivil bzw. zivil-militärisch zugewiesenen Frequenzbereichen ist jedoch für Frequenznutzun-
gen der militärischen Bedarfsträger (Bundeswehr, Nato, Gaststreitkräfte) eine Zuteilung durch 
die Bundesnetzagentur erforderlich. Die allgemeine Sicherheitslage und internationale Ausrich-
tung der Bundeswehr bedingt einen weiterhin hohen Frequenzbedarf in der gesamten Bandbrei-
te des Frequenzspektrums. Insbesondere für Kommunikationszwecke kommen aus Kosten-
gründen zunehmend handelsübliche Geräte in zivilen Frequenzbereichen zum Einsatz. 

Im Jahr 2006 hat die Bundesnetzagentur 58 Frequenzverfügbarkeitsanfragen der militärischen 
Bedarfsträger (Bundeswehr, Nato, Gaststreitkräfte) bearbeitet und 241 Frequenzzuteilungen 
(beispielsweise für Schiffsbesuche, Manöver, “out-of-area”-Einsätze, aber auch langfristige Nut-
zungen) in zivilen Frequenzbereichen erteilt. Umgekehrt hat die Bundesnetzagentur auch zahl-
reiche Frequenzen für zivile Nutzer in militärisch zugewiesenen Bereichen mit dem militärischen 
Bedarfsträger koordiniert. 

4.2.8 Kurzzeitzuteilungen  

Kurzzeitzuteilungen erteilt die Bundesnetzagentur im Rahmen von Sport- und Kulturveranstal-
tungen und sonstigen Medienereignissen. Hierbei handelt es sich in der Regel um Frequenznut-
zungen, die auf wenige Stunden oder Tage beschränkt sind. Die in diesem Bereich häufig aus 
dem Ausland kommenden Nutzer beantragen immer wieder Frequenzen, die in Deutschland für 
andere Zwecke vorgesehen sind. In diesen Fällen prüft die Bundesnetzagentur, ob dennoch ein 
kurzzeitiger Betrieb möglich ist, ohne andere bestimmungsgemäße Nutzungen zu beeinträchti-
gen. Bei Veranstaltungen in Grenzgebieten zum benachbarten Ausland können diese Prüfungen 
sehr aufwendig sein, da dann auch Abstimmungen mit den Nachbarländern erforderlich werden. 
Die angefragten Frequenzen kommen aus den unterschiedlichsten Frequenzbereichen zwi-
schen 40 MHz bis zu 22 GHz. 

Im Jahr 2006 wurden von der Bundesnetzagentur insgesamt 2.362 Kurzzeitzuteilungen mit ins-
gesamt 20.435 Frequenznutzungen ausgesprochen. Die größte Aufgabe war die Betreuung der 
Fußballweltmeisterschaft. Es lagen 11.609 Frequenzanfragen vor, davon konnten 
9.948 Frequenznutzungen zugestimmt und insgesamt 966 Kurzzeitzuteilungen ausgestellt wer-
den. Des Weiteren erfolgten Kurzzeitzuteilungen für diverse Motorsportveranstaltungen (z. B. 
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Formel 1), Radrennen (z. B. Deutschlandtour), Wintersportveranstaltungen (z. B. 4-
Schanzentournee) und Konzerte. Zur Sicherstellung einer störungsfreien und effizienten Fre-
quenznutzung war die Bundesnetzagentur bei mehr als 132 Veranstaltungen mit Kräften und 
Messfahrzeugen vor Ort (davon entfielen 64 Einsätze für die Spiele der WM). Es mussten im 
Gesamtjahr über 30 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden. 

Im Jahr 2007 wurden bis August von der Bundesnetzagentur 580 Zuteilungen mit 
3.295 Frequenzen ausgesprochen. Die Außenstellen haben bei ca. 900 Zuteilungen 
5.000 Frequenzen zugeteilt. Im Rahmen der Handball Weltmeisterschaft 2007 wurden 
741 Frequenzen in 69 Zuteilungen ausgesprochen. Außer den bereits erwähnten Veranstaltun-
gen gab es einen erhöhten Frequenzbedarf bei den Staatsbesuchen im Rahmen der deutschen 
EU-Ratspräsidentschaft sowie für den G8-Gipfel (ca. 50 Zuteilungen mit 350 Frequenzen). 

4.2.9 Fester Funkdienst unterhalb 30 MHz 

In diesem Frequenzbereich sind Funkanwendungen des Langwellen-, Mittelwellen-, und Kurz-
wellenfrequenzbereiches betroffen. Diese sind in der Lage, auf Grund der physikalischen Aus-
breitungsbedingungen weltweite Funkverbindungen aufzubauen. 

Neben modernen Techniken, wie z. B. satellitengestützte Systeme, kommt auch dem Kurzwel-
lenfunk eine nicht unerhebliche Rolle zu. Dabei sind die wesentlichen Vorteile hauptsächlich in 
den im Vergleich zu anderen Systemen niedrigen Kosten sowie in der Unabhängigkeit gegen-
über Dritten zu suchen. Ferner müssen bei Ausfall eines Systems weitere Möglichkeiten einer 
sicheren Kommunikation gewährleistet werden. 

Im Rahmen einer zukünftigen engeren Einbindung der Bundeswehr in die sicherheits- und frie-
densbildenden Maßnahmen der internationalen Völkergemeinschaft ist eine unterbrechungsfreie 
Kommunikation mit den in verschiedenen Einsatzgebieten stationierten Truppenkontingenten 
unverzichtbar. Hier kommt auch der Kurzwellenfunk zum Einsatz. 

Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Vorhaltung solcher Funknetze für den Einsatz im Not- oder 
Katastrophenfall wie z. B. im Seenotrettungsdienst. Aber auch Anwendungen einer bundeswei-
ten und flächendeckenden Versorgung im Bereich der Infrastrukturaufgaben kommen zur An-
wendung. Als herausragendes Beispiel gilt hier der Betrieb von Zeitzeichensignalen oder die 
Verteilung von Schaltimpulsen im Bereich der Energieversorgung. 
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Für alle Anwendungen werden jedoch diskrete Frequenzen benötigt. Auf Grund der Ausbrei-
tungsbedingungen bedürfen diese Anwendungen im Interesse eines störungsfreien Funkver-
kehrs der nationalen und internationalen Koordinierung. Im Berichtszeitraum waren 
2.481 Einzelfrequenzen zur Koordinierung in Bearbeitung. 

4.2.10 Nichtöffentlicher Mobilfunk 

Der nichtöffentliche Mobilfunk hat ungeachtet der weiten Verbreitung der öffentlichen Mobilfunk-
netze seine Position als eine auf die individuellen Bedürfnisse bestimmter Nutzergruppen zuge-
schnittene Kommunikationsalternative behauptet. Kernstück des nichtöffentlichen Mobilfunks ist 
der Betriebsfunk. Dieser dient der innerbetrieblichen Kommunikation im industriell-gewerblichen 
Bereich, z. B. von Verkehrs- oder Transportunternehmen oder im Bereich der Verwaltung. Ein 
weiterer Teilbereich des nichtöffentlichen Mobilfunks ist der Daten- und Fernwirkfunk (Fernsteu-
erungen von Maschinen, Datenfernabfragen, Verkehrsleitsysteme, Alarmanlagen etc.). Die Fre-
quenzvergabe erfolgt im Wege der Einzelzuteilung. 

Im nichtöffentlichen Mobilfunk wurden im Jahr 2006 mehr als 11.000 Vorgänge bearbeitet, da-
von: 

− ca. 6.800 Vorgänge im Bereich Betriebsfunk, 
− ca. 1.200 Vorgänge aus dem Bereich Daten- und Fernwirkfunk, 
− ca. 3.200 Vorgänge des sonstigen nichtöffentlichen Mobilfunks, wie z. B. des Personenruf-

funks, oder des Durchsagefunks. 

4.2.11 Amateurfunkdienst 

Die Teilnahme am Amateurfunkdienst erfordert besondere Kenntnisse und eine Zulassung mit 
personengebundener Rufzeichenzuteilung. Die Bundesnetzagentur führt Amateurfunkprüfungen 
durch, bescheinigt den Nachweis der erforderlichen Kenntnisse und erteilt Zulassungen zur 
Teilnahme am Amateurfunkdienst sowie weitere Rufzeichenzuteilungen. Im Jahr 2006 wurden in 
diesen Bereichen insgesamt ca. 7.000 Vorgänge bearbeitet. 

Durch die Erste Verordnung zur Änderung der Amateurfunkverordnung vom 25. August 2006 
wurden die nachzuweisenden Kenntnisse so umstrukturiert, dass der Aufstieg von Klasse E 
(Einsteigerklasse) nach A (Fortgeschrittene) mit einer Zusatzprüfung im Teil „Technische Kennt-
nisse“ der Klasse A möglich ist. Außerdem erhielten Zulassungsinhaber der Klasse E erstmals 
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Betriebsrechte in Kurzwellenfrequenzbereichen. Für Zulassungsinhaber der Klasse A erfolgte 
die Öffnung des Frequenzbereichs 50,08 bis 51 MHz. Des Weiteren wurden neue Richtwerte für 
unerwünschte Aussendungen von Amateurfunkanlagen veröffentlicht. Auf Grund der seit der 
Weltfunkkonferenz 2003 erfolgten Änderungen wurden die Prüfungsfragen unter Berücksichti-
gung von Empfehlungen der CEPT überarbeitet und neue Fragenkataloge, die der Prüfungsvor-
bereitung dienen, herausgegeben. 



178 II D FREQUENZREGULIERUNG 

 

Bundesnetzagentur Dezember 2007 
 

5. Prüf- und Messdienst 

5.1 Untersuchungen zum funktechnischen Rauschpegel 

Im Jahr 2006 wurden die im Vorjahr begonnen Untersuchungen zu „man made noise“ (Rau-
schen) im Frequenzspektrum fortgesetzt und auf weitere Frequenzbereiche erweitert. 

Die Ergebnisse solcher „Rauschuntersuchungen“ liefern entscheidende Parameter für die Pla-
nung von Funknetzen und werden für internationale Arbeitsgruppen innerhalb der ITU benötigt. 
Die Untersuchungen wurden im Jahr 2007 auf den Bereich unterhalb von 30 MHz ausgedehnt. 

Aus den Untersuchungen sind auch die Wirksamkeit bestehender EMV-Normen und ggf. erfor-
derliche Anpassungen abzuleiten. 

5.2 UMTS Versorgungsmessungen 

Die Lizenzen zum Betreiben der Mobilfunknetze der dritten Generation (UMTS/IMT-2000) ent-
halten eine Versorgungsverpflichtung (Teil B, § 4), wonach die Lizenznehmer verpflichtet sind, 
bis zum Jahresende 2005 einen festgesetzten Versorgungsgrad der Bevölkerung herzustellen. 
Der Nachweis erfolgt durch den Vergleich der vom Prüf- und Messdienst messtechnisch ermit-
telten funktechnischen Versorgung mit den Angaben, die von den Lizenznehmern vorgelegt 
wurden. Zum Beginn des letzten Jahres wurde die Überprüfung wiederholt. 

Die Messergebnisse geben Aufschluss über die tatsächliche Versorgung der im Versorgungs-
gebiet lebenden Bevölkerung. 

5.3 Verträglichkeit von induktiven Zugbeeinflussungsanlagen gegenüber dem digitalen 
Rundfunk im Mittelwellenbereich 

Im Berichtszeitraum fanden in Zusammenarbeit mit einem Hersteller von induktiven Zugbeein-
flussungsanlagen umfangreiche Messungen bzgl. der Störreichweite der Anlagen (ZUB) im Fre-
quenzbereich 800 – 900 kHz statt. Ziel dieser umfangreichen Verträglichkeitsuntersuchungen 
war, zu prüfen, ob im gemeinsam genutzten Frequenzbereich der störungsfreie Empfang des 
digitalen Rundfunks DRM (digital radio mondial) in der Nähe von Gleisanlagen mit Zugbeeinflus-
sung gegeben ist. 
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5.4 Messtechnische Untersuchungen zu Ultra Wideband (UWB) Anwendungen 

Bei den zu untersuchenden Anwendungen handelte es sich um Boden – und Wanddurchdrin-
gungsradare, wie sie im Hochbau und Straßenbau eingesetzt werden. Die Messungen waren 
von besonderem Interesse, weil die Geräte durch ihre Modulation eine große Bandbreite bele-
gen. Die Untersuchungen wurden sowohl im Labor der Bundesnetzagentur in Kolberg als auch 
im Freifeld durchgeführt. Sie dienten nicht nur der Verifizierung bisheriger Grenzwerte und 
Messverfahren im Zuge der EU-Standardisierung, sondern auch der geplanten nationalen Fre-
quenzzuteilung. 

5.5 Untersuchung der Frequenznutzung zur Vorbereitung der WRC 2007 

Die Bundesnetzagentur koordinierte seit April 2004 insgesamt 7 Messkampagnen zur Fre-
quenznutzung im Bereich 4 – 10 MHz, die letzten drei davon im Mai 2006, November 2006 so-
wie im Mai 2007. Die Ergebnisse von jeweils über 20 Monitoring Stationen aus mehr als einem 
Dutzend Ländern Europas - auch eine Messstelle in der Karibik war an den letzten beiden 
Durchläufen beteiligt - wurden je Kampagne zu einem Bericht in Form einer CD-ROM bzw. DVD 
zusammengefasst und der Vorbereitungsgruppe der CEPT zur Verfügung gestellt. Erneut konn-
ten automatische Messungen der verschiedenen Verwaltungen in einer einheitlichen Darstellung 
präsentiert werden. Insgesamt wurden außerdem fast 29.000 Messungen manuell durchgeführt, 
d. h. zu einzelnen Aussendungen unter anderem ermittelt, wo sich der Sender befindet, auf wel-
cher Frequenz mit welchem Verfahren gesendet wird und welchem Funkdienst der Sender zuzu-
rechnen ist. 

5.6 Prüfung von Frequenznutzungen 

Der Prüf- und Messdienst hat im Rahmen der Prüfungen von Frequenznutzungen im letzten 
Jahr ca. 8.000 Frequenzzuteilungen in verschiedenen Funkanwendungen auf Einhaltung der 
Frequenzzuteilungsbestimmungen überprüft. Grundlage bildet der § 64 des TKG. Die Überprü-
fung von Frequenznutzungen dient der Sachstandserfassung und der Kontrolle der Einhaltung 
der regulatorischen Vorgaben im Bereich der Frequenzordnung. Die Überprüfungen liefern we-
sentliche Erkenntnisse über die tatsächliche Situation und ergänzen somit die administrativen 
Elemente der Frequenzregulierung (Frequenzbereichszuweisungsplan, Frequenznutzungsplan, 
Frequenzzuteilung) zu einem Regelkreis. Negative Auswirkungen auf die Frequenznutzung sol-
len frühzeitig erkannt und in Folge auch das Störungsaufkommen minimiert werden. Es handelt 
sich hierbei um eine proaktive Aufgabe der Frequenzregulierung. 
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Im Bereich des Betriebsfunks und Richtfunks erfolgen die Überprüfungen nach einem statisti-
schen Verfahren, mit dessen Hilfe die Prüfmengen ermittelt werden. In die Berechnung der 
Prüfmengen fließen u. a. der Gesamtbestand und die Mängelquoten der vorhergehenden Strich-
proben (prozentualer Anteil der Abweichungen von den Frequenzzuteilungsbestimmungen) ein. 

Das statistische Verfahren stellt ein effizientes und wirtschaftliches Verfahren der Überprüfung 
von Frequenznutzungen dar. Durch die Anwendung dieses Verfahrens wird soviel geprüft wie 
nötig, jedoch auch so wenig wie möglich. Es ist geplant, weitere Funkdienste in dieses Verfah-
ren einzubeziehen. 

5.7 Messtechnische Untersuchungen zur Einführung neuer Übertragungsverfahren im 
UKW Rundfunk 

Die Fachhochschule (FH) Kaiserslautern entwickelte in den zurückliegenden Jahren ein OFDM-
System unter dem Begriff „DRM+“ zur digitalen Übertragung von Ton-Rundfunksignalen im UKW 
Band. 

Von der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz wurde der Wunsch an 
die Bundesnetzagentur herangetragen, das von der Fachhochschule entwickelte und fertig ge-
stellte OFDM-System vor dessen Inbetriebnahme messtechnisch zu untersuchen. Der Schwer-
punkt der messtechnischen Untersuchungen lag auf den Schutzabstandsmessungen zu den 
benachbarten Funkdiensten der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) 
und des Flugfunks. Von der BOS und der Deutschen Flugsicherung (DFS) wurden entsprechen-
de Funkempfangsgeräte zur Verfügung gestellt. Die Messungen wurden von den Mitarbeitern 
des Prüf- und Messdienstes der Bundesnetzagentur (Außenstelle Augsburg und Konstanz) im 
Messlabor der FH Kaiserslautern und der DFS in Langen durchgeführt. Die Untersuchungser-
gebnisse fließen zunächst in die Erteilung von Versuchsfunkgenehmigungen ein. 

Ein zweites DRM+-System wird z. Z. von der Leibnitz-Universität Hannover aufgebaut und steht 
Ende August 2007 für messtechnische Untersuchungen zur Verfügung. In Abstimmung mit der 
Universität, den BOS, der DFS und der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM) wird 
auch dieses System bezüglich der einzuhaltenden Schutzabständen von der BNetzA messtech-
nisch überprüft, bevor eine Versuchsfunkgenehmigung für die terrestrische Abstrahlung erteilt 
wird. 
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Abschnitt E  

Technische Regulierung 

 

1. Funkverträglichkeit zur Einführung neuer Funkdienste 

Vor der Einführung neuer Funkdienste wird in enger Zusammenarbeit mit Herstellern, Betreibern 
und den Fachgremien der ITU und CEPT die funktechnische Verträglichkeit mit bereits vorhan-
denen oder geplanten Funkanwendungen ermittelt. Auch für den Berichtszeitraum 2006/2007 
wurden daher wieder zahlreiche technische Studien für Funksysteme durchgeführt, die in Zu-
kunft auf den Markt gebracht sollen. 

So hat die Bundesnetzagentur zur Einführung von breitbandigen drahtlosen Zugangstechnolo-
gien (BWA) bereits im Vorfeld einen technologieneutralen und flexiblen Regulierungsansatz un-
ter Berücksichtigung der Funkverträglichkeit und einer effizienten Frequenznutzung verfolgt. 
Hierbei werden die Frequenzen um 3,5 GHz für verschiedene Technologien, wie zum Beispiel 
WIMAX, zur Verfügung gestellt. Die Frequenzen sollen in erster Linie zur Realisierung der funk-
gestützten Anbindung von Teilnehmern dienen und als Internetzugänge genutzt werden können. 
Sie bieten damit u. a. Alternativen zum Festnetzzugang in Gebieten, die nicht durch DSL er-
schlossen sind.  

Die ECC Entscheidung (07)02 vom 30. März 2007 und die ECC Empfehlung (04)05 vom 
16. Februar 2006 bilden die Grundlage für die Einführung von Broadband Wireless Access 
(BWA) im Frequenzbereich 3.400 – 3.600 MHz in Deutschland. Die Interservice- und Intra-
servicestudien zur Funkverträglichkeit wurden hierbei in den Gremien der CEPT durchgeführt. 
Diese enthalten u. a. die technischen Anforderungen für die flexible Nutzung von BWA (fester-, 
nomadischer- oder mobiler Betrieb). Die Ergebnisse der Funkverträglichkeitsstudien bildeten die 
technische Grundlage für das im Dezember 2006 von der Bundesnetzagentur durchgeführte 
Frequenzversteigerungsverfahren für BWA. 
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Weiterhin wurden im Zeitraum 2006/2007 umfangreiche Funkverträglichkeitsstudien hinsichtlich 
des Einflusses neuartiger extrem breitbandiger Ultra-Wideband-Anwendungen (UWB) auf exis-
tierende Funkdienste im Frequenzbereich unterhalb von 10,6 GHz abgeschlossen. Aufbauend 
auf diesen Studien konnten vier grundlegende UWB Regularien in Form von ECC Entscheidun-
gen erarbeitet und verabschiedet werden, welche beispielsweise die Grundlage zur Ermögli-
chung von innovativen Anwendungen wie hochbitratigen Funkanwendungen im Nahbereich bis 
1 Gbit/s (Wireless USB), Sensoren zur Erkennung von nichtmetallischen Objekten in Baumateri-
alien und professionellen Wand- und Bodenradaren bilden. Begonnen wurde 2007 mit der Un-
tersuchung von speziellen UWB Anwendungen, welche u. a. Unfälle im Baubereich durch die 
Identifizierung von menschlichen Körperteilen vermeiden sollen (z. B. Sägestopp). 

Um die Nutzung von GSM-Mobiltelefonen in Verkehrsflugzeugen zu ermöglichen, wurden gegen 
Ende 2006 im Rahmen der CEPT die erforderlichen Funkverträglichkeitsuntersuchungen abge-
schlossen, um unkontrollierte Verbindungen der Mobiltelefone im Flugzeug mit Basisstationen 
am Boden zu verhindern. Erst nach Festlegung eines maximalen Grenzwertes außerhalb der 
Flugzeughülle kann verhindert werden, dass terrestrische Netze beeinflusst werden. Fluggesell-
schaften, die ihre Flugzeuge mit dem erforderlichen Equipment unter den definierten Auflagen 
ausstatten, können damit ihren Passagieren in Zukunft erlauben, ihre Mobiltelefone auch wäh-
rend des Fluges bei einer Höhe von über 3.000 m zu benutzen. 

Obwohl die Nutzung von Mobiltelefonen an Bord von Schiffen und Fähren bereits heute möglich 
ist und kein Sicherheitsrisiko darstellt, wurden im Berichtszeitraum auch Studien im Rahmen der 
CEPT initiiert, um einheitliche Regelungen für den Fall zu erarbeiten, dass sich eine Mobilfunk-
Basisstation an Bord eines Schiffes befindet. Auch hier sollte ein maximaler Grenzwert in einem 
definierten Abstand vom Schiff nicht überschritten werden. 

Aufgrund internationaler Anfragen engagierten sich Angehörige der Bundesnetzagentur bei not-
wendigen Verträglichkeitsstudien für mobile Satellitenfunksysteme bei 1.6 GHz, um Störungen 
anderer Satellitenfunksysteme im gleichen Zuweisungsband zu minimieren und um den Schutz 
des benachbarten Frequenzbandes für die Radioastronomie sicherzustellen.  

Weitere Studien erfolgten für neue geplante Verkehrstelematiksysteme (ITS) bei 5,8 GHz und im 
Bereich 63-64 GHz, für neue Anwendungsmöglichkeiten für drahtlose professionelle Mikrofon-
systeme und für Verträglichkeitsuntersuchungen für UMTS Nutzungen im 900 MHz und 
1.800 MHz Bereich. Außerdem unterstützten die Vertreter der Bundesnetzagentur die internati-
onalen Studien zur Festlegung von technischen Randbedingungen für ausgewählte Frequenz-
bereiche, die in Zukunft für flexiblere Spektrumsnutzungen bereitgestellt werden sollen. Diese 
Studien wurden durch die Europäische Kommission angeregt. 
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Elektrische und elektronische Geräte und Anlagen, z. B. Motoren, Zündanlagen, Schaltkreise, 
verursachen Abstrahlungen, die bis in den UHF-Bereich hineinreichen. Diese Abstrahlungen 
beeinträchtigen - je nach ihrer Intensität und Eigenschaft - die Funkanwendungen. Dabei wird 
die Empfindlichkeit eines Funkempfängers herabgesetzt, was zur Reduzierung der Versor-
gungsreichweite und / oder der Übertragungsrate in einem Funknetz führt. Um die Belastung der 
terrestrischen Funkumgebung durch das Man-made Noise beurteilen zu können, werden derzeit 
in mehreren Ländern, wie USA, Niederlande, Großbritannien und Deutschland umfangreiche 
Messungen durchgeführt. Diese Messungen werden auch von der Bundesnetzagentur unter-
stützt. Dabei wird das Man-made Noise in verschiedenen Umgebungskategorien wie Großstadt, 
Mittel- und Kleinstadt, Wohngebiet, offenes Gelände (Feld, Wald) aufgenommen. Aufgrund der 
Vielzahl der Messungen soll ein repräsentativer Querschnitt ermittelt werden. Die Messergeb-
nisse sollen u. a. in die ITU-R Recommendation P .372 einfließen. 
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2. Funk- und elektromagnetische Verträglichkeit im Zusammenhang mit  
Störemissionen aus drahtgebundenen TK-Netzen und Anlagen 

Die Erschließung weiterer Frequenzbereiche in vorhandenen Kabeln und drahtgebundenen 
Netzstrukturen zur Versorgung der Allgemeinheit mit Breitbandkommunikation mittels moderns-
ter Informations- und Telekommunikationstechnologie wird von der Bundesnetzagentur gestützt 
und gefördert. Als kritisch muss jedoch der mit der breitbandigen Frequenzbelegung im Kabel in 
Erwartung stehende Anstieg des Störpotentials der betreffenden Kabel und Netze in der Fläche 
angesehen werden. Zahlreiche z. T. von der Bundesnetzagentur veranlasste und fortlaufend 
aktiv betreute Untersuchungen auf internationaler Ebene führten dazu, dass das Stör- und 
Kopplungsmodell des Spezialkomitees für Funkstörungen in der Internationalen Elektrotechni-
schen Kommission IEC/CISPR erfolgreich überarbeitet und insbesondere mit Teilmodellen für 
drahtgebundene Telekommunikationsnetze ergänzt werden konnte. Der Technische Bericht 
CISPR TR 16-4-4 Ed.2 2007-07 steht den Normungsgremien des IEC/CISPR nunmehr anwen-
dungsbereit zur Weiterentwicklung der EMV-Produktnormen für den Bereich der drahtgebunde-
nen Telekommunikation zur Verfügung. 

Die Untersuchungen zum Störpotential von informationstechnischen Einrichtungen und Tele-
kommunikations(end)einrichtungen für die moderne Breitbandkommunikation sind noch nicht 
abgeschlossen und werden fortlaufend weiter betreut. Die Ergebnisse der Untersuchungen flie-
ßen in die einschlägig zutreffenden EMV-Produktnormen für informationstechnische Einrichtun-
gen (ITE), Telekommunikationseinrichtungen (TKE) und Telekommunikationsendeinrichtungen 
(TKEE) sowie auch Multimedia-Einrichtungen ein und tragen zu deren Weiterentwicklung und 
Vervollständigung bei. 

Aufgrund der anstehenden Überführung der „Kabel/Funk“ Problematik in das EMVG-Regime ist 
im neuen EMVG eine Ermächtigung für eine Rechtsverordnung zum Schutz von öffentlichen 
Telekommunikationsnetzen und Sende- und Empfangsfunkanlagen, die in definierten Frequenz-
bereichen zu Sicherheitszwecken betrieben werden (SchuTSEV), vorgesehen. 

Diesbezüglich wurden im Vorfeld intensive Gespräche mit den betroffenen Behörden (BW, DFS, 
BND und BPOL) geführt. Im Vordergrund dieser Beratungen stand der Wunsch, für möglichst 
viele der zu schützenden Frequenzbereiche entweder eine räumliche Begrenzung auf bestimm-
te Gebiete oder aber eine Zusammenlegung von Frequenzteilbereichen zu Frequenzblöcken zu 
erreichen, ohne dabei den Funkschutz zu beeinträchtigen. Hierzu war u. a. eine Reihe von Ver-
träglichkeitsbetrachtungen durch die Bundesnetzagentur anzustellen. In Verbindung mit dem 
Ansatz eines zukünftigen Monitorings konnte dieses Ziel im Wesentlichen erreicht werden.  
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Im Entwurf der SchuTSEV sind die bundesweit zu schützenden Frequenzbereiche aufgeführt 
sowie die entsprechenden sachlichen Festlegungen (Grenzwerte in Verbindung mit der Mess-
vorschrift Bundesnetzagentur 413 MV05) getroffen. Die präventive Überprüfung dieser Grenz-
werte wird nach dem Inkrafttreten der SchuTSEV (Ende 2007) gemäß § 3 Abs. 2 eine aus-
schließliche Aufgabe der Bundesnetzagentur sein, die mit den betroffenen Kreisen eng abzu-
stimmen ist. Weiterhin legt die Verordnung Grenzwerte, die im Rahmen der Störungsbearbei-
tung für öffentliche Telekommunikationsnetze gelten, fest. Auch zeitliche Vorgaben hinsichtlich 
der Digitalisierung bestimmter Sonderkanäle in koaxialen Kabelfernsehnetzen sind im Rege-
lungsumfang dieser Verordnung enthalten. Grundsätzlich bedarf die Verordnung der Notifizie-
rung durch die Europäische Kommission. 

Entsprechend der Begründung zum § 3 der Verordnung kann die Bundesnetzagentur abgestufte 
Maßnahmen auf lokaler, regionaler oder auch bundesweiter Ebene anordnen. Insbesondere im 
Fall von bundesweit einzuhaltenden Anforderungen soll unter Einbeziehung der potentiell Betrof-
fenen ein (Mess-)Verfahren entwickelt werden, das eine effiziente stichprobenartige Überprü-
fung der TK-Anlagen und TK-Netze ermöglicht. Darüber hinaus kann die Bundesnetzagentur im 
Falle von Sende- und Empfangsfunkanlagen, für die aus Gründen der öffentlichen Sicherheit ein 
besonderer Schutz notwendig ist, im Benehmen mit den für die jeweiligen Sende- und Emp-
fangsfunkanlagen zuständigen Bundesbehörden messtechnische Untersuchungen (Monitoring) 
durchführen. Hierzu hat die Bundesnetzagentur 2006 eine Arbeitsgruppe eingerichtet. 

Die Erarbeitung von Messverfahren für die präventive Überprüfung der bundesweiten Anforde-
rungen bzw. für das Monitoring an bestimmten Sende- und Empfangsfunkanlagen werden Ziel 
der weiteren Arbeit sein. Dabei sind sowohl die möglichst im Konsens mit den betroffenen Krei-
sen zu entwickelnde Umsetzungsstrategie (Kosten/Nutzen) als auch die Bereitstellung der not-
wendigen Ressourcen seitens der Bundesnetzagentur entsprechend zu berücksichtigen. 



186 II E TECHNISCHE REGULIERUNG 

 

Bundesnetzagentur Dezember 2007 
 

3. Kommunikation in Katastrophen- und Notfällen 

3.1 Kommunikation in Katastrophenfällen 

Geprägt durch immer wieder neue Naturkatastrophen, z. B. der Hurrikane „Katrina“ in New Orle-
ans im September 2005, sowie Terrorangriffe, z. B. die missglückten Bombenattentate in 
Deutschland im Juli 2006 und in London im Juni 2007, ist das Thema Sicherheit durch Tele-
kommunikation nach wie vor sehr aktuell. Aus diesem Grund blieb die Anzahl von Veranstaltun-
gen und neuer Normungsvorhaben in der Standardisierung und in der technischen Regulierung 
im vergangenen Berichtszeitraum nahezu konstant. 

Analysen und Studien haben aufgezeigt, dass es aktuell keine der heutigen Situation angepass-
ten Risikoanalysen, Anforderungskataloge, Regelungen und Normen/Standards zu Not- und 
Katastrophensituationen, im Rahmen von Public Protection and Desaster Relief (PPDR) gibt. 
Die Normungsinstitute, wie z. B. ETSI und die ITU, aber auch die NATO und die EU-
Kommission, sind auch weiterhin dabei, im Rahmen von Workshops, Seminaren und speziellen 
Arbeitsgruppen dies nachzuholen. Angehörige der Bundesnetzagentur sind an diesen Arbeiten 
maßgeblich aktiv beteiligt. Außerdem wurden Aufgaben im Rahmen des „Partnership Co-
ordination Panel for Desaster Relief/Early Warning“ für ITU-T Studienkommissionen, in denen 
die Bundesnetzagentur aktiv ist, wahrgenommen. 

3.2 Kommunikation in Notfällen 

ETSI nimmt sich – international abgestimmt – der Thematik „Notfallkommunikation“ (Emergency 
Telecommunications, EMTEL) an. Die Arbeiten beinhalten das Umsetzen von Anforderungen für 
die Kommunikation 

− der Bürger mit den Verwaltungen/Organisationen (z. B. Notrufe),  
− der Verwaltungen / Organisationen untereinander (z. B. neues BOS-System), 
− der Verwaltungen / Organisationen mit den Bürgern (z. B. Warndienste), 
− der Bürger untereinander und mit Medien (z. B. Informationsdienste), 
− in technische Empfehlungen und Normen. 
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Außerdem wurden im aktuellen Berichtszeitraum durch ETSI EMTEL technische Empfehlungen 
zu folgenden Themenbereichen fertig gestellt: 

− Überblick über die Ausfallsicherheit und Bereitschaft von Netzen für die Notfallkommunika-
tion, 

− Analyse der Anwendbarkeit von Short Message Service (SMS) und Cell Broadcast Service 
(CBS) im Katastrophenfall. 

Die Warnung der Bevölkerung ist spätestens nach den Katastrophen in den USA und Asien ein 
globales Thema. Die entsprechenden Mechanismen zur effektiven Warnung auf Basis des Mo-
bilfunks werden auf internationaler Ebene aktuell in 3GPP diskutiert und spezifiziert. 

Eine Empfehlung der  Europäischen Kommission fordert die EU-Mitgliedstaaten auf, dafür zu 
sorgen, dass bei Notrufen Standortinformationen (Location Based Services) des Anrufers an die 
Notrufabfrageplätze übertragen werden. Eine Harmonisierung wird durch technische Spezifizie-
rungen in entsprechenden Spezifikationen vorangetrieben. 

Ein weiteres aktuell sehr kontrovers diskutiertes Thema ist die Spezifizierung von Notrufen aus 
Fahrzeugen (eCall), welches von der Europäischen Kommission gefördert wird und in wenigen 
Jahren als Standardangebot für Neufahrzeuge eingeführt werden soll. Ziel ist die Implementie-
rung eines europaweit funktionsfähigen on-board Systems in Automobilen, das es ermöglicht, 
Notrufe, bei gleichzeitiger Übermittlung von zusätzlichen Notrufdaten, im Sinne der Anforderun-
gen von E112 zur zuständigen Notrufabfrage aufzubauen. 

Die Bundesnetzagentur beteiligt sich an dem beratenden Ausschuss EGEA (Expert Group on 
Emergency Access) der Europäischen Kommission, der sich aktuellen Fragen der Fortentwick-
lung der Notfallkommunikation in Europa annimmt. 

An allen Aktivitäten innerhalb der entsprechenden internationalen Gruppen (z. B. ETSI EMTEL, 
ETSI MSG, 3GPP, ITU-T SG2, SG11, SG13) nehmen Vertreter der Bundesnetzagentur aktiv 
teil, um sowohl die deutschen, als auch die europäischen Interessen zu vertreten: 

− Im nationalen Bereich findet im Bereich Notrufkommunikation momentan die Umsetzung 
der neuen EU-Richtlinien in das sich daraus ergebende nationale Recht statt, 

− im Berichtszeitraum wurde das BMWi bei der Überarbeitung des Entwurfs der Notrufver-
ordnung (NotrufVO) unterstützt. Auf Grund der sich aus § 108 TKG und der NotrufVO er-
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geben sich die Anforderungen zur Erstellung einer technischen Richtlinie durch die Bun-
desnetzagentur. Mit der Erstellung eines internen Konzept zur Umsetzung der Richtlinie 
wurde begonnen. 

Des Weiteren wurde durch die Bundesnetzagentur aktiv an der Novellierung des Gesetzes zur 
Sicherstellung des Postwesens und der Telekommunikation (PTSG) durch das BMWi mitge-
wirkt. Dabei lag der Schwerpunkt auf der Sachaufklärung bezüglich technischer Möglichkeiten 
der Vorrangschaltung im Rahmen der Notfallbewältigung in modernen Telekommunikationsnet-
zen. In einem zweiten Schritt sollen zukünftig entsprechende sachgerechte Lösungen bestimmt 
werden, die dann erforderlichenfalls in entsprechende Regelungen im neuen PTSG umgesetzt 
werden. 
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4. Marktaufsicht nach EMVG und FTEG 

Die Bundesnetzagentur führt im gesetzlichen Auftrag Prüfungen von elektrischen Geräten am 
Markt durch. Grundlage für diese Geräteprüfungen sind die EMV-Richtlinie 89/336/EWG 
(neu 2004/108/EG) sowie die Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrich-
tungen 1999/5/EG und ihre Umsetzung in nationales Recht durch das Gesetz über die elektro-
magnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) und das Gesetz über Funkanlagen und Tele-
kommunikationsendeinrichtungen (FTEG).  

Beide Gesetze definieren u. a. die wesentlichen Anforderungen an die EMV von Produkten, die 
für den freien Warenverkehr vorgesehen sind. Das FTEG beschreibt darüber hinaus noch die 
wesentlichen Anforderungen an die Sicherheit von Funkanlagen und Telekommunikationsend-
einrichtungen und für Funkanlagen speziell die Anforderungen an die effiziente Nutzung des 
Funkfrequenzspektrums. 

Die Einhaltung der für ein bestimmtes Gerät jeweils zutreffenden wesentlichen Anforderungen 
ist zwingende Voraussetzung für dessen Inverkehrbringen und Inbetriebnahme. 

Während die einschlägigen Konformitätsprüfungen im Vorfeld der Vermarktung den Geräteher-
stellern und Inverkehrbringern vorbehalten bleiben, beauftragen das EMVG und FTEG die Bun-
desnetzagentur mit der Durchführung von Kontrollmaßnahmen am Markt, die im Zuge der 
Marktaufsicht ausgeführt werden. 

In diesem Zusammenhang entnimmt die Bundesnetzagentur stichprobenartig Geräte vom Markt 
und prüft diese auf Einhaltung der zutreffenden Schutzanforderungen. Die Bewertung der Prüf-
ergebnisse erfolgt nach einem im Jahr 2000 eingeführten abgestuften Verfahren. Durch Inkraft-
treten des FTEG erstrecken sich die Kontrollaufgaben nun neben der Bewertung der EMV auch 
auf Prüfungen des Schutzes der Gesundheit und Sicherheit des Benutzers und anderer Perso-
nen (FTEG § 3 Abs. 1, Nr. 1) und, im Fall von Funkanlagen, der Prüfung der effizienten Funk-
spektrumsnutzung.  

Bei den Prüfungen auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen nach FTEG § 3 Abs. 1, 
Nr. 1 (Aspekte der Geräte- und Produktsicherheit) wurde besonderer Wert auf die Untersuchung 
von Produkten, die eine ernste Gefahr für Leib und Leben darstellen, gelegt. 

Die Entnahmen der Prüflinge aus dem Markt werden entsprechend dem Vorkommen der ver-
schiedenen Gerätegruppen auf dem deutschen Markt vorgenommen. Die Gruppierungen wer-
den den anzuwendenden Normen bzw. nationalen Prüfvorschriften entsprechend gebildet. 
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Aus der Summe aller Marktaufsichtsaktivitäten (13.425) der Bundesnetzagentur sind in der 
nachfolgenden Aufstellung alle wichtigen Ergebnisse des Berichtszeitraumes (1. Januar 2006 – 
30. Juni 2007) zusammengefasst: 

Markteinschränkende Maßnahmen gesamt 975 

EMVG 105 Kennzeichnungsmängel 

FTEG 320 

EMVG 428 Messtechnische Mängel 

FTEG 81 

 

Anzahl 792 Anwendung der KostV (gesamt) 

Summe 2.150.000 € 

Anzahl 473 Anwendung der KostV (EMVG) 

Summe 1.658.000 € 

Anzahl 319 Anwendung der KostV (FTEG) 

Summe 492.000 € 

 

R&TTE-Richtlinie 180 Schutzklauselverfahren nach 

Artikel 9 der 
EMV-Richtlinie 33 

 

Anzahl der Prüfungen 74 Prüfungen nach FTEG §3 

Abs. 1, Nr.1 
Anzahl der Mängel 41 
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Auswertung der messtechnischen Mängel bezogen auf die einzelnen Produktgruppen 

EMV-Richtlinie  

Produktgruppe Anzahl der 

gemessenen 

Produkte  

Anzahl der 

bemängelten 

Produkte 

Mängelquote 

in %

Haushaltsgeräte  419 103  25

Elektrowerkzeuge  355 87  25

Beleuchtungseinrichtungen  441 123  28

IT- Geräte und Büromaschinen  306 130  42

Unterhaltungselektronik  310 164  53

Wissenschaftliche und Industriegeräte  41 12  29

Sonstige Produkte  1 1  100

R&TTE-Richtlinie  

Produktgruppe Anzahl der 

gemessenen 

Produkte  

Anzahl der 

bemängelten 

Produkte 

Mängelquote 

in %

TKEE 110 28 26

Funkanlagen 294 75 26

Kombigeräte nach FTEG 31 1 3
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Der hohe Prozentsatz an Geräten, die den Anforderungen nicht entsprechen beruht darauf, dass 
die Bundesnetzagentur zielgerichtet Stichproben von Geräten entnimmt, von denen zu erwarten 
ist, dass sie den Anforderungen nicht entsprechen. 

Besonders auffällig hierbei ist die Produktgruppe der Unterhaltungselektronik mit 53 %. In die-
sem Massensegment werden die meisten Geräte in Asien hergestellt und dann importiert bzw. 
von den Herstellern hier in Verkehr gebracht.  

Schwerpunkte der Mängel bei Produkten nach R&TTE-Richtlinie waren in 2006/2007 fernge-
steuerte Spielzeuge und FM–Transmitter, die nicht korrekt oder nicht ausreichend gekennzeich-
net (z. B. fehlendes CE–Zeichen) waren bzw. deren technischen Parameter (z. B. falscher Fre-
quenzbereich oder falsche Leistungsangaben) nicht eingehalten wurden. Weiterhin wurden 
Funksteckdosen geprüft, bei denen schwerwiegende Mängel in Bezug auf die Geräte- und Pro-
duktsicherheit festzustellen waren, so dass die Einleitung von RAPEX–Verfahren erforderlich 
war. 
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5. Mitteilung des Inverkehrbringens von Funkanlagen, die auf Frequenzen betrieben 
werden, deren Nutzung nicht gemeinschaftsweit harmonisiert ist 

Auf der Rechtsgrundlage von § 10 (4) FTEG haben die Hersteller oder Inverkehrbringer von 
Funkanlagen, die auf Frequenzen betrieben werden, deren Nutzung nicht gemeinschaftsweit 
harmonisiert ist, mindestens vier Wochen vor dem beabsichtigten Inverkehrbringen in der Bun-
desrepublik Deutschland die Bundesnetzagentur von dieser Absicht zu unterrichten. Mit der 
Bestätigung über den Erhalt einer solchen Mitteilung gibt die Bundesnetzagentur den verant-
wortlichen Personen auch Hinweise auf die Art der Frequenzzuteilung sowie ggf. auf Einschrän-
kungen der Frequenznutzung in Deutschland. Diese Mitteilungen dienen der Sicherstellung ei-
ner effizienten und möglichst störungsfreien Nutzung des Funkspektrums. Die Tabelle gibt eine 
Übersicht über die zahlenmäßige Entwicklung dieser Mitteilungen im Zeitraum 2004 bis I/2007. 
Die ständig steigende Anzahl der eingehenden Mitteilungen gibt einen Hinweis auf die Bedeu-
tung des deutschen Marktes für Funkanlagen innerhalb der EU. 

Jahr 2004 2005 2006 I / 2007 

Anzahl 2.861 2.472 2.253 1.241 

 

Weitere Einzelheiten hinsichtlich der Möglichkeit des Betreibens der angezeigten Funkanlagen 
in Deutschland sind aus den folgenden Diagrammen ersichtlich. 
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Notifizierung von Funkanlagen 2006 nach Art der Frequenzzuteilung: 

88 % der Geräte mit Allgemeinzuteilung 

12 % der Geräte mit Einzelzuteilung 
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6. Drittstaatenabkommen (MRAs) 

Die Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen mit Ländern außerhalb Europas ist eines 
der Ziele der Europäischen Union. Der Abbau von Handelshemmnissen ist daher eine der vor-
rangigen Aufgaben. Seit 1998 wurden zwischen der EU und Drittstaaten verschiedene Abkom-
men über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen, Bescheinigungen und 
Kennzeichnungen (Mutual Recognition Agreements (MRAs)) geschlossen. Sie beinhalten u. a. 
die Bereiche Telekommunikationsgeräte (tlw. einschließlich Funkanwendungen) sowie elektro-
magnetische Verträglichkeit. 

MRAs ermöglichen, dass Konformitätsbewertungsstellen (KBS) des einen Landes Produkte 
nach den Regeln und Vorschriften des anderen Landes bewerten (tlw. zulassen), so als wären 
die Stellen in diesem Land selbst ansässig. Die Aufgabe der Anerkennung (Kompetenzfeststel-
lung) entsprechender KBS ist in der Bundesrepublik Deutschland für diese Bereiche auf die 
Bundesnetzagentur übertragen worden. 

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 42 Verfahren zur Anerkennung bzw. Überwachung be-
reits anerkannter Konformitätsbewertungsstellen für die Abkommen der EU mit den USA, Kana-
da, Australien, Neuseeland und Japan mit positivem Ergebnis abgeschlossen. Für die USA sind 
nunmehr 13, für Kanada 4, Australien und Neuseeland je 1 und Japan 3 deutsche Stellen als 
KBS anerkannt.  

Im 2. Halbjahr 2006 betrug der Anteil der durch die deutschen KBS durchgeführten Funkzulas-
sungen am Gesamtmarkt USA 15,7 %. 
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7. Anerkennung von benannten Stellen im Geltungsbereich der Richtlinie 1999/05/EG 
(R&TTE Richtlinie) 

Gemäß R&TTE-Richtlinie, umgesetzt in Deutschland durch das FTEG (Gesetz über Funkanla-
gen und Telekommunikationsendeinrichtungen), müssen Funkanlagen und Telekommunikati-
onsendeinrichtungen grundlegende Anforderungen in Bezug auf den Schutz der Gesundheit und 
Sicherheit des Benutzers und anderer Personen sowie die Schutzanforderungen in Bezug auf 
die elektromagnetische Verträglichkeit einhalten. Funkanlagen müssen zudem so hergestellt 
sein, dass sie das für terrestrische und satellitengestützte Funkkommunikation zugewiesene 
Spektrum und die Orbitressourcen effektiv nutzen. 

Benannte Stellen nehmen die Aufgaben der Konformitätsbewertung sowie der Bewertung und 
Überwachung von Qualitätsmanagementsystemen entsprechend der Anhänge III bis V der 
R&TTE-Richtlinie wahr. Die Bundesnetzagentur anerkennt auf Grundlage der BAnerkV (Verord-
nung über die Anforderungen und das Verfahren für die Beleihung und Anerkennung von Kon-
formitätsbewertungsstellen vom 7. Juni 2002) geeignete natürliche, juristische Personen oder 
rechtsfähige Personengesellschaften als benannte Stellen. 

Bislang wurden von der Bundesnetzagentur sechs benannte Stellen anerkannt. Sie werden 
fortwährend überwacht und mindestens einmal jährlich einer Kompetenzprüfung unterzogen. 
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8. Anerkennung von benannten Stellen im Geltungsbereich der Richtlinie 2004/108/EG 
(EMV-Richtlinie) 

Im Berichtszeitraum wurde die EMV-Richtlinie 89/336/EWG aufgehoben und durch die neue 
EMV-Richtlinie 2004/108/EG ersetzt. Die Vorschriften der Richtlinie 2004/108/EG müssen ab 
dem 20. Juli 2007 in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft angewendet werden. 

Gegenstand der neuen EMV-Richtlinie ist die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebs-
mitteln (Geräten und ortsfesten Anlagen). Sie soll das Funktionieren des Binnenmarkts für Be-
triebsmittel dadurch gewährleisten, dass ein angemessenes Niveau der elektromagnetischen 
Verträglichkeit festgelegt wird. Alle Geräte müssen die in der neuen EMV-Richtlinie Anhang I 
genannten grundlegenden Anforderungen erfüllen. Die Einhaltung der grundlegenden Anforde-
rungen ist nach dem in Anhang II der Richtlinie beschriebenen Verfahren (interne Fertigungs-
kontrolle) nachgewiesen. Nach dem Ermessen des Herstellers oder seines in der Gemeinschaft 
ansässigen Bevollmächtigten kann aber auch das in Anhang III der Richtlinie beschriebene Ver-
fahren angewandt werden, welches zusätzlich zu dem in Anhang II beschriebenen Verfahren 
noch die Einbeziehung einer benannten Stelle vorsieht. Die benannte Stelle prüft die techni-
schen Unterlagen und bewertet, ob in diesen Unterlagen in angemessener Weise nachgewiesen 
wird, dass die Anforderungen der Richtlinie, die von ihr bewertet werden sollen, eingehalten 
wurden. 

Im Berichtszeitraum wurden bereits 17 der ehemals 18 anerkannten zuständigen Stellen gemäß 
EMV-Richtlinie 1989/336/EWG mittels Verfahren in benannten Stellen nach der Richtli-
nie 2004/108/EG überführt. 
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9. EMVG / Umsetzung Richtlinie 2004/108/EG 

Gemäß Art. 16 Absatz 1 EMV-Richtlinie (2004/108/EG) war diese bis zum 20. Januar 2007 in 
nationales Recht (EMVG) umzusetzen und ab dem 20. Juli 2007 in den Mitgliedstaaten anzu-
wenden. Obwohl seitdem ein relativ stabiler Entwurf des neuen EMVG (EMVG-E) vorliegt, 
kommt es aufgrund von Änderungswünschen im Gesetzgebungsverfahren zu Verzögerungen, 
so dass das neue EMVG nicht rechtzeitig in Kraft treten konnte. 

Für die Übergangszeit ab dem 20. Juli 2007 ergaben sich darum Fragestellungen für die rechts-
anwendende Bundesnetzagentur, da die EMV-Richtlinie 2004 Änderungen gegenüber der bis-
herigen Rechtslage (EMV-Richtlinie 89/336/EWG) enthält. Diese Fragen waren von Referat 416 
zu beantworten und mündeten in eine entsprechende Amtsblattmitteilung (Nr. 559/2007). 

Bei der Klärung der Rechtsanwendung der neuen EMV-Richtlinie bis zum Inkrafttreten des neu-
en EMVG war insbesondere zu berücksichtigen, dass es sich nicht um eine grundlegend neue 
Richtlinie, sondern um die Novellierung einer bereits bestehenden Richtlinie handelt, die mit 
dem derzeit noch geltenden EMVG in deutsches Recht umgesetzt wurde. Grundsätzlich gelten 
die Vorschriften des derzeitigen EMVG auch nach dem Ablauf der Umsetzungsfrist der EMV-
Richtlinie 2004 bis zum Inkrafttreten des neuen EMVG weiter. Es sind jedoch die Kriterien des 
EuGH zur unmittelbaren Anwendbarkeit nicht fristgerecht umgesetzter EG-Richtlinien zu beach-
ten. 

Hersteller und Inverkehrbringer können ab 20. Juli 2007 ihre in den Anwendungsbereich der 
EMV-Richtlinie 2004 fallenden Geräte bzw. Betriebsmittel sowohl nach den Vorschriften des 
noch geltenden EMVG als auch nach den Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004 in den Verkehr 
bringen. Da Inverkehrbringer in aller Regel ihre Geräte in ganz Europa auf den Markt bringen 
wollen und die Geräte in der gesamten EU verkehrsfähig sein sollen, ist davon auszugehen, 
dass auch deutsche Hersteller und Inverkehrbringer, unabhängig von den Umsetzungsverzöge-
rungen in Deutschland, ab dem 20. Juli 2007 ihre Geräte entsprechend den Vorgaben der EMV-
Richtlinie 2004 in den Verkehr bringen. Aus diesem Grunde empfiehlt die Bundesnetzagentur, 
ab 20. Juli 2007 Geräte auf der Grundlage der EMV-Richtlinie 2004 in den Verkehr zu bringen. 

Vertriebseinschränkende Maßnahmen der Marktaufsicht werden in der Übergangszeit bis zum 
Inkrafttreten des neuen EMVG besonders sorgfältig geprüft, insbesondere können noch keine 
Vertriebseinschränkungen zur Durchsetzung von neuen Anforderungen aus der EMV-
Richtlinie 2004 ausgesprochen werden. Möglich sind allerdings Informationsschreiben an betrof-
fene Inverkehrbringer, in denen sie darauf hingewiesen werden, dass ihr Gerät nicht den Anfor-
derungen der EMV-Richtlinie 2004 entspricht und damit künftige Maßnahmen (nach Inkrafttreten 
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des neuen EMVG) oder Maßnahmen der Marktaufsichtsbehörde eines anderen EU Mitglieds-
staates nicht ausgeschlossen sind. 

Nach dem noch geltenden EMVG gibt es unabhängige Prüfstellen als „zuständige Stellen“ 
(engl.: competent bodies). Diese muss der Hersteller zur Anerkennung oder Ausstellung eines 
technischen Berichts verpflichtend einschalten, falls er für die Einhaltung der Schutzanforderung 
nicht oder nicht vollständig die für das jeweilige Gerät zutreffenden harmonisierten europäischen 
Normen heranzieht. In Angleichung an die Sprachregelung anderer EU-Richtlinien des neuen 
Konzepts („New Approach“) werden diese unabhängigen Prüfstellen in der EMV-Richtlinie 2004 
nun als „benannte Stellen" (engl.: notified bodies) bezeichnet. Die Anforderungen an zuständige 
Stellen nach geltendem EMVG decken sich weitgehend mit den Anforderungen der EMV-
Richtlinie 2004 an benannte Stellen. Nach der EMV-Richtlinie 2004 ist ihre Einschaltung durch 
den Hersteller nur noch fakultativ, d. h. der Hersteller entscheidet selbst, ob er sich einer be-
nannten Stelle für die Ausstellung oder Anerkennung eines technischen Berichts bedient, der 
allerdings nach wie vor erforderlich ist, wenn für die Einhaltung der Schutzanforderung nicht 
oder nicht vollständig die für das jeweilige Gerät anwendbaren harmonisierten europäischen 
Normen herangezogen werden. 

Da es sich bei der Anerkennung einer benannten Stelle um einen begünstigenden Verwaltungs-
akt handelt und sich die Kriterien für solche Anerkennung explizit aus Anhang VI der EMV-
Richtlinie 2004 ergeben, ist nach den vom EuGH entwickelten Kriterien die Richtlinie unmittelbar 
zugunsten betroffener Prüfstellen anwendbar. Anträge auf Anerkennung als „benannte Stelle“ 
oder auf Überleitung von bisher „zuständigen Stellen“ in „benannte Stellen“ nach EMV-
Richtlinie 2004 werden unter unmittelbarem Bezug auf die EMV-Richtlinie 2004 beschieden. 

Die Störungsbearbeitung durch die Bundesnetzagentur ist nicht Gegenstand der EMV-
Richtlinie 2004 und war auch nicht Regelungsgegenstand der alten EMV-Richtlinie. Allerdings 
enthalten sowohl das geltende EMVG als auch das neue EMVG (Entwurf) Regelungen zur Stö-
rungsbearbeitung. Da hier das Problem der verspäteten Umsetzung also gar nicht zum Tragen 
kommt, sind die bisherigen Regelungen bis zum Inkrafttreten des neuen EMVG weiter anzu-
wenden. 

Gebühren- und Bußgeldbescheide können auf Grundlage des alten EMVG und der entspre-
chenden Rechtsverordnungen ergehen, sofern kein Widerspruch zur neuen EMV-Richtlinie be-
steht, was gegenwärtig nicht erkennbar ist. Sofern aufgrund der unmittelbaren Anwendbarkeit 
der neuen EMV-Richtlinie Gebührenbescheide ergehen sollen (z. B. für Anerkennungen) sind 
dies belastende Verwaltungsakte. Solche Bescheide können aufgrund des verspäteten Inkraft-
tretens des EMVG (noch) nicht erlassen werden (fehlende nationale Rechtsgrundlage). Die ent-
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sprechenden Belastungen sind aber unmittelbare Rechtsfolge eines positiven Grund-
verwaltungsakts. Entsprechende Gebühren können nach Inkrafttreten der deutschen Vorschrif-
ten (nach)erhoben werden. Antragsteller werden aus Gründen der Rechtssicherheit in der Über-
gangszeit besonders darauf hingewiesen, dass Bescheide (wie üblich) gebührenpflichtig sind. 
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10. Mitarbeit im Telecommunications Conformity Assessment and  
Market Surveillance Committee (TCAM) 

TCAM (Ausschuss für Konformitätsbewertung von Telekommunikationsgeräten und Marktüber-
wachung) wurde durch Art. 13 der R&TTE-Richtlinie und die gegenseitige Anerkennung ihrer 
Konformität) zur Unterstützung der Kommission eingesetzt. Nach der R&TTE-Richtlinie ist der 
TCAM Ausschuss sowohl als Beratungsgremium (Art. 14) als auch als regulatorisches Gremium 
(Art. 15) im Bereich Konformitätsbewertung und Marktüberwachung tätig. Der Vorsitz wird von 
der Kommission wahrgenommen. Jeder EU-Mitgliedstaat wird durch Behörden, die mit der Um-
setzung der R&TTE-Richtlinie betraut sind, vertreten. Zusätzlich können auch Vertreter der 
EFTA Staaten sowie nationale Experten und weitere Experten europäischer Organisationen 
(z. B. der CEPT) teilnehmen. Bei bestimmten regulatorischen Fragestellungen sind nur die Be-
hördenvertreter und die Kommission zugelassen. 

Bei den letzten TCAM-Sitzungen standen vor allem die folgenden Themen im Vordergrund: 

10.1 Marktaufsichtskampagne zur stichprobenartigen Überprüfung der Konformität von 
Short Range Devices (SRDs) 

Im Rahmen einer gemeinsamen europäischen Marktaufsichtskampagne wurden in den Jah-
ren 2005 und 2006 von den teilnehmenden Behörden verschiedene unter die R&TTE-Richtlinie 
fallende Geräte auf die Einhaltung der technischen und administrativen Anforderungen hin über-
prüft. Die Ergebnisse wurden sowohl bei TCAM als auch in der ADCO Gruppe (Group of Admi-
nistrative Co-operation under R&TTE Richtlinie – R&TTE ADCO), die die Arbeit des TCAM Aus-
schusses als informelle Untergruppe im Bereich von Marktüberwachung und Konformitätsbewer-
tung nach der R&TTE-Richtlinie ergänzt, diskutiert. Da die Ergebnisse der Marktaufsichtskam-
pagne sowohl in administrativer als auch in technischer Hinsicht unbefriedigend waren, beab-
sichtigt die Kommission im Rahmen eines Aktionsplanes Maßnahmen zu ergreifen, um gemein-
sam mit dem Mitgliedstaaten und den Marktbeteiligten eine Verbesserung der Einhaltung der 
Anforderungen der R&TTE–Richtlinie zu erreichen. An den vorgesehenen Maßnahmen wird sich 
die Bundesnetzagentur aktiv und unter Berücksichtigung der hier vorliegenden Erfahrungen um-
fassend beteiligen. 
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10.2 R&TTE Directive Progress Report 

Die R&TTE-Richtlinie wird turnusmäßig alle drei Jahre überprüft und die Ergebnisse des Fort-
schrittsberichts werden an das Europäische Parlament sowie den Rat berichtet. Hierzu wird ge-
genwärtig eine Roadmap für den 2. Progress Report vorbereitet. Im Moment wird ein Fragebo-
gen für die Mitgliedsstaaten von der Kommission ausgearbeitet, zu dem bereits erste Kommen-
tare abgegeben wurden. Anhand der dann hieraus entstehenden Vorschläge wird der Fort-
schrittsbericht bei den TCAM-Treffen diskutiert und schließlich verabschiedet. So soll sicherge-
stellt werden, dass die Richtlinie auf dem aktuellen Stand bleibt und der Inhalt an die praktische 
Anwendung aufgrund der zwischenzeitlichen Erfahrungen in den Mitgliedstaaten angepasst 
werden kann. 
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11. Schnittstellenbeschreibungen 

Die Bundesnetzagentur hat die Bereitstellung von Schnittstellenbeschreibungen (SSBn) für den 
Bereich Funk auch in den Jahren 2006/2007 kontinuierlich fortgesetzt.  

Gemäß § 4 FTEG werden SSBn bereitgestellt für Funkanlagen, die in Frequenzbändern betrie-
ben werden, deren Nutzung nicht gemeinschaftsweit harmonisiert ist. Die SSBn enthalten alle 
Angaben, die erforderlich sind, damit die Hersteller die jeweiligen Prüfungen in Bezug auf die für 
die jeweiligen Funkanlagen geltenden grundlegenden Anforderungen nach eigener Wahl durch-
führen können.  

In den Jahren 2006 / 2007 wurden 28 SSBn fertig gestellt und mit einer Amtsblattverfügung der 
Bundesnetzagentur in Kraft gesetzt. In diesem Zusammenhang wurden gleichzeitig 
12 Zulassungsvorschriften außer Kraft gesetzt. Insgesamt stehen somit 73 SSBn auf der Inter-
netseite der Bundesnetzagentur abrufbereit zur Verfügung bzw. können beim Druckschriftenver-
sand bestellt werden. Auf die einzelnen Funkdienste bezogen verteilen sich die SSBn wie folgt: 

Funkdienst Anzahl bereitgestellter 
SSBn 2006 / 2007 

Anzahl verfügbarer SSBn 

 

Landfunk, Mobilfunk 4 13 

Seefunk 2 10 

Flugfunk - 10 

Ortungsfunk 4 8 

Rundfunk 3 7 

Fester Funk, Richtfunk 7 17 

Satellitenfunk 8 8 

Gesamtsumme 28 73 
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12. Notifizierungen 

Das Notifizierungsverfahren wird gemäß dem europaweiten Informationsverfahren auf dem Ge-
biet der Normen und technischen Vorschriften (RL 98/34/EG geändert durch die RL 98/48/EG) 
durchgeführt. Demnach sind die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union verpflichtet, der EU-
Kommission und den anderen Mitgliedsstaaten alle Entwürfe technischer Vorschriften (so auch 
beispielsweise Schnittstellenbeschreibungen) in Bezug auf Produkte und Dienste der Informati-
onsgesellschaft zu notifizieren, bevor sie im innerstaatlichen Recht angenommen werden. Ziel 
ist es, eine ungehinderte europäische technische Harmonisierung zu gewährleisten und somit 
den europäischen Binnenmarkt weiter zu entwickeln. 

In den Jahren 2006/2007 legten die anderen Mitgliedsstaaten mehr als 400 Regelungsentwürfe 
technischer Vorschriften aus dem Telekommunikations- und Funkbereich zur Notifizierung vor; 
diese können auf der Internetseite http://ec.europa.eu/enterprise/tris/index_de.htm nachgelesen 
werden. Die zum Teil sehr umfangreichen Entwürfe sind innerhalb einer mehrmonatigen soge-
nannten Stillhaltefrist zu prüfen. Diese Prüfungsaufgabe nehmen die Fachreferate der Bundes-
netzagentur mit großer Sorgfalt wahr und fertigen – sofern erforderlich - entsprechende Bemer-
kungen, Kommentare etc. gemäß der o. g. EU- Richtlinie. 
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13. Verkehrstelematik – Intelligent Transport Systems (ITS) 

Im Berichtszeitraum standen im Mittelpunkt der forcierten Aktivitäten, sowohl der Industrie als 
auch der Standardisierungsgremien, u. a. Anwendungen, die sich mit der Kommunikation zwi-
schen Fahrzeugen („vehicle-to-vehicle“) und zwischen Fahrzeug und Straße („vehicle-to-road“ / 
„road-to-vehicle“) befassen. 

Für 5,9 GHz Intelligent Transport Systems (ITS) Systeme wurden die entsprechenden 
Spektrumsverträglichkeits-Untersuchungen bei CEPT bereits abgeschlossen. 

Diese Systeme werden von bedeutenden Kfz-Herstellern (Car-to-car-Konsortium, C2C) für so-
genannte „Multi-Hop“ – Systeme vorgesehen, die zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und der 
Verbesserung des Fahrzeug-Flusses auf Straßen/Autobahnen wesentliche infrastrukturelle Ver-
besserungen mit positiven ökonomischen Auswirkungen für die Volkswirtschaft mit sich bringen 
sollen (z. B. durch Vermeidung von Staus und Wartezeiten). 

Um u. a. auch den Anforderungen der e-Safety-Initiative der Europäischen Kommission Rech-
nung zu tragen, wird für zukünftige hochzuverlässige Dienste zur Erhöhung der Verkehrssicher-
heit ein geschütztes/sicheres Frequenzband benötigt. 

Das europäische Car-to-car-Konsortium (C2C) unterstützt die Standardisierungsarbeiten für die 
5,9 GHz ITS Systeme hierzu in ETSI intensiv, die dort unter Federführung der Bundesnetzagen-
tur stehen. 

Kern des zukünftigen pan-europäischen Standards ist die Definition von 3x10 MHz für geschütz-
te Dienste und Applikationen im Frequenzband oberhalb des 5,8 GHz ISM-Bandes (5,875 – 
5,905 GHz). Darüber hinaus wird das bevorzugte Frequenzband für den Steuerungskanal im 
Bereich 5,885 – 5,895 vorgeschlagen, um auch technische Lösungen auf möglichst globaler 
Basis zu ermöglichen. 

CEPT ECC befasst sich zurzeit mit der Erstellung der entsprechenden neuen ECC Entschei-
dung für 5,9 GHz ITS Systeme, die in 2008 durch eine europäische Kommissionsentscheidung 
ergänzt werden wird. 

Es besteht die Chance, einen Wettbewerbsvorteil, insbesondere für die deutsche Industrie, zu 
nutzen und technologisch innovative Ansätze zu fördern. 
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14. RFID 

Im Rahmen der Standardisierung entstand der Vorschlag für ein neues Nutzungskonzept für 
RFID im UHF Frequenzbereich, der mittlerweile in CEPT ECC akzeptiert wurde. Die entspre-
chende Norm ETSI EN 302 208 wurde ebenfalls entsprechend geändert. In ETSI wurde zudem 
ein Konzept zur Synchronisation von RFID Abfragesystemen entwickelt, dass eine effizientere 
Spektrumsnutzung ermöglicht. 

Diese Veränderungen als auch die deutlich durch ETSI Feldtests verbesserte Technik haben zur 
Implementierungsreife von UHF Anwendungen, z. B. in der Logistik geführt, die in naher Zukunft 
erhebliche Investitionen in diese Technik ermöglichen wird. Leider bleibt ebenso festzustellen, 
dass diese positive Entwicklung durch die Anwendung erheblicher Patentrechtsansprüche ge-
bremst werden könnte. 

Die Thematik der RFID Technologie wird derzeit sehr stark durch das Industrieforum EPCglobal 
vorangetrieben. Fokus der Aktivitäten sind Spezifikationen zum Einsatz von RFID im Zusam-
menhang mit Zulieferungskettenmanagement und Inventarmanagement und erstrecken sich 
über alle Ebenen einer RFID-Anwendung. 

Durch klare und bestimmbare Einflussnahmen durch die Verwaltung können im Sinne des „neu-
en Ansatzes“ bereits in den Normen und Standards industriepolitische und regulierungsrelevan-
te Aspekte zu RFID verankert werden. Hierzu wurde eine Analyse der Möglichkeiten zur Steue-
rung der Einführung von RFID- Systemen durch Einflussnahme in der Standardisierung und 
Regulierung im Auftrag des BMWI seitens der Bundesnetzagentur im Berichtszeitraum durchge-
führt. 
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15. Entscheidungen der Bundesnetzagentur zur Rundfunkübertragung entsprechend 
der Vorschriften §§ 48 ff. TKG  

In einem Verfahren nach § 49 Abs 3 und 4 TKG erging eine Entscheidung. Ein Set-Top-Boxen-
Hersteller sah sich im Hinblick auf § 49 Abs. 2 TKG in seinen Informations- und Nutzungsrech-
ten bezüglich einer Anwendungs-Programmierschnittstelle beeinträchtigt. Er trug vor, dass ihm 
ein Rundfunkveranstalter die Informationen dazu vorenthielte. Nur diese könnten ihn aber in die 
Lage versetzen, seine Set-Top-Boxen so aufzubauen, dass mit ihnen der Empfang dieses 
Rundfunkprogramms und eine entsprechende Zertifizierung der Set-Top-Boxen möglich wären. 
Die entsprechenden Anträge wurden abgelehnt. An der Entscheidung war die zuständige Stelle 
nach Landesrecht entsprechend der Ende 2005 geschlossenen Vereinbarung mit der Direkto-
renkonferenz der Landesmedienanstalten beteiligt. 

Mit Amtsblattmitteilung Nr. 251/2006 wurde eine Entscheidung der Bundesnetzagentur veröf-
fentlicht, nach der der Einsatz von Set-Top-Boxen (STB), welche Fernsehsignale, die mit DSL-
Technik übertragen werden, entschlüsseln, dafür aber kein auf dem CSA aufsetzendes Zu-
gangsberechtigungssystem verwenden und die damit nicht den Anforderungen des § 48 Abs. 3 
Nr. 1 TKG entsprechen, befristet bis zum 1. Juli 2007 geduldet wurde. § 48 Abs. 3 Nr. 1 TKG 
wurde mit Art. 2 Nr. 15 des Gesetzes zur Änderung telekommunikationsrechtlicher Vorschriften 
vom 18. Februar 2007 ergänzt. Danach kann die Bundesnetzagentur nun für Geräte, bei denen 
die Zugangsberechtigung mittels eines Digital Rights Management (DRM) Systems realisiert 
wird, abweichende Anordnungen und andere geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung der Inte-
roperabilität für digitale Fernsehempfangsgeräte treffen. Aufgrund dieser Gesetzesänderung und 
der ohnehin zeitlich befristeten Duldung ist zur Überprüfung der o. g. Entscheidung mit Amts-
blattmitteilung Nr. 425/2007 eine Anhörung durchgeführt worden.  

Außerdem wird in zwei weiteren konkreten Fällen die Einhaltung bestimmter Vorschriften des 
Teils 4 TKG durch die Bundesnetzagentur überprüft. 
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16. Elektromagnetische Verträglichkeit zur Umwelt (EMVU/EMF) 

Die Bundesnetzagentur überwacht die Einhaltung der Grenzwerte zum Schutz von Personen in 
elektromagnetischen Feldern von Funkanlagen. Gesetzliche Grundlage für diese Tätigkeit sind 
die §§ 3 und 12 des Gesetzes über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen 
(FTEG).  

In diesem Zusammenhang ergeben sich für die Bundesnetzagentur unter anderem folgende 
Aufgaben: 

− Festlegung von einzuhaltenden Sicherheitsabständen zu ortsfesten Funkanlagen, die eine 
äquivalente isotrope Strahlungsleistung von 10 Watt und mehr aufweisen (Standortverfah-
ren), 

− Überwachung und Überprüfung der Anzeigepflicht von ortsfesten Amateurfunkanlagen, 

− Durchführung von EMF-Messungen zur Dokumentation der Funktionalität des Standortver-
fahrens, 

− Bereitstellung einer Datenbank zur Information der Öffentlichkeit, 

− Zusammenarbeit mit europäischen Ländern mit dem Ziel, europaweit harmonisierte Stan-
dards zum Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern zu erstellen. 

Für den Berichtszeitraum soll insbesondere auf die oben genannten Punkte näher eingegangen 
werden: 

Durchführung des Standortverfahrens 

Die Bundesnetzagentur erteilte im Zeitraum von Juli 2006 bis Juni 2007 insgesamt 
16.705 Standortbescheinigungen. Dabei handelte es sich sowohl um bereits bestehende Funk-
anlagenstandorte, an denen aufgrund von technischen Veränderungen eine erneute Überprü-
fung der Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte durchgeführt wurde, als auch um neu instal-
lierte Funkanlagenstandorte. Die Bundesnetzagentur bewertet zur Festlegung der einzuhalten-
den Sicherheitsabstände die Feldstärken der beantragten Funkanlage, die Feldstärken der e-
benfalls am Standort bereits vorhandenen Funkanlagen (Standortmitbenutzung) und die rele-
vanten Feldstärken von umliegenden ortsfesten Funkanlagen. 
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Überwachung und Überprüfung der Anzeigepflicht von ortsfesten Amateurfunkanlagen 

Insgesamt haben 16.775 Funkamateure ihre ortsfeste Amateurfunkstelle entsprechend der Ver-
ordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV) der 
Bundesnetzagentur angezeigt. Für 166 ortsfeste Amateurfunkstellen wurde auf Antrag des 
betreffenden Funkamateurs eine Standortbescheinigung erteilt.  

Durchführung von EMF-Messungen zur Dokumentation der Funktionalität des Standort-
verfahrens 

Auch im Berichtszeitraum wurden in enger Zusammenarbeit mit den Umweltministerien der 
Länder mehr als 2000 EMF-Messungen durchgeführt. Bei diesen Messungen werden im Fre-
quenzbereich von 9 kHz bis 3 GHz die örtlichen Feldstärken erfasst und entsprechend der Emp-
fehlung 1999/519/EG des Rates vom 12. Juli 1999 zur Begrenzung der Exposition der Bevölke-
rung gegenüber elektromagnetischen Feldern ausgewertet und im Internet veröffentlicht. 

Bereitstellung einer Datenbank zur Information der Öffentlichkeit 

Die Datenbank wurde kontinuierlich verbessert und auch um das automatische Messsystem 
(AMS) der Bundesnetzagentur erweitert. Seit der Inbetriebnahme der EMF-Datenbank wurden 
mehr als 9,2 Millionen Recherchen registriert (Stand: Juli 2007). In Ergänzung der vom Prüf- und 
Messdienst durchgeführten EMF-Messreihe wurde von der Bundesnetzagentur ein automati-
sches Messsystem konzipiert. Die Realisierung dieses Messsystems wurde europaweit ausge-
schrieben. Das Messprinzip des AMS ist mit der EMF-Messreihe der Bundesnetzagentur iden-
tisch. Die ausgewerteten Feldstärkemessungen werden in gleicher Weise in der EMF-
Datenbank dargestellt, sodass sich die Langzeitmessungen des AMS mit den Ergebnissen der 
EMF-Messreihe vergleichen lassen. Die Bundesnetzagentur hat insgesamt 12 automatische 
Messsysteme beschafft. Diese werden in enger Zusammenarbeit mit den Umweltministerien der 
Länder aufgestellt. Die EMF-Datenbank lässt sich über die folgende Internetseite aufrufen: 
http://www.bundesnetzagentur.de. 

Zusammenarbeit mit europäischen Ländern 

Im Berichtszeitraum wurde innerhalb der beiden europäischen Standardisierungsinstitute 
(ETSI/CENELEC) mit der Erstellung von Standards zur Sicherstellung des Schutzes von Perso-
nen in elektromagnetischen Feldern von Funkanlagen begonnen oder diese auch fertig gestellt. 
Durch die Mitarbeit der Bundesnetzagentur in den entsprechenden Gremien ist gewährleistet, 
dass gerade im Hinblick auf die in Deutschland zum Teil sehr emotional geführte Diskussion 
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über eine mögliche Gesundheitsgefährdung in diesen Standards entsprechende Überprüfungs-
verfahren berücksichtigt werden. 
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Abbildung 26: Entwicklung der Auskunftsersuchen von Sicherheitsbehörden und Abfragen bei 
den TK-Diensteanbietern 

17.  Öffentliche Sicherheit 

17.1 Automatisiertes Auskunftsverfahren nach § 112 TKG 

Bestandsdaten werden von einer Vielzahl von Telekommunikationsunternehmen erhoben. Si-
cherheitsbehörden erhalten über die Bundesnetzagentur zur Erfüllung ihres gesetzlichen Auftra-
ges von den Telekommunikationsunternehmen Auskünfte aus diesen Bestandsdaten (z. B. Na-
men und Anschriften der Inhaber von Rufnummern). Die Zahl der am Verfahren teilnehmenden 
Behörden und Telekommunikationsunternehmen nimmt nach wir vor zu. Derzeit können rund 
1.000 bei der Bundesnetzagentur registrierte Behörden bei 105 Telekommunikations-
unternehmen entsprechende Bestandsdaten abrufen. 
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17.2 Technische Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen nach § 110 TKG 

17.2.1 Technische Richtlinie 

Mit ihren Aufgaben bei der technischen Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen leistet die 
Bundesnetzagentur einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit. Ins-
besondere die Technische Richtlinie (TR TKÜ) nach § 110 Abs. 3 TKG ist eine wesentliche 
Grundlage für die Gestaltung der Überwachungstechnik durch die beteiligten TK-Unternehmen, 
Hersteller und Sicherheitsbehörden. Die Richtlinie wird bei Bedarf an neue Telekommunikations-
technologien angepasst. Dazu begleitet die Bundesnetzagentur – entsprechend der gesetzli-
chen Vorgabe – die neuen Themen zunächst in den Standardisierungsgremien. Unter Beteili-
gung der Verbände, der berechtigten Stellen sowie der Hersteller wurde im Jahr 2006 die derzeit 
gültige Version 5.0 der TR TKÜ erarbeitet, die insbesondere um den Bereich Internet Access 
(DSL und Kabel) ergänzt wurde. Sie ist durch Bekanntgabe im Amtsblatt Nr. 24 vom 
20. Dezember 2006 in Kraft gesetzt worden50. 

Da im Jahr 2006 bei ETSI eine erste Spezifikation für IP-basierte Multimediadienste (wie z. B. 
VoIP) verabschiedet wurde, ist seitens der Bundesnetzagentur angedacht, die Vorgaben dieses 
Standards in die nächste Ausgabe der TR TKÜ einfließen zu lassen. Die Arbeiten hierfür wurden 
im Jahr 2007 aufgegriffen. Die neue Ausgabe der TR TKÜ mit der Versionsnummer 5.1 wird 
voraussichtlich bis zum Ende des Jahres 2007 in Kraft treten. 

17.2.2 Jahresstatistik der strafprozessualen Überwachungsmaßnahmen 

Die Betreiber von Telekommunikationsanlagen haben gemäß § 110 Abs. 8 TKG eine Jahressta-
tistik über die nach der Strafprozessordnung durchgeführten Überwachungsmaßnahmen zu 
erstellen und der Bundesnetzagentur zur Verfügung zu stellen. Die kumulierten Zahlen werden 
jährlich im Amtsblatt der Bundesnetzagentur veröffentlicht. 

 
50 Die TR TKÜ Version 5.0 ist auf der Internetseite der Bundesnetzagentur abrufbar unter: 
http://www.bundesnetzagentur.de/enid/TKUE

http://www.bundesnetzagentur.de/enid/TKUE
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Abbildung 27: Entwicklung der strafprozessualen Überwachungsanordnungen 
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Im Jahr 2006 wurden insgesamt 40.915 Überwachungsmaßnahmen (überwachte Kennungen) 
angeordnet; davon entfielen 5.099 auf den Bereich Festnetztelefonie (analog und ISDN), im Mo-
bilfunkbereich waren es 35.816. Trotz eines weiter stark anhaltenden Teilnehmerzuwachses im 
Mobiltelefondienst ist mit einem Anstieg von nur 2,8 % der überwachten Mobilfunkkennungen 
vom Jahr 2005 auf das Jahr 2006 die Entwicklung moderater verlaufen als im vorhergehenden 
Betrachtungszeitraum vom Jahr 2004 auf das Jahr 2005; hier betrug die Zuwachsrate noch 
18,2 %. Im Festnetzbereich (analog und ISDN) konnte erstmals ein Rückgang der überwachten 
Kennungen um 5,5 % im Jahr 2006 verzeichnet werden. 

Die Zahl der überwachten Kennungen im Rahmen der Internetkommunikation (E-Mail, Internet-
zugänge z. B. über DSL und CaTV, VoIP) belief sich im Jahr 2006 auf 927. 

Zum 1. Juli 2007 waren bei der Bundesnetzagentur 134 Unternehmen registriert, die technische 
Einrichtung zur Umsetzung gesetzlich vorgesehener Maßnahmen zur Überwachung der Tele-
kommunikation vorhalten. Damit hat sich seit Ende des Jahres 2004 die Zahl dieser Unterneh-
men von 59 auf 134 mehr als verdoppelt. Zurückzuführen ist dieser starke Anstieg auf die Zu-
nahme von Unternehmen im Internetbereich. 
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18. Internationale Aktivitäten im Bereich der technischen Regulierung 

18.1 Allgemeine Aspekte der Mitarbeit in technischen Gremien der Telekommunikation 

Die Bundesnetzagentur ist in den wichtigsten internationalen Organisationen und Gremien für 
den Bereich der Telekommunikation vertreten. Hierzu gehören u. a. die Mitarbeit 

− bei der Europäischen Kommission, 

− in Arbeits- und Projektgruppen des Ausschusses für Elektronische Kommunikation (ECC) 
der Europäischen Konferenz der Post und Fernmeldeverwaltungen (CEPT), 

− in der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) und den dazugehörigen Studienkommissio-
nen im Standardisierungs- und Funkbereich, in der World Telecommunication Standardi-
sation Assembly (WTSA-2004) und den Beratungsgruppen Telecommunication Standardi-
sation Advisory Group (TSAG) sowie Radiocommunication Advisory Group (RAG), 

− beim Europäischen Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) in der Generalver-
sammlung, dem Vorstand, den Technischen Komitees und den Projektgruppen, 

− beim 3rd Generation Partnership Project (3GPP) in den Technischen Spezifikationsgrup-
pen (TSG) und deren Untergruppen, 

− bei der Internationalen Organisation für Normung (ISO), 

− in Arbeits- und Projektgruppen des Spezialkomitees für Funkstörungen (CISPR) in der 
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC),  

− beim Europäischen Ausschuss für Elektrotechnische Normung (CENELEC), in den Tech-
nischen Komitees (TC) und deren Untergruppen (STC), 

– bei der Internationalen Organisation für Seeschifffahrt (IMO), 

− bei der Internationalen Organisation für die zivile Luftfahrt (ICAO), 

− in europäischen und nationalen Forschungsprojekten. 
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Die aktive Teilnahme an den Arbeitstagungen in den relevanten internationalen Organisationen 
und Gremien sichert das Einbringen der Regulierungsziele in Normen und internationale Rege-
lungen, soweit dies im Rahmen der begrenzt zur Verfügung stehenden Personalressourcen 
möglich ist. Hierzu werden eigene Beiträge eingebracht, Aufgaben sowie Funktionen übernom-
men und internationale Tagungen ausgerichtet. Um die Beteiligung deutscher Firmen und Netz-
betreiber zu intensivieren, werden wieder verstärkt nationale Vorbereitungsrunden etabliert. Für 
die Zukunft sind weitere Initiativen geplant. 

Als Fazit für den Berichtszeitraum 2006/2007 kann festgestellt werden, dass die Bundesnetz-
agentur eine erfolgreiche Standardisierungsarbeit geleistet hat. Bei der Gremienarbeit (wie z. B. 
bei ITU, IEC/CISPR, ETSI, 3GPP) muss auch weiterhin der Konvergenzentwicklung im Techno-
logiebereich im genügenden Maße Rechnung getragen werden. 

18.2 Funkverträglichkeit 

Funkverträglichkeitsstudien werden aufgrund der grenzüberschreitenden Frequenznutzungen 
fast ausschließlich international in den zuständigen Gremien der CEPT ECC und der ITU-R 
durchgeführt. Die Vertreter der Bundesnetzagentur haben sich auch im Berichtszeitraum in die-
sen Gremien stark engagiert. Durch den Vorsitz der CEPT ECC Working Group SE (Spectrum 
Engineering) konnten dabei wesentliche Fragen zur Funkverträglichkeit aktiv gesteuert werden.  

So wurden unter anderem alle ECC Reports, Recommendations und Decisions, die im Vorfeld 
der Einführung von drahtlosen Netzzugängen (Broadband Wireless Access) erarbeitet wurden, 
in den Gremien der CEPT überwiegend unter Federführung von Angehörigen der Bundesnetz-
agentur erstellt. Weitere Schwerpunkte der internationalen Tätigkeiten lagen in den Gremien, die 
sich mit der Flexibilisierung im Spektrum beschäftigen. Auch bei den Verträglichkeitsstudien im 
Vorfeld der Regionalen Rundfunkkonferenz in Genf (RRC-06) sowie bei den Untersuchungen 
von GSM Mobilfunknutzungen an Bord von Flugzeugen oder an Bord von Fähren und Schiffen 
haben sich Vertreter der Bundesnetzagentur aktiv beteiligt. Weiterhin wurden Studien zur effi-
zienten Einführung von neuen Short Range Device (SRD) Systemen oder weiteren breitbandi-
gen Ultra Wideband (UWB) Anwendungen für den europäischen Markt von Vertretern der Bun-
desnetzagentur für die zuständigen internationalen Gremien erarbeitet. 

Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 22 ECC Reports und zwei ECC Recommendations, die 
sich mit Funkverträglichkeitsthemen zur Einführung neuer Funkdienste befassen, abgestimmt 
und von der Mehrheit der CEPT Mitgliedstaaten formal angenommen. Weitere internationale 
Studien und Berichte sind in Vorbereitung. 
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18.3 Elektromagnetische Verträglichkeit 

Im Berichtszeitraum konzentrierten sich die Aktivitäten der Bundesnetzagentur u. a. auf Aufga-
ben zur Gewährleistung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) bei zunehmend breit-
bandiger Frequenznutzung zur Informationsübertragung und Telekommunikation in vorhande-
nen Kabeln und leitungsgebundenen Netzstrukturen. Studien zum in Erwartung stehenden Stör-
potential aus diesen Kabeln und Netzen wurden in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Ein-
richtungen durchgeführt und deren Ergebnisse in die zuständigen Normungsgremien des Spezi-
alkomitees für Funkstörungen in der Internationalen Elektrotechnischen Kommission IEC/CISPR 
und auch bei CEPT ECC eingebracht. Im Ergebnis des aktiven Engagements der Vertreter der 
Bundesnetzagentur konnte das EMV-Stör- und Kopplungsmodell des CISPR wesentlich überar-
beitet und um Teilmodelle für Telekommunikationsnetze erweitert werden und steht nun den 
Normungsgremien als Technischer Bericht CISPR TR 16-4-4 Ed.2 2007-07 für die Weiterent-
wicklung der einschlägig für den Telekommunikationsbereich zutreffenden EMV-Normen zur 
Verfügung. Für den Bereich der Bearbeitung und Aufklärung von Funkstörungen, die durch lei-
tungsgebundene Telekommunikationsnetze verursacht werden, konnte auf CEPT ECC Ebene 
die ECC Empfehlung (05)04 fertiggestellt und verabschiedet werden, die dem nationalen Ver-
waltungshandeln die erwartete europaweit einheitliche Transparenz verleiht. 

18.4 EMV-Normung im Rundfunkbereich 

Die Arbeiten an den Normen für die Störaussendungen (CISPR 32) und die Störfestigkeit 
(CISPR 35) von Multimediageräten, die künftig die Normen für Rundfunkempfänger und ver-
wandte Geräte der Unterhaltungselektronik sowie die Normen für IT-Geräte ersetzen sollen, 
wurden weiter intensiv begleitet. Auch Dank der Initiative der Bundesnetzagentur und auf der 
Basis eigener Laboruntersuchungen dazu konnte die Prüfung der Schirmungseigenschaften von 
Empfangsteilen im Entwurf CISPR 32 verankert werden. Dadurch soll eine Verschlechterung 
des Funkschutzniveaus durch solche Geräte z. B. bei deren Anschluss an Kabelfernsehnetze 
verhindert werden. 

Dem gleichen Zweck dienten die Aktivitäten der Bundesnetzagentur bei CENELEC. Hier wurden 
im Normenteil 50083-2 „Kabelnetze für Fernsehsignale, Tonsignale und interaktive Dienste; 
Teil 2: Elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“ die Grenzwerte für die maximal zulässi-
ge Störstrahlungsleistung des Rückkanals aus Kabelfernsehnetzen festgelegt. 
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18.5 Marktaufsicht zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV-Richtlinie) und zur 
effizienten Nutzung von Funkfrequenzen (R&TTE-Richtlinie) 

Für eine effiziente und störungsfreie Nutzung von Frequenzen spielt die elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMV) vor dem Hintergrund einer ständig zunehmenden Zahl von Funkanwen-
dungen und der zunehmenden Anwendungsdichte anderer elektrischer und elektronischer An-
wendungen in der Fläche eine immer entscheidendere Rolle. Vertreter der Bundesnetzagentur 
arbeiteten u. a. in den folgenden von der Europäischen Kommission eingerichteten Gremien mit: 

− Gruppe der nationalen EMV-Experten (EMV-Working-Party), 

− Technischer Ausschuss für Konformitätsbewertung von Telekommunikationsgeräten und 
Marktüberwachung (TCAM), 

− in den Arbeitsgruppen zur administrativen Kooperation der Marktaufsichtsbehörden nach 
der EMV-Richtlinie und der R&TTE-Richtlinie 

Ferner beteiligten sie sich an der von der Europäischen Kommission unterstützten Zusammen-
arbeit zum bilateralen Austausch von Informationen zwischen den für die Marktaufsicht zustän-
digen Behörden. In diesem Zusammenhang fanden gegenseitige Besuchsprogramme mit Staa-
ten wie Frankreich, Österreich, Niederlanden und Luxemburg statt. Des Weiteren wurden und 
werden Twinning-Projekte mit Ungarn, Polen, Slowenien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien 
und der Türkei durchgeführt. 

Darüber hinaus nehmen die Vertreter der Bundesnetzagentur beratend an den Sitzungen der 
von der Europäischen Kommission betreuten R&TTE Compliance Association (R&TTE CA) teil, 
die sich mittlerweile zum anerkannten europäischen Diskussionspodium für Benannte Stellen 
nach der neuen EMV-Richtlinie und der R&TTE-Richtlinie entwickelt haben. Dieser Informations- 
und Erfahrungsaustausch zwischen den Benannten Stellen auf europäischer Ebene trägt we-
sentlich zu deren einheitlichen Erscheinungsbild in Entscheidungen zur Konformität von Produk-
ten mit den Anforderungen der europäischen Richtlinien bei. 
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18.6 Anerkennung von Konformitätsbewertungsstellen im Rahmen von Drittstaatenab-
kommen (MRA) 

Die Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen mit Ländern außerhalb Europas ist eines 
der Ziele der Europäischen Union. Der Abbau von Handelshemmnissen ist daher eine der vor-
rangigen Aufgaben.  

Vor diesem Hintergrund wurden zwischen der EU und Drittstaaten verschiedene Abkommen 
über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen, Bescheinigungen und Kenn-
zeichnungen (Mutual Recognition Agreements (MRA)) geschlossen. Sie beinhalten u. a. die 
Bereiche Telekommunikationsgeräte (tlw. einschließlich Funkanwendungen) sowie elektromag-
netische Verträglichkeit. MRA, die diese Bereiche beinhalten, wurden geschlossen mit USA, 
Kanada, Australien, Neuseeland, Japan und der Schweiz. Die Abkommen ermöglichen, dass 
Stellen (Konformitätsbewertungsstellen, KBS) des einen Landes Produkte nach den Regeln und 
Vorschriften des anderen Landes bewerten (tlw. zulassen), als wären die Stellen in diesem Land 
selbst ansässig. 

Die Aufgabe der Anerkennung (Kompetenzfeststellung) entsprechender KBS ist in der Bundes-
republik Deutschland für die Bereiche Telekommunikationsgeräte (tlw. einschließlich Funkan-
wendungen) sowie Elektromagnetische Verträglichkeit vom BMWi auf die Bundesnetzagentur 
übertragen worden. 

Zur Aufgabenerledigung wurde im Betrachtungszeitraum an bilateralen Treffen und Gesprächen 
sowie Arbeitskreisen (Workshops) in den USA teilgenommen. 

18.7 Standardisierungsarbeit im Bereich des Flugfunks, Seefunks und Binnenschiff-
fahrtsfunks 

Die Bundesnetzagentur nimmt u. a. aktiv an den Arbeitssitzungen der Technischen Gruppen 
ERM TG Aeronautical und Maritime (Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Mat-
ters) bei ETSI teil.  

In beiden Arbeitsgruppen werden u. a. Standards bzw. harmonisierte Normen für mannigfaltige 
Funkanlagen des Flugfunks, Seefunks und Binnenschifffahrtsfunks erarbeitet. Das Spektrum ist 
breit, es reicht von Sprechfunkanlagen bis hin zu Navigations- und Ortungsfunkanlagen. Das 
Besondere besteht darin, dass in diesen Funkdienstbereichen sowohl telekommunikationsrecht-
liche als auch verkehrsrechtliche (luft- bzw. seefahrtrechtliche) Rahmenbedingungen gelten. 
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Dies betrifft sowohl die nationale Gesetzgebung als auch den europäischen Rechtsrahmen. In 
diesem Zusammenhang ist beispielsweise die europäische Initiative „Single European Sky“ zu 
nennen. Aus diesem Grunde ist eine sehr enge Zusammenarbeit u. a. mit der ICAO (Internatio-
nal Civil Aviation Organization), EUROCAE (European Organisation for Civil Aviation Equip-
ment), EASA (European Aviation Safety Authority), Eurocontrol (European Organisation for the 
Safety of Air Navigation), IMO (International Maritime Organization), ITU (International Tele-
communication Union), CEPT (Conférence Européenne des Administrations des Postes et des 
Télécommunications) und IEC (International Electrotechnical Commission) notwendig.  

Nicht zu vergessen ist der sicherheitsrelevante Aspekt dieser Funkdienste, der hier eine überaus 
wichtige Rolle spielt. Eine Schwerpunkttätigkeit ist die Arbeit an den von der EU-Kommission 
erteilten Mandaten zur Erarbeitung von harmonisierten Normen. Darüber hinaus werden techni-
sche Berichte erstellt. 

Obgleich die Marktbedeutung der Funkdienste Flugfunk, Seefunk und Binnenschifffahrtsfunk 
sicherlich nicht mit der des Mobilfunks vergleichbar ist, so sind auch hier in diesen speziellen 
Marktsegmenten rege Wettbewerbsaktivitäten festzustellen; zahlreiche Anfragen von Herstel-
lern, Nutzern, Verkäufern, Dienstanbietern etc. zur Inverkehrbringung, zur Inbetriebnahme und 
zum Betreiben von Flugfunk- und Seefunkanlagen lassen darauf schließen.  

Die Bundesnetzagentur nimmt durch die aktive Teilnahme ihre Aufgaben nach dem TKG wahr, 
einerseits die Entwicklung des Binnenmarktes der EU zu fördern - im Sinne einer Harmonisie-
rung technischer Normen - und andererseits eine effiziente und störungsfreie Frequenznutzung 
sicherzustellen. 

18.8 Standardisierungsarbeit im Bereich neuer Technologien und rekonfigurierbare 
Funksysteme (Software Defined Radio – SDR & Cognitive Radio - CR) 

Die Bundesnetzagentur arbeitet aktiv an der Standardisierung und Erforschung von neuen 
Technologien und rekonfigurierbaren Funksystemen mit. Dabei beteiligt sie sich sowohl an nati-
onalen Forschungsprojekten (WIGWAM, EASY-C) wie auch an internationalen Forschungspro-
jekten (E²R). Eines der Hauptziele ist die frühzeitige Erarbeitung von regulatorischen Anforde-
rungen in Zusammenarbeit mit der Industrie, um eine zeitgerechte Einführung neuer Technolo-
giekonzepte sicherzustellen sowie eine schnelle Innovation zu ermöglichen. Gleichzeitig wird 
eine globale Vorgehensweise für die Einführung neuer Techniken angestrebt. 
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Des Weiteren versprechen die rekonfigurierbaren Funksysteme eine erhebliche Verbesserung 
der flexiblen Spektrumsnutzung. 

Mit der Erstellung von Spezifikationen wurde, auch durch die Initiative der Bundesnetzagentur, 
inzwischen in mehreren Gremien (EC, ETSI, CEPT, ITU) begonnen. Die Erstellung wird durch 
die Bundesnetzagentur tatkräftig unterstützt. Entsprechende Folgeforschungsprojekte der EU 
mit Beteiligung der Bundesnetzagentur sind derzeit in der Planung.  

18.9 Standardisierungsarbeit im Bereich der nächsten Generation von Telekommunika-
tionsnetzen (Next Generation Networks – NGN) 

Die Einführung von Next Generation Networks wird wesentliche Auswirkungen auf die gesamten 
Produktionsumgebungen für Telekommunikationsleistungen haben und damit auch die Märkte 
verändern. Dies beeinflusst auch Regulierungsfragen. Die Bundesnetzagentur nimmt daher aktiv 
an den mit diesem Thema befassten Standardisierungsgremien teil. Schwerpunkte sind in der 
ITU-T die Studienkommissionen 11 (Signalling and Protocols), 13 (Lead Study Group on NGN) 
und 19 (Mobile Telecommunication Networks and for Mobility) sowie die Global Standards Initia-
tive (NGN-GSI).  

Des Weiteren erfolgt die aktive Mitarbeit bei ETSI (European Telecommunications Standards 
Institute), primär in den Arbeitsgruppen WG#3 (Protocols), WG#4 (Numbering, Naming, Addres-
sing), WG#7 (Security) des Technial Committee TISPAN (Telecommunication and Internet Con-
verged services and protocols for advanced networking) sowie in ausgewählten Gruppen von 
3GPP (3rd Generation Partnership Project) für die Mobilfunknetze der Zukunft (Next Generation 
Mobile Networks - NGMN) im Rahmen der Entwicklung von LTE (Long Term Evolution) und 
SAE (System Architecture Evolution). 

In diesen Arbeitsgruppen werden Empfehlungen und Standards für die neuen Netze (NGN) er-
arbeitet. Hierbei sind insbesondere die Architekturen und die Netzzugangstechnologien auf der 
„letzten Meile“, der Netzzusammenschaltung sowie Telekommunikationssicherheitsaspekte von 
besonderer Bedeutung. Im Rahmen dieser Themen wird seitens der Bundesnetzagentur beson-
deres Augenmerk auf die Wettbewerbsgesichtspunkte, der Notfallkommunikation und die Kun-
denschutzaspekte gelegt. Bei der Konzeption der Netzarchitekturen werden schon grundlegen-
de Weichenstellungen vorgenommen, die auf die künftige Marktentwicklung Einfluss nehmen 
können, z. B., ob technisch ein möglichst ungehinderter Wettbewerb (TAL, Bitstrom Zugang etc.) 
realisiert werden kann oder ob die Netze auch künftig zuverlässig trotz der notwendigen offenen 
Schnittstellen arbeiten (Bedrohungsanalyse). Ein wesentliches Merkmal für die Schaffung von 
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Wettbewerbsstrukturen ist das Konzept der technischen Entkopplung (Trennung) von Transport 
und Diensten sowie Applikationen und Inhalten. 

Die Bundesnetzagentur ist aktiv an der Gestaltung dieser Themen beteiligt, nimmt teilweise 
auch Aufgaben wie Editor- und Rapporteur-Funktionen wahr, um die Regulierungsziele besser 
und so effizient wie möglich verankern zu können. Aufbauend auf der ITU-T Grundsatzempfeh-
lung Y.2001 „NGN Overview“ wurden die Arbeiten in den ITU-T-Studiengruppen und bei ETSI 
fortgeführt mit dem Ziel, Standards für das NGN-Release 1 zu erstellen. An den aus Regulie-
rungssicht relevanten Standards hat die Bundesnetzagentur maßgeblich mitgewirkt. 

18.10 Behandlung gewerblicher Schutzrechte (Intellectual Property Rights, IPR) in der 
Standardisierung  

Die Bundesnetzagentur vertritt Deutschland in einer Reihe internationaler Standardisierungsor-
ganisationen (SDO). Dabei handelt es sich unter anderem um die ITU, ETSI und das Digital Vi-
deo Broadcast-Konsortium (DVB).  

Unter dem international gebräuchlichen Begriff „Intellectual Property Rights“ werden sowohl Pa-
tent- als auch Urheberrechte zusammengefasst. Während technische Erfindungen durch ein 
Patent geschützt werden, genießen die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und 
Kunst Schutz ihrer Werke nach dem Urheberrecht. Unter das System der Urheberrechte fallen 
z. B. Computerprogramme (§ 69a ff UrhG), da diese nicht patentierbar sind. Zu den Gemein-
samkeiten des Patent- und Urheberrechts gehört die Einräumung von Verwertungsrechten zu-
gunsten Dritter im Rahmen einer Lizenzvergabe. In diesem Falle sind beispielsweise die Nutzer 
eines Standards, der patentierte Technik beinhaltet, zur Zahlung von Lizenzgebühren an die 
Inhaber des Schutzrechtes gezwungen. So können sich aus der Praxis der Lizenzvergabe Wett-
bewerbsverzerrungen zwischen den jeweiligen Nutzern der Standards ergeben. 

Die Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes führte zu einer Verlagerung der Aufgaben 
von staatlichen Einrichtungen in privatwirtschaftlich geführte Unternehmen. Aber es wurden 
nicht nur die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen neu geregelt, auch die Unternehmen 
haben ihre Instrumente zur Zielerreichung überdacht. Patente und Urheberrechte werden heute 
stärker als in der Vergangenheit als eigenständige Quelle zur Erzielung von Erträgen eingesetzt. 

Weitere Komplexität erhält diese Situation dadurch, dass Softwareelemente einen immer größer 
werdenden Anteil in Standards ausmachen. Software folgt jedoch urheberrechtlich anderen Re-
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geln als eine Technik/Technologie, für die ein Patent besteht, auch wenn es sich in beiden Fäl-
len um den Schutz geistigen Eigentums handelt.  

Nach dem Telekommunikationsgesetz hat die Bundesnetzagentur den Auftrag, einen chancen-
gleichen Wettbewerb und die Förderung nachhaltig wettbewerbsorientierter Märkte der Tele-
kommunikation sicherzustellen. Durch Patente und Urheberrechte können jedoch Monopolstel-
lungen erreicht bzw. ausgebaut werden. 

Es ergeben sich Probleme, wenn bei der Entwicklung einer Norm oder eines Standards nicht 
rechtzeitig bekannt ist, ob und welche wesentlichen Patente betroffen sind und zu welchen Li-
zenzbedingungen diese nach Einführung des Standards genutzt werden können. 

Die Generaldirektion Wettbewerb empfahl ETSI eine Überarbeitung ihrer bestehenden IPR-
Richtlinien, da sie einzelne Regelungen, z. B. für den Fall einer verspäteten Offenlegung we-
sentlicher Patente, einem Zeitpunkt, an dem der Standard bereits eingeführt und von der Indust-
rie verwendet wird, als nicht effektiv genug empfand. ETSI setzte daraufhin Ende 2005 eine Ar-
beitsgruppe ein, die prüfen sollte, ob die bestehenden IPR-Richtlinien mit den Marktanforderun-
gen übereinstimmen. Der intensive Diskussionsverlauf dieser Gruppe wurde von der Bundes-
netzagentur beobachtet. Nach sorgfältiger Prüfung kam die Gruppe zu dem Schluss, dass alle 
wirtschaftlichen Gesichtspunkte, Fragen zu Patent Pools oder Collective Licensing Arrangement, 
außerhalb von ETSI zu verhandeln sind. Diesem Beispiel gefolgt sind ITU-T, ITU-R und 
ISO/IEC. Sie haben zu Beginn des Jahres 2007 eine gemeinsame IPR-Richtlinie, die „Guideli-
nes for Implementation of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC“ beschlossen. 
Die Beratungen der DVB IPR-Gruppe sind noch nicht abgeschlossen und werden ebenfalls von 
der Bundesnetzagentur beobachtet. 

18.11 Notfallkommunikation in internationalen Netzen  

Weiterhin arbeitete die Bundesnetzagentur an dem „International Emergency Preference Sche-
me“ (IEPS) mit, das die bevorzugte Behandlung bevorrechtigter Nutzer, beispielsweise in Fällen 
beeinträchtigter Telekommunikationskapazitäten, in internationalen Netzen beschreibt. Zum 
IEPS gehören die bereits verabschiedete Empfehlung E.106 sowie in der aktuellen ITU-T Stu-
dienperiode die Beschreibung der technischen Anforderungen („Technical Requirements“) und 
die Änderungen („Amendmends“) an bestehenden Empfehlungen für schmal- und breitbandige 
Telekommunikationsnetze. 
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18.12 RFID-Systeme in öffentlichen Netzen 

Unter dem Begriff RFID (Radio Frequency Identification) finden derzeit zunehmend Identifikati-
onssysteme, die das kontaktlose Auslesen von Daten aus entsprechenden Speicherchips erlau-
ben, weitgehende Verbreitung. Grundsätzlich handelt es sich hierbei um Short Range Devices 
(SRD), die als Endgeräte im Sinne der R&TTE zu betrachten sind. Diese Systeme kommen der-
zeit vorwiegend in geschlossenen privaten Netzen zur Anwendung (z. B. Zugangskontrollsyste-
me, Kennzeichnung von Containern in der Logistik). Aufgrund der geplanten Vernetzung dieser 
Systeme über öffentliche Telekommunikationsnetze ist hier eine weitergehende Betrachtung 
unter dem deutlich weiter gefassten Terminus „Network Aspects of Identification Systems“ (NID) 
erforderlich, da hier Wechselwirkungen mit Identifizierungsmechanismen, die in Netzwerken 
genutzt werden, auftreten können. Daher verfolgt die Bundesnetzagentur zusammen mit dem 
BMWi die Entwicklung, um sich bedarfsgerecht bei der Standardisierung dieser Systeme zu 
beteiligen. 
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Abschnitt F  

Kundenschutz, Verbraucherschutz 

 

1. Verbraucherservice 

Mit der Novellierung des Telekommunikationsgesetzes in der Fassung vom 18. Februar 2007 
sind die speziellen Endkundenrechte für den Bereich Telekommunikation auf Gesetzesebene 
festgelegt und erweitert worden. Mit dieser Gesetzesänderung sind teilweise europarechtliche 
Vorgaben der Universalrichtlinie 2002/22/EG im nationalen Recht konkretisiert sowie verbrau-
cherschützende Regelungen in missbrauchsverhindernden Normen erweitert worden. 

Die umfassenden Gesetzesänderungen führten zu einer erheblichen quantitativen und qualitati-
ven Ausweitung der Kompetenzen im Bereich des Verbraucherschutzes und haben damit eine 
Vielzahl von Projekten ausgelöst. So sind beispielsweise die Regelungen zum Einzelverbin-
dungsnachweis, zu den Veröffentlichungspflichten der TK-Anbieter sowie zur Einrichtung eines 
Vermittlungsdienstes für gehörlose und hörgeschädigte Menschen über das Gesetz hinaus zu 
definieren. 

Zum 30. Juni 2007 trat die EU-Rechtsverordnung zu International Roaming in Kraft. Damit wur-
den sowohl die Vorleistungs- sowie Endkundenentgelte für Auslandsgespräche aus dem Mobil-
funknetz einer Regulierung unterzogen als auch Vorschriften zur Transparenz der Endkunden-
entgelte erlassen. Die Einhaltung der Vorschriften wird beim Verbraucherservice z. B. durch 
förmliche Auskunftsersuchen überwacht. Die erhobene Auskunft soll die Grundlage für die Beur-
teilung bilden, ob Unternehmen die durch die Roaming-Verordnung auferlegten Pflichten zur 
Einführung eines Eurotarifs und zur Differenzierung zwischen Roaming-Bestandskunden mit und 
ohne Spezialtarif gesetzeskonform umsetzen. 

Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur konnte den Verbraucher durch kompetente Be-
ratung insbesondere auf dem Gebiet der Telekommunikation überzeugen und seine Arbeit er-
folgreich fortsetzen. Damit hat er sich im Bewusstsein der Verbraucher als zentrale Anlaufstelle 
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langfristig etabliert. Die Inanspruchnahme des Verbraucherservice der Bundesnetzagentur zeigt, 
dass der Bedarf an objektiver Informationsgewinnung über eine unabhängige Stelle weiterhin 
auf hohem Niveau liegt. 

Insgesamt verteilten sich die Anfragen und Beschwerden im Telekommunikationssektor auf die 
Themenbereiche der Bundesnetzagentur wie in Grafik 1 dargestellt: 

Abbildung 28: Thematische Aufteilung der Anfragen und Beschwerden  im TK-Bereich in Pro-
zent 
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In den Jahren 2006 und 2007 erreichten den Verbraucherservice zu Telekommunikationsfragen 
insgesamt 63.696 Anfragen und Beschwerden. Davon gingen 43.160 am Telefon, 8.322 per 
Brief bzw. Fax und 12.214 auf elektronischem Wege ein. 

Bei der Bereitstellung von DSL-Anschlüssen beklagen die Verbraucher die Nichtverfügbarkeit in 
einzelnen Regionen, die langen Wartezeiten für die Bereitstellung eines DSL-Anschlusses bzw. 
für die Freigabe ihres DSL-Ports sowie die Bündelung mit dem Telefonanschluss. Die Bundes-
netzagentur ist im Rahmen der Markt- und Frequenzregulierung weiterhin bestrebt, die Bereit-
stellung breitbandiger Dienste durch die Marktteilnehmer zu fördern. Dem Verbraucher werden 
deshalb alternative Technologien –wie Kabel und Funktechnologien– als Potenzial zur Schlie-
ßung heute noch bestehender Versorgungslücken erläutert. 
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Häufig gehen nach wie vor Anfragen zu Nummerierungsangelegenheiten beim Verbraucherser-
vice ein. Probleme bzgl. der Mitnahme bzw. Beibehaltung der Rufnummer, der Zuteilung von 
Rufnummern (siehe Ausführungen in Teil II, Abschnitt C) sowie der Entgelte und Nutzung von 
Servicerufnummern sind zumeist Anlass der Anfragen und Beschwerden. Zur Bearbeitung spe-
zieller Anfragen zum Rufnummernmissbrauch und –spam erfolgt eine Weiterleitung an die ei-
gens dafür eingerichtete Stelle (siehe Ausführungen in Teil II, Abschnitt F 3.). 

Anhaltend hoch ist auch in diesem Berichtszeitraum die Anzahl der Beschwerden von Verbrau-
chern über unerwünschte Anrufe, SMS, Telefaxe oder E-Mails, mit denen die verschiedensten 
Angebote und Gewinnversprechen unterbreitet werden. Dabei ist festzustellen, dass die uner-
wünschte Telefonwerbung (sog. cold calls) im Vergleich zu den Vorjahren erheblich zugenom-
men hat. Ca. 70 % aller Bewerbungen erfolgen über das Telefon. Im Unterschied zum SMS-, 
Fax- und E-Mail-Spamming ist die Nachweisführung des Missbrauchs durch die Verbraucher 
hier wesentlich schwieriger, da kein schriftliches Dokument zur Nachweisführung existiert. 

In diesem Zusammenhang treten auch Beschwerden zu Tarif-, Preselection- und kompletten 
Vertragsänderungen gegen den Willen des Endkunden auf. Am häufigsten waren bei den abge-
forderten Informationen zu Vertragsangelegenheiten im Bereich Telekommunikation neben Fra-
gen zu Kündigungen und Vertragsverletzungen insbesondere Fragen zu Vertragsbedingungen 
Gegenstand der Anfragen und Beschwerden. Nach wie vor beanstanden die Verbraucher hier-
bei den mangelnden Kundenservice der TK-Unternehmen bei der Klärung aufgetretener Prob-
leme und beklagen weiterhin die Nichteinhaltung vertraglicher Konditionen im Zusammenhang 
mit den berechneten Tarifen, Kündigungsfristen und dem Anbieterwechsel. 

Bei den Entgeltforderungen in den Telefonrechnungen werden häufig Verbindungsentgelte im 
Festnetz (Weitervermittlung durch Auskunftsdienste, Premium-Rate-Dienste), zu SMS-Diensten 
und Verbindungen zu (0)137er Rufnummern sowie auch Internetverbindungen (Dialer, strittige 
Datenmengen und Dauer der Internetnutzung) bestritten. 

Außerdem werden Fragen zu Entgelten und Tarifen der einzelnen TK-Anbieter an den Verbrau-
cherservice herangetragen. Die von den TK-Anbietern veröffentlichten Preislisten im Amtsblatt 
der Bundesnetzagentur suggerieren einigen Verbrauchern fälschlicherweise eine Regulierung 
von Entgelten und Tarifen dieser TK-Anbieter durch die Behörde. Die Verbraucher beklagen in 
diesem Zusammenhang auch das Verhalten einiger TK-Anbieter, die mit günstigen Einstiegstari-
fen und Taktungen neue Kunden werben, um dann kurzfristig Veränderungen zu Lasten der 
Kunden vorzunehmen. Die durch den Kunden auch bei einer flatrate zu entrichtenden Durchlei-
tungsentgelte im Festnetz (Terminierungsentgelte) bei unterschiedlichen Teilnehmernetzbetrei-
bern stoßen ebenso auf keine Akzeptanz. 
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Gemessen am Gesamtaufkommen TK vergleichbar gering aber dennoch mit steigender Ten-
denz sind Beschwerden über Erhöhungen der Preise bei Kabelnetzbetreibern zu verzeichnen. 
Dies hängt hauptsächlich damit zusammen, dass auch die Kabelnetzbetreiber ihre Preiserhö-
hungen z. T. mit einem Verweis auf Vorgaben der Bundesnetzagentur begründen. Die Kunden 
wenden sich damit an die Bundesnetzagentur und äußern ihre Verärgerung und Unverständnis 
für die vermeintliche Regulierungsentscheidung. 

Den Interessen der Verbraucher auf europäischer Ebene wurde durch die Mitarbeit der Bundes-
netzagentur in der IRG/ERG und der dazugehörenden Enduser Working - Arbeitsgruppe sowie 
Tarif Transparency International Roaming Working Group Rechnung getragen. Hier wurde ins-
besondere ein Bericht zum Status der Regulierung bei Notruf, Rufnummernmitnahme, Tarif-
transparenz, Dienstequalität und grenzüberschreitende Streitigkeiten bei der Nutzung von Voice 
over IP-Diensten erstellt. 

Die Bundesnetzagentur ist bestrebt im Rahmen Ihrer Handlungsbefugnis das Aufkommen der 
Beschwerden in allen Bereichen stetig zu senken. Deshalb werden auffällig gewordene Unter-
nehmen regelmäßig um Stellungnahme zu konkreten Problemen und deren Lösungsstrategie 
gebeten. Somit wird sichergestellt, dass Informationen der Verbraucher über Mängel zielgerich-
tet weiter gegeben und die Ursache der Beschwerden abgestellt werden kann. 
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2. Schlichtung in der Telekommunikation 

Der Teilnehmer kann im Streit mit einem Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen für 
die Öffentlichkeit gemäß § 47a (1) Telekommunikationsgesetz (TKG) darüber, ob der Anbieter 
eine in den §§ 43a, 45 bis 46 (2) und § 84 vorgesehene Verpflichtung ihm gegenüber erfüllt hat, 
bei der Bundesnetzagentur durch einen Antrag ein Schlichtungsverfahren einleiten. 

Schlichtung ist ein modernes Konfliktlösungsverfahren, eine Form der außergerichtlichen Streit-
beilegung. Ein unparteiischer Dritter, hier das Schlichtungsgremium der Schlichtungsstelle, erar-
beitet einen individuellen Schlichtungsvorschlag und vermittelt so in einem vorhandenen Streit-
fall. 

Die Schlichtungsstelle der Bundesnetzagentur führt Schlichtungsverfahren nach der im Amts-
blatt der Bundesnetzagentur vom 22. Februar 2006 als Mitteilung Nr. 77/2006 veröffentlichten 
novellierten Verfahrensordnung (VfOSchli2006) i. V. mit § 47a TKG durch. Das Schlichtungsver-
fahren ist kostenpflichtig. Die Gebühr beträgt mindestens 25 € und richtet sich nach dem Wert 
des Streitgegenstandes. 

Ein Schlichtungsverfahren ist danach grundsätzlich zulässig, wenn 

− der Antragsteller die Verletzung eigener Rechte geltend machen kann, die ihm nach dem 
in § 47a TKG genannten Rechten zustehen, 

− kein Gerichtsverfahren mit demselben Gegenstand rechtshängig ist, 

− kein Schlichtungsverfahren mit demselben Streitgegenstand vorliegt oder durchgeführt 
wurde und 

− vor Antragstellung der Versuch einer Einigung mit dem Antragsgegner unternommen wur-
de. 

Vertragsrechtliche Probleme können Gegenstand der Schlichtung sein, soweit sie den in § 47a 
TKG genannten Regelungen unterfallen. Das Schlichtungsverfahren wird in der Regel als 
schriftliches Verfahren durchgeführt. 

Zum Start der CeBIT im März 2006 wurde das im Rahmen der eGovernment-Initiative der Bun-
desregierung „BundOnline“ entwickelte Online-Verfahren in Betrieb genommen. Damit ist es 
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möglich, die Antragstellung, die Korrespondenz während des Verfahrens und die Verfahrens-
standabfrage über das Internet abzuwickeln. 

Seit der Einführung des Online-Verfahrens ist eine sprunghafte Zunahme der Schlichtungsan-
träge zu verzeichnen. Das Bestreben der Schlichtungsstelle, die Dienstleistung durchgängig 
online zu gestalten, wird derzeit seitens der Antragsgegner nur zögerlich mitgetragen. 

Die von der Schlichtungsstelle unterbreiteten Schlichtungsvorschläge fanden im Jahr 2006/2007 
in 94 % der Fälle die Zustimmung der am Schlichtungsverfahren beteiligten Parteien. Darüber 
hinaus erzielten die Parteien zunehmend noch vor der Unterbreitung eines Schlichtungsvor-
schlages durch das sachkundige Einwirken der Schlichtungsstelle eine gütliche Einigung im 
Rahmen eigener Vergleichsvorschläge. Gleich bleibend hoch ist jedoch auch die Quote der Ver-
fahren, in denen die Antragsgegner von ihrem Recht Gebrauch machen, die Teilnahme am 
Schlichtungsverfahren zu verweigern (41 %). 

Abbildung 29: Ergebnisse der abgeschlossenen Verfahren 
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Abbildung 30: Erfolgsquote der zulässigen Verfahren 
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Bei einer Vielzahl von Anträgen musste die Schlichtungsstelle den Antrag wegen fehlender An-
tragsbefugnis – keine Verletzung von Rechten nach TKV bzw. TKG – ablehnen. Diese Ableh-
nungen stoßen bei den Verbrauchern häufig auf Unverständnis. Hierzu wird aus Sicht des 
Verbrauchers vermehrt ein uneingeschränktes Tätigwerden der Schlichtungsstelle - vergleichbar 
einem Ombudsmann - gewünscht. Der Gesetzgeber hat jedoch in § 47a TKG genau definiert, 
welche Verletzung von Endkundenrechten aus dem TKG schlichtbar sein soll. 

Die Themenschwerpunkte der Schlichtungsverfahren liegen überwiegend bei für den Kunden 
nicht nachvollziehbaren Forderungen in Telefonrechnungen (Verbindungsentgelte) und Ver-
tragsangelegenheiten. Darüber hinaus haben sich zunehmend folgende Schwerpunkte ergeben: 

− Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit der Einrichtung von DSL-Anschlüssen, 
− die zum Teil schleppende Freigabe von DSL-Ports, 
− Unstimmigkeiten beim Wechsel von TK-Anbietern und 
− Schwierigkeiten bei der Rufnummernportierung. 

In Fällen, in denen ein Schlichtungsverfahren nicht zulässig ist, sich aus der Sachverhaltsdar-
stellung des Antragstellers jedoch eine mögliche Kulanzregelung abzeichnet oder fehlerhaftes 
Verhalten des Anbieters bei der bisherigen Reklamationsbearbeitung erkennbar sind, leitet die 
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Schlichtungsstelle die Antragsunterlagen mit der Bitte um Prüfung an die betreffenden Tele-
kommunikationsunternehmen weiter. Überwiegend kann auch auf diese Weise eine Sachver-
haltsaufklärung oder Kulanzregelung erreicht werden. 

Ziel der Tätigkeit der Schlichtungsstelle ist es, den Prozess im Hinblick auf Kundenfreundlichkeit 
und Prozessökonomie kontinuierlich zu optimieren. 

Hierzu wurde ein Qualitätssicherungs-System Schlichtung entwickelt, womit die Qualitätsmana-
gement-Elemente der DIN EN ISO 9001 für die Schlichtung nach § 47a (1) TKG umgesetzt wer-
den sollen. Beginnend im Jahr 2007 werden regelmäßig interne Audits auf dieser Grundlage 
durchgeführt. 
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3. Bekämpfung des Rufnummernmissbrauchs und Rufnummern-Spams 

3.1 Überblick 

Im Berichtszeitraum war die Bundesnetzagentur mit der Bekämpfung des Missbrauchs von Ruf-
nummern und Rufnummernspam im Rahmen des TKG betraut. Ziel ist es dabei, die Rechte der 
Verbraucher zu stärken und rechtswidrig agierenden Unternehmen keinen Vorsprung durch 
Rechtsbruch zu ermöglichen. § 67 TKG ermächtigt die Bundesnetzagentur, bei gesicherter 
Kenntnis eines Missbrauchs von Nummern einzuschreiten, um insbesondere auch präventiv 
weiteren Missbrauch zu verhindern. Nach § 67 Abs. 1 S. 1 TKG kann die Bundesnetzagentur 
Anordnungen und andere geeignete Maßnahmen treffen, um die Einhaltung gesetzlicher Vor-
schriften und der von ihr erteilten Bedingungen über die Zuteilung von Nummern sicherzustellen. 
Dazu ergreift die Bundesnetzagentur Maßnahmen wie z. B. die Abmahnung, den Entzug der 
missbräuchlich genutzten Rufnummer, die Verpflichtung des Netzbetreibers, diese Rufnummer 
abzuschalten. Ferner kann die Bundesnetzagentur bei gesicherter Kenntnis einer rechtswidrigen 
Nummernutzung gegenüber dem Rechnungsersteller ein Fakturierungs- und Inkassierungsver-
bot aussprechen. Als weitere, in Betracht kommende Maßnahme ist die Untersagung von Ge-
schäftsmodellen zu nennen. 

Im Berichtszeitraum hat die Bundesnetzagentur im Bereich Rufnummernmissbrauch und Ruf-
nummernspam 80.849 schriftliche und telefonische Verbraucheranfragen und Beschwerden 
bearbeitet.  

3.2 Dialer 

Die Beschwerden im Bereich Dialer sind im Jahr 2006 deutlich auf 514 schriftliche und mündli-
che Beschwerden gegenüber 21.559 Beschwerden im Jahr 2005 zurückgegangen. Diesen 
Trend bestätigt die Zahl von 26 Beschwerden im ersten Halbjahr 2007. Dieser Erfolg ist auf die 
Einführung eines einheitlichen Zustimmungsfensters vor Herstellung der kostenpflichtigen Ver-
bindung im Jahre 2005 zurückzuführen, welches für eine hohe Transparenz der durch die Dia-
ler-Verbindung entstehenden Kosten sorgt. Die Bundesnetzagentur hatte aufgrund der im Be-
reich Dialer gesammelten Erfahrungen eine ergänzende und modifizierende Verfügung erlas-
sen, welche die Einführung des einheitlichen Zustimmungsfensters mit sich brachte. 

Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Verfolgung des Missbrauchs von Mehrwertdiensterufnum-
mern sind Registrierungsanträge zu insgesamt 3.995.184 Dialern eingegangen. Insgesamt wur-
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den bei der Bundesnetzagentur im Berichtszeitraum 69.392 Dialer registriert. Die Dialerregistrie-
rungen sind im Internet abrufbar (www.bundesnetzagentur.de „Verbraucher“ „Dia-
ler/Spam/Rufnummernmissbrauch“). Die Registrierung von Dialern bei der Bundesnetzagentur 
stellt kein Gütesiegel dar. 

Auch im Berichtszeitraum wurden verschiedene Maßnahmen zur Missbrauchsbekämpfung er-
griffen. So mussten wiederum Registrierungen rückwirkend zurückgenommen werden, nachdem 
sich bei den betroffenen Dialern durch Verbraucherbeschwerden und Stichproben herausstellte, 
dass entgegen der von den Antragstellern abgegebenen Rechtskonformitätserklärung die Min-
destanforderungen in zahlreichen Punkten nicht eingehalten wurden. Dadurch, dass die Regist-
rierungen rückwirkend zurückgenommen worden sind, entfällt nach Rechtsauffassung der Bun-
desnetzagentur die Zahlungspflicht von Verbrauchern für die Inanspruchnahme dieser Dialer 
auch für die Zeit, in der die Dialer ursprünglich registriert waren. 

Sofern Maßnahmen zur Bekämpfung von Rufnummernmissbrauch von Bescheidempfängern 
gerichtlich angegriffen wurden, ist in keinem Fall eine Entscheidung der Bundesnetzagentur 
durch ein Gericht aufgehoben worden. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang zwei 
Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Köln. In einem Fall bestätigte das Gericht das Vorge-
hen der Bundesnetzagentur gegen einen Anbieter, der versuchte, die bestehenden Anforderun-
gen an Dialer durch Verwendung von Rufnummern der Gassen (0)192 und (0)193 und damit 
einer anderen Gasse als der vorgegebenen Gasse (0)9009 zu umgehen. Das Gericht hat dabei 
deutlich gemacht, dass bei derartigen Umgehungsversuchen eine analoge Anwendung des Ge-
setzes möglich ist. Weiterhin setzte das Gericht seine ständige Rechtsprechung fort und bestä-
tigte die Rücknahme von Registrierungsbescheiden gegenüber einem großen deutschen Diale-
ranbieter, der wiederholt unter Abgabe unrichtiger Rechtskonformitätserklärungen Dialerre-
gistrierungen bei der Bundesnetzagentur erwirkt hatte. 

3.3 Preisangabe/Preisansage 

Gemäß § 43b Abs. 1 und 2 TKG (neue Gesetzeslage ab 1. September 2007, §§ 66a und 
66b TKG) waren für (0)190er-/(0)900er-Rufnummern Preisangabe und Preisansagepflichten 
vorgeschrieben. Bei festgestellten Verstößen gegen die Preisangabe- / Preisansagepflicht 
schreitet die Bundesnetzagentur wegen Rufnummernmissbrauchs ein. Auch im Berichtszeitraum 
wurde eine Vielzahl von entsprechenden Beschwerden bekannt. Die Bundesnetzagentur hat in 
einer Vielzahl von Fällen Abmahnungen ausgesprochen oder die betreffenden Rufnummern 
abgeschaltet. 

http://www.bundesnetzagentur.de/
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3.4 Bekämpfung von Rufnummernspam 

Das Beschwerdevolumen im Bereich Rufnummernspam hat im Vergleich zum Jahr 2005 noch-
mals deutlich zugenommen. Insgesamt sind im Berichtszeitraum bei der Bundesnetzagentur 
57.857 Beschwerden zu Rufnummernspam eingegangen, wobei es sich inhaltlich um die Berei-
che Fax-, Telefon- und Email-Spam handelt. Unter Telefon-Spam fallen insbesondere Spam 
mittels SMS, sog. Gewinnversprechen und sog. Ping-Anrufe. Bei Ping-Anrufen klingelt das Tele-
fon des Anrufers nur kurz. Bei Betätigung der automatischen Rückruftaste wird aus der Liste der 
eingegangenen Anrufe der Rückruf erzeugt, wobei der Anrufer dann versehentlich z. B. eine 
(0)137er Rufnummer anwählt. Rufnummernspam stellt aufgrund des Verstoßes gegen das Ge-
setz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs eine rechtswidrige Nummernnutzung im Sin-
ne des § 67 Abs. 1 TKG dar. 

Die insgesamt im Berichtszeitraum bei der Bundesnetzagentur eingegangenen 57.857 Be-
schwerden zu Rufnummernspam setzen sich zusammen aus 45,92 % Beschwerden in Bezug 
auf Spam über Telefax (in der Regel mit mehreren Rufnummern), 50,64 % Beschwerden in Be-
zug auf Telefonspam und 3,44 % Beschwerden in Bezug auf E-Mail-Spam mit Rufnummernbe-
zug. 

Die Bundesnetzagentur hat im Berichtszeitraum insbesondere die Bekämpfung von Telefon-
Spam weiter intensiviert. So wurden im Rahmen umfangreicher Maßnahmenbündel erstmals 
Fakturierungs- und Inkassierungsverbote für rechtswidrig genutzte Rufnummern nicht nur ge-
genüber dem Verbindungsnetzbetreiber sondern gegenüber 80 Teilnehmernetzbetreibern und 
Serviceprovidern ausgesprochen. Grund für diese Ausweitung der Fakturierungs- und Inkassie-
rungsverbote war das massive Auftreten sog. Ping-Anrufe und damit einhergehende Verbrau-
cherbeschwerden. Die Inkasso- und Rechnungslegungsverbote schützen den Verbraucher, der 
entsprechende Rückrufe getätigt hat und ermöglichen es ihm, die Entgelte hierfür nicht zu be-
zahlen. Im Ergebnis erhält dann auch der Verursacher des Rufnummernspam für die provozier-
ten Rückrufe keine Auszahlungen. Auf diesem Weg soll diese Form der missbräuchlichen 
Nummernnutzung wirtschaftlich unattraktiv werden und damit letztlich Rufnummernspam einge-
dämmt werden. Soweit der Bundesnetzagentur der eigentliche Verantwortliche einer rechtswid-
rigen Rufnummernnutzung bekannt ist, werden auch gegen diesen entsprechende Maßnahmen 
eingeleitet. 

Weiterhin ist die Bundesnetzagentur im Berichtszeitraum erstmals gegen die rechtswidrige Nut-
zung von Mobilfunk-Kurzwahlnummern, sog. Premium-SMS-Nummern, vorgegangen, die in un-
verlangt zugesandten SMS rechtswidrig beworben wurden. 



II F KUNDENSCHUTZ VERBRAUCHERSCHUTZ 235 

 

Bundesnetzagentur Dezember 2007 
 

Auf der Internetseite der Bundesnetzagentur ist eine Liste der ergriffenen Maßnahmen gegen 
Rufnummernmissbrauch durch Spam veröffentlicht. Dort sind die erlassenen Fakturierungs- und 
Inkassierungsverbote sowie die abgeschalteten Rufnummern ersichtlich. Die Liste kann auf 
www.bundesnetzagentur.de unter Verbraucher ⇒ Dialer Spam Rufnummernmissbrauch ⇒ 
Maßnahmen gegen Rufnummernmissbrauch im Bereich Dialer, Spam und Sprachtelefonie ein-
gesehen werden. 

Weitere Informationen zu Maßnahmen der Bundesnetzagentur im Bereich Rufnummernmiss-
brauch und Rufnummernspam können unter der Rufnummer 0291-9955-206 erfragt werden.  

3.5 Beobachtung von Missbrauchstendenzen 

Neben der Bekämpfung akuter Missbräuche beobachtet die Bundesnetzagentur den Markt hin-
sichtlich möglicher neuer Missbrauchsszenarien etwa in Form von die Vorschriften für Dialer 
umgehender Zahlungssysteme. Daneben ist sie dem Verdacht von wettbewerbswidriger Preis-
schaukelei bei einzelnen Telefondienstanbietern nachgegangen, der sich jedoch im Überprü-
fungszeitraum nicht bestätigt hat. Im Bereich der Mehrwertdienste konnte eine Verschiebung 
von Diensteangeboten aus der Gasse (0)900 in andere Rufnummerngassen beobachtet werden. 
Derartige Erkenntnisse ermöglichen dabei die Ausrichtung der Vorgehensweise im Bereich 
Missbrauchsverfolgung und können zudem in die Einschätzung von Anpassungsbedarf gesetzli-
cher und behördlicher Regelungen einfließen. 

3.6 Ordnungswidrigkeitsverfahren und Abgaben nach § 67 Abs. 4 TKG 

In den Bereichen Dialer, Rufnummernspam und Preisangabe und Preisansagepflichten wurden 
im Berichtszeitraum 27 neue Bußgeldverfahren eingeleitet, von denen eine große Zahl noch 
anhängig ist. Es wurden 38 Bußgeldbescheide erlassen, von denen bislang 14 rechtskräftig ge-
worden sind. Die festgesetzten Bußgelder dieser bislang rechtskräftig gewordenen Bußgeldbe-
scheide betragen insgesamt 82.500 €. Der Schwerpunkt der geahndeten Verstöße lag im Be-
reich der fehlenden bzw. unzureichenden Preisangabe beim Angebot von bzw. bei der Werbung 
für 0900er-Mehrwertdienste. Ebenfalls wurden einige Verstöße wegen fehlender bzw. unzurei-
chender Preisansage bei entsprechenden Diensten geahndet. Verstöße wegen des Einsetzens 
nicht registrierter Anwählprogramme (Dialer) traten nur noch sehr vereinzelt auf. Daneben wur-
den Tatsachen, die den Verdacht einer Straftat begründen, gemäß § 67 Abs. 3 TKG der zustän-
digen Staatsanwaltschaft mitgeteilt, die ab diesem Zeitpunkt Herrin des Verfahrens ist. 

http://www.bundesnetzagentur.de/
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3.7 Internationale Zusammenarbeit 

Die Tätigkeit der Bundesnetzagentur in internationalen Gremien wie dem ECC (Electronic 
Communications Committee) und dem CNSA (Contact Network of Spam Authorities) hat im Be-
richtszeitraum zu enger Zusammenarbeit insbesondere mit den Regulierungsbehörden aus Ös-
terreich und den Niederlanden geführt. So wurden an diese Regulierungsbehörden Verbrau-
cherbeschwerden zu österreichischen und niederländischen Rufnummern abgegeben, auf wel-
che die Bundesnetzagentur keinen Zugriff hat. Die Rufnummern waren in Telefax-Spam rechts-
widrig beworben worden. 
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4. Prüf- und Messdienst 

Ein wichtiger Beitrag zum Verbraucherschutz leistet der Prüf- und Messdienstes (PMD), der mit 
stationärer und mobiler Messtechnik flächendeckend dafür Sorge trägt, dass das Frequenz-
spektrum effizient und störungsfrei genutzt werden kann. Grundlage der vielgestaltigen Arbeit 
des Prüf- und Messdienstes bildet das TKG, das EMVG/FTEG und die Konstitution und Konven-
tion der Internationalen Fernmeldeunion. Das Aufgabenspektrum reicht von der Beseitigung 
funktechnischer Störungen, der Prüfung von Frequenznutzungen, Messungen im Rahmen der 
Marktaufsicht und zur elektromagnetischen Umweltverträglichkeit (EMVU) bis hin zur Ermittlung 
von Frequenznutzungen ohne Zuteilung und der internationalen Zusammenarbeit. 

4.1 Störungsbearbeitung 

Die Aufklärung von elektromagnetischen und funktechnischen Störungen (Störungsbearbeitung) 
ist und bleibt nach wie vor eine Schwerpunktaufgabe des Prüf- und Messdienstes. Dies umfasst 
insbesondere auch sicherheitsrelevante Funkdienste und -anwendungen der Luftfahrt, der Be-
hörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) oder anderer öffentlicher Bedarfs-
träger. 

Zur Ermittlung inländischer als auch ausländischer Störquellen kommen abhängig vom jeweili-
gen Störungsfall neben stationären Mess- und Peilstationen auch universell ausgestattete 
Funkmessfahrzeuge sowie verschiedene Spezialfahrzeuge zum Einsatz. 

Annähernd die Hälfte aller bearbeiteten Funkstörungen betrifft den Rundfunk- und Fernsehemp-
fang. Alle anderen Störungen betreffen hauptsächlich Sende- und Empfangsfunkstellen anderer 
Funkdienste und im geringeren Umfang elektrische/elektronische Anlagen und Geräte. 

Allein im Flugfunkbereich traten im Jahr 2006 etwa 14 % aller Funkstörungen auf, wovon über-
wiegend die Notruffrequenzen betroffen waren. Letztere werden vom Prüf- und Messdienst 
grundsätzlich mit höchster Priorität bearbeitet. In wenigen Fällen war auch der Flugnavigations-
funkdienst gestört. 

In Ballungsräumen melden Betreiber von UMTS Netzen immer häufiger, dass ihre Basisstatio-
nen durch Funkstörungen beeinträchtigt werden und dadurch die Qualitätsparameter ihrer Netze 
nicht eingehalten werden können. Messtechnische Untersuchungen des Prüf- und Messdienstes 
haben ergeben, dass sowohl Satellitenempfangsanlagen mit teilweise unzureichender Dämp-
fung der zulässigen Störstrahlung als auch vermehrt DECT-Telefone, die durch einen Gerätede-
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fekt im Empfangsbereich UMTS senden, als Störquelle auftreten. Die Verursacher müssen die 
Fehlerquellen beseitigen. 

Eine Besonderheit stellte die Störungsbearbeitung im Rahmen der FIFA WM 2006 dar. Insge-
samt wurden dem Prüf- und Messdienst, der die gesamte Zeitdauer an den Austragungsorten 
präsent war, ca. 100 Störungen vor, nach und während der Spiele gemeldet. Durch die Anwe-
senheit vor Ort konnte sehr schnell reagiert und eine hohe Aufklärungsquote der Störungsfälle 
erzielt werden, die letztlich mit dazu beitrugen, dass dieses wichtige Fußballereignis, was millio-
nenfach von Rundfunk- und Fernsehteilnehmern in der ganzen Welt mit sehr viel Interesse ver-
folgt wurde, störungsfrei in Bild und Ton übertragen werden konnte und die Organisations- und 
Sicherheitsorgane ohne Funkstörungen kommunizieren konnten. 

Unverändert ist die seit Jahren in hohem Maße in Anspruch genommene bundeseinheitliche 
Servicerufnummer (0180 3 23 23 23) zur Meldung von Funkstörungen. So konnten im letzten 
Jahr wieder einige 100.000 Anrufe gezählt werden. 

4.2 Marktaufsicht 

Einen wesentlichen, im europäischen Rahmen abgestimmten Beitrag, zur Sicherstellung einer 
effizienten und störungsfreien Frequenznutzung leisteten auch wieder die vom Prüf- und Mess-
dienst im Rahmen der Marktaufsicht durchgeführten messtechnischen Prüfungen. Elektrische 
Geräte wie z. B. Fernseher, Küchengeräte oder Werkzeuge wurden vom Markt entnommen und 
in speziell ausgerüsteten Messlaboren in den Außenstellen überprüft. 

Darüber hinaus führt das akkreditierte Messlabor in Kolberg Prüfungen der EMV an allen von 
der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG bzw. EMVG unmittelbar oder 
mittelbar erfassten Produkte durch. An den von der Richtlinie über Funkanlagen und Telekom-
munikationsendeinrichtungen 1999/5/EG bzw. FTEG erfassten Produkten werden zusätzlich 
Prüfungen der funktionalen Parameter durchgeführt. Auch die spezifische Absorptionsrate 
(SAR) an Mobilfunktelefonen wird messtechnisch überprüft. Mit diesen Messungen ist es mög-
lich, die nach dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (FTEG) 
gestellten grundlegenden Anforderungen zum Schutz der Gesundheit des Benutzers in diesem 
Bereich zu überprüfen. 

Die weiterhin hohe Auffälligkeitsquote der untersuchten Produkte unterstreicht die Wichtigkeit 
der Aufgabe auch zum Nutzen des Verbrauchers. 
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4.3 Elekromagnetische Umweltverträglichkeit (EMVU) 

Im Aufgabenbereich EMVU wurden die jährlichen EMVU-Messkampagnen und die Überprüfun-
gen von bescheinigten, ortsfesten Funkanlagen auf der Grundlage der BEMFV fortgesetzt. Sie 
sind ein nicht unwesentlicher Aufgabenbestandteil des Prüf- und Messdienstes. 

Zur Feststellung von Grenzwertüberschreitungen wurde erneut an ca. 2.000 Messpunkten im 
Bundesgebiet das hochfrequente Frequenzspektrum untersucht und bewertet. Im Ergebnis 
konnte festgestellt werden, dass die Grenzwerte eingehalten werden. Die Festlegung der Mess-
punkte erfolgte, wie bei den vorangegangenen Messkampagnen auch, mit Beteiligung der Bun-
desländer. 

Auf den Internetseiten der Bundesnetzagentur sind die Messergebnisse veröffentlicht (EMF-
Datenbank). Mit diesen Messkampagnen leistet die Bundesnetzagentur einen wesentlichen Bei-
trag zur Versachlichung der Diskussion im Themenbereich EMVU. 

Abbildung 31: Anzahl der EMF-Messpunkte pro Bundesland (2006) 
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4.4 Weltraumfunkdienste 

Im Bereich Weltraumfunkdienste hat der Prüf- und Messdienst der Mess-Erdfunkstelle in Lee-
heim (zwischen Darmstadt und Mainz) zur Überwachung der Frequenznutzung und zur Funkstö-
rungsbearbeitung beigetragen. 

Durch die Inbetriebnahme der Multibandantenne, die den Frequenzbereich von 1 – 26,5 GHz 
abdeckt, und des sog. Standortbestimmungssystems ergeben sich erhebliche Verbesserungen 
bei der Aufklärung von Funkstörungen. Eine Störquelle auf der Erde, die den Uplink eines Satel-
liten stört, bewirkt auch Störungen im Downlink, also auf der Strecke vom Satelliten zur Erde. 
Diese Störungen konnten zwar bereits in der Vergangenheit durch die Mess-Erdefunkstelle ge-
messen werden, aber erst die Einrichtung des Standortbestimmungssystems und der Multi-
bandantenne ermöglichen eine Lokalisierung des Störers. In einem Fall konnte von Leeheim aus 
eine Störquelle in Köln so präzise lokalisiert werden, dass kein zusätzlicher Einsatz von Mess-
fahrzeugen zum Ermitteln des Störungsverursachers erforderlich war. 

Die Kapazität der Mess-Erdfunkstelle Leeheim bietet die Möglichkeit, neben Messaufträgen, die 
aus den gesetzlichen Verpflichtungen entstehen, in einem gewissen Umfang auch zusätzliche 
Messaufträge von Dritten anzunehmen. Daher wurde in einem Memorandum of Understanding 
(MoU), dem bisher die Verwaltungen aus Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Schweiz und 
Spanien beigetreten sind, vereinbart, dass die Mess-Erdfunkstelle Leeheim gegen Kostenerstat-
tung Messungen auch für diese Länder durchführt. Dringende Störungen werden selbstver-
ständlich unter Zurückstellung der vorgenannten Messaufträge vorrangig bearbeitet. 
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Abschnitt G  

Fernmeldegeheimnis und Datenschutz 

bei Telekommunikationsdienste-

unternehmen 

 

Personenbezogene Daten werden bei der Erbringung von Telekommunikationsdiensten erhoben 
und verarbeitet, fallen aber auch bereits beim Abschluss eines Vertrages über Telekommunika-
tionsdienste an. Während Daten, die beim Abschluss eines Vertrages über Telekommunikati-
onsdienste erhoben werden (Name, Anschrift des Vertragspartners etc.), vom Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung geschützt werden, unterliegen die bei der Herstellung einer Tele-
kommunikationsverbindung erhobenen Daten regelmäßig dem Fernmeldegeheimnis. Die stren-
gen Vorschriften des Telekommunikationsgesetzes (TKG) zum Fernmeldegeheimnis und zum 
Datenschutz richten sich an die geschäftsmäßigen Telekommunikationsdiensteanbieter und 
konkretisieren das Recht des Teilnehmers auf Geheimhaltung seiner elektronisch übermittelten 
Kommunikation. 

Die Bundesnetzagentur informiert die Bürger und die Telekommunikationsdiensteanbieter über 
datenschutzrechtliche Regelungen des TKG und stellt ihre Einhaltung sicher. Viele Unterneh-
men wenden sich gerade bei der Einführung neuer Telekommunikationsdienste von sich aus an 
die Bundesnetzagentur, um ihre Angebote nach entsprechender Beratung von vornherein da-
tenschutzkonform gestalten zu können.  

Neben Information und Beratung treten im Bereich der Sicherheit der Telekommunikation weite-
re Maßnahmen der Rechtskontrolle hinzu. So überwacht die Bundesnetzagentur, ob die Unter-
nehmen in technischer Hinsicht die Sicherheit der Telekommunikation, insbesondere eine Ver-
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traulichkeit garantierende und stets verfügbare Telekommunikationsinfrastruktur gewährleisten. 
Nach § 109 TKG müssen alle Diensteanbieter, d. h. jeder, der ganz oder teilweise geschäftsmä-
ßig Telekommunikationsdienste erbringt oder an der Erbringung solcher Dienste mitwirkt, ange-
messene technische Vorkehrungen oder sonstige Maßnahmen zum Schutz des Fernmeldege-
heimnisses und personenbezogener Daten sowie Maßnahmen zum Schutz der Telekommunika-
tions- und Datenverarbeitungssysteme gegen unerlaubte Zugriffe treffen. Darüber hinaus haben 
Betreiber von Telekommunikationsanlagen, die dem Erbringen von Telekommunikationsdiens-
ten für die Öffentlichkeit dienen, angemessene technische Maßnahmen zum Schutze gegen 
Störungen, Angriffe und Einwirkungen von Katastrophen zu treffen. Von den Betreibern sind die 
getroffenen Schutzmaßnahmen in einem Sicherheitskonzept zu dokumentieren, das unter Be-
nennung einer sicherheitsbeauftragten Person bei der Bundesnetzagentur vorzulegen ist. Vor 
diesem Hintergrund wurden der Bundesnetzagentur im Berichtszeitraum 130 Sicherheitskonzep-
te vorgelegt. Bei der Kontrolle dieser Vorgaben werden neben der Überprüfung der eingereich-
ten Unterlagen auch Untersuchungen vor Ort durchgeführt, um die tatsächliche Umsetzung der 
beschriebenen Schutzmaßnahmen und deren Wirksamkeit zu beurteilen. Bei den durchgeführ-
ten Prüfungen bzw. Kontrollmaßnahmen wurde festgestellt, dass überwiegend ein hoher Wert 
auf den Schutz gegen unerlaubte Zugriffe, den Schutz gegen Störungen und den Schutz gegen 
äußere Angriffe und Einwirkungen von Katastrophen gelegt wird. In Ausnahmefällen war beim 
Schutz des Fernmeldegeheimnisses und personenbezogener Daten aber auch eine deutlich 
höhere Sensibilität zu wünschen. In allen Fällen wurden jedoch die im Sicherheitskonzept bzw. 
bei der Umsetzung der Schutzmaßnahmen festgestellten Mängel nach entsprechender Auffor-
derung und Beratung behoben. Weitergehende Maßnahmen wie sie § 115 TKG zur Durchset-
zung der Verpflichtungen vorsieht (Festsetzung von Zwangsgeldern bzw. eine vollständige oder 
teilweise Untersagung des Betriebs von Telekommunikationsanlagen oder des Erbringens von 
Telekommunikationsdiensten) waren nicht erforderlich.  

Einen breiten Raum nahm die Zusammenarbeit der Bundesnetzagentur mit dem Bundesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ein, der im Bereich der datenschutz-
rechtlichen Regelungen des TKG eine eigene Kontrollzuständigkeit innehat. Im Rahmen dieser 
Zusammenarbeit wurden aktuelle datenschutzrechtliche Fragen in der Telekommunikation dis-
kutiert. Bei der Behandlung wichtiger Einzelfälle haben beide Häuser ihre Vorgehensweise im 
Sinne eines effektiven Datenschutzes miteinander abgestimmt.  

Insgesamt muss für den Berichtszeitraum betont werden, dass sich die Unternehmen ganz ü-
berwiegend rechtstreu und datenschutzgerecht verhalten haben. 

Soweit Beschwerden Anlass für Ermittlungen der Bundesnetzagentur bei den Unternehmen wa-
ren, sollen die folgenden Fälle beispielhaft für die Arbeit im Berichtszeitraum geschildert werden: 
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In einem Fall richtete eine im automatisierten Verfahren nach § 112 TKG Auskunft ersuchende 
Polizeibehörde eine Beschwerde an die Bundesnetzagentur, weil ein verpflichtetes TK-
Unternehmen Rufnummerninhaber nicht benennen konnte. Im Rahmen eines Ordnungswidrig-
keitenverfahrens nach § 149 Abs. 1 Nr. 30 i. V. m. § 111 Abs. 2 TKG wandte das betroffene Un-
ternehmen ein, man sei nicht im Stande, die Personalien der Rufnummerninhaber für das auto-
matisierte Auskunftsverfahren bereitzustellen, weil Prepaid-Karten in großer Zahl an Zwischen-
händler verkauft worden seien, diese Zwischenhändler aber die Personalien beim Weiterverkauf 
entweder nicht festgestellt oder nicht überprüft hätten. Die beteiligten Unternehmen wurden auf-
gefordert, ihrer Verpflichtung aus § 111 Abs. 2 TKG nachzukommen und ihre Verkaufspraxis so 
umzustellen, dass die für das automatisierte Auskunftsverfahren erforderlichen Daten rechtzeitig 
erhoben und auf Anfrage übermittelt werden. 

Ein Teilnehmer trug vor, sein TK-Diensteanbieter verwende seine Adressdaten unerlaubt zu 
Werbezwecken. In diesem, wie in vielen gleich gelagerten Fällen, zeigte sich, dass den Verbrau-
chern in der Regel nicht bekannt ist, dass der Diensteanbieter die Anschrift eines Teilnehmers, 
von der er im Rahmen einer bestehenden Kundenbeziehung rechtmäßig Kenntnis erlangt hat, 
zu Werbezwecken verwenden darf, solange der Teilnehmer einer solchen Nutzung nicht aus-
drücklich widersprochen hat (§ 95 Abs. 2 Satz 2 TKG). Nachdem der Teilnehmer seinen Wider-
spruch erklärt hatte, unterließ das Unternehmen die Verwendung seiner Adressdaten zu Werbe-
zwecken. Von diesem Fall zu unterscheiden sind die Fälle der sog. Cold Calls. Hierbei rufen 
Werbetreibende ohne Einwilligung bei Teilnehmern an, um ihre Produkte zu bewerben. Diese 
Fälle sind in erster Linie wettbewerbsrechtlich angreifbar und betreffen den TK-Datenschutz nur, 
wenn die Werbemaßnahme von einem TK-Unternehmen ausgeht. 

Gegenstand weiterer Beschwerden war die Frage, ob ein TK-Diensteanbieter Verkehrsdaten 
(§ 96 TKG) an Inkassounternehmen weitergeben darf. So bat ein Teilnehmer um Einschreiten 
der Bundesnetzagentur gegen einen Diensteanbieter, weil dieser das Entgelt für angeblich in 
Anspruch genommene TK-Dienstleistungen durch ein Inkassounternehmen einziehen lasse. 

Auch hier ergaben die Nachforschungen der Bundesnetzagentur keine Anhaltspunkte für einen 
Verstoß gegen datenschutzrechtliche Normen. So hatte der Diensteanbieter dem Inkassounter-
nehmen den Einzug seiner Forderung vertraglich übertragen und nur die Daten des Teilnehmers 
an das Inkassounternehmen weitergegeben, die für die Erstellung einer detaillierten Rechnung 
erforderlich waren. Des Weiteren hatte der Diensteanbieter das Drittunternehmen vertraglich zur 
Wahrung des Fernmeldegeheimnisses nach § 88 TKG und des Datenschutzes nach den §§ 93 
und 95 bis 97, 99 und 100 TKG verpflichtet. Die Bundesnetzagentur hatte auch keinen Anlass 
zu der Annahme, dass das Drittunternehmen seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen wä-
re. 
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Am 24. Februar 2007 ist die jüngste TKG-Novelle in Kraft getreten. Im Bereich Fernmeldege-
heimnis und Datenschutz sind damit für Diensteanbieter und Verbraucher einige wesentliche 
Änderungen eingetreten:  

So wurde insbesondere § 93 TKG zur Umsetzung des Art. 4 der EG-Datenschutzrichtlinie 
(EG 2002/58) in Abs. 2 um die Pflicht des Diensteanbieters ergänzt, Teilnehmer über besondere 
Sicherheitsrisiken im Netz (z. B. durch „Viren“) und, sofern das Risiko außerhalb des Einflussbe-
reichs des Diensteanbieters liegt, über mögliche Abhilfemaßnahmen und die dadurch entste-
henden Kosten zu unterrichten. 

Mit einer Ergänzung des § 99 Abs. 1 TKG wurde dem Umstand Rechnung getragen, dass auch 
Teilnehmer, die mit ihrem Diensteanbieter eine pauschale Abrechnung vereinbart haben (Flatra-
te), ein berechtigtes Interesse an der Erstellung eines Einzelverbindungsnachweises (EVN) ha-
ben können. So kann der Teilnehmer mit Hilfe des EVN die Wirtschaftlichkeit seiner Flatrate 
prüfen. Er kann damit aber auch nachweisen, bestimmte Gespräche geführt zu haben, oder die-
se etwa seinen eigenen Kunden in Rechnung stellen. Bisher durften Einzelverbindungen aus 
Datenschutzgründen nur ausgewiesen werden, soweit sie für den Teilnehmer selbst abrech-
nungsrelevant waren. 

In § 108 Abs. 1 TKG wurde zur Sicherstellung der Versorgung mit Notrufeinrichtungen neben 
den reinen Telekommunikationsnetzbetreibern nun ausdrücklich auch verpflichtet, wer öffentlich 
zugängliche Telefondienste erbringt oder den Zugang zu solchen Diensten ermöglicht (z. B. 
VoIP-Anbieter). Diese Unternehmen haben insbesondere die Rufnummer, von der ein Notruf 
ausgeht, unverzüglich an die örtliche Notrufabfragestelle zu übermitteln oder in dem zur Über-
mittlung dieser Rufnummer notwendigen Umfang mitzuwirken.  
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Abschnitt H  

Qualifizierte Elektronische Signatur 

 

Im modernen Rechtsgeschäftsverkehr treten elektronische Dokumente in zunehmendem Maße 
an die Stelle von Schriftdokumenten. So hat beispielsweise die elektronische Post (z. B. die 
E-Mail) den herkömmlichen Brief in Papierform schon teilweise verdrängt. Allerdings können 
elektronische Daten durch technische oder menschliche Fehler oder auch durch gezielte Mani-
pulation beliebig und ohne Spuren verändert werden, vor allem, wenn sie über öffentliche Tele-
kommunikationsnetze übertragen werden. Unter Umständen ist der Urheber eines digitalen Do-
kumentes nicht mehr festzustellen.  

Um hier ausreichende Rechtssicherheit zu gewährleisten, bedarf es einer Infrastruktur, die es 
ermöglicht, dass Manipulationen zweifelsfrei erkannt werden können. Das beinhaltet, dass die 
Kommunikationspartner eindeutig identifiziert und nachträgliche Veränderungen an einem Do-
kument festgestellt werden können. Dies alles leistet die qualifizierte elektronische Signatur im 
Sinne des Signaturgesetzes („Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen 
und zur Veränderung weiterer Vorschriften“51, kurz: SigG). Infolge umfangreicher Änderungen in 
vielen Rechtsgebieten kann darüber hinaus die „herkömmliche“ Unterschrift durch die qualifizier-
te elektronische Signatur ersetzt werden, das heißt, mittlerweile können so gut wie alle Rechts-
geschäfte des täglichen Lebens, die einer Unterschrift in der Schriftform bedürfen, auch über 
das Internet abgewickelt werden.  

Die Bundesnetzagentur ist die zuständige Behörde nach § 3 SigG. Zu den Aufgaben der Bun-
desnetzagentur gehören insbesondere: 

– die Akkreditierung von Zertifizierungsdiensteanbietern, 
– der Betrieb des staatlichen Trustcenters als oberste Zertifizierungsinstanz (Wurzelinstanz),  
– der Betrieb eines Verzeichnisdienstes,  

 
51 vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26. Februar 2007 
(BGBl. I S. 179) 
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– die Anerkennung von Prüf- und Bestätigungsstellen,  
– die Aufsicht über die Einhaltung des SigG und der Signaturverordnung (SigV), 
– die Festlegung geeigneter Algorithmen für qualifizierte elektronische Signaturen. 

1. Marktaspekte 

Gestützt durch Aktivitäten der Bundesregierung - insbesondere durch die Projekte der ecard-
Strategie - gewinnt die qualifizierte elektronische Signatur zunehmend an Bedeutung. Neben der 
Spezifikation ISIS-MTT, die Interoperabilität zwischen den verschiedenen Signaturdiensten und 
Signaturprodukten schafft, ist vor allem die ständig zunehmende Zahl von Anwendungen für 
qualifizierte elektronische Signaturen maßgeblich. Genannt seien hier die Regelungen der Fi-
nanzverwaltung zur Anerkennung elektronischer Abrechnungen bzw. zum Datenzugriff und zur 
Prüfung digitaler Unterlagen, sowie die zunehmend konkreter werdende Einführung von Ge-
sundheitskarten, Heilberufsausweisen und digitalen Personalausweisen, sowie die Nutzung von 
Signaturkarten mit qualifiziertem Zertifikat im Rahmen des JobCard-Verfahrens. 

Um für die wachsende Anzahl an Anwendungsmöglichkeiten auch entsprechend sichere Signa-
turprodukte zur Verfügung zu haben, wurde für Hersteller bestimmter Signaturprodukte die Mög-
lichkeit, die Gesetzeskonformität ihrer Produkte mittels einer Herstellererklärung selbst zu erklä-
ren, im SigG festgeschrieben. 

2. Akkreditierung von Zertifizierungsdiensteanbietern 

Ein Anbieter, der den Betrieb eines Zertifizierungsdienstes aufnimmt, hat dies der Bundesnetz-
agentur anzuzeigen. Er muss dabei dezidiert nachweisen, dass er die für den Betrieb erforderli-
che Zuverlässigkeit und Fachkunde besitzt und eine Versicherung abgeschlossen hat, damit er 
Schäden, die durch die Nichteinhaltung des SigG oder der SigV oder durch das Versagen seiner 
Produkte für qualifizierte elektronische Signaturen oder sonstiger technischer Sicherungseinrich-
tungen entstehen können, ersetzen kann. Schließlich muss er anhand eines Sicherheitskon-
zepts aufzeigen, wie er die Maßnahmen zur Erfüllung der Sicherheitsanforderungen nach dem 
SigG und der SigV konkret umsetzt. 

Darüber hinaus sieht das Gesetz die Möglichkeit vor, dass sich ein Zertifizierungsdienste-
anbieter freiwillig akkreditieren lässt. Im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens wird die be-
hauptete Sicherheit seines Zertifizierungsdienstes – etwa seines Trustcenter – durch die Bun-
desnetzagentur bereits vor der Betriebsaufnahme umfassend geprüft. Erst wenn die Zuverläs-
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sigkeit des Anbieters sowie seine spezifische Fachkunde insbesondere auf informationstechni-
schem und juristischem Gebiet festgestellt wurde und die ordnungsgemäße Umsetzung des 
Sicherheitskonzepts durch eine von der Bundesnetzagentur anerkannte Prüf- und Bestätigungs-
stelle bescheinigt wurde, wird die Akkreditierung durch die Bundesnetzagentur ausgesprochen 
und damit die hohe Sicherheit des Zertifizierungsdienstes gewissermaßen „staatlich garantiert“. 
Akkreditierte Zertifizierungsdiensteanbieter erhalten ein Gütezeichen durch die Bundesnetz-
agentur und dürfen sich im Rechts- und Geschäftsverkehr auf die nachgewiesene Sicherheit 
berufen. 

Nachdem zu Beginn des Jahres 2007 21 regionale Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Rechts-
anwalts- und Patentanwaltskammern ihren ZDA Status aufgegeben und sich unter dem Dach 
des ZDA DATEV zusammengeschlossen haben, gibt es derzeit 8 akkreditierte Zertifizierungs-
diensteanbieter: 

– Deutsche Telekom AG (seit 1998), 
– Deutsche PostCom GmbH (seit 2004), 
– Bundesnotarkammer (seit 2000), 
– AuthentiDate International AG (seit 2001), 
– DATEV eG (seit 2001), 
– D-Trust GmbH (seit 2002), 
– TC TrustCenter GmbH (seit 2006), 
– DGN Deutsches Gesundheitsnetz Service GmbH (seit 2007). 

Für die Durchführung der Akkreditierung, die Ausstellung von qualifizierten Zertifikaten und die 
Überprüfung von Prüfberichten und Bestätigungen durch die Bundesnetzagentur werden Kosten 
(Gebühren und Auslagen) erhoben. 

3. Betrieb der Wurzelinstanz durch die Bundesnetzagentur 

Die Bundesnetzagentur erzeugt Signaturschlüssel und qualifizierte Zertifikate für den Betrieb 
ihres eigenen Trustcenters (Wurzelinstanz). Sie stellt für die berechtigten Mitarbeiter der Trust-
center der von ihr akkreditierten Zertifizierungsdiensteanbieter qualifizierte Zertifikate aus, mit 
denen eine eindeutige Zuordnung von öffentlichem Schlüssel (Signaturprüfschlüssel) und dem 
Inhaber dieses Schlüssels getroffen wird (Nachweis der Identifikation des Antragstellers). In ei-
nem für jeden jederzeit zugänglichen Verzeichnisdienst werden die von ihr ausgestellten qualifi-
zierten Zertifikate zusammen mit ihrem Gültigkeitsstatus geführt.  
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Die Wurzelinstanz wurde am 21. Januar 1999 in Betrieb genommen. Um die Interoperabilität 
zwischen allen Anbietern zu gewährleisten und um mit der rasanten technischen Entwicklung 
auf diesem Gebiet Schritt zu halten, wurde Ende des Jahre 2002 eine grundlegende Erneuerung 
der Technik des Trustcenters der Bundesnetzagentur in die Wege geleitet. Der Technologie-
wechsel wurde im Dezember 2004 erfolgreich abgeschlossen. Seitdem besteht die Möglichkeit, 
qualifizierte Zertifikate und Sperrlisten der Bundesnetzagentur über LDAP (Lightweight Directory 
Access Protocol) herunterzuladen. Zudem können über OCSP (Online Certificate Status Proto-
col) Echtzeitanfragen zu qualifizierten Zertifikaten der Bundesnetzagentur durchgeführt werden. 

Aufgrund geänderter Sicherheitsempfehlungen für die zur qualifizierten elektronischen Signatur 
eingesetzten Algorithmen wurde die Technik des Trustcenters der Bundesnetzagentur auf die 
Verarbeitung größerer Schlüssellängen und neuer Hashalgorithmen vorbereitet. Seit August 
2007 ist die Bundesnetzagentur in der Lage, den akkreditierten ZDA Dienstezertifikate mit einer 
Schlüssellänge von 2048 Bit RSA zur Verfügung zu stellen. Die Umstellung des eigenen Ver-
zeichnisdienstes wird Mitte Dezember 2007 erfolgen. OCSP-Auskünfte und die Sperrliste der 
Bundesnetzagentur werden dann mit RSA 2048 und SHA-512 bereitgestellt.

4. Publikationen 

Die Bundesnetzagentur veröffentlicht aufgrund des SigG und der SigV: 

– Name, Anschrift und Kommunikationsverbindungen akkreditierter Zertifizierungs-
diensteanbieter, 

– Widerruf oder Rücknahme einer Akkreditierung, 

– Betriebsbeendigung, -untersagung oder -einstellung eines Zertifizierungsdiensteanbieters, 

– Sicherheitsbestätigungen von Produkten für qualifizierte elektronische Signaturen, die eine 
Bestätigung durch eine Bestätigungsstelle erhalten haben, 

– Herstellererklärungen von Produkten für qualifizierte elektronische Signaturen, die die An-
forderungen des SigG und der SigV erfüllen, 

– öffentliche Schlüssel der Bundesnetzagentur sowie der Kommunikationsverbindungen, 
unter denen die von der Bundesnetzagentur ausgestellten Zertifikate und deren Status ab-
rufbar sind, 
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– geeignete Algorithmen und dazugehörige Parameter (jährlich oder bei Bedarf). 

5. Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften 

Die zuständige Behörde führt die Aufsicht insbesondere über die angezeigten und akkreditierten 
Zertifizierungsdiensteanbieter und über bestätigte Produkte für qualifizierte elektronische Signa-
turen. Das Instrument dazu ist die Aufsichtsmaßnahme, deren Zweck die Überwachung der Ein-
haltung des Gesetzes und der Rechtsverordnung ist. Darüber hinaus führt sie das Verfahren der 
Anerkennung von Prüf- und Bestätigungsstellen durch. 

6. Gremientätigkeit 

Mit Fragen der Sicherheit elektronischer Signaturen in kryptographischer, technischer, administ-
rativer und rechtlicher Hinsicht befassen sich zahlreiche Gremien und Arbeitsgruppen. Zu nen-
nen sind in diesem Zusammenhang u.a. ISO/IEC, DIN/DKE, ITU, CEN/ISSS, EESSI, ETSI, 
ISIS-MTT und das Signaturbündnis. Soweit deren Aktivitäten für den Betrieb der Wurzelinstanz 
und die praktische Umsetzung des SigG und der SigV von Bedeutung sind, ist die Bundesnetz-
agentur zur aktiven Mitarbeit verpflichtet. Dies betrifft insbesondere Fragen, deren Beantwortung 
technischen Sachverstand und betriebliche Erfahrungen erfordern. Themen von wirtschaftspoli-
tischer Relevanz werden dagegen in der Regel vom BMWI vertreten. Auf Vorschlag der damali-
gen Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post wurde im Jahr 2002 das „Forum of 
European Supervisory Authorities for Electronic Signatures“ (FESA) gegründet. Dieses Forum 
der Europäischen Aufsichtsbehörden, die sich mit elektronischen Signaturen befassen, trifft sich 
regelmäßig bis zu drei mal im Jahr zum Erfahrungsaustausch und zur Klärung grenzüberschrei-
tender Probleme beim Einsatz qualifizierter Signaturen.  
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Abschnitt A  

Status, Funktion und Struktur 

 

Die Bundesnetzagentur, damals noch „Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post 
(Reg TP)“, wurde mit Wirkung vom 1. Januar 1998 als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) errichtet. Sie entstand aus der 
Überleitung von Aufgabenbereichen aus dem ehemaligen Bundesministerium für Post und Tele-
kommunikation (BMPT) sowie des ehemaligen Bundesamts für Post und Telekommunikation 
(BAPT). Im Zuge der Übernahme der Aufgaben aus dem neuen Energiewirtschaftsgesetz, das 
am 13. Juli 2005 in Kraft getreten ist, wurde die Reg TP in Bundesnetzagentur für Elektrizität, 
Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Bundesnetzagentur) umbenannt. 

Die Bundesnetzagentur hat in erster Linie den Auftrag, durch Regulierung im Bereich der Tele-
kommunikation, des Postwesens und der Energiemärkte den Wettbewerb zu fördern und für 
flächendeckend angemessene und ausreichende Dienstleistungen zu sorgen, einen diskriminie-
rungsfreien Netzzugang zu gewährleisten, sowie eine Frequenzordnung und Regelungen zur 
Nummerierung festzulegen. Diese Aufgaben der Bundesnetzagentur sind im Telekommunikati-
onsgesetz (TKG), im Postgesetz (PostG) und im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) beschrieben 
und werden zusätzlich durch Verordnungen und sonstige Ausführungsbestimmungen ergänzend 
geregelt. Seit dem 1. Januar 2006 überwacht die Bundesnetzagentur auch die Einhaltung der 
Rechtsvorschriften über den Zugang zur Eisenbahninfrastruktur nach dem Allgemeinen Eisen-
bahngesetz (AEG). 

Weitere Aufgaben der Bundesnetzagentur finden sich in verschiedenen Fachgesetzen, wie z. B. 
dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG), dem Ama-
teurfunkgesetz (AFuG) und dem Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Gerä-
ten (EMVG). Die Bundesnetzagentur ist die zuständige Organisation nach dem Signaturgesetz 
(SigG) und als solche mit dem Aufbau und der Überwachung einer sicheren und zuverlässigen 
Infrastruktur für elektronische Signaturen betraut.  
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Die Aufgaben der Bundesnetzagentur sind ebenso wie die Verfahrensabläufe vielschichtig und 
breit gefächert. Sie reichen von Verfahren mit gerichtsähnlichen Prozessabläufen im Bereich der 
ökonomischen Regulierung bis hin zum Präsenzbedarf in der Fläche, um technische Störungen 
zu bearbeiten. 

Eine aufgabenorientierte Organisationsstruktur ermöglicht der Bundesnetzagentur eine effiziente 
Erledigung dieser Aufgaben. Sie stellt sich wie folgt dar: 

Die Beschlusskammern entscheiden im Bereich der Telekommunikation bei Entgeltverfahren 
ex ante und ex post, bei der Missbrauchsaufsicht und besonderen Netzzugängen inklusive Zu-
sammenschaltungen. Auch im Bereich des Postwesens sind die Tätigkeiten der Beschluss-
kammer auf die Entgeltverfahren (ex ante und ex post) sowie auf die sektorspezifische Miss-
brauchsaufsicht einschließlich der Regulierung der Zugänge zum Postnetz gerichtet. Die zuletzt 
eingerichteten Beschlusskammern sind zuständig für alle Entscheidungen, die von der Bundes-
netzagentur im Bereich der Elektrizitäts- und Gaswirtschaft nach dem EnWG und nach den 
Rechtsverordnungen zur Ausfüllung des EnWG zu treffen sind, einschließlich der Überprüfung 
der Nutzungsentgelte. Die Präsidentenkammer entscheidet insbesondere im Vergabeverfahren 
bei knappen Frequenzen sowie bei der Auferlegung von Universaldienstleistungen. 

Von den Abteilungen werden Fachaufgaben und zentrale Verwaltungsaufgaben wahrgenom-
men, zu denen u. a. ökonomische und rechtliche Grundsatzfragen der Regulierung im Bereich 
der Telekommunikation und Post sowie technische Fragen in den Bereichen Frequenzen, Nor-
mung und Nummerierung gehören. Bei der Entwicklung neuer Netzgenerationen und neuer 
Funksysteme wirkt die Bundesnetzagentur in internationalen Gremien zur Aufstellung von Stan-
dards mit. Eine wichtige Funktion der Abteilungen liegt auch in der fachlichen Unterstützung der 
Beschlusskammern. 

Eine große Herausforderung stellt weiterhin die Missbrauchsbekämpfung im Bereich der Mehr-
wertdienste dar. Ein weiterer Bereich ist eine Standortdatenbank für Sendeanlagen mit einer 
bestimmten Leistung. Unter den unmittelbaren Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger sind 
zudem das Schlichtungsverfahren nach § 35 Telekommumikations-Kundenschutz-Verordnung 
(TKV) bzw. § 10 Postdienstleistungsverordnung (PDLV) und der Verbraucherschutz von erhebli-
cher Bedeutung. 

Im Rahmen einer Novellierung sieht das EnWG im Bereich der Regulierung der Strom- und 
Gasmärkte die Errichtung einer regulatorisch wirkenden Organisation für diesen Markt vor. Die 
gesetzliche Aufgabe der Bundesnetzagentur nach dem EnWG ist, durch Entflechtung und Regu-
lierung des Netzes die Voraussetzungen für funktionierenden Wettbewerb auf den vor- und 
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nachgelagerten Märkten bei Elektrizität und Gas zu schaffen. Die Bundesnetzagentur soll einen 
diskriminierungsfreien Netzzugang gewährleisten und die von den Unternehmen erhobenen 
Nutzungsentgelte kontrollieren. Die Bundesnetzagentur bringt ihre aus der Regulierung der Te-
lekommunikations- und Postmärkte gewonnenen Erfahrungen ein, um eine schlanke und prakti-
kable Regulierung durchzusetzen.  

Seit dem 1. Januar 2006 nimmt die Bundesnetzagentur auch die Aufgabe wahr, die Einhaltung 
der Rechtsvorschriften über den Zugang zur Eisenbahninfrastruktur zu überwachen.  

Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens sind die Befugnisse des Eisenbahnregulierers deutlich 
erweitert worden. Die regulatorische Tätigkeit der Bundesnetzagentur dehnt sich nunmehr auf 
sämtliche Eisenbahnen aus und es ist eine Erweiterung der Zugangsrechte der Wettbewerber 
auf den Zugang zu Serviceeinrichtungen erfolgt. Neben der repressiven Regulierung gibt es 
auch eine präventive Regulierung unter sehr eng gefassten Fristen. Diese Erweiterung der Auf-
gaben gilt für den Zugang einschließlich der Höhe und Struktur der Wege- und sonstigen Entgel-
te, so dass auch der Entgeltregulierung eine wesentlich höhere Bedeutung zukommt. 

Mit Inkrafttreten des ersten Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) 
am 1. Dezember 2006 wurden der Bundesnetzagentur erstmals Vollzugsaufgaben zugewiesen. 
Ziel des geänderten EEG ist u. a., die Höhe der EEG-Umlage, die in der Regel von den Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen an jeden Stromverbraucher weitergegeben wird, nachvollziehbar 
zu machen. Damit ist der Bundesnetzagentur eine weitere Zuständigkeit zum Schutz der Verb-
raucherinnen und Verbraucher übertragen worden. 

Um den einheitlichen Charakter der Bundesnetzagentur stärker zu unterstreichen, werden die 
Außenstellen, mit deren Hilfe der Kontakt zu den Verbrauchern und der Industrie in der Fläche 
gehalten wird, von einer eigenen Abteilung betreut und koordiniert. 

Die Aufgaben der Außenstellen liegen vor allem im technischen Bereich. Sie beraten z. B. über 
die Regelungen des TKG, über die Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) 
und über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG). Zu ihren Aufgaben gehört 
auch die Zuteilung von Frequenzen, so z. B. für Mobilfunkanlagen und Betriebsfunkanlagen. Ein 
weiterer wichtiger Bereich ist die Bearbeitung und Aufklärung von Funkstörungen mit hochentwi-
ckelten Messgeräten, die Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, sowie die Durchfüh-
rung von Prüf- und Messaufträgen. Ihre Zuständigkeit erstreckt sich auch auf die Überprüfung 
von Lizenzauflagen und –bedingungen, wie z. B. die Überprüfung der Postlizenzen. Durch die 
Verlagerung von Tätigkeiten in die Außenstellen (Beihilfebearbeitung für den gesamten Ge-
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schäftsbereich, Callcenter) wird die Zentrale für grundsätzliche Aufgaben entlastet, gleichzeitig 
das vorhandene Personal am Standort der jeweiligen Außenstelle sinnvoll ausgelastet. 
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Abschnitt B  

Personal und Haushalt 

 

1. Personalmanagement 

Ein modernes Personalmanagement nimmt bei der Bundesnetzagentur einen hohen Stellenwert 
ein. Der optimale Einsatz der personellen Ressourcen in Zeiten einer immer angespannteren 
Planstellensituation hat dabei ebenso überragende Bedeutung wie die Gewinnung qualifizierten 
neuen Personals. Dies gelingt nur dadurch, dass die Personalplanung sowohl die dienstlichen 
Bedürfnisse als auch die Fähigkeiten und Neigungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter glei-
chermaßen berücksichtigt. Denn nur mittels einer aktiven, bedarfsgerechten Einsatzplanung 
einerseits und der Motivation der Beschäftigten andererseits lassen sich auch in Zeiten knapper 
Haushaltsmittel die der Bundesnetzagentur übertragenen Aufgaben kostengünstig und effizient 
erledigen.  

Der Bundesnetzagentur ist es gelungen, für die neuen Bereiche Energie- und Eisenbahnregulie-
rung aus einer Gruppe von mehreren tausend Bewerberinnen und Bewerbern für alle Ebenen 
hervorragende Beschäftigte zu gewinnen. Bei der Auswahl wurde der Fokus nicht nur auf au-
ßerordentlich gute Fachkenntnisse gelegt, sondern zusätzlich auf die Fähigkeit, komplexe neue 
Aufgaben, deren Strukturen noch nicht in allen Teilen definiert waren oder sind, in einem Team 
zügig strukturieren und mit einem guten Gespür für die praktischen Anforderungen der Märkte 
und ihrer Mechanismen kompetent in Angriff nehmen zu können. Den gleichen Anforderungen 
werden auch die Kräfte gerecht, die im Rahmen der personalwirtschaftlichen Möglichkeiten für 
die übrigen Aufgabenbereiche eingestellt wurden. 

Für ihre in allen Bereichen stark interdisziplinär geprägte Tätigkeit beschäftigt die Bundesnetz-
agentur insgesamt rund 2.500 Spezialisten der verschiedensten Richtungen wie Juristen, Öko-
nomen, Ingenieure verschiedener Fachrichtungen, Mathematiker, Informatiker, Verwaltungs-
fachleute u. a.. 
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Bereits seit 1999 stellt die Bundesnetzagentur auch Ausbildungsplätze zur Verfügung. In 2006 
und 2007 (Stichtag: 6. August 2007) konnten bislang insgesamt 66 junge Leute eine Ausbildung 
zu Fachangestellten für Bürokommunikation an den Standorten der Zentrale in Bonn und Mainz 
beginnen, und im Rahmen der seit dem Jahr 2003 angebotenen Ausbildung zu Elektronikerin-
nen/ Elektronikern für Geräte und Systeme wurden insgesamt 74 neue Ausbildungsplätze be-
setzt, die sich auf die Standorte Göttingen, Bremen und Magdeburg verteilen. Damit wurden 
2006 und 2007 in der Bundesnetzagentur insgesamt 140 junge Menschen in diesen beiden Be-
rufen ausgebildet. Zusätzlich wurden zum Stichtag 1. September 2007 insgesamt weitere 
26 Auszubildende für diese beiden Berufe neu eingestellt. 
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2. Haushalt 

Die Einnahmen und Ausgaben der Bundesnetzagentur werden im Bundeshaushalt veranschlagt 
(Einzelplan 09, Kapitel 0910). 

Die Einnahmeseite für die Haushaltsjahre 2006 (Soll und Ist) und 2007 (Haushaltsplan) ist der 
nachstehenden Tabelle zu entnehmen: 

Einnahmeart Soll 2006

1.000 €

Ist 2006 

1.000 € 
Soll 2007

1.000 €

Gebühren, Beiträge und 
sonstige Entgelte im Be-
reich Telekommunikation 

71.390 -34.753 172.635

Gebühren und sonstige 
Entgelte nach Nr. 3 des 
Postgesetzes 

100 123 111

Gebühren und Auslagen 
nach dem Bundeseisen-
bahnverkehrsverwal-
tungsgesetz 

0 53 254

Gebühren und Beiträge 
im Bereich Energieregu-
lierung 

0 0 500

Weitere Verwaltungsein-
nahmen, Miete, Verkauf 

1.060 1.256 1.106

Verwaltungseinnahmen 72.550 - 33.321 174.606

Übrige Einnahmen 17 7 4

Gesamteinnahmen 72.567 - 33.314 174.610

 

Ende Dezember 2006 lag der Stand der Einnahmen bei Minus 33.314 T €. Für die negativen 
Abweichungen vom Haushaltssoll sind umfangreiche Erstattungen in den Bereichen Zuteilung 
von Ortsnetzrufnummern und Frequenznutzungsbeiträge (sog. TKG-Beiträge) sowie Einnahme-
verschiebungen in das Folgejahr ursächlich. 
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Die Ausgabenseite für die Haushaltsjahre 2006 (soll und Ist) und 2007 (Haushaltsplan) ist der 
nachstehenden Tabelle zu entnehmen: 

Ausgabeart Soll 2006 

1.000 € 

Ist 2006 

1.000 € 
Soll 2007 

1.000 € 

Personalausgaben 104.419 101.526 102.679 

Sächliche Verwal-
tungsausgaben, 
Zuweisungen 

32.096 32.986 35.084 

Investitionen 10.953 7.830 9.787 

Gesamtausgaben 147.468 142.342 147.550 
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Abschnitt C  

Beirat 

 

Gemäß § 5 Abs. 1 des Gesetzes über die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommu-
nikation, Post und Eisenbahnen wird bei der Bundesnetzagentur ein Beirat gebildet. Er besteht 
aus jeweils 16 Mitgliedern des Deutschen Bundestages und 16 Vertreterinnen oder Vertretern 
des Bundesrates; die Vertreter oder Vertreterinnen des Bundesrates müssen Mitglieder einer 
Landesregierung sein oder diese politisch vertreten. Die Mitglieder des Beirates und die stellver-
tretenden Mitglieder werden jeweils auf Vorschlag des Deutschen Bundestages und des Bun-
desrates von der Bundesregierung berufen. 

Der Beirat, der mindestens einmal im Vierteljahr zu einer Sitzung zusammentreten soll, hat im 
Bereich der Telekommunikation folgende Aufgaben: 

1. Der Beirat macht der Bundesregierung Vorschläge für die Besetzung des Präsidenten oder 
der Präsidentin und der zwei Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentinnen der Bundes-
netzagentur (§ 3 Abs. 3 Gesetz über die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Tele-
kommunikation, Post und Eisenbahnen). 

2. Der Beirat wirkt mit bei Entscheidungen der Bundesnetzagentur in den Fällen nach § 61 
Abs. 4 Nr. 2 und 4 und des § 81 TKG. Danach ist das Benehmen mit dem Beirat herzustel-
len (§ 120 Nr. 2 Telekommunikationsgesetz (TKG) 

– bei Vergabeverfahren für Frequenzen bei der Festlegung des sachlich und räumlich 
relevanten Marktes, 

– bei der Festlegung der Frequenznutzungsbestimmungen einschließlich des Versor-
gungsgrades bei der Frequenznutzung und seiner zeitlichen Umsetzung, 

– bei der Auferlegung der Universaldienstverpflichtungen. 
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3. Der Beirat ist berechtigt, Maßnahmen zur Umsetzung der Regulierungsziele und zur Si-
cherstellung des Universaldienstes zu beantragen. Die Bundesnetzagentur ist verpflichtet, 
den Antrag innerhalb von sechs Wochen zu bescheiden (§ 120 Nr. 3 TKG).

4. Der Beirat ist gegenüber der Bundesnetzagentur berechtigt, Auskünfte und Stellungnah-
men einzuholen. Die Bundesnetzagentur ist gegenüber dem Beirat auskunftspflichtig 
(§ 120 Nr. 4 TKG). 

5. Der Beirat berät die Bundesnetzagentur bei der Erstellung des Vorhabenplans nach § 122 
Abs. 2 TKG, insbesondere auch bei den grundsätzlichen marktrelevanten Entscheidungen 
(§ 120 Nr. 5 TKG). 

6. Der Beirat ist bei der Aufstellung des Frequenznutzungsplanes nach § 54 TKG anzuhören 
(§ 120 Nr. 6 TKG). 

Nach der vom Bundesminister für Wirtschaft und Technologie gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
genehmigten Geschäftsordnung des Beirates in der Fassung vom 14. März 2006 hat der Beirat 
seinen Sitz bei der Bundesnetzagentur in Bonn. Die Geschäfte des Beirates werden durch die 
Geschäftsstelle geführt. Ihre personelle und sachliche Ausstattung stellt die Bundesnetzagentur 
im Einvernehmen mit dem vorsitzenden Mitglied des Beirates bereit. 

Gemäß § 6 Abs. 2 des Gesetzes über die Bundesnetzagentur wählt der Beirat nach Maßgabe 
seiner Geschäftsordnung aus seiner Mitte ein vorsitzendes und ein stellvertretendes vorsitzen-
des Mitglied für die Dauer von zwei Jahren. Das vorsitzende und das stellvertretende vorsitzen-
de Mitglied dürfen nicht derselben Gruppe (Bundestag, Bundesrat) angehören. 

Herr Abgeordneter Johannes Singhammer wurde am 26. Januar 2004 zum vorsitzenden Mit-
glied des Beirates für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Der stellvertretende Vorsitz im Beirat 
blieb zunächst vakant. 

Zum 6. Februar 2006 wurde das vorsitzende Mitglied des Beirates, Herr Abgeordneter Johannes 
Singhammer, für ein weiteres Jahr gewählt. Am 13. März 2006 wurde Herr Minister Dr. Otto Eb-
net zum stellvertretenden vorsitzenden Mitglied des Beirates gewählt, er ist am 29. Januar 2007 
als stellvertretendes vorsitzendes Mitglied aus dem Beirat ausgeschieden. 
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Am 29. Januar 2007 wurde Herr Abgeordneter Klaus Barthel zum vorsitzenden Mitglied des Bei-
rates und Herr Staatsminister Dr. Alois Rhiel zum stellvertretenden vorsitzenden Mitglied des 
Beirates gewählt. 

Eine vollständige Übersicht der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder ist dem Anhang 3 zu 
entnehmen. 

Nachfolgend sind auszugsweise einige Themen aus dem Bereich Telekommunikation aufgelis-
tet, die im Berichtszeitraum im Beirat behandelt wurden: 

– Tätigkeitsbericht 2004/2005 der Bundesnetzagentur nach § 121 Abs. 1 TKG 

– Strategische Aspekte zur Frequenzregulierung (GSM-Konzept, Verfügbarkeit von Fre-
quenzen für UMTS/IMT-2000, Bereitstellung von Frequenzen für Funkanwendungen im 
Rahmen des Broadband Wireless Access (BWA), Spielräume zur Erbringung neuer multi-
medialer Dienste durch die Digitalisierung des Rundfunks) 

– Anhörung des Beirates zu dem Frequenznutzungsplans gemäß den §§ 54, 120 Nr. 6 TKG 

– Vergabeverfahren und Nutzung von Frequenzen im Rahmen des Broadband Wireless 
Access (BWA) 

– Zugang zu Teilnehmeranschlussleitung 

– Glasfasernetzausbau der Deutschen Telekom AG 

– Verfahren zur Marktdefinition und Marktanalyse gemäß §§ 10 ff. TKG 
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Abschnitt D  

Wissenschaftliche Beratung 

 

1. Wissenschaftlicher Arbeitskreis für Regulierungsfragen (WAR) 

Die Bundesnetzagentur wird regelmäßig durch den „Wissenschaftlichen Arbeitskreis für Regulie-
rungsfragen“ beraten (§ 125 TKG). Der Arbeitskreis tagt jährlich 6-mal unter Teilnahme des Prä-
sidiums, der Abteilungsleiter, Beschlusskammervorsitzenden sowie Vertretern des Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Technologie (BMWi). 

Die Wissenschaftler sind interdisziplinär zusammengesetzt und werden vom Präsidenten der 
Behörde berufen. Ihre besonderen volkswirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen, sozialpoliti-
schen, technologischen und rechtlichen Erfahrungen und Kompetenzen unterstützen die Bun-
desnetzagentur bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und gewährleisten eine enge wissen-
schaftliche Flankierung ihrer Entscheidungen. Ein Verzeichnis der Mitglieder ist im Anhang 4 
aufgeführt. 

Der WAR befasst sich mit Fragen grundsätzlicher Bedeutung, die sich aus der laufenden Arbeit 
der Bundesnetzagentur ergeben. Zudem unterstützen die Mitglieder die Verwaltung in Einzelfra-
gen. 

Auf Grund gestiegener Anforderungen und einem durch Gesetz auferlegten erweiterten The-
menkreis, treffen sich die Wissenschaftler der jeweiligen Sparten in teils unterschiedlicher Zu-
sammensetzung außerhalb der festgelegten Sitzungstermine, um z. B. Studien bzw. Stellung-
nahmen zu erarbeiten. 

In den WAR-Sitzungen wurden im Berichtszeitraum u. a. folgende Themen behandelt: 

– Stellungnahme des BMWi gegenüber der EU-Kommission bezüglich der Prüfung des 
Rechtsrahmens für elektronische Kommunikationsnetze und –dienste 
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– Spielräume zur Erbringung neuer multimedialer Dienste durch Digitalisierung von Rund-
funkfrequenzen 

– Anhörung zur Identifizierung „neuer Märkte“ im Bereich Telekommunikation (TK) sowie 
deren regulatorischer Behandlung 

– Zwischenbericht der Bundesnetzagentur zu den eingegangenen Stellungnahmen zum 
Eckpunktepapier Digitalisierung/Rundfunkfrequenzen 

– ECTA Regulatory Scorecard (Methode und Ergebnisse) 

– NGMN: Next Generation Mobile Networks-Initiative der Netzbetreiber 

– Fortschreibung des EU-Rechtsrahmens 

– Ex-ante-Regulierung der Terminierungsentgelte im Mobilfunk 

– Wirtschaftlichkeit von VDSL 

– Ergebnisse der Vergleichsmarktbetrachtung Mobilfunk 

– London-Economics-Studie zu Investitionen, Wettbewerb und Regulierung 

– Bericht der Bundesnetzagentur zu Markt 11 der Kommissions-Empfehlung 
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2. Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK) 

Gemäß § 125 Abs. 2 des Telekommunikationsgesetzes, § 44 des Postgesetzes und § 64 Abs. 2 
des Energiewirtschaftsgesetzes erhält die Bundesnetzagentur bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
fortlaufend wissenschaftliche Unterstützung. Diese betrifft insbesondere die regelmäßige Begut-
achtung der volkswirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und technologischen Ent-
wicklungen der Telekommunikation, des Postwesens, der leitungsgebundenen Energieversor-
gung und der Eisenbahnen. Der Bund unterhält zu diesem Zweck eine ständige Forschungska-
pazität bei dem Wissenschaftlichen Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK 
GmbH). 

Das Institut ist als gemeinnützige Gesellschaft organisiert, die seit Anfang 1998 ausschließlich 
von der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post bzw. der Bundesnetzagentur 
getragen wird. Das Institut erhält Zuwendungen, mit denen es das jährliche Forschungspro-
gramm mit Projekten aus dem Bereich der Grundlagenforschung bestreitet. Hierzu macht das 
WIK Projektvorschläge, aus denen die Bundesnetzagentur für sie passende Projekte auswählt. 
Darüber hinaus werden vom WIK Forschungsprojekte und Untersuchungen im Rahmen von 
Auftragsarbeiten durchgeführt. Im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Arbeit stehen regulierungs- 
und ordnungspolitische Fragestellungen in den Bereichen Telekommunikation, Post, Energie, 
Bahn. 

Im Berichtszeitraum ist das WIK für den Telekommunikationsbereich mit folgenden Forschungs-
projekten beauftragt worden: 

– Zur Übertragbarkeit von Regulierungsansätzen in Netzwerkindustrien 

– Quality of Service-Realisierung für Anwendungsdienste auf Basis des IP-Protokolls 

– Operationalisierung des LRIC Kostenstandards bei technologischem Wandel 

– Auswirkungen der Fest-Mobilsubstitution auf die Kosten des Festnetzes 

– Migration von Sprache auf VoIP – Ansätze zur Ermittlung der Kostenimplikationen  

– Stand und Perspektiven der Telekommunikationsnutzung in den Breitbandkabelnetzen 

– „Triple Play“-Strategien von Festnetzbetreibern aus unternehmensstrategischer, marktli-
cher und regulatorischer Sicht 
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– „Net neutrality“: Die amerikanische Diskussion und ihre Implikationen für Europa 

– Bitstream-Access: Einfluss der Ausgestaltung von Bitstrom auf Märkte für Breitbanddiens-
te 

– Marktstruktur und Wettbewerb im deutschen Festnetz-Markt: Stand und Entwicklungsten-
denzen 

– Wettbewerbsmöglichkeiten und Wettbewerbsszenarien durch die neue Funktechnologie 
Broadband Wireless Access 

– Optionen des Netzzugangs in einem All IP Netz 

– Netzzugangsregelungen im NGN in ausgewählten Ländern 

 

Am 14. Dezember 2000 wurde die Tochtergesellschaft WIK-Consult GmbH gegründet. In der 
WIK-Consult GmbH werden zunehmend die Auftragsprojekte konzentriert und so von den ge-
meinnützigen Aktivitäten des Instituts separiert. Auftraggeber sind neben der Bundesnetzagen-
tur weitere öffentliche Institutionen, wie z. B. das BMWi, die EU-Kommission, ausländische Re-
gulierungsbehörden und andere ausländische Institutionen sowie private Unternehmen im In- 
und Ausland. 
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Abschnitt E  

Aufgaben auf den Gebieten der anderen 

Netzsektoren 

 

Die Arbeit der Bundesnetzagentur gliedert sich – entsprechend ihrer vollständigen Behördenbe-
zeichnung – in die Sektoren Energie (Elektrizität und Gas), Telekommunikation, Post und Eisen-
bahnen. 

 

Energie 

Mit Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsgesetzes zum 
13. Juli 2005 wurde auch das Energiewirtschaftsgesetz novelliert. Damit übernahm die Bundes-
netzagentur Aufgaben auf dem Gebiet des Rechts der leitungsgebundenen Versorgung mit E-
lektrizität und Gas. Hierzu gehört die Sicherstellung des Zugangs zu Elektrizitäts- und Gasnet-
zen einschließlich der Entgeltregulierung sowie die Überwachung der Einhaltung der Vorschrif-
ten zur Entflechtung. Der Gesetzgeber hat sich für einen symmetrischen Regulierungsansatz 
entschieden, so dass alle Netzbetreiber unabhängig von den Marktverhältnissen grundsätzlich in 
gleicher Weise der Regulierung unterliegen. Allerdings macht das Gesetz hiervon einige Aus-
nahmen für kleinere Netzbetreiber. 

Die Zuständigkeiten sind zwischen Bund und Ländern geteilt. Auf Seiten des Bundes ist für die 
Regulierung des Strom- und Gasmarktes die Bundesnetzagentur, auf Seiten der Länder die zu-
ständige Landesregulierungsbehörde verantwortlich. Letzteres gilt jedoch lediglich für die Regu-
lierung der Energieversorgungsunternehmen, deren Leitungsnetz nicht über den räumlichen 
Bereich eines Bundeslandes hinausgeht und an das weniger als 100.000 Kunden angeschlos-
sen sind. Die Länder haben zudem die Möglichkeit, ihre Aufgaben im Wege der Organleihe an 
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die Bundesnetzagentur zu übertragen. Hiervon haben die Länder Berlin, Bremen, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen Gebrauch gemacht. Dadurch 
ist beispielsweise bei Entgeltgenehmigungen im Bereich Strom die Zahl der durch die Bundes-
netzagentur regulierten Unternehmen von 101 auf 256 gestiegen, im Gasbereich von 60 auf 
220. 

Im Energiesektor hat der Gesetzgeber die Regulierung auf den Zugangsbereich beschränkt, weil 
dieser nicht im Wettbewerb steht. Anderer Teile der Wertschöpfungskette wie Beschaf-
fung/Erzeugung, Großhandel, Transport bzw. Verteilung und Vertrieb sind nicht der sektorspezi-
fischen Wettbewerbsaufsicht unterworfen. Ziel ist es, durch eine gezielte Regulierung den po-
tenziellen Wettbewerbern zu fairen Bedingungen Zugang zu den Strom- und Gasnetzen zu ver-
schaffen. Damit soll die missbräuchliche Ausnutzung der Monopolstellung der Netzbetreiber 
verhindert und ein aktiver Wettbewerb im Netz ermöglicht werden. Auch auf vor- und nachgela-
gerten Märkten bestehen durch die Ausübung von Marktmacht erhebliche Wettbewerbsproble-
me. Auch in diesen Teilmärkten werden durch den regulierten Netzzugang positive Wettbe-
werbseffekte erwartet. 

Der Regulierung stehen drei grundlegende Instrumente zur Sicherstellung eines wirksamen und 
unverfälschten Wettbewerbs zur Verfügung: 

– Die Regelungen zum Netzzugang und die Möglichkeiten, diese durch Festlegung weiter zu 
detaillieren sowie entsprechende Sanktionsmaßnahmen bei Nichtbefolgung. 

– Die Entflechtungsvorschriften, um eine Diskriminierung unabhängiger Vertriebsunterneh-
men durch integrierte Unternehmen zu verhindern. 

– Die Entgeltregulierung, mit der faire Netzzugangsentgelte für alle Netznutzer sichergestellt 
werden. 

Der diskriminierungsfreie Netzzugang gewährleistet für alle Marktteilnehmer die Nutzung der 
Energieversorgungsnetze zu möglichst einfachen, gleichen und massengeschäftstauglichen 
Konditionen. Dieser Aspekt beschäftigt die Bundesnetzagentur beispielsweise bei Fragen der 
Kooperationsvereinbarung und der Einteilung von Marktgebieten vornehmlich im Gasbereich, 
darüber hinaus aber auch bei Bilanzkreisabrechnung und der Beschaffung von Regel- und Aus-
gleichsenergie im Strommarkt. 

Angemessenen Netznutzungsentgelten kommt bei der Schaffung von Wettbewerb auf den 
Strom- und Gasmärkten eine maßgebliche Bedeutung zu. Nach § 21 Abs. 1 EnWG müssen sie 
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angemessen, transparent und diskriminierungsfrei sein. Darüber hinaus dürfen sie nicht ungüns-
tiger sein, als sie von den Netzbetreibern in vergleichbaren Fällen für Leistungen innerhalb ihres 
Unternehmens angewendet werden. Damit die Netzbetreiber keine überhöhten Entgelte für die 
Nutzung ihrer Netze verlangen, unterliegen diese der Genehmigung durch die Bundesnetzagen-
tur bzw. die Landesregulierungsbehörden. In die Kalkulation dürfen nur die Kosten und Kosten-
bestandteile einbezogen werden, die sich ihrem Umfang nach auch in einem wettbewerblichen 
Markt einstellen würden.  

Energieversorger sind zum großen Teil vertikal integrierte Unternehmen, in denen sich Netzge-
schäft und Vertrieb unter einem Dach befinden. Dies birgt das Risiko von Intransparenz und 
Quersubventionierung und kann dazu führen, dass Schwesterunternehmen gegenüber Dritten 
bevorzugt werden. Durch eine Vielzahl unterschiedlicher Entflechtungsvorschriften wird der dis-
kriminierungsfreie Netzzugang sichergestellt. Danach muss der Netzbetreiber rechtlich, operati-
onell, informatorisch und buchhalterisch von Vertrieb und Erzeugung des vertikal integrierten 
Unternehmens entflochten sein. 

 

Post 

Seit dem 1. Januar 1998 überwacht die Bundesnetzagentur, vormals Regulierungsbehörde die 
Einhaltung der Vorschriften des Postgesetzes (PostG). Postdienstleistungen stellen in Deutsch-
land derzeit einen Markt von mehr als 23 Mrd. Euro dar. Auf dem Postmarkt gab es bereits vor 
Inkrafttreten des jetzigen Postgesetzes Wettbewerb. Allein der schon liberalisierte Markt für Ku-
rier-, Express- und Paketdienste, der so genannte KEP-Markt, umfasste 1997 bereits über 
8 Mrd. Euro. Mit dem Postgesetz wird auch der Briefmarkt schrittweise in den Wettbewerb über-
führt. Die gesetzliche Exklusivlizenz der Deutschen Post AG für bestimmte Postdienstleistungen 
ist bis zum 31. Dezember 2007 befristet.  

Grundsätzlich kann jedermann Postdienstleistungen am Markt anbieten. Für die gewerbsmäßige 
Beförderung von Briefsendungen bis 1.000 g ist jedoch eine Lizenz der Bundesnetzagentur er-
forderlich, die auf Antrag erteilt wird. Die Bundesnetzagentur prüft vor der Erteilung die Zuver-
lässigkeit, Leistungsfähigkeit und Fachkunde des Antragstellers und die Einhaltung der wesent-
lichen Arbeitsbedingungen, die dieser durch geeignete Unterlagen nachzuweisen hat. Lizenzen 
können für verschiedene Postdienstleistungen nach dem Kriterienkatalog des § 51 Abs. 1 PostG 
erteilt werden. 
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Um den Marktzutritt und Wettbewerb auf dem Markt für lizenzpflichtige Postdienstleistungen zu 
fördern, ist ein marktbeherrschendes Unternehmen verpflichtet, Nachfragern auf diesem Markt 
einen Zugang zu Infrastruktureinrichtungen und Leistungen zu eröffnen. Verträge über die Zu-
gangsgewährung sind der Bundesnetzagentur vorzulegen, um die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben zu überwachen. Ein wichtiger Bereich ist auch der Zugang zu Teilleistungen eines 
marktbeherrschenden Anbieters, mit denen ein Lizenznehmer eigene Leistungen verbindet und 
so eine lizenzpflichtige Beförderungsleistung erst erbringen kann. Weitere wichtige Zugangsleis-
tungen sind der Zugang zu Postfachanlagen und Informationen über Adressänderungen. Zur 
Sicherstellung der Zugangsrechte Dritter kann die Bundesnetzagentur auch Missbrauchsverfah-
ren durchführen und marktbeherrschende Anbieter verpflichten, einen missbräuchliches Verhal-
ten abzustellen. 

Die Entgeltregulierung stellt auch im Postbereich ein wichtiges Regulierungsinstrument dar. Die 
Entgelte des marktbeherrschenden Anbieters Deutsche Post AG für lizenzpflichtige Postdienst-
leistungen werden im Rahmen eines Price-Cap-Verfahrens festgelegt. Damit wird innerhalb ei-
ner bestimmten Periode das Entgeltniveau verschiedener zu Körben zusammengefasster Post-
dienstleistungen anhand von Maßgrößen wie Produktivitätsfortschrittrate vorab festgelegt. Die 
so gewonnene Price-Cap-Formel stellt auch sicher, dass die relative Inflationsrate berücksichtigt 
wird. Die Bundesnetzagentur prüft dann die vorab vorzulegenden Entgelte auf die Einhaltung 
der im Price-Cap-Entscheidung vorgegebenen Maßgrößen und Nebenbedingungen. Eine Be-
sonderheit im Rahmen der Entgeltregulierung stellen die Entgelte für die so genannte Förmliche 
Zustellung dar: Diese Entgelte werden von der Bundesnetzagentur bei jedem Anbieter geneh-
migt, wobei die ansonsten nur für marktbeherrschende Unternehmen geltenden Entgeltmaßstä-
be Anwendung finden. 

Die Bundesnetzagentur überwacht auch die Einhaltung der Vorschriften des Universaldienstes. 
Damit soll ein Mindestangebot von Postdienstleistungen in der Fläche sichergestellt werden. 
Neben der Bestimmung bestimmter Postdienstleistungen als Universaldienstleistung gibt es 
Vorgaben für die Zahl der stationären Einrichtungen, der Erreichbarkeit (Entfernung) von Brief-
kästen und der durchschnittlichen Brieflaufzeit. 

 

Eisenbahnen 

Mit Inkrafttreten des Dritten Gesetzes zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften am 
28. April 2005 wurde die Bundesnetzagentur mit der Sicherstellung des diskriminierungsfreien 
Zugangs zu Eisenbahninfrastruktur ab dem 1. Januar 2006 beauftragt. Diese Aufgabe wurde bis 
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Ende 2005 vom Eisenbahnbundesamt wahrgenommen. Inhaltlich diente das novellierte Allge-
meine Eisenbahngesetz (AEG) insbesondere der vollständigen Umsetzung der europäischen 
Vorgaben des Ersten Eisenbahnpaketes. Erklärte Ziele des europäischen wie des deutschen 
Gesetzgebers sind die Gewährleistung eines sicheren Betriebs der Eisenbahn, eines attraktiven 
Verkehrsangebotes auf der Schiene sowie die Sicherstellung eines wirksamen und unverfälsch-
ten Wettbewerbs bei dem Erbringen von Eisenbahnverkehrsleistungen und dem Betrieb von 
Eisenbahninfrastrukturen. 

Dies wird mit erweiterten Vorschriften für einen diskriminierungsfreien Zugang zu Schienennet-
zen und Serviceeinrichtungen sowie eine diskriminierungsfreie Erbringung von Dienstleistungen 
gewährleistet. Die Ausgestaltung rechts- und wettbewerbskonformer Zugangsbedingungen so-
wie die Regulierung der Entgelte für die Nutzung der Schienennetze und der Serviceeinrichtun-
gen stehen dabei im Zentrum des gesetzlichen Auftrags.  

Der Eisenbahninfrastrukturmarkt umfasst in Deutschland ein Streckennetz von ungefähr 
34.000 km. Das längste Schienennetz betreibt die Deutsche Bahn AG. Auch bei der Mehrzahl 
der Serviceeinrichtungen ist der Markt dadurch gekennzeichnet, dass ein Marktführer und zahl-
reiche kleinere Anbieter vorhanden sind. Das bedeutet, dass neben dem Deut-
sche Bahn Konzern etwa 350 weitere Eisenbahnverkehrsunternehmen und insgesamt fast 
900 Eisenbahninfrastrukturunternehmen grundsätzlich dem Regulierungssystem unterliegen. 
Gleichwohl hat sich der Gesetzgeber zu einer symmetrischen Regulierungssystematik ent-
schlossen. Allerdings sieht das Gesetz die Möglichkeit des Dispenses vor, mit dem der Regulie-
rer Infrastrukturbetreiber von bestimmten gesetzlichen Vorabregulierungsverpflichtungen befrei-
en kann, wenn eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs nicht zu erwarten ist. Insoweit besteht 
hier die Möglichkeit zu einer gewissen regulatorischen Asymmetrie, mit der der symmetrische 
Grundansatz durchbrochen werden kann.  

Gemäß § 14 AEG sind Eisenbahninfrastrukturunternehmen verpflichtet, die diskriminierungsfreie 
Benutzung der von ihnen betriebenen Eisenbahninfrastruktur und die diskriminierungsfreie 
Erbringung der von ihnen angebotenen Leistungen zu gewähren. Die Eisenbahninfrastruktur-
Benutzungsverordnung (EIBV) gestaltet diese Vorgaben im Einzelnen aus. Jeder Betreiber 
muss demnach seine Schienenwege und die dazugehörigen Anlagen, einschließlich eines ge-
setzlich vorgeschriebenen „Mindestpflichtleistungspaketes“, diskriminierungsfrei anbieten. Dafür 
müssen die Eisenbahninfrastrukturbetreiber nach der EIBV Nutzungsbedingungen (sog. Schie-
nennetz-Benutzungsbedingungen bzw. Nutzungsbedingungen für Serviceeinrichtungen) aufstel-
len.  
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Die Prüfung von Nutzungsbedingungen ist eine der zentralen Aufgaben der Eisenbahnregulie-
rung: Zum einen kann die tatsächliche Praxis der Gewährung des Zugangs zu Schienenwegen 
und der Erbringung von Leistungen gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen, zum anderen 
kann auch bereits die vorgelagerte Ausgestaltung von Nutzungsbedingungen diskriminierende 
Wirkungen entfalten. Die sich aus dem Eisenbahnrecht ergebenden Anforderungen an die Nut-
zungsbedingungen für Schienenwege und Serviceeinrichtungen haben die Eisenbahninfrastruk-
turunternehmen zwingend zu beachten. Die Bundesnetzagentur überwacht die Einhaltung die-
ser Vorschriften im Wege der Vorabprüfung und kann den Bedingungen widersprechen, sodass 
diese nicht in Kraft treten. Als weiteres Instrument besteht eine nachträgliche Eingriffsmöglich-
keit. Daneben hat die Bundesnetzagentur schließlich noch die Möglichkeit, die Maßnahmen zu 
treffen, „die zur Beseitigung festgestellter Verstöße und zur Verhütung künftiger Verstöße gegen 
die Vorschriften des Eisenbahnrechts erforderlich sind“. 

Die Bundesnetzagentur überwacht auch die Erstellung des Netzfahrplans und die Entscheidun-
gen über die Zuweisung von Zugtrassen. Über die Absicht eines Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmens, die Zuweisung von Zugtrassen abzulehnen, ist sie vorab zu informieren. Die Bundes-
netzagentur kann dem innerhalb gewisser Fristen ex ante widersprechen. Eine Ex-post-Kontrolle 
ermöglicht Untersagung und Gestaltung der Rechtsbeziehungen für die Infrastrukturnutzung. 

Die Entgeltregulierung dient dazu, überhöhte oder prohibitiv wirkende Nutzungsentgelte zu ver-
hindern und damit das Recht auf diskriminierungsfreien Zugang zu erschweren bzw. faktisch 
auszuhöhlen. Somit ist die Entgeltregulierung eines der wichtigsten Instrumente zur Stimulierung 
des Wettbewerbs. Die eisenbahnrechtlichen Vorschriften zu Fragen der Entgeltregulierung, ge-
regelt in § 14 Abs. 4 und 5 AEG, sind im Vergleich zu den rechtlichen Vorgaben in den anderen 
regulierten Sektoren deutlich unterentwickelt. Im Rahmen der oben geschilderten Überprüfung 
von Nutzungsbedingungen für Schienenwege und Serviceeinrichtungen überprüft die Bundes-
netzagentur auch die Einhaltung der Vorschriften des Eisenbahnrechts in Bezug auf Entgelt-
grundsätze und Entgelthöhen. Sie hat bei der Vorabvorlage die Möglichkeit, diesen zu wider-
sprechen und damit ein Inkrafttreten zu verhindern. Nachträglich können Entgeltregelungen für 
ungültig erklärt werden. 
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Anhang 1 Grundzüge des nationalen, europäischen und internationalen Rechts im 
Bereich Telekommunikation 

1. Europäisches Recht 

Gemeinschaftsrechtliche Grundlage für die Regulierung der Telekommunikation stellt das Richt-
linienpaket vom 7. März 2002 für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste dar. Es um-
fasst die Rahmenrichtlinie (2002/21/EG), die Zugangsrichtlinie (2002/19/EG), die Genehmi-
gungsrichtlinie (2002/20/EG) sowie die Universaldienstrichtlinie (2002/22/EG). Am 31. Juli 2002 
ist zudem die Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre 
in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie) in Kraft getreten. Im Bereich der 
Frequenzregulierung wurde zudem durch die Entscheidung Nr. 676/2002/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 ein Rechtsrahmen für die Frequenzpolitik in der 
Europäischen Gemeinschaft gesetzt. 

Die Rahmenrichtlinie legt die Aufgaben der nationalen Regulierungsbehörden sowie eine Rei-
he von Verfahren fest, die die gemeinschaftsweit harmonisierte Anwendung des neuen Rechts-
rahmens gewährleisten. Im Spannungsfeld zwischen Harmonisierung und Subsidiarität verteilt 
sie die Kompetenzen zwischen der Kommission und den nationalen Regulierungsbehörden neu. 
Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang das in Art. 7 der Rahmenrichtlinie geregelte Kon-
solidierungsverfahren. Danach muss eine nationale Regulierungsbehörde bestimmte Maßnah-
meentwürfe der Kommission und den anderen Regulierungsbehörden zur Stellungnahme vorle-
gen. Dies betrifft insbesondere solche Maßnahmen, die die Festlegung von Märkten und deren 
Analyse sowie die Auferlegung von Zugangsverpflichtungen, einschließlich der Zusammenschal-
tung von Netzen, betreffen. Die nationale Regulierungsbehörde muss eventuellen Stellungnah-
men bei ihrer Entscheidung weitestgehend Rechnung tragen. Bezüglich der Entscheidung der 
nationalen Regulierungsbehörden über eine von der Märkteempfehlung der Kommission 
(2003/311/EG) abweichende Festlegung von Märkten sowie des Bestehens beträchtlicher 
Marktmacht eines Unternehmens auf diesen Märkten besteht ein Vetorecht der Kommission. 
Darüber hinaus ermöglicht die Richtlinie den Mitgliedstaaten, Unternehmen die Übertragung von 
Frequenznutzungsrechten an andere Unternehmen zu gestatten. Dies war nach bisherigem na-
tionalen Recht nicht möglich. 

Die Zugangsrichtlinie regelt das Verhältnis zwischen Anbietern und Nachfragern auf den Vor-
leistungsmärkten für den Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen und zugehörigen 
Einrichtungen. Ziel ist die Schaffung eines Rechtsrahmens für die Beziehungen zwischen Netz-
betreibern und Diensteanbietern, der einen nachhaltigen Wettbewerb und die Interoperabilität 
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der elektronischen Kommunikationsdienste gewährleistet und die Interessen der Verbraucher 
fördert. In den Art. 9 bis 13 der Zugangsrichtlinie sind die wesentlichen Verpflichtungen geregelt, 
die die nationalen Regulierungsbehörden den Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht auf-
erlegen können (sog. Remedies: Transparenz, Gleichbehandlung, getrennte Buchführung, Zu-
gang, Preiskontrolle und Kostenrechnung). 

Ziel der Genehmigungsrichtlinie ist es, durch die Harmonisierung und Vereinfachung der Ge-
nehmigungsvorschriften und -bedingungen einen Binnenmarkt für elektronische Kommunikati-
onsnetze und -dienste zu errichten, damit deren Bereitstellung in der ganzen Gemeinschaft er-
leichtert wird. Dies soll durch eine Allgemeingenehmigung für alle elektronischen Kommunikati-
onsnetze und -dienste erreicht werden, bei der kein Verwaltungsakt seitens der nationalen Re-
gulierungsbehörde notwendig ist und sich die verfahrensrechtlichen Erfordernisse auf eine Noti-
fizierung der Tätigkeitsaufnahme beschränken. Darüber hinaus enthält die Genehmigungsrichtli-
nie Regelungen für die Nutzung von Funkfrequenzen und Nummern. Deren Nutzung darf, soweit 
möglich, nicht von der Erteilung individueller Nutzungsrechte abhängig gemacht werden. 

Die Universaldienstrichtlinie betrifft die Bereitstellung elektronischer Kommunikationsnetze 
und -dienste für Endnutzer. Sie zielt auf die Gewährleistung der Verfügbarkeit gemeinschafts-
weiter hochwertiger, öffentlich zugänglicher Dienste durch wirksamen Wettbewerb und Ange-
botsvielfalt ab. Gleichzeitig werden die Fälle geregelt, in denen die Bedürfnisse der Endnutzer 
durch den Markt nicht ausreichend befriedigt werden können. Dementsprechend enthält sie Re-
gelungen zur Gewährleistung des Universaldienstes sowie zum Verbraucherschutz. Daneben 
regelt sie in den Art. 16 bis 19 die Verpflichtungen, die die nationalen Regulierungsbehörden 
den Betreibern mit beträchtlicher Marktmacht im Bereich der Endkundenentgelte, der Mietleitun-
gen und der Betreiberauswahl und -vorauswahl auferlegen können. 

2. Nationales Recht 

2.1. Telekommunikationsgesetz vom 22. Juni 2004 

Mit dem TKG vom 22. Juni 2004 (BGBl. 2004 I S. 1190) wurde der zuvor erläuterte EG-Rechts-
rahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste umgesetzt, der eine in den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union harmonisierte Regulierung der Telekommunikation be-
zweckt. 

Das TKG zielt auf eine weitere Annäherung an das allgemeine Wettbewerbsrecht ab. Diesem 
Ziel dient insbesondere die Abschaffung der Lizenzpflicht. Indem die Erbringung von Tele-
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kommunikationsdienstleistungen keiner vorherigen Erlaubnis bedarf, wird der Marktzugang er-
leichtert. Gewerbliche Anbieter unterliegen nur noch einer Meldepflicht. Der Betrieb öffentlicher 
Telekommunikationsnetze bedarf gleichwohl wie bisher einer Übertragung des Wegerechts. Zur 
Verhinderung von Pflichtverletzungen hat die Bundesnetzagentur die Möglichkeit, nachträglich 
gegen Anbieter vorzugehen. Entsprechende Befugnisse sind detailliert in § 126 TKG geregelt, 
die von einer Aufforderung zur Stellungnahme, über Anordnungen von erforderlichen Maßnah-
men und Zwangsgeldern bis hin zur Untersagung der Tätigkeit des Betreibers als letztes Mittel 
reichen. 

Ein Kernbereich des TKG ist die Marktregulierung (Teil 2 des Gesetzes). Diese setzt voraus, 
dass die betroffenen Märkte durch Marktzutrittsschranken gekennzeichnet sind, längerfristig 
nicht zu wirksamen Wettbewerb tendieren und auf denen die Anwendung des allgemeinen 
Wettbewerbsrechts allein nicht ausreicht, um dem betreffenden Marktversagen entgegenzuwir-
ken. Entscheidungen im Bereich der Marktregulierung werden wie bisher von den Beschluss-
kammern getroffen. Der Marktregulierung haben eine Marktdefinition und eine Marktanalyse 
der Präsidentenkammer voranzugehen, die der Festlegung der relevanten Märkte sowie der 
Feststellung beträchtlicher Marktmacht auf diesen Märkten dienen. Bei der Durchführung der 
Marktdefinition und -analyseverfahren hat die Bundesnetzagentur den interessierten Kreisen, 
den Regulierungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten sowie der Europäischen Kommission 
die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben (Konsultations- und Konsolidierungsverfahren). 
Etwaigen Stellungnahmen der Kommission oder der nationalen Regulierungsbehörden hat die 
Bundesnetzagentur weitestgehend Rechnung zu tragen. Der Europäischen Kommission steht 
bezüglich einer von der Märkteempfehlung der Kommission abweichenden Festlegung eines 
relevanten Marktes sowie der Feststellung bestehender bzw. fehlender Marktmacht ein Veto-
recht zu. 

Die Rechtsfolgen der Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens beträchtlicher Markt-
macht auf den jeweiligen Telekommunikationsmärkten ergeben sich nicht mehr – wie vormals 
nach dem TKG 1996 – direkt aus dem Gesetz, sondern bedürfen einer vorherigen Festlegung 
der Beschlusskammer durch eine Regulierungsverfügung. Mit dieser können nach pflichtge-
mäßem Ermessen folgende Verpflichtungen festlegt werden: 

− Diskriminierungsverbot (§ 19) 
− Transparenzverpflichtung (§ 20) 
− Zugangsverpflichtungen (§ 21) 
− Getrennte Rechnungsführung (§ 24) 
− Entgeltregulierung für Zugangsleistungen (§ 30) 
− Entgeltregulierung für Endnutzerleistungen (§ 39) 
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− Betreiberauswahl und/oder -vorauswahl (§ 40) 
− Angebot von Mietleitungen (§ 41) 

Die Vorschriften über die Zugangsregulierung enthalten einen nicht abschließenden Katalog 
von Zugangsvarianten. Neben der Zusammenschaltung und anderen Zugangsmöglichkeiten – 
wie z. B. dem Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung – ist hierin ist auch die Möglichkeit vorge-
sehen, Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht zum entbündelten Breitbandzugang zu 
verpflichten. Erlegt die Bundesnetzagentur einem Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht 
eine Zugangsverpflichtung auf, so soll sie das Unternehmen grundsätzlich auch dazu verpflich-
ten, innerhalb von drei Monaten ein Standardangebot für die Zugangsleistung zu veröffentli-
chen. 

Im Rahmen der Entgeltregulierung hat die Bundesnetzagentur darauf zu achten, dass Entgelt-
regulierungsmaßnahmen in ihrer Gesamtheit aufeinander abgestimmt sind (Konsistenzgebot). 
Der Hauptanwendungsbereich der Entgeltregulierung liegt dabei im Bereich der Zugangsleis-
tungen, wobei Zugangs- und Entgeltanordnung einheitlich ergehen können. Unterliegen Entgel-
te der Ex-ante-Genehmigungspflicht, dürfen sie die Kosten der effizienten Leistungsbereit-
stellung nicht überschreiten. 

Findet eine Ex-Post-Kontrolle statt, wird nachträglich ein etwaiges missbräuchliches Verhalten 
des betroffenen Unternehmens bei der Forderung und Vereinbarung von Entgelten untersucht. 
Der Missbrauchstatbestand wird durch die Nennung von Beispielen konkretisiert (Dumping, 
Preis-Kosten-Schere, sachlich ungerechtfertigte Bündelung). 

Das Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht ist bei der Ex-post-Kontrolle grundsätzlich ver-
pflichtet, die beabsichtigten Entgeltmaßnahmen der Bundesnetzagentur zwei Monate vor dem 
geplanten Inkrafttreten anzuzeigen. 

Eine Ex-ante-Entgeltgenehmigung ist grundsätzlich erforderlich für Zugangsleistungen, die die 
Bundesnetzagentur einem Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht auferlegt hat. Eine 
Ex-post-Kontrolle der Entgelte soll trotz auferlegter Zugangsleistungen dann erfolgen, wenn 
der entsprechende Betreiber nicht gleichzeitig auf dem Markt für Endkundenleistungen, auf dem 
er tätig ist, über beträchtliche Marktmacht verfügt (sog. Doppelmarktbeherrschung). Auch die 
Entgelte für Zugangsleistungen eines Unternehmens mit beträchtlicher Marktmacht, die nicht 
seitens der Bundesnetzagentur auferlegt worden sind, werden grundsätzlich nachträglich kon-
trolliert. Eine Ex-Post-Kontrolle der Entgelte ist schließlich vorgesehen bei Zugangsentgelten 
von Betreibern ohne beträchtliche Marktmacht, die den Zugang zu Endnutzern kontrollieren. 
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Entgelte für Endnutzerleistungen unterliegen grundsätzlich der nachträglichen Entgeltregulie-
rung. Dem marktmächtigen Unternehmen kann dabei unter bestimmten Voraussetzungen auf-
gegeben werden, seine Entgeltmaßnahmen zwei Monate vor dem geplanten Inkrafttreten der 
Bundesnetzagentur zur Kenntnis zu geben. Wenn die Verpflichtungen im Zugangsbereich oder 
zur Betreiberauswahl bzw. -vorauswahl nicht zur Erreichung der Regulierungsziele führen und in 
absehbarer Zeit nicht mit der Entstehung eines nachhaltig wettbewerbsorientierten Marktes zu 
rechnen ist, kann die Bundesnetzagentur die Entgelte für Endnutzerleistungen einer Genehmi-
gungspflicht unterwerfen. Beabsichtigt ein Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht die Än-
derung eines Entgelts für Endnutzerleistungen, so hat es gleichzeitig den Wettbewerbern ein 
entsprechendes Vorleistungsangebot vorzulegen, das insbesondere den Vorgaben der Ent-
gelt-Missbrauchskontrolle genügt. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass die Wettbewerber 
in der Lage sind, ohne zeitliche Verzögerung vergleichbare Angebote am Endnutzermarkt anzu-
bieten. 

Die besondere Missbrauchsaufsicht wurde durch Einführung einer Generalklausel sowie durch 
Nennung von Vermutungstatbeständen konkretisiert. Außerdem besteht ein Antragsrecht für 
Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen, die geltend machen, in eigenen Rechten 
verletzt zu sein. Die Sanktionsmöglichkeiten der Bundesnetzagentur bei einem schuldhaft miss-
bräuchlichen Verhalten des marktbeherrschenden Unternehmens wurden gestärkt; die Bundes-
netzagentur kann nunmehr eine Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils anordnen und 
dem betroffenen Unternehmen die Zahlung eines entsprechenden Geldbetrags auferlegen. 

Im Bereich der Frequenzregulierung obliegt der Bundesnetzagentur die Sicherstellung einer 
effizienten und störungsfreien Frequenznutzung. Hierzu werden auf der Grundlage des Fre-
quenzbereichszuweisungsplans der Frequenznutzungsplan erstellt sowie Frequenzen zugeteilt 
und mit bestimmten Nutzungsbestimmungen versehen. Einzelzuteilungen (= nur eine Person 
bzw. ein Unternehmen darf die Frequenz nutzen) sollen vor dem Hintergrund der Genehmi-
gungsrichtlinie nur noch ergehen, wenn durch die Frequenznutzung eine Gefahr funktechnischer 
Störungen nicht ausgeschlossen werden kann oder dies zur Sicherstellung einer effizienten Fre-
quenznutzung notwendig ist. In der Regel sollen Allgemeinzuteilungen (= jeder darf die Fre-
quenz gemäß den Nutzungsbestimmungen nutzen) erfolgen, die zu veröffentlichen sind. Bei 
Knappheit können Frequenzen nach wie vor im Wege eines Vergabeverfahrens zugeteilt wer-
den, wobei das Versteigerungsverfahren vor dem Ausschreibungsverfahren vorrangig ist. Neu 
ist die Möglichkeit eines Zuteilungsinhabers, seine Frequenzzuteilung auf einen anderen 
Rechtsträger zu übertragen. Unter bestimmten Voraussetzungen ist zudem die Möglichkeit ei-
nes Frequenzhandels vorgesehen. Der Frequenzhandel ist allerdings nicht zulässig, soweit die 
Frequenzen auf Lizenzen oder Zuteilungen beruhen, die nach dem ehemaligen Fernmeldeanla-



ANHANG 279 

 

Bundesnetzagentur Dezember 2007 
 

gengesetz verliehen oder im Wege des Vergabeverfahrens nach bisherigem TKG erteilt wurden. 
Damit ist beispielsweise der Handel mit UMTS-Lizenzen ausgeschlossen. 

Im Bereich der Nummerierung obliegt der Bundesnetzagentur insbesondere die Strukturierung 
und Ausgestaltung des Nummernraumes sowie die Zuteilung von Nummern an Betreiber von 
Telekommunikationsnetzen, Anbietern von Telekommunikationsdiensten und Endnutzern. Die 
Bundesnetzagentur ist dabei befugt, Anordnungen und andere geeignete Maßnahmen zu tref-
fen, um die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der von ihr erteilten Zuteilungsbedin-
gungen sicherzustellen. 

Das als Universaldienst bezeichnete Mindestangebot an Telekommunikationsdiensten für die 
Öffentlichkeit umfasst den Anschluss an ein öffentliches Telefonnetz (inklusive funktionalem In-
ternetzugang), den Zugang zu öffentlichen Telefondiensten, ein gedrucktes öffentliches Teil-
nehmerverzeichnis, einen umfassenden, öffentlichen Telefonauskunftsdienst, die flächende-
ckende Bereitstellung von öffentlichen Münz- oder Kartentelefonen sowie die Möglichkeit, an 
Letzteren kostenlose Notrufe abzusetzen. 

Im Siebten Teil (Fernmeldegeheimnis, Datenschutz und Öffentliche Sicherheit) wurde die 
ehemalige Telekommunikations-Datenschutzverordnung in das TKG eingegliedert. Hier-
durch wurde eine deutliche Aufwertung, aber auch Vereinfachung des Datenschutzrechts er-
reicht. 

Hinsichtlich der Nutzung von Kundendaten für Werbezwecke gilt Folgendes: Grundsätzlich 
darf der Diensteanbieter Kundendaten, die er bei Vertragsschluss erhoben hat (so genannte 
Bestandsdaten) zur Kundenberatung und Werbung nur verwenden, wenn der Kunde eingewilligt 
hat. Dabei darf er im Rahmen einer bestehenden Kundenbeziehung die Rufnummer sowie die 
Postadresse (einschließlich der elektronischen Adresse) für die Versendung von Text- und 
Bildmitteilungen zu Werbezwecken verwenden, soweit der Kunde einer solchen Nutzung seiner 
Daten nach einem deutlich sichtbaren und gut lesbaren Hinweis auf sein Widerspruchsrecht 
nicht widersprochen hat. 

Bezüglich der Speicherung von Verbindungsdaten beim Diensteanbieter gilt der Grundsatz 
der unverkürzten Speicherung. Damit soll gewährleistet werden, dass im Falle von Beanstan-
dungen der Rechnung noch auf die vollständige angerufene Rufnummer zurückgegriffen werden 
kann. Der Kunde kann aber auch eine um die letzten drei Ziffern verkürzte Speicherung oder gar 
die sofortige Löschung seiner Verbindungsdaten mit Versendung der Rechnung wählen. Auf 
dieses Wahlrecht hat der Diensteanbieter seine Kunden hinzuweisen. Die Gesetzesänderung 
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hat jedoch keine Auswirkung auf die vom Kunden gewählte Form des Einzelverbindungsnach-
weises. 

In der Telefonauskunft ist unter bestimmten Voraussetzungen die so genannte Inverssuche 
möglich, das heißt, dass bei der Auskunft auch anhand einer Rufnummer der Name und die 
Anschrift des Teilnehmers erfragt werden können. Voraussetzung dafür ist, dass der betroffene 
Kunde mit seinen Daten im Telefonbuch oder einem öffentlichen elektronischen Kundenver-
zeichnis eingetragen ist und gegen diese Art der Auskunft keinen Widerspruch eingelegt hat. 
Auch auf dieses Widerspruchsrecht muss der Diensteanbieter seine Kunden hinweisen. 

Der Abschnitt „Öffentliche Sicherheit“ beinhaltet unter anderem die Vorschriften über den Not-
ruf. Sie verpflichten die Netzbetreiber auch zur Übermittlung von Standortdaten an die Notruf-
abfragestellen. Dies soll im Notfall die Ortung eines Teilnehmers ermöglichen. Im Abschnitt „Öf-
fentliche Sicherheit“ ist des Weiteren die Verpflichtung der Diensteanbieter zur Erhebung 
von Kundendaten auch beim Abschluss von Prepaid-Verträgen im Mobilfunk geregelt. 

Gegen die Entscheidungen der Bundesnetzagentur steht der Verwaltungsrechtsweg offen. 
Dieser ist bei Beschlusskammerentscheidungen zwecks Verfahrensbeschleunigung auf zwei 
Instanzen beschränkt (Verwaltungsgericht → Bundesverwaltungsgericht). 

In den Übergangsvorschriften ist unter anderem geregelt, dass die nach dem bisherigen TKG 
getroffenen Feststellungen marktbeherrschender Stellungen sowie die daran anknüpfenden 
Verpflichtungen solange wirksam bleiben, bis sie durch neue Marktregulierungsentscheidungen 
ersetzt werden. In den Übergangsvorschriften wurde zudem festgelegt, dass die zuteilungsrecht-
liche Verpflichtung der Mobilfunkbetreiber fortgilt, Diensteanbieter zuzulassen. 

 

2.2. Gesetz zur Änderung telekommunikationsrechtlicher Vorschriften vom 18. Febru-
ar 2007 

Im Berichtszeitraum wurde das Telekommunikationsgesetz vom 22. Juni 2004 durch das Gesetz 
zur Änderung telekommunikationsrechtlicher Vorschriften vom 18. Februar 2007 novelliert. 

Besonderer Erwähnung bedarf es hierbei der Einfügung des § 9a TKG. Nach dieser Vorschrift 
unterliegen neue Märkte grundsätzlich nicht der Regulierung. Dabei ist nach § 3, Nr. 12b TKG 
ein „neuer Markt“ ein Markt für Dienste und Produkte, die sich von den bislang vorhandenen 
Diensten und Produkten hinsichtlich der Leistungsfähigkeit, Reichweite, Verfügbarkeit für größe-
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re Benutzerkreise (Massenmarktfähigkeit), des Preises oder der Qualität aus Sicht eines ver-
ständigen Nachfragers nicht nur unerheblich unterscheiden und diese nicht lediglich ersetzen. 
Unter bestimmten im Gesetz genannten Gründen ist die Bundesnetzagentur ausnahmsweise 
befugt, auch „neue Märkte“ der Regulierung zu unterwerfen. 

Weitere wesentliche Neuerung des Gesetzes zur Änderung telekommunikationsrechtlicher Vor-
schriften ist die Integration der bisher geltenden Kundenschutzverordnung in das Telekom-
munikationsgesetz. Die nunmehr in den §§ 45 ff. TKG aufgeführten Vorschriften enthalten unter 
anderem Regelungen über die erforderlichen Inhalte von Verträgen, die Haftung, die Nutzung 
von Grundstücken, den Entstörungsdienst, den Netzzugang, den Anspruch auf einen Einzelver-
bindungsnachweis, vorausbezahlte Leistungen, die Verbindungspreisberechnung, den Rech-
nungsinhalt, die Entgeltpflicht bei unrichtiger Ermittlung des Verbindungsaufkommens, die Sper-
re, die Aufnahme in öffentliche Teilnehmerverzeichnisse und den Rufnummernmissbrauch. 
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Anhang 2 Ergänzende Daten zur Marktentwicklung Telekommunikation 

Die Lage und die Entwicklung auf dem Gebiet der Telekommunikation werden in den folgenden 
Abschnitten anhand ausgewählter Marktstrukturdaten beschrieben. 

Die Bundesnetzagentur hat im April/Mai 2007 eine Primärerhebung bei den für den Telekommu-
nikationsmarkt relevanten Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern Festnetz, Mobilfunk und Ka-
bel-TV einschließlich der Mobilfunk- und Internet-Service-Provider durchgeführt.  

Die Erhebung umfasste den Datenbedarf, der notwendig war, um eine Analyse der Lage und 
Entwicklung sowie der Wettbewerbssituation vornehmen zu können. Einheitlich wurden von al-
len Unternehmen als Grunddaten Umsatz, Sachinvestitionen und Beschäftigte abgefragt. Im 
Übrigen waren die Fragen den von den Unternehmen unterschiedlich bedienten Segmenten 
(Telekommunikationsdienste auf Basis von Festnetzanschlüssen, Mobilfunk, Übertragungswe-
ge, Zusammenschaltungen und Kabel-TV) angepasst. Die Merkmale wurden jeweils für die Jah-
re 2005 und 2006 und für das 1. Quartal 2007 erhoben. 

Von insgesamt 173 adressierten Unternehmen haben 126 an der Erhebung teilgenommen. Dar-
unter waren allerdings nahezu alle Unternehmen mit wesentlichen Marktanteilen vertreten, so 
dass mit den erhaltenen Originaldaten der Markt bereits weitestgehend beschrieben werden 
konnte. 

Soweit nachfolgend Angaben für das gesamte Jahr 2007 gemacht werden, sind diese als vor-
läufige Einschätzung aufgrund der erhobenen Quartalszahlen von Anfang 2007 sowie veröffent-
lichter Informationen zu betrachten. 

 

1. Umsätze Telekommunikationsdienste insgesamt 

Das Umsatzvolumen auf dem Gesamtmarkt für Telekommunikationsdienste setzt sich aus den 
Außenumsatzerlösen der Unternehmen in den Segmenten Leistungen für Festnetzanschlüsse52, 

 
52 Der Umsatz im Segment Leistungen für Festnetzanschlüsse setzt sich aus den Umsatzerlösen der 
Netzbetreiber und den Umsatzerlösen der Wiederverkäufer von Sprachdiensten (Resale von Verbin-
dungsminuten) zusammen. Ferner sind die Umsatzerlöse der Internet Service Provider ohne Netz enthal-
ten. Umsatzerlöse mit Mehrwertdiensten (Premium-Rate-Nummern) sind enthalten, soweit diese von 
Netzbetreibern angeboten werden. Nicht inbegriffen sind Umsatzerlöse aus Zusammenschaltungsdiens-
ten. 
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Mobiltelefondienst53, Mietleitungen54, Carrier-Geschäft55, Kabelfernsehen56 und Sonstige57 zu-
sammen. Das Segment Sonstige errechnet sich als Differenz des von den Unternehmen erziel-
ten Gesamtumsatzerlöses mit Telekommunikationsdiensten und den übrigen fünf Segmenten. 
Interpretationen zur Entwicklung dieses Segments sind nur eingeschränkt möglich, weil diesbe-
züglich keine detaillierten Angaben vorliegen. 

Abbildung 32: Entwicklung der Umsatzerlöse nach Segmenten 

in Mrd. € 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007e
Gesamtmarkt 44,2 48,1 56,2 60,5 62,0 63,9 67,0 67,3 66,3 63,6
Leistungen für Festnetzanschlüsse 23,4 21,9 21,2 21,3 22,5 24,0 24,7 22,5 21,7 20,5
Mobiltelefondienst 9,5 13,1 17,4 19,2 19,9 21,1 22,8 23,0 23,1 22,1
Mietleitungen 1,1 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8
Carrier-Geschäft (Interconnection) 1,8 4,6 6,3 6,6 6,4 7,1 7,6 7,8 7,6 7,4
Kabelfernsehen 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0
Sonstige 6,1 4,9 7,4 9,6 9,4 7,9 8,2 10,0 10,1 9,8
Angabe für den Gesamtmarkt kann rundungsbedingt von der Aufsummierung der Einzelwerte abweichen  

                                                 
53 Die Umsatzerlöse im Mobiltelefondienst enthalten sowohl Umsatzerlöse der Netzbetreiber als auch 
Umsatzerlöse der Mobilfunk-Service-Provider. Nicht inbegriffen sind Umsatzerlöse aus Zusammenschal-
tungsdiensten. Zusammenschaltungsdienste sind dem Segment Carrier-Geschäft zugeordnet. 
54 Im Segment Mietleitungen werden die Umsatzerlöse mit Mietleitungen an andere Unternehmen und an 
Endkunden erfasst. 
55 Das Carrier-Geschäft ist definiert durch Verbindungs- und Anschlussleistungen, die Netzbetreiber mit 
anderen Netzbetreibern im Festnetz und im Mobiltelefondienst bei der Zusammenschaltung ihrer Netze 
erbringen, einschließlich der gemeinsamen Nutzung von Gebäuden (Kollokationen), die Anmietung von 
Teilnehmeranschlussleitungen, Vorleistungen für DSL-Resale, Inkassoleistungen und Preselectionleistun-
gen. Nicht enthalten sind Erlöse aus Mietleitungsumsätzen. 
56 Das Segment Kabelfernsehen enthält die Umsätze der Kabelnetzbetreiber aus der Bereitstellung von 
Kabelfernsehen, Internet und Telefonie. 
57 Unter dem Segment „Sonstige“ sind solche Telekommunikationsdienstleistungen subsumiert, die den 
vorgenannten Segmenten nicht zugeordnet werden können. Dazu zählen vor allem Datenkommunikati-
onsdienste, Rundfunkübertragungsdienste und Bündelfunk. Es können unter „Sonstige“ neben Software-
dienstleistungen auch andere nicht telekommunikationsspezifische Dienstleistungen enthalten sein, die 
von einem Telekommunikationsunternehmen bzw. -konzern erbracht werden. 



284 ANHANG 

 

Bundesnetzagentur Dezember 2007 
 

Abbildung 33: Entwicklung der Umsatzerlöse mit Telekommunikationsdiensten 
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Die Betrachtung der Entwicklung der Umsatzerlöse nach Segmenten zeigt für das Segment 
„Leistungen für Festnetzanschlüsse“ nach positiven Zuwachsraten in den Vorjahren seit 2005 
sinkende Umsatzerlöse. Ausschlaggebend hierfür sind im Wesentlichen der Rückgang im 
Schmalbandgeschäft und der Preisverfall im Breitbandmarkt, der durch ein Mengenwachstum 
nicht kompensiert werden kann. Auch der Umsatzrückgang im Segment Mobiltelefondienst 2007 
kann auf das sinkende Preisniveau zurückgeführt werden, das durch eine Steigerung der Kun-
denzahl nicht aufgefangen werden kann. 
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Abbildung 34: Struktur der Umsatzerlöse im Telekommunikationsdienstmarkt 2006 und 2005 
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2. Anschlussvorleistungen 

Für die Realisierung von Teilnehmeranschlüssen (Analog, ISDN und DSL) nutzen Wettbewerber 
neben selbst verlegten Anschlussleitungen bzw. Funkanschlüssen überwiegend die bereits vor-
handenen Teilnehmeranschlussleitungen (TAL) der Deutschen Telekom AG als Vorleistung. 
Hierbei handelt es sich im Regelfall um entbündelte Kupferzweidrahtleitungen. Somit können 
Wettbewerber ihren Endkunden unmittelbar DSL- und Telefonanschlüsse anbieten, ohne die 
dafür notwendige Infrastruktur selbst errichten zu müssen. Im Falle von Line Sharing wird den 
Wettbewerbern nicht wie bei der vollständigen Entbündelung die gesamte TAL überlassen, son-
dern diese nach Frequenzbändern in einen niederen und einen höheren Frequenzbereich unter-
teilt. Somit kann der untere Frequenzbereich weiterhin von der Deutschen Telekom AG zur 
Sprachübertragung und der obere von einem alternativen Anbieter zur Datenübertragung via 
DSL genutzt werden. 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme dieser Vorleistung sind vertragliche Vereinbarungen 
mit der Deutschen Telekom AG. Mitte 2007 hatten über 100 Unternehmen entsprechende Ver-
einbarungen mit der Deutschen Telekom AG geschlossen. 
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Das Vorleistungsangebot der Deutschen Telekom AG umfasst verschiedene Produktvarianten 
der TAL. Im Jahr 2006 belief sich die Absatzmenge aller in Betrieb befindlichen Produktvarian-
ten auf insgesamt 4,7 Mio., womit Deutschland nach wie vor die Spitzenposition in entsprechen-
den Statistiken der Europäischen Kommission58 belegt. Bis Ende 2007 ist mit einer erheblichen 
Zunahme der Absatzmenge auf insgesamt über 6 Mio. zu rechnen. 

Ausschlaggebend für diesen signifikanten Anstieg ist vor allem die starke Nachfrage der Wett-
bewerber nach hochbitratigen Anschlussleitungen, welche insbesondere für die Bereitstellung 
von DSL-Anschlüssen genutzt werden. Dies führt dazu, dass im Jahr 2007 voraussichtlich die 
bisher höchste Wachstumsrate zu verzeichnen sein wird. Zu dieser Entwicklung trägt Line Sha-
ring zunehmend bei. 

Gegen ein Entgelt wird den Wettbewerbern der Deutschen Telekom AG der Zugang zu Leitun-
gen ermöglicht, die in der Regel vom so genannten Hauptverteiler bis zum Endkunden führen. 
Das Entgelt für den Zugang zur vollständig entbündelten TAL entspricht mit monatlich 10,50 € 
etwa dem europäischen Durchschnittswert von ca. 11 €. 

Erforderlich für den Zugang zur TAL ist der räumliche Zugang (Kollokation) zum Hauptverteiler. 
Hierzu stellt die Deutsche Telekom AG gegen ein entsprechendes Entgelt an ihren Hauptvertei-
lerstandorten der jeweiligen Anschlussbereiche einen Raum zur Verfügung. Die Anzahl der 
durch Wettbewerber erschlossenen Hauptverteiler ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. 
Anfang 2007 waren bereits rund 3.300 Hauptverteiler erschlossen. 

 

3. Carrier-Geschäft (Zusammenschaltungen) 

Bei der Erstellung einer Verbindung sind oftmals verschiedene Netzbetreiber beteiligt. Nimmt ein 
Kunde im Rahmen des Call-by-Call-Verfahrens beispielsweise die Dienste eines Verbindungs-
netzbetreibers in Anspruch, so bezieht dieser die Zuführung der Verbindung zu seinem eigenem 
Netz von dem Netzbetreiber, der den Anschluss des Kunden bereitstellt. Wird am anderen Ende 
das eigene Netz wieder verlassen, so wird die Terminierung der Verbindung vom Betreiber des 
angewählten Anschlusses gegen ein entsprechendes Entgelt erbracht. Da die Anzahl der Netz-
betreiber seit Beginn der Liberalisierung des TK-Marktes erheblich angestiegen ist, haben sich 
komplexe Beziehungsgeflechte zwischen den Netzbetreibern ergeben, die u. a. durch Zusam-
menschaltungsverträge gekennzeichnet sind. Hierüber bestanden Ende 2006 rund 

 
58 Europäische Kommission, Broadband access in the EU (COCOM 07-50) 
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120 Vereinbarungen zwischen der Deutschen Telekom AG und alternativen Festnetz- und Mo-
bilfunknetzbetreibern. 

Der Markt mit Carrier-Diensten umfasst Umsätze mit carrierspezifischen Produkten. So finden 
Internet- und IP-Dienste zwischen Netzbetreibern Berücksichtigung im Carrier-Geschäft. Weiter 
zählen alle Verbindungs- und Anschlussleistungen, die Netzbetreiber bei der Zusammenschal-
tung ihrer Netze erbringen, zu den Carrier-Diensten. Zudem beinhaltet dieses Segment neben 
Kollokationsleistungen, Fakturierungs- und Inkassoleistungen, Preselectionleistungen auch die 
Anmietung von Teilnehmeranschlussleitungen der Deutschen Telekom AG. 

Die Außenumsatzerlöse im Markt für Carrier-Dienste summierten sich bis Ende 2006 auf schät-
zungsweise 7,6 Mrd. €. Gegenüber dem Vorjahr (7,8 Mrd. €) weist dieser Markt eine rückläufige 
Entwicklung auf. 

Abbildung 35: Außenumsatzerlöse mit Carrier-Diensten im Jahr 2006 

Netzbetreiber Mobilfunk
32%

DT AG (Konzern)
49%

Festnetz-Wettbewerber
19%

Außenumsatzerlöse 7,6 Mrd. €  

Induziert wurde die rückläufige Entwicklung im Wesentlichen durch Preissenkungen im Bereich 
der Interconnection-Verbindungen in Fest- und Mobilfunknetzen. Positiv auf die Umsätze der 
Deutschen Telekom AG mit Carrier-Diensten wirkte sich hingegen der mengenbedingte Um-
satzanstieg aus dem Produkt DSL-Resale und vor allem aus der Vermietung der Teilnehmeran-
schlussleitung aus. 
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4. Preselection 

Anschlusskunden der Deutschen Telekom AG, die für ihre Telefonate dauerhaft einen Verbin-
dungsnetzbetreiber nutzen möchten, lassen dessen Kennzahl im Netz der Deutschen Tele-
kom AG voreinstellen, so dass sie bei der Wahl automatisch vorangestellt wird. Die Zahl der 
Preselection-Einstellungen im Netz der Deutschen Telekom AG ist seit ihrem Höhepunkt im Jahr 
2005 rückläufig. 

Abbildung 36: Entwicklung der Preselection-Einstellungen 
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5. Marktkonzentration im Telefonfestnetz 

Nachfolgend ist die Unternehmenskonzentration bei Sprachverbindungsminuten59 dargestellt. 

Zunächst wird die Konzentration innerhalb der Wettbewerbergruppe gezeigt, gefolgt von einer 

Darstellung bezogen auf alle Unternehmen (Deutsche Telekom AG einschließlich deren Wett-

bewerber) 60  

Die Konzentration verlief seit der Marktliberalisierung innerhalb der Wettbewerber der Deut-

schen Telekom AG etwa auf gleichem Niveau. Drei Unternehmen repräsentieren 50 % bis 60 %, 

zehn Unternehmen rund 90 % des Wettbewerbs. 

Abbildung 37: Marktanteil der jeweils 3/6/10 größten Unternehmen bei Spachverbindungsminu-
ten bezogen auf die Wettbewerber der Deutschen Telekom AG 
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Aus der zweiten Betrachtung ist zu entnehmen, dass drei Unternehmen einschließlich der Deut-
schen Telekom AG den Markt der Verbindungsminuten zu 80 % bestreiten. 94 % des Marktes 
ist auf zehn Unternehmen konzentriert.   

 
59 Sprach- und Faxverbindungen im herkömmlichen Telefonnetz (PSTN/ISDN) 
60 Konzernunternehmen sind zu einem Unternehmen zusammengefasst. 
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Abbildung 38: Marktanteil der jeweils 3/6/10 größten Unternehmen bei Spachverbindungsminu-
ten bezogen auf alle Unternehmen (Deutsche Telekom AG und Wettbewerber) 
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In den letzten Jahren waren nur unwesentliche Veränderungen festzustellen. 

 

6. Mietleitungen 

Durch die Vermietung von Übertragungswegen an Endkunden und andere Telekommunikati-
onsnetzbetreiber erzielten die Unternehmen 2006 einen Umsatzerlös von 823 Mio. €.61 Im Ver-
gleich zum Jahr 2005, in dem noch 867 Mio. € umgesetzt wurden, ergibt sich ein Rückgang des 
Gesamtumsatzerlöses von 4 %. Diese Entwicklung ist – wie auch schon in den letzen Jahren – 
auf die rückläufigen Umsätze der Deutschen Telekom AG zurückzuführen. Die Wettbewerber 
konnten seit 2004 ihre Erlöse steigern und gewannen deutlich Marktanteile hinzu. Für das 
Jahr 2007 ist mit einer Fortsetzung dieser Tendenz zu rechnen. 

                                                 
61 Ohne Umsätze mit Mietleitungen, die im Rahmen von sog. Systemlösungen abgesetzt werden 
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Abbildung 39: Entwicklung der Umsatzerlöse bei Mietleitungen62
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7. Rundfunk/Kabelfernsehen 

Von den rund 37 Mio. deutschen Fernsehhaushalten empfingen Ende 2006 nach Marktzahlen 
der Société Européenne des Satellites (SES) 49,8 % ihr Programm über Kabel (hierzu zählen 
auch Haushalte an Satellitengemeinschaftsanlagen ohne eigenen Sat-Receiver). 45,0 % bezo-
gen ihr Programm über einzelne Satellitenspiegel und 5,2 % terrestrisch. Im Vergleich der Emp-
fangsmöglichkeiten zu den Vorjahren verliert die Versorgung über Kabel weiter gegenüber Sa-
tellit. 

                                                 
62 Ohne Systemlösungen 
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Abbildung 40: Infrastrukturelle Anbindung von TV-Haushalten zum Jahresende 2006 
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Quelle: SES/ASTRA  

Ein noch sehr kleiner Teil, nämlich 0,1 %, wurde über die DSL-Leitung mit Fernsehen versorgt. 
Mit DSL als universellem Medienanschluss ist eine weitere Plattform für die Verbreitung von TV-
Signalen entstanden. Gestiegene Bandbreiten machen den Dienst, der als IPTV (Internet Proto-
col Television) bezeichnet wird, möglich. Um im Wettbewerb der Empfangsmöglichkeiten beste-
hen zu können, versuchen die Kabelnetzbetreiber durch neue Angebote und Dienste als Ergän-
zung zur klassischen Versorgung mit Fernsehprogrammen ihre Kunden an den Kabelanschluss 
zu binden. Hierzu gehören einerseits der Ausbau des Digitalfernsehens mit der Möglichkeit gan-
ze Programmpakete zu abonnieren oder auch einzelne Filme auf Abruf zu bestellen (Video-On-
Demand), aber auch zusätzliche Dienste wie Internet und Telefonie. Sie verfolgen damit das 
Geschäftsmodell des Triple-Play, also der Bündelung multimedialer Angebote aus einer Anbie-
terhand. 

 

8. Mobilfunk 

8.1 Mobilfunk-Teilnehmerentwicklung 

Nachfolgende Abbildung zeigt die Marktanteile der Netzbetreiber und Service-Betreiber bezogen 
auf die von ihnen betreuten Kunden. 
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Abbildung 41: Teilnehmerentwicklung Mobilfunk (Marktanteile nach Kundenbetreuung) 
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2006 fiel der Anteil der Prepaid-Kunden an der Gesamtteilnehmerzahl auf 46,6 % und erreichte 
damit den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2000. Mit rund 55 % im Jahr 2007 ist nun wieder eine 
Steigerung zu verzeichnen. Noch ist nicht klar erkennbar, ob sich der Trend in Bezug auf die 
Discountangebote, die es für Vertrags- als auch für Prepaidkunden gibt, fortsetzt. 
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Abbildung 42: Prepaid- und Postpaid-Teilnehmerverteilung in Mobilfunknetzen 

 

 

8.2 Mobilfunk-Verbindungsminuten 

Eine Reihe von Faktoren hat zu einer positiven Entwicklung des Mobilfunkverkehrs geführt. Die-
se begann mit den Discount-Angeboten im Frühjahr 2005, den neuen Tarifstrukturen und insbe-
sondere den Flatrateangeboten. Weiterhin kann eine verstärkte Nachfrage nach so genannten 
„Homezone“-Tarifen festgestellt werden, die inzwischen von drei Netzbetreibern angeboten wer-
den. 

Die Tendenz zunehmender Mobiltelefonate setzte sich auch im Jahr 2006 und 2007 fort. Nach 
rund 43 Mrd. abgehenden Gesprächsminuten im Jahr 2005 wurden 2006 Gespräche im Umfang 
von 57,1 Mrd. Minuten geführt. Damit wurde die vorerst höchste Steigerungsrate von 33 % er-
zielt. Zum Jahresende 2007 wird das Gesprächsvolumen schätzungsweise 68,3 Mrd. Minuten 
erreichen. Dies entspräche einer Steigerung von 20 % gegenüber dem Vorjahreswert. Der an-
kommende Verkehr wird voraussichtlich bei 60,3 Mrd. Minuten liegen. 

Diese Wachstumsraten resultieren vor allem aus dem gefallenen Preisniveau des Mobilfunks.  
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Abbildung 43:  Ankommender und abgehender Verkehr 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
25.004 30.130 31.930 35.089 38.469 43.003 57.112

abgehend in nationale Festnetze 10.814 10.270 10.497 10.745 11.743 13.276 18.462
abgehend ins eigene Mobilnetz 7.821 9.946 10.496 11.333 12.618 15.075 22.655
abgehend in fremde nationale Mobilnetze 4.310 5.665 6.411 7.683 8.385 9.401 10.456
abgehend in ausländischen Telefonnetze (fest / mobil) 1.402 1.300 1.326 1.462 1.554 2.052 2.060
sonst. abg. Verkehr (Premium-, Shared-Cost- und Sonderrufnummern) 657 2.948 3.185 3.865 4.160 3.144 3.466

23.794 28.558 31.177 33.329 36.312 43.123 52.761
ankommend aus nationalen Festnetzen 9.822 12.493 13.660 14.150 14.348 16.185 15.946
ankommend aus dem eigenen Mobilnetz 7.821 9.946 10.496 11.333 12.618 15.075 22.655
ankommend aus fremden nationalen Mobilnetzen 4.310 4.943 5.655 6.338 7.598 8.404 9.353
ankommend aus ausländischen Telefonnetzen (fest / mobil) 1.841 1.176 1.366 1.508 1.748 1.740 1.932

aus Mobiltelefonnetzen abgehender Verkehr (Mio. Minuten)

davon:

in Mobiltelefonnetze ankommender Verkehr (Mio. Minuten)

davon:

 

 

8.3 Mobilfunk-Umsätze 

Die Anbieter von Mobiltelefondienstleistungen verbuchten im Jahr 2005 Gesamtumsatzerlöse in 
Höhe von 27,2 Mrd. €. Dies entspricht einem leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 
0,3 %. Im Jahr 2006 sanken diese Umsätze um weitere 1,4 % auf 26,9 Mrd. €. Bei der Analyse 
des Außenumsatzerlöses im Telekommunikationsdienstemarkt fließt der Gesamt-Umsatzerlös 
im Mobiltelefondienst ohne die Carrier-Umsätze ein. Ohne Carrier-Umsätze entspricht dies ei-
nem Umsatz von 23,04 Mrd. € (2005) bzw. 23,09 Mrd. € (2006).  

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Umsatzentwicklung der letzten Jahre. 
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Abbildung 44:  Umsatzerlöse der Netzbetreiber und Service-Provider im Mobiltelefondienst 
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Bei den dargestellten Umsätzen handelt es sich um kumulierte Gesamtumsätze, die in den be-
trachteten Zeiträumen insgesamt mit Mobiltelefondienstleistungen erlöst wurden. Dazu zählen 
bei den Netzbetreibern Umsätze mit Endkunden (z. B. Grundgebühren, Verbindungen, Daten, 
Endgeräte), Umsätze mit Service-Providern (Vorleistungen) sowie die Umsätze aus dem Car-
riergeschäft (z. B. Terminierung, Roaming). Bei den Mobilfunk-Service-Providern sind dies im 
Wesentlichen Umsätze mit Endkunden sowie Umsätze aus Provisions- und Bonuszahlungen. 
Die Zusammensetzung der verschiedenen Umsatzanteile bei den Mobilfunknetzbetreibern in 
den Jahren 2005 und 2006 veranschaulicht die folgende Abbildung. 
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Abbildung 45:  Umsatzverteilung der Mobilfunk-Netzbetreiber 2005 / 2006  

(Angaben in Mrd. €) 
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8.4 UMTS 

Die Investitionen in den UMTS-Netzausbau der vergangenen Jahre zeigen erste Erfolge. Lag 
die Zahl der Nutzer von UMTS-Diensten im Jahr 2005 noch bei schätzungsweise 2,4 Mio., konn-
te sie bereits 2006 auf 4,9 Mio. gesteigert werden. Bis zum Jahresende 2007 werden vermutlich 
etwa 8,7 Mio. Teilnehmer regelmäßig UMTS-Dienste nutzen. Nach Angaben der Unternehmen 
liegt die Netzabdeckung bezogen auf die Bevölkerung im Jahr 2007 abhängig vom jeweiligen 
Netzbetreiber zwischen 56 % und über 80 %. 

Für die Nutzung der breitbandigen mobilen Datenübertragung ist die zugehörige Hardware er-
forderlich. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl UMTS-fähiger Mobiltelefone oder auch Laptop 
Cards, die eine Nutzung UMTS-basierter Dienste ermöglichen. Neben UMTS wird die mobile 
Datenübertragung auch über GPRS ermöglicht. Diese wird vor allem in Gebieten genutzt, in 
denen die UMTS-Versorgung bisher noch nicht abgeschlossen ist, bzw. von Teilnehmern, die 
bisher noch nicht über UMTS-fähige Hardware verfügen. An häufig frequentierten Orten besteht 
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eine Zugangsmöglichkeit zur mobilen Datenkommunikation teilweise auch über die WLAN-
Hotspots der Netzbetreiber.  

Neben den zahlreichen Angeboten UMTS-fähiger Endgeräte - vereint mit einer Vielzahl angebo-
tener Dienste, die eine schnelle Datenübertragung voraussetzen - tragen auch die starken Preis-
senkungen bei den Datentarifen der Netzbetreiber zur steigenden Kundenakzeptanz bei. Zudem 
wird das UMTS-Netz sukzessive mit der Breitbandtechnik HSDPA aufgerüstet. Die maximal er-
reichbare Übertragungsgeschwindigkeit beim Datenempfang liegt derzeit bei 3,6 Mbit/s. Dem-
nächst werden hier Geschwindigkeiten von 7,2 Mbit/s erreicht, langfristig sollen sogar 
14,4 Mbit/s möglich werden. Mit HSUPA wurde im Jahr 2007 die Möglichkeit für den Upload von 
Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1,4 Mbit/s eröffnet.  

Resultate dieser Entwicklung sind Steigerungsraten des Datenverkehrs sowie die damit erziel-
baren Umsätze. Nach einer erstmaligen Untersuchung des Übertragungsvolumens per GPRS 
und UMTS wurde im Jahr 2005 ein Übertragungsvolumen von rund 215.000 GByte ermittelt. 
Bereits im darauf folgenden Jahr 2006 wurde dieser Wert mit etwa 841.000 GByte fast vervier-
facht. Es ist davon auszugehen, dass das Vorjahresergebnis im Jahr 2007 nochmals verdoppelt 
wird. 

Auch die Umsätze in diesem Segment zeigen eine entsprechende Entwicklung. Im Jahr 2005 
verbuchten die Mobilfunk-Netzbetreiber Umsätze mit Datendiensten (ohne SMS) in Höhe von 
476 Mio. €. Das ist ein Anstieg um 36 % gegenüber dem Jahr 2004 (349 Mio. €). 2006 erlösten 
sie bereits 742,4 Mio. €, was ein Anstieg von 56 % bedeutet. Für das Gesamtjahr 2007 ist ein 
Umsatz von über 900 Mio. € zu erwarten. Das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vor-
jahr von über 20 %. 

 

8.5 SMS/MMS 

Die über Kurzmitteilungszentralen der vier deutschen Mobilfunk-Netzbetreiber verschickten SMS 
wiesen im Jahr 2005 mit etwa 20,3 Mrd. SMS eine Steigerung gegenüber dem Jahr 2004 
(19,7 Mrd. SMS) von etwa 3 % auf. 2006 wurden rund 20,1 Mrd. SMS verschickt und im ersten 
Halbjahr 2007 ungefähr 10,4 Mrd. SMS. Somit zeichnen sich erste Sättigungseffekte ab. SMS 
stellen unter anderem eine preiswerte Alternative zu teuren Gesprächen dar. Mit sinkendem 
Preisniveau für Gesprächsminuten wird die SMS häufiger durch ein Gespräch ersetzt. In diesen 
Angaben sind keine Premium-SMS enthalten.  
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Erstmalig wurden im Jahr 2005 Daten zu den über eigene Kurzmitteilungszentralen der Mobil-
funk-Service-Provider verschickten SMS erhoben. Demnach wurden im Jahr 2005 etwa 
2 Mrd. SMS, 2006 etwa 2,1 Mrd. SMS und 2007 hochgerechnet auch etwa die gleiche Anzahl 
SMS verschickt. Diese Daten wurden in der Vergangenheit nicht berücksichtigt. 

Nach 88 Mio. verschickter MMS im Jahr 2004 erhöhte sich diese Zahl im Jahr 2005 auf bereits 
148 Mio. MMS. 2006 zeichnete sich mit 153,4 Mio. versendeter MMS bereits eine leichte Sätti-
gung ab, die im ersten Quartal 2007 mit bisher 40 Mio. abgesetzter MMS bestätigt wird.  

Die Umsätze der vier Mobilfunknetzbetreiber in diesem Segment stagnieren seit 2004 mit rund 
2,6 Mrd. € pro Jahr. Auch für das Jahr 2007 sind keine spektakulären Veränderungen zu erwar-
ten, wie das Ergebnis vom ersten Quartal 2007 mit einem Umsatz in Höhe von 624 Mio. € bestä-
tigt. 

Abbildung 46:  Entwicklung versendeter SMS 
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Anhang 3 Mitglieder und stellvertretende Mitglieder des Beirates bei der Bundesnetz-
agentur 

Stand: 01.12.2007 
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Anhang 5 Der Nummernraum für das öffentliche Telefonnetz / ISDN in Deutschland – 
zusammenfassende tabellarische Darstellung 

Stand: 06.09.2007 

 

Nummer bzw. Nummernraum Verwendung Planungen 

0 nationale Verkehrsausscheidungsziffer  

00 internationale Verkehrsausscheidungsziffer  

010xy, 0100yy  
mit x = 1 ... 9 und y = 0 ... 9  

optional der Verkehrsausscheidungsziffer vor-
anzustellende Ziffernfolge zur Betreiberaus-
wahl (Call-by-Call); 

 

(0)11 frei;  
Ausnahmen: 

 

(0)116xyy 
mit x = 0,1 und y = 0 ... 9 

- Harmonisierte Dienste von sozialem Wert 
(internationaler Zugang) 

 

(0)12 Neuartige Dienste  

(0)13 frei; 
Ausnahmen: 

soweit frei: Reserve 

(0)137, (0)1381 - Massenverkehrs-Dienste Verlagerung geplant;  
danach Reserve 

(0)14 frei Reserve 

(0)15*) Mobilfunk (GSM und UMTS/IMT-2000):  

(0)1505 Group3G (Quam)  

(0)1511 T-Mobile  

(0)1512 T-Mobile  

(0)1515 T-Mobile  

(0)1520 Vodafone  

(0)1522 Vodafone  

(0)156 frei Reserve 

(0)1570 E-Plus, abgeleitet zugeteilt an MVNO 
ViStream GmbH 

 

(0)1575 E-Plus, abgeleitet zugeteilt an MVNO Callax 
Telecom Holding GmbH 

 

(0)1577 E-Plus  

  Reservierungen: 
(0)150 Group 3G 
(0)151 T-Mobile 
(0)152 Vodafone 
(0)155 E-Plus 3G Luxb.
(0)157 E-Plus 
(0)159 O2 (Germany) 
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(0)16*) Mobilfunk :  

(0)160 T-Mobile  

(0)161 Frei Reserve 

(0)162 Vodafone  

(0)163 E-Plus Mobilfunk  

(0)164 Cityruf (e*message)  

(0)165 Frei Reserve 

(0)167 Bündelfunknetze:  

(0)1672 Dolphin Telecom (Deutschland)  

(0)168 Scall (e*message)  

(0)169 Cityruf, Scall, Skyper (e*message)  

(0)17*) Mobilfunk (GSM und UMTS/IMT2000):  

(0)170 T-Mobile  

(0)171 T-Mobile  

(0)172 Vodafone  

(0)173 Vodafone  

(0)174 Vodafone  

(0)175 T-Mobile  

(0)176 O2 (Germany)  

(0)177 E-Plus Mobilfunk  

(0)178 E-Plus Mobilfunk  

(0)179 O2 (Germany)  

(0)180 Geteilte-Kosten-Dienste  

(0)181xxx, (0)181xxxx Internationale Virtuelle Private Netze (IVPN)  

(0)18xy, (0)18xyy, (0)18xyyy, 
(0)18xyyyy, (0)18xyyyyy, 
(0)18xyyyyyy 
mit x = 2 ... 9 und y = 0 ... 9 

Nutzergruppen  
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(0)19 frei;  

Ausnahmen: 

soweit frei: Reserve 

(0)19xz, (0)19yzzz 
mit x = 1 ... 3, y = 1 ... 4 und  
z = 0 ... 9 

- Online-Dienste  

(0)1987 - Routingnummern für Rufnummern der 
  Struktur 116xyy 

 

(0)1988 - Zielnetzbetreiberkennungen zur Generierung
  von Routingnummern für Internationale 
  entgeltfreie Mehrwertdienste 

 

(0)1989 - Routingnummern für Auskunftsdienste  

(0)199 - Netzinterne Verkehrslenkung  
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(0)xy, (0)xyy, (0)xyyy, (0)xyyyy 
mit x = 2 ... 9 und y = 0 ... 9 

Ortsnetzkennzahlen (ONKz);  

Ausnahmen: 

 

(0)31 

(0)31-0 
 

(0)31-1 

- Testrufnummern 

- Test der Betreiberauswahl und der  
  Betreibervorauswahl bei Fernverbindungen 

- Test der Betreiberauswahl und der 
  Betreibervorauswahl bei Ortsverbindungen 

 

(0)32 - Nationale Teilnehmerrufnummern  

(0)500, (0)501, (0)600 (z.Z. 
belegt, erst bei Bedarf freizu-
räumen), (0)601 

- frei Reserve für Telekom-
munikationsdienste 

(0)700 - Persönliche Rufnummern  

(0)701 - frei Reserve für Persönli-
che Rufnummern 

(0)800 - Entgeltfreie Telefondienste  

(0)801 - frei Reserve für entgeltfreie 
Telefondienste 

(0)900x 
mit x = 1, 3 und 5 

(0)9009 

- Premium-Dienste 
 

- Anwählprogramme (Dialer) 

 

(0)901, (0)902, (0)903, (0)904, 
(0)905 

- frei Reserve für Telekom-
munikationsdienste 

xyy (auslaufend), xy yy (auslau-
fend), x yy yy, xy yy yy, 
 x yy yy yy, xy yy yy yy 
mit x = 1 ... 9 und y = 0 ... 9 

Teilnehmerrufnummern;  

Ausnahmen: 

 

110 - Polizei  

112 - Notruf, Feuerwehr  

116xyy  

mit x = 0, 1 und y = 0 ... 9 

- Harmonisierte Dienste von sozialem Wert  

118xy  mit x = 1 ... 9 und  
y = 0 ... 9 
1180yy 

- Auskunftsdienste; Rufnummern der  
  Struktur 1180yy werden nur zugeteilt,  
  wenn keine Rufnummern der Struktur  
  118xy mehr verfügbar sind 

 

übrige Bereiche der Gasse 11 - netzinterne Nutzung  

 
*) In den Nummernbereichen (0)15, (0)16 und (0)17 sind die Zuteilungsnehmer von Rufnum-
mernblöcken (RNB) angegeben. Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Rufnummernpor-
tabilität in Mobilfunknetzen können Rufnummern aus diesen RNB von anderen Mobilnetzbetrei-
bern betrieben werden. 
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Anhang 6 Verzeichnis der Abkürzungen und Kurzschreibweisen 

 

3GPP 3rd Generation Partnership Project 

 

Abs. Absatz 

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line 

AEG Allgemeines Eisenbahngesetz 

AFuG Amateurfunkgesetz 

a.F. alte Fassung 

AfuV Amateurfunkverordnung 

AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen 

AMS Automatisches Messsystem 

APL Abschlusspunkt der Linientechnik 

Art. Artikel 

ASFV analoge Standort-Festverbindungen 

ATM Asynchronous Transfer Mode 

ATRT Ausschuss für technische Regulierung in der Telekommunikation 

Az Aktenzeichen 

 

BAnerkV Verordnung über die Anforderungen und das Verfahren für die Be-
leihung und Anerkennung von Konformitätsbewertungsstellen 

BAPT Bundesamt für Post und Telekommunikation 

BDSG Bundesdatenschutzgesetz 

BEMFV Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektro-
magnetischer Felder 

BfD Bundesbeauftragter für den Datenschutz 

BFWA Broadband Fixed Wireless Access 

BGBl Bundesgesetzblatt 
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BGH Bundesgerichtshof 

BK Beschlusskammer 

BkartA Bundeskartellamt 

BMPT Bundesministerium für Post und Telekommunikation 

BMVBW Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 

BMVg Bundesministerium der Verteidigung 

BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

BND Bundesnachrichtendienst 

BOS Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 

BPOL Bundespolizei 

BSI Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik 

BT Bundestag 

Bundesnetzagentur Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikatin, Post 
und Eisenbahnen (BNetzA) 

BW Bundeswehr 

BWA Broadband Wireless Access (Breitbandiger drahtloser Netzzugang) 

BZT Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation 

 

CBS Cell Broadcast Service 

CE Communauté Européenne (Kennzeichnung der Europäischen Ge-
meinschaft im Zusammenhang mit der Produktsicherheit) 

CEN Comité Européen de Normalisation 

CENELEC Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (Europäischer 
Ausschuss für elektrotechnische Normung) 

CEPT Conférence Européenne des Administrations des Postes et des 
Télécommunications (Europäische Konferenz der Verwaltungen für 
Post und Telekommunikation) 

CFV Carrier-Festverbindungen 

CISPR Comité international spécial des perturbation radioélectriques (In-
ternationales Sonderkomitee für Funkstörungen) 
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CPG Conference Preparatory Group 

 

DAB Digitaler Hörrundfunk (Digital Audio Broadcasting) 

d. h. das heißt 

DFS Deutsche Flugsicherung 

DIN Deutsche Industrienorm 

DMB Digital Multimedia Broadcasting (Digitaler Rundfunk) 

DRM Digital Rights Management 

DSFV Digitale Standort-Festverbindungen 

DSL Digital Subscriber Line (Digitale Anschlussleitung) 

DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer 

DVB Digitaler Fernsehrundfunk (Digital Video Broadcasting) 

DVB-H Digital Video Broadcasting for Handhelds 

DVB-T Digital Video Broadcasting Terrestrial (Terrestrischer Digitaler 
Fernsehrundfunk) 

 

e erwartet 

EBIT Earnings before interest and tax 

EBU European Broadcasting Union 

EC European Community 

ECC Electronic Communications Committee (Ausschuss des CEPT für 
Elektronische Kommunikation) 

EECMA European Electronic Communications Market Authority 

EFIS Europäisches Frequenzinformationssystem 

EFTA European Free Trade Association (Europäische Freihandelsasso-
ziation) 

EG Europäische Gemeinschaft 

EGEA Expert Group on Emergency Access 

E-GSM Erweiterungsband GSM 
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EMF Elektromagnetisches Feld 

EMTEL Emergency Telecommunications 

EMV Elektromagnetische Verträglichkeit 

EMVG Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten 

EMVU Elektromagnetische Umweltverträglichkeit 

EN Europäische Normen 

ENUM Telephone Number Mapping 

ERG European Regulators Group (Europäische Regulatorengruppe) 

ETSI European Telecommunications Standards Institute (Europäisches 
Institut für Telekommunikationsnormen) 

EU Europäische Union 

EuGH Europäischer Gerichtshof 

EU-KOM Europäische Kommission 

EVN Einzelverbindungsnachweis 

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

 

FTEG Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtun-
gen 

FWA Fester Drahtloser Zugang (Fixed Wireless Access) 

 

Gbit/s Gigabit pro Sekunde 

GG Grundgesetz 

GHz Gigahertz 

GSM Global System for Mobile Communication 

GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

 

HSPA High Speed Packet Access 

HVt Hauptverteiler 
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ICA Interconnection-Anschlüsse 

ICAO Internationale Organisation für die zivile Luftfahrt (International Civil 
Aviation Organization) 

i.S.d. Im Sinne des/der 

IEC International Electrotechnical Commission (Internationale Elektro-
technische Kommission) 

IMO Internationale Maritim Organisation (International Maritime Organi-
zation) 

IMT-2000 International Mobile Telecommunications 2000 (Anforderungen der 
ITU-R an ein Mobilfunksystem der dritten Generation) 

IP Internetprotokoll (Internet Protocol) 

IRG Independent Regulators Group (Gruppe der unabhängigen Regu-
lierungsbehörden) 

ISDN Digitales Fernmeldenetz für integrierte Dienste (Integrated Services 
Digital Network) 

ISM-Band Industrial Scientific Medical Band (Frequenzbereiche für Hochfre-
quenzgeräte) 

ISO Internationale Organisation für Normung 

ISP Internet Service Provider 

ISPC International Signalling Point Codes 

IST Intelligent Transport System 

ITE Informationstechnische Einrichtungen 

ITU International Telecommunication Union (Internationale Fernmelde-
union) 

ITU-R Funksektor der Internationalen Fernmeldeunion 

 

KBS Kommunikationsbewertungsstellen 

kHz Kilohertz 

KostV Kostenverordnung 

KVz Kabelverzweiger 
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MHz Megahertz 

Mio. Millionen 

MoU Memorandum of Understanding 

MRA Mutual Recognition Agreements 

MSP Mobilfunk-Service-Provider 

MV Messvorschrift 

MVNO Mobile Virtual Network Operators (Virtuelle Mobilfunknetzbetreiber) 

 

NATO North Atlantic Treaty Organisation (Nordatlantikvertrag - Organisa-
tion) 

NB Netzbetreiber 

NGN Next Generation Networks 

NRA National Regulatory Authority 

NRB Nationale Regulierungsbehörden 

Nr. Nummer 

NTR Nationale Teilnehmerrufnummer 

 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

o. g. oben genant (e, er, es, en) 

OLG Oberlandesgericht 

ONP Offener Netzzugang (Open Network Provision) 

ÖTel Öffentliche Telefonzelle 

OVG Oberverwaltungsgericht 

 

PAC Payphone Access Charge 

PMD Prüf- und Messdienst 

PMXA Primärmultiplexanschluss 

PPDR Public Protection and Disaster Relief 
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PT Projektteam 

PTSG Gesetz zur Sicherstellung des Postwesens und der Telekommuni-
kation 

 

RAG Radiocommunication Advisory Group 

RAPEX Rapid Alert System for Non-Food Products 

RFID Radio Frequency Identification 

RL Richtlinie 

RR Rahmenrichtlinie 

RRC Regional Radio Conference 

RSPG Radio Spectrum Policy Group 

R&TTE Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment 

 

SchuTSEV Rechtsverordnung zum Schutz von öffentlichen Telekommunikati-
onsnetzen und Sende- und Empfangsfunkanlagen 

SDSL Symmetrical Digital Subscriber Line 

SES Société Européenne des Sateliites 

SFV Standard-Festverbindungen 

SigG Signaturgesetz 

SigV Verordnung zur elektronischen Signatur 

SMS Short Message Service 

SNG Satellite News Gathering 

sog. so genannt (e, er, es) 

SPA Self Provided Applications 

S-PCS Satellite Personal Commincations Services 

SRD Short Range Device (Kleinleistungsfunkanwendungen) 

SSBn Schnittstellenbeschreibungen 

STB Set-Top-Box 

StBA Statistisches Bundesamt 
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TAL Teilnehmeranschlussleitung 

TC Technische Komitees 

TCAM Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveil-
lance Committee (Telekommunikationsausschuss für Marktbewer-
tung und –beobachtung) 

T-DAB Terrestrial Digital Audio Broadcasting (Terrestrischer Digitaler Ton-
rundfunk) 

TNB Teilnehmernetzbetreiber 

TK Telekommunikation 

TKE Telekommunikationseinrichtungen 

TKEE Telekommunikationsendeinrichtungen 

TKG Telekommunikationsgesetz 

TKV Telekommunikations-Kundenschutzverordnung 

tlw. teilweise 

TSAG Telecommunication Standardisation Advisory Group 

 

UHF Ultra High Frequency 

UKW Ultrakurzwellen 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System 

Ust Umsatzsteuer 

UstG Umsatzsteuergesetz 

UWB Ultra Wideband 

UWD Ultra-Wide-Band-Anwendungen 

 

VDSL Very High Speed Digital Subscriber Line 

Vfg. Verfügung 

VG Verwaltungsgericht 

VNB Verbindungsnetzbetreiber 
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VO Verordnung 

VO Funk Vollzugsordnung für den Funkdienst 

VoIP Internet-Telefonie 

VSAT Very Small Aperture Terminal (kleine Satelliten Empfangsanlage) 

VwGO Verwaltungsgerichtsordnung 

 

WAPECS  Wireless Access Platforms for Electronic Communication Services 

WG FM Working Group Frequency Management 

WG RR Arbeitsgruppe (Working Group) 

WG SE Working Group Spectrum Engineering 

WIK Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikations-
dienste GmbH 

WIMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access 

WLAN Wireless Lokal Area Network (drahtloses lokales Netzwerk) 

WLL Wireless Local Loop 

WRC World Radiocommunication Conference (Weltfunkkonferenz) 

WTSA World Telecommunication Standardisation Assembly 

 

z. B. zum Beispiel 

ZPO Zivilprozessordnung 

z. T. zum Teil 
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Anhang 7 Organisationsplan der Bundesnetzagentur 

[ist in Din A 3-Format gefalten beigelegt] 

 


